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1. Einleitung 

II. And it is still struggling with the consequences. I have often used the Greek word 'polycrisis' 
to describe the current situation. Our various challenges  from the security threats in our neigh-
bourhood and at home, to the refugee crisis, and to the UK referendum  have not only arrived 
at the same time. They also feed each other, creating a sense of doubt and uncertainty in the 

(Juncker 2016) 

Mehrere parallele Krisenherde schlagen fast 30 Jahre nach der Unterzeichnung des Vertrages 

von Maastricht Risse in das Fundament der Europäischen Union (EU) und stellen die Hand-

lungsfähigkeit des Staatenverbundes nachhaltig infrage. Noch konnte die EU die Funktionsde-

fizite der Währungsunion, die einst die Eurokrise befeuerten, nicht korrigieren (Höpner 2021b) 

und schon zeichnen sich bereits weitere Spannungsfelder ab. Autoritäre Tendenzen in Mit-

gliedsstaaten wie Ungarn oder Polen stellen etwa die gemeinsamen rechtsstaatlichen Stan-

dards der EU zunehmend infrage. An den europäischen Außengrenzen entflammt der Krieg in 

der Ukraine derweil weitere wirtschaftliche und sicherheitspolitische Krisenherde. Der von dem 

ehemaligen Kommissionspräsidenten Jean-

findet daher mittlerweile auch in der politikwissenschaftlichen Debatte zunehmende Verwen-

dung (Knodt, Hüttmann und Kobusch 2020; Ludwigs und Schmahl 2020; Meissner und 

Schoeller 2019; Zeitlin, Nicoli und Laffan 2019). Forschende beleuchten die unvollständigen 

politischen Antworten auf die drängenden Herausforderungen der EU. E. Jones, Kelemen und 

Meunier (2016) machen beispielsweise deutlich, dass Reformen der Architektur der Wirt-

schafts- und Währungsunion (WWU stückchenweise 

von Krise zu Krise vorangebracht werden. Hohe Konsenserfordernisse und die divergierenden 

Interessen der Mitgliedsstaaten in den zwischenstaatlichen Verhandlungen führen dabei zu 

Teillösungen und Einigungen des kleinsten gemeinsamen Nenners (Zeitlin, Nicoli und Laffan 

2019, 969). Im Angesicht des stetig wachsenden Problemdrucks in diversen Politikfeldern 

bremsen die vielfältigen Politikverflechtungsfallen der komplexen supranationalen Entschei-

dungsverfahren die Handlungsfähigkeit der EU aus. So sieht sich die europäische Staatenge-

meinschaft zusehends mit einem Dilemma konfrontiert: Gemeinsame Krisen steigern Ambitio-

nen und Erwartungen nach europäischen Politik-Lösungen, doch grundlegende Reformen 

scheitern an der hohen Blockadeanfälligkeit des Entscheidungssystems.  

 

Auf der Suche nach einem Ausweg aus dem politischen Stillstand greift die EU vermehrt auf 

das Instrument der Konditionalität zurück. Darunter werden Bedingungen verstanden, die an 
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die Vergabe der EU-Fördergelder geknüpft sind. Die Strukturfondsreform von 2013 ist beispiel-

haft für den vermehrten Gebrauch von Konditionalitäten. So traten im Nachklang der Eurokrise 

die Defizite und Konstruktionsfehler der gemeinsamen wirtschaftspolitischen Steuerungsver-

fahren deutlich zum Vorschein. Politische Akteure nördlicher Mitgliedsstaaten suchten in der 

vermeintlichen mangelnden Fiskaldisziplin südlicher Mitgliedsstaaten den Ursprung für die 

Dysfunktionalitäten der Währungsunion. Daher forderten sie eine verstärkte supranationale 

Haushaltsüberwachung. Unter dem Dach des Europäischen Semesters brachte die EU im Jahr 

2011 infolgedessen mehrere wirtschaftspolitische Steuerungsverfahren zusammen, die der 

Prävention und der Korrektur von finanziellen Ungleichgewichten und übermäßigen Haushalts-

defiziten dienen und darüber hinaus Leitlinien sowie Empfehlungen für Wachstums- und Be-

schäftigungspolitik enthalten sollten. Die Durchsetzbarkeit der reformierten Koordinierungsver-

fahren bleibt jedoch zunächst fraglich. Nur im Rahmen der korrektiven Verfahren verfügt die 

EU über die Möglichkeit, eine Nicht-Einhaltung durch finanzielle Bußgelder zu sanktionieren. 

Präventive Maßnahmen wie etwa länderspezifische Empfehlungen (CSR) sind dagegen nicht 

mit finanziellen Sanktionen belegt und verfügen demnach nur über eine geringe Verbindlichkeit. 

Die Härte der Steuerungsverfahren blieb daher hinter den Erwartungen der nördlichen Mit-

gliedsstaaten zurück. 

Die EU adressierte die Schwächen in der Durchsetzbarkeit der wirtschaftspolitischen Koordi-

nierungsverfahren im Rahmen der Strukturfondsreform von 2013. Seitdem sind die Struktur- 

und Kohäsionsfonds makroökonomischen Konditionalitäten und den sogenannten ex-ante-

Konditionalitäten (bzw. den grundlegenden Voraussetzungen) unterstellt. Über die makroöko-

nomische Konditionalität kann die EU Fördergelder von Mitgliedsstaaten suspendieren, die ge-

gen Auflagen aus den wirtschafts- und finanzpolitischen Steuerungsverfahren der EU versto-

ßen (Europäisches Parlament 2012i, 35). Mit diesem Instrument schafft die EU einen 

verschärften Hebel zur Durchsetzung der gemeinsamen wirtschaftspolitischen Koordinations-

verfahren und erweitert dabei das bestehende Sanktionsinstrumentarium für den Stabilitäts- 

und Wachstumspakt (SWP) (Europäisches Parlament 2012i, 10).  

In weiteren Politikfeldern werden Konditionalitäten ebenfalls als Möglichkeit erachtet, die Hand-

lungsfähigkeit der EU zu stärken. Über ex-ante-Konditionalitäten wurden in der Förderperiode 

2014-2020 bereits eine Vielzahl an externen Politikvorgaben an die Vergabe der Fördergelder 

geknüpft. Die konkreten Bedingungen reichen von umweltpolitischen Vorgaben bis hin zu 
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bildungspolitischen Zielen1. Für die Förderperiode 2021-2027 führte die EU außerdem eine 

neue Rechtstaatlichkeitskonditionalität ein. Insbesondere das Europäische Parlament (EP) ver-

spricht sich von diesem Instrument ein wirksames Druckmittel gegen autoritäre Tendenzen in 

Ungarn und Polen (Europäisches Parlament 2020c)2. Auch im Bereich der gemeinsamen Asyl-

politik mehrten sich nach der Migrationskrise im Jahr 2015 Stimmen, die die Aufnahme von 

Geflüchteten an die Vergabe von EU-Fördergeldern knüpfen wollten (Stuttgarter Zeitung 2020; 

Zeit Online 2019). Aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten bergen Konditionalitä-

ten für viele Bereiche der europäischen Integration ein großes Handlungspotenzial.  

Die konkreten Potenziale und Risiken des zunehmenden Gebrauches von Konditionalitäten 

bleiben in der bisherigen EU-Forschung allerdings noch weitestgehend unerforscht. Doch im 

Lichte ihres wachsenden Anwendungsbereiches stellt sich zunehmend die Frage, wie tief die 

EU über dieses Instrument in die nationale Autonomie eingreifen kann und soll. In Bezug auf 

den US-Kontext weist der amerikanische Rechtswissenschaftler Albert Rosenthal darauf hin, 

dass sich Konditionalitäten in einem bestimmten Aspekt von anderen Machtressourcen des 

US-Kongresses abgrenzen: 

about the spending power, as opposed to the commerce and taxing powers, is that it is much 
less clear that conditional spending is invalid even when it invites forfeiture of individual liberties 
or intrudes d (Rosenthal 1986, 1108-09). 

Auch in den oben beschriebenen Beispielen aus der EU wird deutlich, dass über den Weg der 

Konditionalitäten Hebel zur Durchsetzung europäischen Rechts geschaffen werden, die weit 

über die vertraglich geregelten Sanktionsinstrumente hinaus gehen. Sie können der suprana-

tionalen Ebene mitunter einen starken Gewinn an Befugnissen zur Einmischung in nationale 

Zuständigkeiten ermöglichen, ohne die hohen Konsenserfordernisse für eine formale Kompe-

tenzübertragung per Vertragsänderung zu erfüllen (P. Becker 2022, 33). Dabei setzt eine de-

mokratisch kontrollierte und legitimierte Kompetenzausübung durch die EU doch eine transpa-

rente Aufteilung der Zuständigkeiten voraus (Fischer 2005). So bekräftige das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil über den Reformvertrag von Lissabon, dass den 

                                                           
1 In der Förderperiode 2021-2027 wurden ex-ante-Konditionalitäten durch grundlegende Voraussetzun-
gen ersetzt. Letztere umfassen nun vor allem strategische Ziele.  
2 In den beiden Mitgliedsstaaten verstärken Reformen im Bereich der Medien und der Justiz autoritäre 
Tendenzen (Bugaric und Kuhelj 2018; Kochenov und Pech 2016). Unter Artikel 7 EUV stehen der EU 
zwar vertraglich geregelte Sanktionen bei Rechtsstaatsverstößen zur Verfügung, ihre Anwendung schei-
tert aber aufgrund der Einstimmigkeitserfordernisse im Europäischen Rat. Da die Rechtsstaatlichkeits-
konditionalität dagegen lediglich eine qualifizierte Mehrheit im Rat voraussetzt (EU 2020/2092), kann 
dieses Instrument die Blockade im Rat überwinden und der EU einen neuen Handlungsspielraum eröff-
nen. 
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(Bundesverfassungsgericht 

2009). Insbesondere in Politikbereichen, die der nationalen Zuständigkeit vorbehalten sind, 

entfalten Konditionalitäten ein hohes Konfliktpotenzial, denn für die demokratische Legitimation 

von supranationalem Handeln müssen die Kontrollmöglichkeiten von nationalen Parlamenten 

gewahrt werden. Damit die neue Gestaltungsmacht durch den zunehmenden Gebrauch von 

Konditionalitäten nicht zulasten nationaler demokratischer Kontrollinstanzen fällt, ist die Wah-

rung des Subsidiaritätsprinzips zentral. Dies gilt vor allem, weil die Möglichkeiten nationaler 

Parlamente, supranationales Handeln zu überprüfen, bereits im Lichte der erhöhten gesetzge-

berischen Kompetenzen des EPs sowie dem Abbau von Konsenserfordernissen in zwischen-

staatlichen Abstimmungen eingeschränkt sind (Pimenova 2016, 393-94).  

Angesichts des allgemeinen und politikfeldübergreifenden Trends zum zunehmenden Ge-

brauch von Konditionalitäten gilt es den Blick für das zugrunde liegende Instrument zu schärfen 

und nach den universellen Implikationen für die Machtverteilung innerhalb der EU zu fragen. 

Anhand einer Einzelfallstudie der Strukturfondsreform von 2013 unternimmt die vorliegende 

Arbeit daher eine Analyse der Machtverhältnisse hinter dem Instrument der Konditionalität. Sie 

verfolgt dabei die Frage, warum die vermehrte Installation von Konditionalitäten trotz der hohen 

Blockadeanfälligkeit der europäischen Entscheidungsverfahren möglich ist.  

Ich betrachte die systematische Ausweitung der Konditionalität, um Einsichten über die Bedin-

gungen und Grenzen politischer Steuerung in Mehrebenensystemen zu gewinnen. Die EU-

Forschung hat schon früh auf die hohe Blockadeanfälligkeit von vertikal verflochtenen Ent-

scheidungssystemen aufmerksam gemacht (vgl. Kapitel 1.1). Die rasante Ausbreitung von 

Konditionalitäten überrascht vor diesem Hintergrund, weil hier oftmals äußerst konfliktreiche 

Verhandlungsgegenstände gegenüber starken Widerständen erfolgreich durchgesetzt werden 

können. Für südeuropäische Mitgliedsstaaten ist die makroökonomische Konditionalität bei-

spielsweise mit einem hohen Risiko verbunden, wichtige finanzielle Ressourcen aus den Struk-

turfonds aufgrund von strukturellen Leistungsbilanzdefiziten zu verlieren. Es stellt sich daher 

die Frage, warum die systematische Installation von Konditionalitäten trotz der hohen Blocka-

deanfälligkeit des Entscheidungssystems möglich ist.  

Viele Forschende haben sich bereits mit den vielfältigen Exit-Optionen aus Politikverflechtungs-

fallen auseinandergesetzt. Diese Arbeit knüpft an diese Forschungstradition an und zeigt den 

Bedeutungsgewinn eines bisher wenig beachteten Mechanismus auf: Über den Mechanismus 

der intersektoralen Policy-Integration gewinnt die EU eine überraschend hohe 
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Gestaltungsmacht. Bis jetzt hat die Forschung über politische Konflikte in Mehrebenensyste-

men argumentiert, dass sektorale Politikverflechtungen die Blockadeanfälligkeit erhöht. So ist 

die Anzahl möglicher Veto-Spieler hier höher als in fragmentierten Entscheidungsprozessen. 

Die systematische Installation von Konditionalitäten bringt dagegen die Bedingungen und Me-

chanismen für eine erfolgreiche intersektorale Koordination zum Vorschein, denn sie koppelt 

das traditionelle Politikfeld der Kohäsionspolitik an externe Inhalte. Daher bietet diese Fallstu-

die einen besonderen Einblick in die Trieb- und Widerstandskräfte von intersektoraler Koordi-

nation in politischen Mehrebenensystemen.  

Dieses einleitende Kapitel führt das dargelegte Forschungsinteresse ein. Dazu erläutere ich in 

dem nachfolgenden Abschnitt 1.1 zunächst die Fragestellung. Anschließend lege ich in Ab-

schnitt 1.2 grundlegende Begriffe, die für das Verständnis der politischen Prozesse förderlich 

sind, dar. Daraufhin folgt in Abschnitt 1.3 eine Vorstellung der Kernelemente der Strukturfonds-

reform 2013, die im Zentrum dieser Analyse steht. Auf dieser Basis kann im Abschnitt 1.4 das 

methodische Vorgehen erörtert werden. In dem abschließenden Abschnitt 1.5 präsentiere ich 

das zentrale Argument und die wichtigsten empirischen Ergebnisse dieser Arbeit in Kürze und 

stelle dabei die Struktur des Buches dar.  

1.1 Die Fragestellung. Die begrenzte Handlungsfähigkeit der EU 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, warum die systematische Installation von 

Konditionalitäten trotz der hohen Blockadeanfälligkeit der entsprechenden Verhandlungen 

möglich war. In diesem Abschnitt stelle ich diese Forschungsfrage dar und ordne sie in die 

Literatur über Konflikte in politischen Mehrebenensystemen ein.  

Der zunehmende Gebrauch von Konditionalitäten ist politisch brisant, weil die EU über dieses 

Mittel ein erstaunliches Maß an Gestaltungsmacht über Politikfelder und Kernfunktionen des 

Staates generieren kann, über die sie andernfalls nur einen begrenzten Zugriff hat (Jacoby und 

Hopkin 2020). Mit der Einführung der Rechtsstaatlichkeitskonditionalität für den EU-Haushalt 

2021-2027 schaffte sie beispielsweise einen direkten Hebel, um nationale Verstöße gegen 

rechtsstaatliche Prinzipien zu adressieren. Im Vergleich zu den bestehenden Sanktionsinstru-

menten unter dem Artikel-7 Verfahren erfordert die Aktivierung dieses Mechanismus keine Ein-

stimmigkeit im Europäischen Rat und kann daher leichter vollzogen werden (Halmai 2019). 

Auch über die in der Förderperiode 2014-2020 eingeführte makroökonomische Konditionalität 

erweitert die EU ihren Werkzeugkasten um ein scharfes Schwert in der Durchsetzung des SWP 

gegenüber den Mitgliedsstaaten. Durch das Instrument der Konditionalität gelingt es der EU, 

Entscheidungsblockaden zu durchbrechen und ihre Durchsetzungsinstrumente mit deutlich 
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schung in Politikfelder aus, auf denen die EU anderweitig nur begrenzte bis gar keine Kompe-

tenzen besitzt. Die oben genannten Beispiele verdeutlichen, dass Konditionalitäten dabei häu-

fig politisch brisante Verhandlungsgegenstände berühren, die im Rat teils heftige Widerstände 

auslösen und das Einstimmigkeitserfordernis einer Vertragsänderung nicht erfüllen würden. 

Jacoby und Hopkin (2020, 1160) betrachten die Evolution von EU-Konditionalitäten und zeigen, 

wie sich dieses Instrument von einem Hebel für Beitrittskandidaten im Laufe der 2010er-Jahre 

weiterentwickelt hat. Immer häufiger bezieht sich dieses Instrument auf Kernfunktionen des 

Staates im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik, die eigentlich der nationalen Zuständig-

keit vorbehalten sind. Wenn Konditionalitäten aber vermehrt formale Entscheidungsverfahren 

über EU-Sanktionsinstrumente untergraben, droht ein Verlust an demokratischer Kontrolle und 

Legitimität der supranationalen Eingriffe. Vor diesem Hintergrund setzt sich diese Arbeit mit 

den Chancen und Risiken des zunehmenden Gebrauchs von Konditionalitäten auseinander.  

Die Fallstudie zur Installation von EU-Konditionalitäten erlaubt außerdem Einsichten über die 

Einigungsspielräume in politischen Mehrebenensystemen. Auf die Grenzen der Handlungsfä-

higkeit von Mehrebenensystemen macht Scharpf (1985) schon in den 1980er mit seiner The-

orie der Politikverflechtungsfalle aufmerksam. Diese Theorie erklärt die relativ geringe Hand-

lungsfähigkeit vertikal verflochtener Entscheidungssysteme (Scharpf 1988b, 271). Zunächst in 

Bezug auf den westdeutschen Föderalismus zeigt Scharpf, dass Entscheidungssysteme, die 

mindestens zwei Ebenen umfassen, zu suboptimalen Politiklösungen führen können, wenn 

hohe Konsenserfordernisse vorliegen und die Interaktion durch einen Verhandlungsmodus be-

stimmt wird. Unter diesen Bedingungen repräsentieren die politischen Akteure auf der überge-

ordneten Bundesebene meist das institutionelle Eigeninteresse der Länder. Aufgrund der ego-

istisch-rationalen Orientierung der Akteure sinkt deren Konsensbereitschaft. Politiklösungen, 

die nicht zum Wohlfahrtsgewinn aller Beteiligten führen, werden durch die hohen Konsenser-

fordernisse systematisch erschwert. Eine inhärente Blockadeanfälligkeit bremst die Reaktions- 

und Handlungsfähigkeit des politischen Systems somit nachhaltig aus (Scharpf 2009a, 29-30).  

Später überträgt Scharpf (1988a) das Konzept der Politikverflechtungsfalle auf die Europäische 

Gemeinschaft (EG). In dieser frühen Phase der europäischen Integration weist er auf Parallelen 

zwischen dem Entscheidungssystem der EG und der inhärenten Trägheit des westdeutschen 

Föderalismus hin. Obgleich sie über weniger institutionelle Macht verfügt, beruhen auch in der 

EG zentrale Entscheidungen auf der Zustimmung der einzelnen Mitgliedsstaaten (Scharpf 

1988a, 254). In den europäischen Verhandlungen repräsentieren die Regierungen ihr nationa-

les institutionelles Eigeninteresse, statt nach einer gemeinwohlorientierten Politiklösung für alle 
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Beteiligten zu suchen. Unter den hohen Konsenserfordernissen kommt es so zur Politikver-

flechtungsfalle, bei der sich die Mitgliedstaaten weder auf weitere Integrationsfortschritte noch 

auf desintegrierende Politiklösungen verständigen können (Scharpf 2006).  

Die konkreten Defekte des europäischen Entscheidungssystems illustriert Scharpf anhand der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Fast einhellig würde diese als grandioser Fehlschlag be-

trachtet (Scharpf 1988a, 241). Noch deutlicher seien die Ähnlichkeiten zu den westdeutschen 

Entscheidungsstrukturen im Bereich der europäischen Regionalförderung ausgeprägt:  

ean policy making and joint policy making in 
Germany are so obvious as to be trivial. When small European programmes are simply 'tacked 
on' to ongoing national programmes, they will add to the bureaucratic and political costs of 
vertical coordination (Hrbek 1979) without being able to change national policy priorities very 
much, The only interesting question is whether European funds will add to, or substitute for, 
national expenditures, but the ability of national dogs to wag the European tail is not really in 

(Scharpf 1988a, 251) 

Gerade in den ausgabenbezogenen Politikbereichen, die von intergouvernementalen Verhand-

lungen um nationale Kosten- und Nutzenkalküle geprägt sind, diagnostiziert Scharpf der EG 

nur eine geringe Handlungsfähigkeit. Auf der Basis dieser Perspektive überrascht, dass die EU 

circa 30 Jahre später gerade über die Konditionalisierung von EU-Mitteln ihre mangelnde Steu-

erungskapazität in anderen Politikfeldern kompensieren kann. So sind die Verhandlungen um 

den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) doch im besonders hohen Maße von zwischenstaatli-

chen Verhandlungen um die materiellen Eigeninteressen der Mitgliedsstaaten bestimmt. Das 

besondere Gesetzgebungsverfahren für den MFR setzt Einstimmigkeit im Rat voraus und dreht 

sich vordergründig um die nationalen Nettopositionen. Nettozahlerstaaten treten mit ihrem Be-

streben, die nationalen Ausgaben für den EU-Haushalt zu reduzieren, in ein Nullsummenspiel 

mit Nettoempfängern ein, die die verfügbaren Mittel maximieren wollen (vgl Kapitel 2). Das 

institutionelle Arrangement der Verhandlungen begünstigt folglich Blockadehaltungen der Mit-

gliedsstaaten und Lösungen des kleinsten gemeinsamen Nenners.  

Auch aus heutiger Sicht und unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes zur Po-

litikverflechtungsfalle stellt sich die Frage, wie der zunehmende Gebrauch von Konditionalitä-

ten trotz der vertikalen Politikverflechtung in den EU-Haushaltsverhandlungen möglich ist. Da-

bei scheinen die zügigen Integrationsfortschritte in der EU seit den 1990er-Jahren, wie etwa 

der Vertrag von Maastricht oder der Vertrag von Lissabon, die These der inhärenten Trägheit 

zunächst infrage zu stellen. Die hohen Einstimmigkeitserfordernisse im Rat sind teilweise ab-

gebaut worden und die legislativen Kompetenzen sind seit dem Vertrag von Lissabon klarer 

zwischen den verschiedenen Ebenen aufgeteilt (Holzinger 2013, 478-79). Ein Zweig der EU-
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Forschung sucht nach den Bedingungsfaktoren von innovativem Policy-Wandel auf der euro-

päischen Ebene und identifiziert verschiedene Exit-Mechanismen aus der Politikverflechtungs-

falle (Benz 1998; Falkner 2011; Héritier 1999; Jabko und Luhman 2019; Müller und Slominski 

2013). Die EU verfügt über ein Repertoire an Mechanismen, um die eigene Handlungsfähigkeit 

sicherzustellen. Diese sind allerdings anforderungsreich und stehen der EU nicht in jedem Po-

litikfeld im gleichen Maße zur Verfügung (Falkner 2011, 258; Héritier 1999).  

Einige Auswege aus der Politikverflechtungsfalle, die zur Erklärung der Forschungsfrage her-

angezogen werden können, sind bereits in dem ursprünglichen Theoriemodell vorgesehen. 

Zum einen beeinflusst der Interaktionsmodus den Einigungsprozess. Besonders anfällig für 

Blockaden ist ein Verhandlungsmodus, bei dem sich die Akteure an ihren Kosten-Nutzen Kal-

-solving-style of decision 

ormen oder Werte voraus 

(Scharpf 1988a, 261). Solch eine geteilte Orientierung kann Einigungen fördern, die über den 

kleinsten gemeinsamen Nenner hinausgehen. Wenn der politische Prozess von einem Ver-

handlungsmod

men zur Auflösung von Verteilungskonflikten. Dabei handelt es sich jeweils um eine strategi-

sche Verknüpfung von verschiedenen Verhandlungsgegenständen. Paketlösungen treten 

meist dann auf, wenn Nationalstaaten gegenteilige Interessen bezüglich mehrerer sachlich un-

zusammenhängender Gegenstände vertreten (Scharpf 1992). In diesem Fall können die Nati-

onalstaaten zum beiderseitigen Vorteil Zugeständnisse austauschen (Moravcsik 1998, 65). In 

der Reformgeschichte des EU-Haushaltes stellen Paketlösungen einen integralen Antrieb dar 

(ausführlich dazu Kapitel 2.2). Gerade Nettozahler können ihre günstige Verhandlungsposition 

nutzen, um ihre Zustimmung zum EU-Haushalt an externe Verhandlungsgegenstände zu kop-

peln.  

Allerdings stellen sich Paketlösungen in der politischen Praxis als äußerst anforderungsreiche 

Mechanismen zur Überwindung von Politikverflechtungsfallen dar (Mayer 1994). Tauschge-

schäfte mit Verhandlungsgegenständen aus verschiedenen Politikfeldern betreffen mehrere 

inländische Gruppen zugleich. Treten die Konzessionen einer Paketlösung in einem anderen 

gesellschaftlichen Teilraum auf als die Gewinne, droht eine Mobilisierung der Verlierer gegen 

die Einigung. Eine Paketlösung ist folglich unwahrscheinlich, wenn erstens die Gewinne und 

Verluste der Paketlösung von unterschiedlichen sozialen Gruppen getragen werden, wenn 

zweitens die soziale Gruppe der ´Verlierer´ einen hohen Organisations- und Repräsentations-

grad aufweist, und wenn sich drittens die Verteilung der Kosten klar verorten lassen, sodass 

die Benachteiligten eindeutig identifizierbar sind und sich als Gruppe formieren können 
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(Moravcsik 1998, 65). Die innerstaatlichen Begünstigten und Benachteiligten einer Paketlö-

sung sollten daher kongruent sein. Andernfalls mobilisiert sich der Widerstand der Benachtei-

ligten (Mayer 1994).  

 

Abbildung 1: Das besondere Gesetzgebungsverfahren für den MFR 

 

Abbildung 2: Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren für die Gemeinsamen Bestimmungen der 
Struktur- und Investitionsfonds 

Bei dem zunehmenden Gebrauch von EU-Konditionalität stößt der Mechanismus der Paketlö-

sung an die Grenzen seiner Erklärungskraft. Ein Blick auf die Verhandlungsstruktur von EU-

Konditionalitäten macht deutlich, dass mehrere inländische Gruppen zugleich beteiligt sind. 

Politische Konditionalitäten sind in der EU zumeist an die finanziellen Mittel aus der Kohäsi-

onspolitik gebunden und werden daher über das Regelwerk der Kohäsionspolitik eingeführt. 

Die EU definiert das Gesetzespaket mit gemeinsamen Bestimmungen für die Strukturfonds für 

den Zeitraum der fünf- bis siebenjährigen Förderperiode gemeinsam mit dem MFR: Abbildung 

1 und Abbildung 2 stellen die entsprechenden Entscheidungsverfahren dar. Da MFR und die 

Gemeinsamen Bestimmungen der Strukturfonds gemeinsam für die jeweils bevorstehende 

Förderperiode verabschiedet werden, ergibt sich eine duale Verhandlungsstruktur (Héritier 

1999, 64-65).  

Auf der übergeordneten Ebene sind die Haushaltsverhandlungen angesiedelt. Im Rahmen der 

Haushaltsverhandlungen wird mit der Einigung auf den MFR die finanzielle Dimension der Ko-

häsionspolitik festgelegt. Die Aufteilung des EU-Haushaltes auf die verschiedenen Ausgaben-

posten sowie der Verteilungsschlüssel entscheidet sich in dieser Arena. Wer wie viel bekommt, 

stellt dabei die zentrale Frage des politischen Entscheidungsprozesses dar. Bekannte 
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Konfliktlinien zwischen Nettozahlern und Nettoempfänger strukturieren folglich die Verhandlun-

gen (vgl. Kapitel 2). Geleitet werden die zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen über die 

Verteilung des EU-Haushaltes maßgeblich vom Generalsekretariat der Kommission, dem Rat 

für Allgemeine Angelegenheiten (RfAA) und dem Haushaltsausschuss im EP. Zentrale Frage-

stellungen erreichen aber auch die höchste politische Ebene der EU. So gelangt der MFR re-

gelmäßig auf die Agenda der Gipfeltreffen des Europäischen Rates. Eine Einigung zum ge-

meinsamen EU-Haushalt erfordert Einstimmigkeit im Rat und die Zustimmung des EP zum 

gesamten Paket. Die Interaktion ist durch einen Modus harter Verhandlung gekennzeichnet. 

Die regulativen Aspekte über die Durchführungsmodalitäten der Kohäsionspolitik sind auf die 

sektorale Ebene ausgelagert. Parallel zu den Haushaltsverhandlungen werden auf dieser un-

tergeordneten Ebene die sektorspezifischen Verhandlungsgegenstände für die Verwendung 

der Fördergelder behandelt. In dieser Arena orientieren sich die Akteure nicht an redistributiven 

Verteilungskämpfen. Ihr Fokus liegt auf der erfolgreichen Mittelabführung. Auch die nationalen 

Vertreter und Vertreterinnen von Nettozahlerstaaten nehmen hier eine Empfängerperspektive 

ein, weil sie mit der Verwaltung der Fördergelder betraut sind. Folglich verläuft die zentrale 

Konfliktlinie nicht zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern. Stattdessen verteidigen die 

Mitgliedsstaaten ihr gemeinsames Interesse, die nationalen Kompetenzen bei der Mittelverwal-

tung gegenüber Kommission und Parlament zu behaupten, die wiederum für eine Stärkung 

supranationaler Kontrollrechte eintreten. Die Entscheidungsprozesse zu den Gemeinsamen 

Bestimmungen unterliegen dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren. Für die Einigung reicht 

im Rat eine qualifizierte Mehrheit. Anders als bei den Haushaltsverhandlungen verfügt das EP 

seit dem Vertrag von Lissabon über gesetzgeberische Kompetenzen und tritt als Co-Gesetz-

geber auf. Insgesamt sind die sektoralen Verhandlungsgegenstände deutlich weniger stark po-

litisiert und werden weitestgehend von den Akteuren der sektoralen Ebene geführt.  

Die duale Verhandlungsstruktur der Kohäsionspolitik bringt die theoretischen Prämissen für 

eine Paketlösung ins Wanken. In den Haushaltsverhandlungen können externe Verhandlungs-

gegenstände in der Form von Konditionalitäten zwar zum Schnüren eines solchen Paketes 

herangezogen werden und so den finanziellen Konflikt zwischen Nettozahlern und Nettoemp-

fängern schlichten. Doch regulative Aspekte wie die Definition von Konditionalitäten bedürfen 

der Annahme über das ordentliche Gesetzgebungsverfahren auf der sektoralen Ebene. Auf 

dieser Ebene unterscheiden sich aber die Akteurskonstellationen, ihre Interaktionsformen und 

ihre Werte-Orientierungen von denen der übergeordneten Arena. Die Interessenskonstellation 

der Haushaltsverhandlungen lässt sich daher nicht auf die sektoralen Verhandlungen 
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übertragen. Hier verfolgen die kohäsionspolitischen Akteure ihre eigene Agenda. Mittelsuspen-

dierungen aufgrund von externen politischen Konditionalitäten laufen dem Ziel der effektiven 

Implementation der Fördergelder zuwider und beeinträchtigen die Handlungsfreiheit über die 

eigene Domäne. Von einer Kongruenz zwischen den innerstaatlichen Begünstigten und Be-

nachteiligten einer Paketlösung kann in dem funktional differenzierten Entscheidungsprozess 

folglich keine Rede sein. Da die sektoralen Organisationseinheiten ihre Interessen direkt im 

ordentlichen Gesetzgebungsprozess einbringen und Reforminitiativen blockieren können, sind 

die Prämissen einer Paketlösung nicht erfüllt. Daher sollte sich unser Blick auf die intersek-

torale Koordination innerhalb der verschiedenen Organisationen richten.  

Die EU-Forschung hat weitere Mechanismen zur Überwindung der Politikverflechtungsfalle 

identifiziert (Falkner 2011, 12). Falkner unterscheidet dabei Exit-Mechanismen und konsens-

fördernde Mechanismen (Falkner 2011, 11-12). Spätere Untersuchungen ergänzen das Modell 

der Politikverflechtungsfalle außerdem um weitere zentrale Akteure wie dem Europäischen Ge-

richtshof (EuGH) und der Kommission (Falkner 2011, 4; Mark A Pollack 1997, 113; Scharpf 

2006). Die Europäische Kommission kann auf der Basis ihres Initiativrechts konsensfähige Lö-

sungen fördern. Als ehrliche Vermittlerin verfügt sie über die Kapazität innovative Politiklösun-

gen vorzulegen, die zwar von den ursprünglichen Interessen der Mitgliedsstaaten abweisen, 

aus denen aber alle Seiten einen Nutzen ziehen (Scharpf 2006, 850-51). Darüber hinaus wer-

den vermehrt die Potenziale von supranationalen-hierarchischen Governance-Verfahren in den 

Blick genommen (Scharpf 2006). Die Kommission kann auf der Basis ihrer supranationalen 

Steuerungskompetenzen Integrationsfortschritte fördern (Hartlapp 2017; Seikel 2013). Über 

eine pro-europäische Rechtsprechung treibt auch der EuGH die europäische Integration au-

ßerhalb der politischen Entscheidungsprozesse voran (Blauberger und Schmidt 2017; Höpner 

2011; Höpner und Schäfer 2012). Das strategische Handeln dieser nicht-politischen Akteure 

bietet der EU alternative Auswege aus der Politikverflechtungsfalle zwischenstaatlicher Ver-

handlungen und hat sich als zentrale Triebkraft der europäischen Integration erwiesen. Auch 

in der vorliegenden Fallstudie mediiert die Kommission die Einführung von EU-Konditionalität. 

In Kapitel 2 und 3 werden die Akteurskonstellationen in der Haushalts- und der Kohäsionspolitik 

ausführlich dargestellt.  

Doch ähnlich wie bei dem Mechanismus der Paketlösung gehen die meisten Fallstudien von 

einem sektoral fragmentierten Politikprozess aus. Auch wenn nationale politische Systeme 

ebenfalls von einer sektoralen Fragmentierung gekennzeichnet sind, sind das Ausmaß und die 

Art von intersektoralen Koordinationsproblemen in Brüssel doch von einer anderen Größen-

ordnung (G. Peters und Wright 2001). Einzelne Politikbereiche sind in den EU-Organen durch 
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spezialisierte Organisationseinheiten repräsentiert, sodass die Positionierung in Rat, Parla-

ment und Kommission von einzelnen sektoralen Interessen dominiert wird (Hartlapp 2011, 186-

88; Jordan und Schout 2006, 13; Scharpf 2009b, 13-14). Insbesondere die Arbeitsweise des 

Rats zeichnet sich durch einen Mangel an politikfeldübergreifender Koordination aus, da Ent-

scheidungen von einer sektoralen Ratsformation getroffen werden (Hayes Renshaw und 

Wallace 1995). Das Parlament setzt sich ebenfalls aus sektoral orientierten Ausschüssen zu-

sammen. 

In der Kommission nimmt die sektorale Koordination eine etwas wichtigere Rolle bei der Posi-

tionierung ein. Eine sektorale Generaldirektion übernimmt die Federführung für eine Reform-

initiative und führt im Vorfeld zur Veröffentlichung eines Gesetzesvorschlages einen Abstim-

mungsprozess im Rahmen der dienststellenübergreifenden Konsultation mit anderen 

Generaldirektionen (DG) durch. Sie leitet den Entwurf an relevante DGs weiter, die sektorspe-

zifische Einwände vorbringen können. Der finale Vorschlag wird dann von den Kommissaren 

mit einfacher Mehrheit abgestimmt. Doch es bleibt meist bei einer negativen Koordination, bei 

der die negativen Externalitäten für andere Sektoren abgeschwächt werden (Hartlapp 2011, 

186-88). Selten finden fremde Problemwahrnehmungen und Policy-Optionen vom Beginn des 

Entscheidungsprozesses an Berücksichtigung. Scharpf (2009b, 13-14) hat die Vermutung auf-

gestellt, dass dieser Mangel an politikfeldübergreifender Koordination innerhalb der Kommis-

sion und des Rates die Reformfähigkeit einzelner Sektoren begünstigen kann. Radikaler Po-

licy-Wandel durch sektorenübergreifende Koordination erscheint innerhalb der EU dagegen 

unwahrscheinlich, da die Anzahl der potenziellen Veto-Spieler in sektoral verflochtenen Ent-

scheidungsprozessen erhöht wird. Bedingungsfaktoren von Policy-Wandel werden dement-

sprechend zumeist innerhalb eines Politikfeldes verortet. In der EU-Policy Analyse wurde der 

sektorenübergreifenden Koordination innerhalb dem Entscheidungsprozess der EU daher bis-

lang eine geringe Bedeutung beigemessen (Bönker 2008). 

Alles in allem stellt die systematische Installation von Konditionalitäten im Lichte des bisherigen 

Kenntnisstandes der EU-Forschung ein überraschendes Ereignis dar. Dieses innovative Instru-

mentarium repräsentiert eine radikale Policy-Innovation mit hohem Konfliktpotenzial, weil sie 

der EU weitreichende Zugriffsmöglichkeiten in nationale Kompetenzbereiche überträgt. In den 

MFR-Verhandlungen werden radikale Reformen aber zum einen durch die hohen Konsenser-

fordernisse erschwert. Zum anderen fördern die Mitgliedsstaaten mit ihrem primären Interesse 

an der Optimierung der eigenen Nettoposition einen harten Verhandlungsmodus und befördern 

somit die Blockadeanfälligkeit von radikalen Policy-Innovationen. Grundsätzlich neigen die 

Haushaltsverhandlungen daher zu Lösungen des kleinsten gemeinsamen Nenners. Darüber 
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hinaus erweisen sich bei der Ausweitung der Konditionalitäten auch konsensfördernde Mecha-

nismen wie Paketlösungen als unzureichende Erklärungsansätze. Da die Strukturfonds in ein 

duales Verhandlungssystem eingebettet sind, treffen zwischenstaatliche Paketlösungen hier 

auf sektorale Beharrungstendenzen der Kohäsionspolitik. Neben der zwischenstaatlichen Eini-

gung in den MFR-Verhandlungen ist also auch eine intersektorale Koordination erforderlich. 

Die vorliegende Arbeit widmet sich daher der Frage, warum die zunehmende Installation von 

Konditionalitäten in dem dualen Verhandlungssystem der Strukturfonds möglich war. 

Die vorliegende Fallstudie über den zunehmenden Gebrauch von EU-Konditionalitäten nimmt 

die bislang wenig beachteten Bedingungsfaktoren für Policy-Wandel unter sektoralen Politik-

verflechtungen in den Blick. Die duale Verhandlungsstruktur der Kohäsionspolitik baut auf einer 

funktionalen Differenzierung des Entscheidungsprozesses auf und manifestiert die sektorale 

Fragmentierung des politischen Systems der EU. Konditionalitäten überschreiten diese funkti-

onale Differenzierung aber und machen eine Interaktion zwischen den Akteuren verschiedener 

Verhandlungssysteme erforderlich, denn sie stellen eine integrierte Politiklösung dar. Durch die 

Kopplung externer Politikinhalte an die Strukturfonds werden mehrere sektorale Akteure in den 

Entscheidungsprozess eingebunden. Die Analyse der sektoralen Politikverflechtung basiert in 

dieser Arbeit auf einer Fallstudie der Strukturfondsreform von 2013. In den nachfolgenden zwei 

Abschnitten präsentiere ich die für diese Arbeit zentralen Begriffe sowie die wesentlichen Ele-

mente dieser Reform und führe damit den Untersuchungsgegenstand ein. 

1.2 Begriffe 

Der Einsatz von Konditionalitäten ist eng an das Regelwerk der europäischen Struktur- und 

Kohäsionsfonds gebunden. Obgleich sich bereits zahlreiche Studien mit der Wirksamkeit und 

der Evolution der Kohäsionspolitik beschäftigt haben, erfährt dieses Thema außerhalb der 

often separates the `Cohesion policy experts´ from the rest of academia engaged with issues 

(Barca 2009, 186). Abseits des spezialisierten Themendiskurses 

wird die Kohäsionspolitik meist nur am Rande betrachtet und als äußerst komplexes Politikfeld 

erachtet. Dabei gewinnt die Funktionsweise von Konditionalitäten in der Kohäsionspolitik durch 

den Corona-Aufbaufonds an neuer politischer Brisanz, da hier viele Policy-Elemente der Struk-

turfonds aufgegriffen und ausgeweitet werden. In dem folgenden Abschnitt führe ich grundle-

gende technische Begriffe ein.  

Als Erstes bedarf der Begriff der Konditionalität einer Klärung. Wie oben angedeutet, bezeich-

net er Bedingungen, die an die Vergabe der EU-Fördergelder gebunden sind. Es handelt sich 
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dabei allerdings nicht um bloße administrative Bedingungen, die dem unmittelbaren Zweck des 

jeweiligen Förderinstrumentes dienen. Zu den administrativen Bedingungen zählen beispiels-

weise Anforderungen im Bereich der strategischen Planung, der Berichterstattung, der Über-

wachung, der Evaluierung oder des Auditings . Konditionalitäten gehen dage-

gen über den unmittelbaren Zweck des Förderinstruments hinaus. Sie setzen strategische, 

institutionelle oder administrative Bedingungen voraus, die an externe Politikziele gekoppelt 

sind . Die makroökonomische Konditionalität bindet die Vergabe der EU-

Struktur und Kohäsionsfonds etwa an die Einhaltung der finanzpolitischen Vereinbarungen aus 

dem SWP.  

Darüber hinaus zeichnen sich Konditionalitäten durch einen finanziellen Anreiz aus. Neben ne-

gativen Anreizen durch eine Suspendierung der Fördergelder sind auch positive finanzielle An-

reize möglich. Diese können beispielsweise die Form von konditionalen Mittelaufstockungen 

annehmen . Zudem lassen sich ex-ante und ex-post-Konditionalitäten unter-

scheiden. Ex-ante-Konditionalitäten definieren Bedingungen, die vor Erhalt der Fördermittel zu 

erfüllen sind. Ex-post-Konditionalitäten bezeichnen hingegen Bedingungen, die nach dem Er-

halt einzuhalten sind. Die makroökonomische Konditionalität entspricht demnach einer ex-post-

Konditionalität. Insgesamt repräsentieren Konditionalitäten ein äußerst flexibles Instrument, 

das dank seiner vielfältigen Erscheinungsformen eine Fülle an Funktionen erfüllen kann.  

Es ist keine Besonderheit, dass Nationalstaaten eigene Ressourcen mobilisieren, um das Han-

deln anderer Nationen zu sanktionieren (Nossal 1989; Rudolf 2006). In den internationalen 

Beziehungen kommen Konditionalitäten regelmäßig zum Einsatz. Auslandshilfsprogramme der 

USA zielten beispielsweise bereits in den 1980er-Jahren auf makroökonomische Reformen in 

weniger entwickelten Ländern und beinhalteten einen Katalog von Konditionalitäten in den Be-

reichen der Fiskalpolitik, Währungsreformen, Reformen des Außenhandelsystems und des pri-

vaten Sektors sowie bezüglich der Wechselkurspolitik (Ensign 1988, 151). Auch internationale 

Organisationen können Nationalstaaten über die Vergabe von Hilfsprogrammen Konditionali-

täten auferlegen. Besonders viel Beachtung erfahren die wirtschaftspolitischen Auflagen, die 

der Internationale Währungsfonds (IWF) an die Vergabe von Notkrediten knüpft (Dreher, Sturm 

und Vreeland 2015). Neben dem wirtschaftspolitischen Feld kommen in den internationalen 

Beziehungen auch im Bereich der Menschenrechte und der Demokratieförderung oftmals Kon-

ditionalitäten zum Einsatz. Die EU verband etwa seit der Mitte der 90er-Jahre humanitäre und 

rechtsstaatliche Auflagen an die Beitrittsverhandlungen mit mittel- und osteuropäischen Bei-

trittskandidaten und trieb so EU-Standards in diesen Staaten mit voran (Pérez de las Heras 



Einleitung 

 

15 
 

2015, 82-86; Schimmelfennig 2008; Schimmelfennig und Sedelmeier 2004). Lange Zeit wurde 

Konditionalität daher vor allem als Instrument der EU-Außenbeziehungen identifiziert 

2017, 136). Dass dieses außenpolitische Instrument nun vermehrt für innere EU-

Angelegenheiten Anwendung findet, deutet auf eine fundamentale Transformation im Verhält-

nis zwischen der EU und ihren Mitgliedsstaaten hin. 

In den inneren Angelegenheiten der EU kommen Konditionalitäten vor allem im Bereich der 

Kohäsionspolitik vermehrt zur Anwendung. Dieses Politikfeld stellt die Hauptinvestitionspolitik 

der EU dar und befasst sich mit der Vergabe der Struktur- und Kohäsionsfonds. Sie verfolgt 

dabei das Ziel, die wirtschaftliche, soziale und territoriale Kohäsion zwischen den Regionen der 

EU zu fördern. Das in der Präambel der Verträge von Rom festgehaltene Bestreben der Mit-

dern, in dem sie den Abstand zwischen einzelnen Gebieten und den Rückstand weniger be-

günstigter Gebiete  in der Kohäsionspolitik folglich seine Manifestation (Axt 

2000, 53-54; Marzinotto 2012, 3-4).  

In Abbildung 3 wird ersichtlich, dass die Kohäsionspolitik gemeinsam mit der Agrarpolitik über 

einen Großteil des gesamten EU-Haushaltes verfügt. Die Obergrenzen für die diversen Aus-

gabenposten der EU werden seit dem ersten Delors-Paket aus dem Jahr 1988 im Rahmen des 

MFR für eine meist fünf- bis siebenjährige Förderperiode festgelegt. In den vergangenen De-

kaden wurden der Kohäsionspolitik rund ein Drittel des EU-Haushaltes zugeschrieben. Im Ver-

gleich zur Agrarpolitik ist der finanzielle Anteil der Struktur- und Kohäsionspolitik relativ stabil 

geblieben. Dennoch zeigt sich seit der Förderperiode 2014-2020 eine Verschiebung der finan-

ziellen Ressourcen weg von traditionellen Ausgabenposten hin zu neuen Förderinstrumenten 

und politischen Prioritäten. Insgesamt bleibt die Kohäsionspolitik aber ein zentraler Schwer-

punkt europäischer Investitionspolitik. Die finanziellen Ressourcen der Kohäsionspolitik fließen 

über mehrere Struktur- und Kohäsionsfonds an die Mitgliedsstaaten. Ein wichtiges Merkmal 

dieser Finanzierungsinstrumente ist die geteilte Mittelverwaltung. Das bedeutet, dass die Kom-

mission die Mitgliedsstaaten mit der Verwaltung der EU-Mittel betraut. Bei der zentralen Mittel-

verwaltung ist die Kommission dagegen direkt für die Durchführung der Programme verant-

wortlich. 
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Abbildung 3: Anteil der größten Haushaltsposten an den gesamten jährlichen Ausgaben der EU in Pro-
zent 3, eigene Darstellung, Quelle: (Europäische Kommission 2007a, 41-42; 2021d) 

In der Förderperiode 2021-2027 setzt sich die Kohäsionspolitik aus den in Tabelle 1 abgebil-

deten Instrumenten zusammen. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und 

die Komponente des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) unter geteilter Mittelverwaltung 

stellen gemeinsam die Strukturfonds dar. Ersterer zielt auf die Unterstützung von weniger ent-

wickelten Regionen oder Regionen mit strukturellen Problemen ab. Der ESF+ richtet sich an 

beschäftigungspolitische Herausforderungen. Bis zur Förderperiode 2021-2027 handelte es 

sich bei dem sogenannten ESF lediglich um eine unter geteilter Mittelverwaltung stehende 

Komponente. Der ESF+ bringt diese Komponente nun mit weiteren direkt verwalteten Program-

men unter ein gemeinsames Dach. Grundsätzlich können alle Regionen Förderung aus diesen 

Mitteln erhalten, auch wenn die finanziellen Ressourcen auf die am wenigsten entwickelten 

Regionen konzentriert werden.  

Im Gegensatz zu den beiden Strukturfonds wird der Kohäsionsfonds nicht auf regionaler Basis 

verteilt, sondern richtet sich an Mitgliedsstaaten mit einem Bruttonationaleinkommen (BNE) pro 

Kopf von weniger als 90 % des EU-Durchschnitts. Der Just Transition Fund (JTF) wurde in der 

Förderperiode 2021-2027 als Reaktion auf die Klimakrise eingeführt. Da in der vorliegenden 

                                                           
3 Das plötzliche Absinken der Zahlungen im Bereich der Kohäsionspolitik in den Jahren 2016-2017 lässt 
sich auf Verzögerungen in dem Gesetzgebungsprozess aufgrund der späten Einigung zur makroökono-
mischen Konditionalität zurückführen (vgl. Kapitel 5).  
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Arbeit die Entscheidungsprozesse zur Förderperiode 2014-2020 im Mittelpunkt der Analyse 

stehen, konzentriert sich die Betrachtung auf EFRE, ESF und Kohäsionsfonds. Seit der För-

derperiode 2014-2020 werden diese Fonds auch Europäische Struktur- und Investitionsfonds 

(ESI-Fonds) genannt. Ich greife in der vorliegenden Arbeit auf diese Bezeichnung zurück.  

Finanzinstrument Förderschwerpunkte 

Europäischer Fonds für re-
gionale Entwicklung 
(EFRE) 

 Forschung und Innovation 

 Informations- und Kommunikationstechnologien 

 Wettbewerbsfähigkeit von kleineren und mittleren Unternehmen 

 Förderung einer Wirtschaft mit geringen CO2-Emmissionen 

 Integrierte Maßnahmen 

Unter geteilter Mittelverwal-
tung stehende Kompo-
nente des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+) 

 Soziale Ungleichheit und Armut 

 Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit 

 Kinderarmut 

 Kapazitäten der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft 

Kohäsionsfonds (KF) 

 Transeuropäische Transportnetzwerke 

 Investitionen im Umweltbereich 

 Technische Hilfe 

Fonds für einen gerechten 
Übergang (JTF) 

 Digitale Konnektivität 

 Saubere Energietechnologien 

 Verringerung der Emissionen 

 Sanierung von Industriestandorten 

 Umschulung von Arbeitnehmenden 

 Technische Hilfe 

Tabelle 1: Übersicht über Struktur- und Kohäsionsfonds, Quelle: EU (2021/1060), Europäisches 
Parlament (2021) 

Neben den ESI-Fonds stehen weitere Finanzinstrumente in einem engen Verhältnis zur Kohä-

sionspolitik. So umfasst das Regelwerk der Kohäsionspolitik die sogenannten Gemeinsamen 

Bestimmungen, die gemeinsame Regeln für insgesamt 8 Fonds festlegen:  

 den europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) 

 den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) 

 den Fonds für die innere Sicherheit (ISF) 

 das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik  

In der Förderperiode 2014-2020 zählte außerdem der europäischen Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) zu den Finanzinstrumenten unter den 
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Gemeinsamen Bestimmungen. Wie die anderen oben genannten Fonds entstammt er jedoch 

auch aus einem anderen Politikfeld und steht daher nicht im Zentrum der nachfolgenden Ana-

lyse. 

Abbildung 4: Verteilung der ESI-Fonds in der Förderperiode 2014-2020, Weniger entwickelte Regionen 
haben ein BIP je Einwohner von weniger als 75 % des EU-Durchschnitts, stärker entwickelte Regionen 
haben ein BIP je Einwohnern von mehr als 90 % des EU-Durchschnitts, Übergangsregionen haben ein 
BIP je Einwohner zwischen 75 % und 90 % des EU-Durchschnitts, der Kohäsionsfonds fließt an Mit-
gliedsstaaten mit einem BNE pro Kopf von unter 90 % des EU-Durchschnitts. Quelle: Europäische 
Kommission (2014a, 7), eigene Darstellung.

Für die Mitgliedsstaaten stellen die ESI-Fonds eine äußerst wichtige finanzielle Ressource für 

die Fonds mittlerweile die Hauptquelle für öffentliche Investitione (Europäische Kommission 

2017b, 176). Regionen werden auf der Basis ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf in 

weniger entwickelte Regionen, Übergangsregionen und stärker entwickelte Regionen unter-

schieden. Wie in Abbildung 4 deutlich wird, waren in der Förderperiode 2014-2020 mehr als 

die Hälfte der ESI-Fonds für weniger entwickelte Regionen mit einem BIP pro Kopf von weniger 

als 75 % des EU-Durchschnitts vorgesehen. In Relation zur Kategorisierung der Regionen qua-

lifizieren sich Regionen für eine Förderung von 50 % bis 80 % der Gesamtfinanzierung des 

Projektes4. Nationale oder regionale Stellen tragen die restliche Finanzierung (Europäische 

Kommission 2014a). Insgesamt ergaben sich so in der Förderperiode 2014-2020 Investitionen 

in Höhe von 480,5 Milliarden Euro (Europäische Kommission 2017b, 176). Somit handelt es 

                                                          
4 Als Sondermaßnahme zur Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie 
konnten Mitgliedsstaaten auch Operationale Programme mit einer 100 % EU-Kofinanzierungsrate vor-
schlagen (Europäische Kommission 2021a). 
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sich bei der Kohäsionspolitik um die zentrale Investitionspolitik der EU. Eine Suspendierung 

der Fördergelder ist folglich mit hohen Kosten für die Mittelempfänger verbunden. Mitglieds-

staaten und Regionen, in denen die ESI-Fonds einen hohen Anteil der öffentlichen Investitio-

nen ausmachen, sind dabei besonders vulnerabel. 

Obgleich die Kohäsionspolitik im Fokus dieser Arbeit liegt, ist der zunehmende Gebrauch der 

Konditionalitäten auch über dieses Politikfeld hinaus relevant. So werden fremde Politikagen-

den wie beispielsweise die wirtschaftspolitische Steuerung an die Vergabe der ESI-Fonds ge-

knüpft. Durch die flexiblen und vielfältigen Erscheinungsformen von Konditionalitäten kann die 

Kohäsionspolitik eine Hebelwirkung für diverse andere Politikfelder beherbergen. Die Betrach-

tung dieses Politikfeldes liefert somit Rückschlüsse auf übergeordnete Prozesse der europäi-

schen Integration. Der nachfolgende Abschnitt konkretisiert das Erkenntnisinteresse dieser Ar-

beit und legt die zentralen Elemente der Strukturfondsreform von 2013 dar. 

1.3 Die Strukturfondsreform von 2013 

Der Anwendungsbereich von Konditionalitäten ist in der EU nicht auf einen spezifischen politi-

schen Problembezug beschränkt. In vielen unterschiedlichen Politikfeldern mehren sich Initia-

tiven, die ESI-Fonds über Konditionalitäten an sektorale Ziele zu verknüpfen. Folglich setzt sich 

diese Entwicklung aus mehreren Teilprozessen zusammen. Eine erste makroökonomische 

Konditionalität wurde beispielsweise bereits im Jahr 1994 an die Einführung des Kohäsions-

fonds gekoppelt. Doch die Strukturfondsreform von 2013 stellte erstmals die Weichen für einen 

systematischen Gebrauch von Konditionalitäten in der EU. Der zunehmende Gebrauch von 

EU-Konditionalität wird daher im Folgenden auf der Basis einer Einzelfallstudie der Struk-

turfondsreform von 2013 analysiert.  

Der Gebrauch von Konditionalitäten reiht sich in eine breitere Reform der Kohäsionspolitik seit 

der Mitte der 2000er-Jahre ein. Zuvor verfügten die Mitgliedsstaaten über eine sehr hohe Fle-

xibilität in der Programmierung der ESI-Fonds (Allen 2010, 239). Doch seit der Mitte der 

2000er-Jahre zeichnet sich in der Kohäsionspolitik ein Trend ab, die Implementation der För-

dergelder verstärkt an zentrale politische Agenden zu binden. So schränkten Verfahrensände-

rungen durch die Strukturfondsreform von 2006 die nationale Flexibilität erstmals deutlich ein. 

Die Grundlage für eine stärkere Ausrichtung an gemeinsamen EU-Strategien wurde in der För-

derperiode 2006- (Mendez 2011) der Kohäsions-

politik gelegt. Die Mitgliedsstaaten waren verpflichtet, diese gemeinsamen Zielstellungen der 
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Lissabon-Strategie in nationale strategische Rahmenpläne für die Fördergelder zu überführen5 

(Europäische Kommission 2008). Weitere wichtige Neuerungen bestanden in der Zweckbin-

dung der Fördergelder an die Zielsetzungen aus der Lissabon-Strategie (EU 1083/2006, Art. 

9) sowie in einer regelmäßigen Berichterstattung und Überprüfung über die Umsetzung der 

strategischen Leitlinien (Mendez 2011, 519-20).  

In der Reform von 2013 baute die EU die Eckpfeiler für eine zentralisierte Kontrolle der Förder-

gelder maßgeblich aus und schränkte so die Flexibilität der Mittelempfänger weiter ein. Die 

Einführung von Konditionalitäten ist Teil einer breiteren Entwicklung innerhalb der Architektur 

der Kohäsionspolitik6. Sie sind dabei aber vielleicht der deutlichste Ausdruck von einem erhöh-

ten Steuerungsbemühen über die ESI-Fonds. Die Strukturfondsreform von 2013 umfasst drei 

zentrale Elemente, die für die Anwendung von Konditionalitäten wegweisend sind: 

1) Die Einführung von ex-ante-Konditionalitäten 

2) Die Ausweitung und Stärkung der makroökonomischen Konditionalität 

3) Die Bindung der Programmierung der ESI-Fonds an die CSR 

 

1) Erstens führt die EU die sogenannten ex-ante-Konditionalitäten (seit 2021 umbenannt in 

grundlegende Voraussetzungen) ein. Dabei handelt es sich um ein Set an strategischen, 

institutionellen und administrativen Bedingungen, die Mitgliedsstaaten vor Erhalt der ESI-

Fonds erfüllt haben müssen. Ex-ante-Konditionalitäten umspannen eine Breite an verschie-

denen sektoralen Vorgaben, die von umweltbezogenen Standards bis hin zu bildungspoli-

tischen Zielvorgaben reichen. In der Förderperiode 2014-2020 können allgemeine ex-ante-

Konditionalitäten und thematische ex-ante-Konditionalitäten unterschieden werden. Erstere 

bezeichnen sieben politikfeldüberspannende Anforderungen in den Bereichen der Diskri-

minierung, der Geschlechtergleichheit, Behinderungen, der öffentlichen Auftragsvergabe 

und des Beihilferechts sowie der Umwelt und der statistischen Systeme. Thematische ex-

ante-Konditionalitäten binden sektorspezifische Anforderungen an die Investitionsvorhaben 

in den jeweils entsprechenden Politikfeldern (EU 1303/2013 2013, Anhang XI). Bei der 

                                                           
5 2006/702/EG. Entscheidung des Rates vom 06. Oktober 2006 über strategische Kohäsionsleitlinien 
der Gemeinschaft. 
6 Konditionalitäten stellen dabei nur eines von mehreren Instrumenten dar. In einem Gemeinsamen Stra-
tegischen Rahmen hat die Kommission für diese Periode wieder gemeinsame Leitlinien erstellt, die sich 
dieses Mal auf die Ziele der EU2020-Strategie beziehen und alle fünf ESI-Fonds umfassen (EU 
1303/2013 2013, Anhang 1). Auf Basis dieses Dokumentes handeln die Mitgliedsstaaten Partnerschafts-
vereinbarungen mit der Kommission aus, die die strategische Ausrichtung der operationellen Programme 
beinhalten (EU 1303/2013 2013, Art. 5)6. Neben diesen Verfahrensordnungen legen die Gemeinsamen 
Bestimmungen 2014-2020 eine thematische Konzentration der Fördergelder auf vier Ziele fest, die aus 
der Europa 2020 Strategie abgeleitet worden sind. 
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Programmierung der ESI-Fonds identifizieren die Mitgliedsstaaten im Dialog mit der Kom-

mission relevante thematischen ex-ante-Konditionalitäten . Nach Becker 

(2022, 25) stellt dieses Instrument eine Governance-Konditionalität dar, die dem Ziel die-

unterscheidet Governance-Konditionalitäten von den sogenannten Hebelkonditionalitäten, 

zu denen das zweite Reformelement der Strukturfondsreform von 2013 zählt.  

 

2) Zweitens findet mit der Strukturfondsreform von 2013 eine Ausweitung und Stärkung der 

makroökonomischen Konditionalitäten statt. Als Hebelkonditionalität hat sie einen punitiven 

Charakter und beinhaltet politikfeldübergreifende und konstitutionelle Inhalte (P. Becker 

2022, 27). Die bereits 1994 eingeführte makroökonomische Konditionalität ermöglicht der 

EU eine Mittelsuspendierung, falls ein Mitgliedsstaat gegen die Schulden- und Defizitregeln 

aus dem SWP verstößt. Bis zum Jahr 2013 betraf die Mittelsuspendierung jedoch nur Emp-

fängerländer des Kohäsionsfonds, also Mitgliedsstaaten mit einem BNE pro Kopf von we-

niger als 90 % des EU-Durchschnitts. Vor der Strukturfondsreform von 2013 konnten daher 

lediglich osteuropäische Mitgliedsstaaten außerhalb der Eurozone durch die makroökono-

mische Konditionalität tangiert werden. Außerdem handelte es sich zunächst um ein optio-

nales Instrument. Die Kommission war im Falle einer nationalen Regelüberschreitung nicht 

dazu verpflichtet, dem Rat eine Mittelsuspendierung vorzuschlagen. Demzufolge fand die 

makroökonomische Konditionalität keine Anwendung, bis es im Jahr 2012 schließlich erst-

mals gegen Ungarn aktiviert wurde. Das fast vergessene Instrument der makroökonomi-

schen Konditionalität wurde im Zuge der Eurokrise wiederentdeckt, gewann an politischer 

Salienz und kam ausgerechnet gegen einen Mitgliedsstaat außerhalb der Eurozone erst-

malig zum Einsatz. Eine ausführliche Erläuterung dieses Falles erfolgt in Kapitel 7.4. 

 
Die Wiederentdeckung der makroökonomischen Konditionalität reiht sich in das Krisenma-

nagement nach der Eurokrise ein. Zur Konsolidierung der nationalen Haushalte sowie zur 

Steigerung der Wachstumsraten verschärfte die Eurozone die wirtschaftspolitischen Koor-

dinierungsmechanismen sowie Haushaltsüberwachungsverfahren des SWP. Sixpack- und 

Twopack-Verordnungen ergänzen und vertiefen gemeinsamen mit dem Fiskalpakt die bis-

herige Architektur der Europäischen Währungsunion zu Beginn der 2010er-Jahre. Die ver-

schiedenen Säulen der wirtschaftspolitischen Koordinierung werden unter das gemein-

same Dach des Europäischen Semesters gestellt. Dieses jährliche Verfahren koordiniert 

die Verfahren und Instrumente zur Überwachung von nationalen Haushalten und makro-

ökonomischen Ungleichgewichten sowie die politischen Leitlinien für Beschäftigungs- und 
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Wachstumsmaßnahmen. Die Kommission veröffentlicht im Rahmen des Europäischen Se-

mesters auch CSRs zu Wachstums- und Beschäftigungszielen der Union. Die Umsetzung 

dieser CSRs durch die Mitgliedsstaaten kann außerhalb der Haushaltsverfahren jedoch le-

diglich über peer-pressure sanktioniert werden. Viele Autoren und Autorinnen vertreten da-

her den Standpunkt, dass die zentrale Haushaltsüberwachung in der Eurozone deutlich an 

Stärke gewonnen hat, die Durchsetzungsinstrumente der CSRs dagegen noch immer recht 

schwach ausgeprägt sind (Bauer und Becker 2014; Crum 2018; Verdun und Zeitlin 2018).  

 

Die Reform der makroökonomischen Konditionalität im Zuge der Strukturfondsreform von 

2013 baut den Werkzeugkasten der wirtschaftspolitischen Koordinierungsverfahren deut-

lich aus. Unter Art. 23 der Gemeinsamen Bestimmungen der ESI-Fonds umfasst sie nun 

insgesamt zwei Stränge: einen Reprogrammierungsstrang und einen verpflichtetenden 

Suspendierungsstrang. Ersterer erlaubt es der Kommission von den Mitgliedsstaaten eine 

Überarbeitung der Programme anzufordern, um die Umsetzung von CSRs zu verbessern, 

neue politische Herausforderungen zu adressieren oder makroökonomische Ungleichge-

wichte zu korrigieren. Trifft ein Mitgliedsstaat keine wirksamen Maßnahmen zur Befolgung 

ihrer Anforderungen, kann die Kommission dem Rat vorschlagen, Anteile oder die gesamte 

Menge der betroffenen Zahlungen auszusetzen. Der Suspendierungsstrang verpflichtet die 

Kommission, dem Rat eine Aussetzung von Anteilen oder die gesamten nationalen Ver-

pflichtungen oder Zahlungen vorzuschlagen, falls ein Mitgliedsstaat im Rahmen des Ver-

fahrens bei einem übermäßigen Defizit (EDP), dem Verfahren bei einem makroökonomi-

schen Ungleichgewicht (MIP) oder einem Anpassungsprogramm keine wirksamen 

Maßnahmen durchführt. Damit bietet Artikel 23 der Gemeinsamen Bestimmungen der ESI-

Fonds der EU einen Hebel für die Durchsetzung des SWP, der die Möglichkeiten der direk-

ten Sanktionsmöglichkeiten deutlich überschreitet.  

Im Gegensatz zu ihrem Vorläufer ist die makroökonomische Konditionalität seit dem Jahr 

2013 auf alle ESI-Fonds anwendbar. Daher erstreckt sich die Reichweite dieses Instrument 

nicht mehr nur auf die Empfänger des Kohäsionsfonds, sondern auf alle Mitgliedsstaaten 

der EU. Lediglich Großbritannien konnte sich unter Berufung auf die Opt-out-Klausel zur 

WWU von der makroökonomischen Konditionalität befreien. Darüber hinaus fallen die 

Obergrenzen für die Mittelsuspendierungen signifikant höher aus als die der Bußgelder im 

Rahmen der wirtschaftspolitischen Koordinierungsverfahren. Im Vergleich zu einer maxi-

malen Geldbuße bei persistenter Nicht-Einhaltung des EDPs (des MIPs) in Höhe von 0,5 

% (0,1 %) des nationalen BIP, kann die Mittelsuspendierung unter der makroökonomischen 
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Konditionalität in der Förderperiode 2014-2020 bis zu 1 % (0,5 %) des nominalen BIPs 

betragen. Bei der Anwendung der makroökonomischen Konditionalität sind Rat und Kom-

mission aber an die Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialen Umstände der Mit-

gliedsstaaten gebunden und dazu verpflichtet, das Prinzip der Proportionalität zu wahren 

und der Suspendierung von Verpflichtungen der Suspendierung von Zahlungen Vorrang zu 

gewähren. Das Instrumentarium umfasst neben diesen negativen Hebeln auch positive An-

reize. Wenn ein Mitgliedstaat mit temporären Haushaltsschwierigkeiten erfolgreich an ei-

nem Anpassungsprogramm teilnimmt und entsprechende Auflagen einhält, wird die Kofi-

nanzierungsrate um 10 % reduziert (EU 1303/2013, Art.24). Obwohl sie in den 

wissenschaftlichen Diskussionen über die wirtschaftspolitischen Koordinierungsverfahren 

der EU häufig übersehen wird, handelt es sich bei der makroökonomischen Konditionalität 

insgesamt um einen der schärfsten Hebel für die Durchsetzung des SWP.  

3) Im Schatten des zentralen Streitpunkts der makroökonomischen Konditionalität, führte die 

EU im Rahmen der Strukturfondsreform von 2013 ein drittes Element zur Stärkung der 

Konditionalitäten ein. Sie knüpfte die Programmierung der ESI-Fonds an die CSRs aus dem 

Europäischen Semester. Bei der Programmierung der Fördergelder sind die Mitgliedsstaa-

ten nun verpflichtet, relevante CSRs zu berücksichtigen. Dieses Reformelement weist eine 

direkte Überschneidung mit der makroökonomischen Konditionalität auf, denn der Repro-

grammierungsstrang erlaubt der Kommission Änderungen an den Programmen anzufor-

dern, um die Umsetzung der CSRs zu unterstützen. Auf diese Weise kann die Kommission 

auch innerhalb der laufenden Förderperiode in die Programme eingreifen. Während der 

Förderperiode 2014-2020 hat sie von dieser Option jedoch keinen Gebrauch gemacht. Ei-

gentlich ist die Umsetzung der CSRs nicht an harte Sanktionen gebunden. Lediglich CSRs, 

die dem Verfahren bei einem übermäßigen Defizit oder das MIP entstammen, können über 

diese rechtliche Grundlage mit Geldbußen belegt werden. Doch über die Kopplung an die 

ESI-Fonds setzt die EU auf indirektem Wege finanzielle Anreize zur Umsetzung der CSRs.  

Gegenüber vorherigen Förderperioden stellt diese systematische Einführung und Ausweitung 

von Konditionalitäten einen radikalen Wandel dar. Die zuständigen nationalen Verwaltungsbe-

hörden und Experten und Expertinnen der Kommission verfügten zuvor über eine hohe Auto-

nomie der Programmierung der Fördergelder. Der ehemalige italienische Minister für Regio-

nalpolitik beschreibt im Jahr 2

außerhalb deren Grenzen die Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEPs) sowie die na-

tionalen Politiker und Politikerinnen nicht die Möglichkeiten erhielten, die Erfolge und Misser-

folge der Kohäsionspolitik in den verschiedenen Mitgliedsstaaten zu diskutieren und auf dieser 
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Basis eine informierte Entscheidung zu treffen (Barca 2009, 104). Betrachtet man aber die drei 

Elemente der Strukturfondsreform von 2013, so wird eine programmatische Öffnung der ESI-

Fonds gegenüber fremden Politikinhalten deutlich. Mit der makroökonomischen Konditionalität 

werden die Fördergelder in den Dienst der wirtschaftspolitischen Koordinationsverfahren der 

EU gestellt. Innerhalb des Europäischen Semesters werden die ESI-Fonds gar zu einem der 

schärfsten Schwerter für eine zentrale Durchsetzung des SWP. Über den zunehmenden Ein-

satz von Konditionalitäten schafft die EU folglich de facto ein Durchsetzungsinstrument, das 

die Reichweite anderer rechtlicher Sanktionsinstrumente ergänzt und überschreitet. 

Zuvor existierten zwar bereits einige Vorläufer der Konditionalitäten, doch mit der Struk-

turfondsreform von 2013 wird ihre Anwendung systematisch: 

-20 budgetary period has brought an enormous influx of spending conditionality in 
EU Funds committed to support EU internal policy matters. As of 2013, the prior localized and 
incidental use of spending conditionality became generalized and system
it is worth noting that in the 2014-20 financial period, over 75% of the EU budget is endowed 

.  

Neben der oben bereits erwähnten Vorgängerin der makroökonomischen Konditionalität zählt 

beispielsw -

früheren Förderperioden. Zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermöglichte sie eine Mittelsus-

pendierung der relevanten Förderprogramme, wenn Mitgliedsstaaten ihren Verpflichtungen 

aus den EU-Verträgen nicht nachkamen und das jeweilige Förderprogramm in einem direkten 

Zusammenhang mit dem jeweiligen Regelverstoß steht. Anders als bei den ex-ante-Konditio-

nalitäten ist hier jedoch kein konkretisierter Katalog an Konditionalitäten oder eine systemati-

sche Überprüfung vor Auszahlung der Fördergelder vorgesehen. Stattdessen beruht die An-

wendung auf der Initiative der Kommission.  

Die radikale Ausweitung des Gebrauchs von Konditionalitäten seit der Förderperiode 2014-

2020 ebnete in der folgenden Förderperiode den Weg zum Ausbau der bereits existierenden 

Elemente. Viele der oben beschriebenen Förderelemente wurden in der Förderperiode 2021-

2027 in leicht modifizierter Weise beibehalten und vertieft. Ex-ante-Konditionalitäten wurden in 

ditionalitäten wurde reduziert und ihr Anwendungsbereich wurde vor allem auf strategische und 

institutionelle Bedingungen konzentriert. Im Gegensatz zur vorherigen Periode sind die Mit-

gliedsstaaten nun aber nicht mehr nur zu Beginn der Programmierung an ihre Einhaltung ge-

bunden. Die Kommission kann die grundlegenden Voraussetzungen nun während der gesam-

ten Förderperiode kontrollieren.  
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Das zweite Reformelement der makroökonomischen Konditionalitäten wurde ebenfalls im We-

sentlichen beibehalten. Obgleich die Anwendungsmodalitäten abgeschwächt wurden, ist sie 

immer noch auf alle ESI-Fonds und sowohl auf Verpflichtungen als auch Zahlungen anwend-

bar. Schließlich findet sich auch die Verbindung zwischen ESI-Fonds und CSRs im Regelwerk 

der Förderperiode 2021-2027 in verstärkter Form wieder. Eine neu eingeführte Halbzeitüber-

prüfung verpflichtet Mitgliedsstaaten nicht nur zu Beginn der Förderperiode relevante CSRs zu 

berücksichtigen, sondern auch zu ihrer Halbzeit eine erneute Anpassung an aktuelle CSRs 

durchzuführen. Die Halbzeitüberprüfung festigt folglich die Anbindung der ESI-Fonds an das 

Europäische Semester (EU 2021/1060, Art 18). Insgesamt zeigt sich in der Förderperiode 

2021-2027 eine Fortführung der radikalen Strukturfondsreform von 2013.  

Zusammenfassend markiert die Strukturfondsreform einen steilen Anstieg in der Anwendung 

von Konditionalitäten in der EU. Den zuvor vereinzelten Gebrauch weitet sie deutlich aus. 

Nachfolgende Reformen bauen auf den zentralen Eckpfeilern dieser Reform auf und vertiefen 

oder adjustieren die radikalen Reformelemente. Der zunehmende Gebrauch von Konditionali-

täten wird daher im Folgenden auf der Basis einer Fallstudie der Strukturfondsreform von 2013 

analysiert. Im folgenden Abschnitt wird das methodische Vorgehen ausführlich dargelegt.  

1.4 Methodisches Vorgehen und Datengrundlage 

Die vorliegende Arbeit stellt eine qualitative Fallstudie der Strukturfondsreform von 2013 dar. 

Sie identifiziert die kausalen Mechanismen, die zu dem zunehmenden Gebrauch von Konditi-

onalitäten geführt haben, auf der Basis von einem induktiven Ansatz. Dieser fallorientierte Fo-

kus geht zwangsläufig mit einer eingeschränkten Generalisierbarkeit der Erklärungen einher. 

So dient die vorliegende Einzelfallstudie nicht dem Hypothesentest konkurrierender Theorien. 

Es gilt vielmehr, die fallinternen Bedingungsfaktoren des erklärungswürdigen Ereignisses auf-

zudecken und dabei eine substanzielle Analyse der spezifischen Wirkungsmechanismen vor-

zulegen (Mahoney und Goertz 2006, 89). Dieses Vorgehen kann zum einen dem besonderen 

historischen Kontext des politischen Entscheidungsprozesses Rechnung tragen. Vor allem bie-

tet es aber die Möglichkeit zur Generierung von Hypothesen über das Gelingen intersektoraler 

Policy-Integration in der EU (Gerring 2008, 648). Durch eine theoretisch informierte Deutung 

des empirischen Materials sollen die kausalen Mechanismen des Policy-Wandels der Kohäsi-

onspolitik interpretiert und analytische Schlussfolgerungen über die Policy-Integration in der 

EU gezogen werden.  

Das methodische Vorgehen ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich bei der Strukturfonds-

Gerring (2007, 105) als 



Einleitung 

 

26 
 

Fall verstanden werden, der in Bezug auf unsere theoretischen oder allgemeinen Erwartungen 

einen überraschenden Wert annimmt. Die drei oben dargestellten Reformelemente der Struk-

turfondsfondsreform von 2013 repräsentieren überraschende Verhandlungsergebnisse, weil 

sie den Weg für einen zunehmenden Gebrauch von Konditionalitäten ebnen und das Politikfeld 

der Kohäsionspolitik so radikal transformieren. Politikfeldfremde Inhalte werden nun an die 

Vergabe der ESI-Fonds geknüpft. Die makroökonomische Konditionalität stellt der EU dabei, 

wie oben dargelegt, einen der schärfsten Hebel für die wirtschaftspolitischen Steuerungsver-

fahren bereit. Dieser radikale Policy-Wandel gelingt, obwohl intergouvernementale Verhand-

lungen um die nationalen Nettobalancen im Zentrum der Haushaltsverhandlungen stehen. Ge-

mäß dem Konzept der Politikverflechtungsfalle erscheinen Einigungen für solch tiefgreifende 

Integrationsschritte im Lichte der hohen Konsenserfordernisse in dieser Verhandlungsarena 

unwahrscheinlich. Auch der Mechanismus der Paketlösung kann die Einführung der Konditio-

nalitäten nicht vollständig erklären. In der dualen Verhandlungsstruktur der Kohäsionspolitik 

finden die Interessen der sektoralen Kohäsionspolitiker und -politikerinnen eine direkte Reprä-

sentation. Da die Konditionalitäten in den regulativen Verhandlungen angenommen werden, 

verfügen die sektoralen Akteure über die Möglichkeit, die fremden Politikinhalte aus den Haus-

haltsverhandlungen zu blockieren. Die Einführung von Konditionalitäten setzt in dem besonde-

ren institutionellen Setting der kohäsionspolitischen Verhandlungen folglich ein hohes Maß an 

intersektoraler Koordination zwischen den Akteuren der verschiedenen Arenen voraus. Übli-

cherweise geht die EU-Policy-Forschung von einem sektoral stark fragmentierten Politikpro-

zess aus. Das Gelingen der radikalen Strukturfondsreform von 2013 unter den Bedingungen 

einer engen Kopplung verschiedener sektoraler Arenen weicht dagegen von diesen Darstel-

lungen ab. Somit repräsentiert die weitreichende Einführung von Konditionalitäten durch die 

 

r 

Erkenntnisse über sektorale Policy-Integration in der EU herangezogen. So eignet sich dieser 

Typ der Fallstudie besonders für eine induktive Herangehensweise (George und Bennett 2005; 

Gerring 2007), denn abweichende Fälle können der Präzisierung oder Ergänzung der existie-

renden Theorien und Hypothesen dienen (J.S. Levy 2008, 3): 

ase study research designs focus on observed empirical anomalies in existing theo-
retical propositions, with the aim of explaining why the case deviates from theoretical expecta-

(J.S. Levy 2008, 13) 
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Das induktive Vorgehen basiert hier folglich nicht auf einem atheoretischen Ansatz, dessen 

primäres Ziel in der vollständigen Rekonstruierung einer historischen Episode liegt. Stattdes-

sen soll die empirische Analyse von einem analytischen Rahmen geleitet werden und zur Spe-

zifizierung der kausalen Mechanismen intersektoraler Policy-Integration in der EU beitragen 

(J.S. Levy 2008, 5). Die Analyse der besonderen intersektoralen Politikverflechtung in dem 

dualen Verhandlungssystem der Kohäsionspolitik erlaubt so einen Blick auf die spezifischen 

Wirkungsmechanismen der sektorenübergreifenden Koordination in dem politischen System 

der EU. Auch wenn diese Fallauswahl keine abschließenden Hypothesentests erlaubt, kann 

sie die Prämissen und Grenzen unserer theoretischen Erwartungen sichtbar machen und damit 

zentrale Anhaltspunkte für nachfolgende Studien liefern.  

Zur Analyse der Strukturfondsreform von 2013 bedient sich die vorliegende Arbeit der Methode 

des Process-Tracings. Diese Methode wird zur Rekonstruktion der Kette an kausalen Mecha-

nismen herangezogen, die eine unabhängige Variable mit der abhängigen Variable verbindet 

(George und Bennett 2005; Mahoney 2004). Kausale Mechanismen bezeichnen eine theoreti-

sche Erklärung für die Frage, warum X die Ursache für Y ist. Sie treffen eine Aussage darüber, 

warum intervenierende Variablen sowie mit ihnen verbundene Prozesse wichtig für ein Out-

come wie das des radikalen Policy-Wandels sind (Peter A. Hall 2013, 23)

der Kausalität zu öffnen, finden verschiedene Spielarten des Process-Tracings in der qualitati-

ven Policy-Analyse eine breite Anwendung (Trampusch und Palier 2016, 437). In der vorlie-

(Trampusch 2009, 29) der prozessualen 

Analyse der für den Policy-Wandel relevanten Sequenzen und Ereignisse (Mahoney 2015, 

215-16). Im konkreten werden in dieser Arbeit die für den zunehmenden Gebrauch von Kondi-

tionalitäten relevanten Sequenzen der Entscheidungsverfahren der Strukturfondsreform 2013 

nachgezeichnet. Wie oben dargestellt zählt dazu die Einführung der ex-ante-Konditionalitäten, 

die Einführung der makroökonomischen Konditionalität und die Verbindung zwischen Europä-

ischem Semester und Kohäsionspolitik. In Kapitel 4 werden diese drei Sequenzen genauer 

erläutert und in einen gemeinsamen theoretischen Rahmen eingebettet. Dabei werden jeweils 

die Phasen des Gesetzgebungsverfahrens vom Agenda Setting bis zur Entscheidung berück-

sichtigt. Da der politische Prozess auf der europäischen Ebene im Mittelpunkt der Analyse 

steht, findet die nationale Implementierung und Durchführung der ESI-Fonds keine umfas-

sende Berücksichtigung. Insgesamt erstreckt sich der untersuchte Zeitraum vom Beginn der 

Förderperiode 2006-2013 bis zum Auslaufen der Förderperiode 2014-2020.  

Mehrere Quellen bilden die Datengrundlagen für die empirischen Analysen. In dem Zeitraum 

zwischen November 2019 und Dezember 2020 wurden 31 halbstandardisierte 
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Experteninterviews durchgeführt. In den Interviews wurden Mitglieder oder Mitarbeitende aus 

der Europäischen Kommission, dem Rat, dem EP, dem Ausschuss der Regionen sowie aus 

den ständigen Vertretungen und den zuständigen Ministerien berücksichtigt. Da der Fokus die-

ser Arbeit auf den europäischen Entscheidungsprozessen liegt, sind die Interviewdaten der 

nationalen Repräsentationen nicht auf eine bestimmte Länderauswahl beschränkt. Die Aus-

wahl der nationalen Interviewpartner und -partnerinnen beinhaltet zwar keine vollständige Auf-

listung aller Mitgliedstaaten, sie berücksichtigt aber die zentralen Akteure aus den verschiede-

nen Ländergruppen, also nördlichen Nettozahlerstaaten, südlichen Nettoempfängern und 

östlichen Empfängerstaaten. Aufgrund der corona-bedingten Kontaktbeschränkungen wurden 

die Interviews ab April 2020 per Telefonat oder Videoanruf durchgeführt. Zur Wahrung der 

Anonymität der Interviewpartner wurden persönliche Informationen aus den Transkripten ent-

fernt. Neben den Interviewdaten habe ich auch mehrstündiges Videomaterial von Sitzungen 

des Rates für Allgemeine Angelegenheiten und 42 Ausschusssitzungen im EP sowie Plenar-

sitzungen im EP verarbeitet und analysiert. Darüber hinaus beinhaltet das empirische Material 

eine Vielzahl relevanter Dokumente. Diese umfassen Gesetzestexte- und Entwürfe, Berichte, 

Briefe, Stellungnahmen, öffentliche und interne Konsultationen, Pressemitteilungen, Protokolle 

und Partnerschaftsvereinbarungen. Des Weiteren habe ich die deutsche und englische Medi-

enberichterstattung mithilfe von LexisNexis systematisch ausgewertet. Insgesamt entstand so 

eine breite Datengrundlage, auf deren Basis verschiedene Datenquellen trianguliert werden 

konnten.  

Der nachfolgende Abschnitt liefert einen Überblick über die Struktur des Buches und stellt dabei 

den analytischen Rahmen sowie die empirischen Ergebnisse in Kürze vor.  

1.5 Zusammenfassung und Aufbau der Arbeit  

Über den zunehmenden Gebrauch von Konditionalitäten generiert die EU ein erstaunliches 

Maß an Handlungsfähigkeit. Mangelt es den zentralen EU-Durchsetzungsinstrumenten häufig 

an Effektivität und Reichweite, so bieten Konditionalitäten der EU einen starken Hebel für eu-

ropäische Politikziele. Die Frage, warum diese große Handlungsfähigkeit gerade in einem Po-

litikfeld möglich ist, das von besonders harten intergouvernementalen Verhandlungen um die 

nationalen Nettobalancen geprägt ist, steht im Mittelpunkt dieser Arbeit. In den Kapiteln 2 bis 

4 folgt eine historische und konzeptionelle Einordnung des Analysekonzepts. Die Kapitel 5 bis 

8 behandeln die empirische Analyse. Kapitel 9 schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung 

der wichtigsten Ergebnisse sowie einer Reflexion über die Schlussfolgerungen und 
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weitergehende Implikationen ab. Der nachfolgende Abschnitt führt den Lesenden in diese 

Struktur ein und fasst dabei zentrale Argumentationslinien zusammen. 

Das zweite und dritte Kapitel dieser Arbeit stecken die für die vorliegende Analyse relevanten 

Arenen ab und stellen die These dar, dass die duale Verhandlungsstruktur der ESI-Fonds im 

Spannungsfeld von zwei funktional differenzierten, aber interdependenten Politikfeldern agiert: 

Der Haushaltspolitik und der Kohäsionspolitik. Die Kapitel zielen darauf ab, die dominanten 

Akteurskonstellationen und Interaktionsmuster dieser beiden Felder zu identifizieren und so die 

unterschiedlichen Funktionslogiken und Handlungsdynamiken zu kontrastieren. In Kapitel 2 

und 3 werden jeweils die zentralen Merkmale eines der beiden Politikfelder dargestellt. Ich 

bediene mich dabei den politikwissenschaftlichen Erkenntnissen über die Reformgeschichte 

der finanziellen und der regulativen Dimension der ESI-Fonds. Die dafür relevante Literatur 

verknüpft die historischen Reformschritte mit theoretischen Erklärungsmodellen, denn die 

Vergabe der Strukturfonds bildet einen wichtigen Baustein in der Theoriegeschichte der euro-

päischen Integration.   

Kapitel 2 nimmt die Genese der Haushaltspolitik in den Blick. Zur Charakterisierung der Inter-

aktionsmuster in diesem Politikfeld erfolgt zunächst eine Einordnung in die Theorie des libera-

len Intergouvernementalismus. Aus dieser Theorietradition kann die Evolution des EU-

Haushaltes als Ergebnis zwischenstaatlicher Verhandlungen um nationale Kosten-Nutzen-Kal-

küle verstanden werden. Hier wird die These dargelegt, dass der finanzielle Ausbau der ESI-

Fonds als Ergebnis von Paketlösungen zu verstehen ist. Die Darstellung dieser Theorietradition 

soll jedoch nicht dem Hypothesentest gegenüber konkurrierenden Theorien dienen. Vielmehr 

wird die zwischenstaatliche Verhandlung als Interaktionsmodus begriffen, der für die Haus-

haltspolitik charakteristisch ist.  

In Kapitel 3 wird diese Lesart der Reformgeschichte der ESI-Fonds durch einen sektoralen 

Blickwinkel auf die Kohäsionspolitik ergänzt. Unter Rückgriff auf neofunktionalistische Analy-

sen wird die Genese einer gemeinsamen europäischen Regionalpolitik im Laufe der 1980er 

und 1990er-Jahre dargestellt. Während Mitgliedsstaaten die Haushaltsverhandlungen domi-

nieren, lassen sich regulative Reformen vor allem auf supranationale Triebkräfte zurückführen. 

Die Strukturfondsreform von 1988 legte schließlich den Grundstein für ein eigenständiges Po-

litikfeld der Kohäsionspolitik. Über die Verwaltung der Fördergelder erwuchs ein komplexes 

Multilevel Governance Netzwerk. Zentrale, nationale, regionale und private Akteure werden 

gleichermaßen an der Implementation der ESI-Fonds beteiligt. Politikexperten und -expertin-

nen teilen spezifische Werte und Problemorientierungen und sind an dem Fortbestand der 
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eigenen Domäne interessiert. Die Verhandlungen um die regulative Dimension der Kohäsions-

politik sind in diese Netzwerkstrukturen eingebettet. Hier entfaltet sich eine eigenständige Kon-

fliktlinie um die Kompetenzverteilung zwischen nationalen und supranationalen Akteuren. Die 

Strukturfondsreform ist folglich in ein duales institutionelles Setting eingebettet. Auf der über-

geordneten Ebene stehen die Haushaltsverhandlungen um die finanzielle Ausstattung der ESI-

Fonds und auf der sektoralen Ebene findet die Aushandlung regulativer Prinzipien statt.  

Der politische Prozess wird durch die strategische Interaktion der Akteure aus den beiden Po-

litikfeldern mediiert. Die Einführung der makroökonomischen Konditionalität kann daher nicht 

lediglich als Paketlösung zwischen nördlichen Nettozahlern und südlichen Nettoempfängern 

verstanden werden, denn solch eine intergouvernementale Perspektive würde das strategische 

Handeln sektoraler Akteure vernachlässigen. Sanktionsinstrumente in Form von makroökono-

mischen Konditionalitäten sind nicht mit den Problembezügen und Leitideen der Kohäsionspo-

litik kompatibel. Eine Suspendierung von Fördergeldern gefährdet die effektive Mittelverwer-

tung, stört die Planungssicherheit und läuft der Investitionsorientierung zu wider. Auch die 

Verbindung mit jährlichen CSRs bildet einen Widerspruch zu der langfristigen Programmierung 

und schränkt die Flexibilität in der nationalen Programmierung genauso in nördlichen wie in 

südlichen oder östlichen Mitgliedsstaaten ein. Da die Kosten der Paketlösung also in erster 

Linie auf die Sphäre der Kohäsionspolitiker und -politikerinnen entfallen, kann Widerstand von 

dem Politiknetzwerk der Kohäsionspolitik erwartet werden. Es überrascht, dass die Reform 

trotz der Opposition der Kohäsionspolitik möglich war, zumal die neuen Instrumente in die re-

gulative Arena fallen. Die Verhandlungen zum Gesetzespaket der ESI-Fonds wird von den 

sektoralen Akteuren geleitet, sodass sie hier über ein Veto-Recht verfügen. Die Fallstudie der 

Strukturfondsreform 2013 lenkt somit den Blick auf die wechselseitigen Beziehungen zwischen 

den verschiedenen Politikfeldern. 

Kapitel 4 führt einen theoretischen Rahmen zur Analyse der sektoralen Politikverflechtung ein. 

Dazu wird der zunehmende Gebrauch von Konditionalitäten zunächst als Policy-Integration 

verstanden. Da über dieses Instrument politikfeldfremde Inhalte und Ziele auf die Kohäsions-

politik übertragen wurden, war eine intersektorale Koordination erforderlich. Die Einführung der 

makroökonomischen Konditionalität bedarf beispielsweise der strategischen Koordination zwi-

schen wirtschaftspolitisch-orientierten Akteuren aus den Haushaltsverhandlungen und regio-

nalpolitischen Akteuren der sektoralen Ebene. So übertritt diese Konditionalität die getrennte 

Aufgabenverteilung zwischen den beiden funktional differenzierten Arenen der 
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kohäsionspolitischen Verhandlungen. Das Ziel dieser Arbeit liegt darin, die Mechanismen zu 

identifizieren, welche Policy-Integration ermöglichen.  

Als Forschungsheuristik wird der Akteurzentrierte Institutionalismus herangezogen. Dieser An-

satz richtet den Blick auf das Wechselspiel zwischen der strategischen Interaktion zwischen 

den beteiligten Akteuren einerseits und dem institutionellen Kontext andererseits. Die zentralen 

Akteure, also Kommission, Rat und EP, werden daher nicht isoliert voneinander, sondern unter 

Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Abhängigkeit und des jeweiligen institutionellen Set-

tings analysiert. Konkret werden sie in der dualen Verhandlungsstruktur der Kohäsionspolitik 

nicht als einheitlich agierende Akteure verstanden. Stattdessen finden auch die politikfeldspe-

zifischen Präferenzen und Handlungsorientierungen der funktional differenzierten Organisati-

onseinheiten Eingang in die Analyse. Die Betrachtung der Akteurskonstellationen wird maß-

geblich von den Annahmen des Power-based Bargaining Ansatzes geleitet, der Policy-Wandel 

als Verhandlungsergebnis zwischen kompetenzmaximinierenden Akteuren versteht. Gemäß 

den Erwartungen des Akteurzentrierten Institutionalismus sind die Verhandlungen zugleich 

aber auch in ein komplexes Governance-Regime eingebettet. So werden haushaltspolitische 

und kohäsionspolitische Verhandlungen aufgrund der funktionalen Abhängigkeit durch Mecha-

nismen der Hierarchie und der Netzwerk Governance miteinander verwoben. Statt die ver-

schiedenen Modi und Erklärungsmodellen zu kontrastieren und gegeneinander abzuwägen, 

gilt es das Zusammenwirken unterschiedlicher Governance-Modi des europäischen Regierens 

aufzudecken.  

Der empirische Teil dieses Projektes umfasst die Kapitel 5 bis 8 und betrachtet insgesamt drei 

Teilsequenzen des zunehmenden Gebrauchs von Konditionalitäten: 1) Die Einführung der ex-

ante-Konditionalitäten in Kapitel 5, 2) die Einführung der makroökonomischen Konditionalität 

in Kapitel 6 und 7, sowie 3) die Verbindung zwischen der Programmierung der Fördergelder 

und den CSRs in Kapitel 8. Bei den ersten zwei Prozessen handelt es sich um Verhandlungs-

gegenstände der Strukturfondsreform von 2013. Als solche sind sie zwar Teilbestände des 

gleichen Reformpaketes, doch in der politischen Praxis wurden die beiden Gegenstände relativ 

unabhängig voneinander behandelt. Zur vereinfachten Illustration werden sie daher als eigen-

ständige Sequenzen betrachtet.  

Die Einführung der ex-ante-Konditionalität markierte eine erste politische Initiative zum syste-

matischen Gebrauch von Konditionalitäten in der Kohäsionspolitik. Kapitel 5 befasst sich mit 

diesem politischen Prozess. Es legt die These dar, dass sektorale Akteure aus der Policy Com-

munity der Kohäsionspolitik eine positive Koordination mit angrenzenden Politikbereichen 
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eingegangen sind. Auf diese Weise schafften sie innerhalb der Kommission Legitimität für die 

Bewahrung zentraler regulativer Prinzipien sowie der hohen Ausstattung mit finanziellen Res-

sourcen. Die Einführung der sektoralen ex-ante-Konditionalitäten ging damit maßgeblich auf 

politikfeldinterne Modernisierungsprozesse zurück. So geriet die Kohäsionspolitik nach den ge-

sellschaftlichen Umbrüchen der 2000er und 2010er-Jahre in einen Reformstau. Zu den exoge-

nen Bedingungsfaktoren zählten der verschärfte Verteilungskonflikt nach der Osterweiterung, 

zunehmende Kritik an der Wirksamkeit der Fördergelder sowie die Finanzkrise. Im Lichte der 

zunehmenden Kritik von außen fand innerhalb der relativ geschlossenen Policy Community der 

Kohäsionspolitik eine Übernahme von neuen internationalen, regionalpolitischen Paradigmen 

statt. Im Rahmen dieser Entwicklung trieben die Politikexperten und -expertinnen auch die Ein-

führung von sektoralen Konditionalitäten voran. In einem Modus der positiven Koordination 

entwickelte die Generaldirektion Regionalentwicklung und Stadtentwicklung (DG REGIO) ge-

meinsam mit angrenzenden Generaldirektionen einen konkreten Katalog an Bedingungen. 

Konditionalitäten maximierten zum einen den Nutzen der Kohäsionspolitiker, denn sie schaff-

ten eine stärkere Ergebnisorientierung der ESI-Fonds. Zum anderen dienten sie aber auch den 

fremden Politikagenden angrenzender DGs. Durch die Kopplung der eigenen Ziele an die ESI-

Fonds schafften sie nämlich ein scharfes Durchsetzungsinstrument zentraler Politikvorhaben 

gegenüber den Mitgliedsstaaten.  

Im Gegensatz zu der sektoralen Selbstkoordination bei der Einführung der ex-ante-Konditiona-

litäten lässt sich die Ausweitung der makroökonomischen Konditionalität vor allem als fremde 

Indienstnahme der Kohäsionspolitik durch finanz- und wirtschaftspolitische Akteure begreifen. 

Kapitel 6 und 7 befassen sich mit diesem politischen Teilprozess und nehmen dabei die Inter-

aktion zwischen den politischen Akteuren der Haushaltsverhandlungen und den sektoralen 

Akteuren der Kohäsionspolitik in den Blick. So traten in dem politischen Entscheidungsprozess 

um die makroökonomische Konditionalität einerseits die gesetzgebenden Organe in Verhand-

lung miteinander ein. Andererseits wurde dieser Konflikt durch die politikfeldspezifischen Inte-

ressen der Organisationseinheiten überlagert, sodass in der Analyse ein besonderer Fokus auf 

die internen Abstimmungsprozesse von Kommission, Rat und EP gelegt wird.  

Die Policy-Netzwerke stehen in einem hierarchischen Verhältnis zueinander. Über die Haus-

haltsverhandlungen finden die finanzpolitischen Erwägungen eine direkte Repräsentation auf 

der höchsten politischen Ebene der EU. Repräsentanten der Kohäsionspolitik sind hingegen 

lediglich auf der sektoralen Ebene organisiert. Allerdings sind die hierarchischen Steuerungs-

möglichkeiten der übergeordneten politischen Ebene durch die funktionale Differenzierung der 

sektoralen Entscheidungsarena beschränkt. Die sektoralen Interessen werden nur im Schatten 
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der Hierarchie ausgehandelt. Die empirische Analyse berücksichtigt daher in einem ersten 

Schritt die hierarchischen Steuerungsmöglichkeiten der politischen Akteure aus den Haushalts-

verhandlungen. Diese werden in Kapitel 6 dargelegt. In einem zweiten Schritt werden zudem 

die Handlungsressourcen der sektoralen Akteure aufgezeigt. Kapitel 7 macht nämlich deutlich, 

dass das Politikfeld der Kohäsionspolitik eigene Ressourcen zur operativen Schließung gegen-

über den fremden Politikinhalten aktiviert. Die fremde Übernahme der Kohäsionspolitik durch 

die haushaltspolitischen Akteure wird folglich durch sektorale Widerstandskräfte mediiert.  

Kapitel 6 wirft den Blick auf die Indienstnahme der ESI-Fonds durch das wirtschafts- und fi-

nanzpolitische Programm der Haushaltsverhandlungen. Anders als bei den ex-ante-Konditio-

nalitäten entspringt die Initiative zur Ausweitung der makroökonomischen Konditionalität nicht 

aus dem Politikfeld selbst. Die Idee wurde stattdessen von finanzpolitischen Akteuren der Kom-

mission und des Rates als Maßnahme zur Stärkung der Haushaltsüberwachung vorangetrie-

ben. Die deutsche Bundesregierung nutzte ihre Position als Nettozahlerin in den Haushaltsver-

handlungen, um die Zustimmung zum MFR an die Ausweitung der makroökonomischen 

Konditionalität zu knüpfen. Sie schnürte folglich eine Paketlösung zwischen EU-Haushalt und 

den Auflagen zur Stärkung des SWP. Kohäsionspolitische Akteure innerhalb der Kommission 

und der Mitgliedsstaaten nahmen jedoch eine kritische Haltung gegenüber dieser externen In-

dienstnahme der eigenen Domäne auf. Aus einer formalen Perspektive würde die Reform der 

makroökonomischen Konditionalität in die regulative Arena und somit den Zuständigkeitsbe-

reich der sektoralen Fachpolitiker und -politikerinnen fallen. Der Europäische Rat konnte jedoch 

seine prozeduralen Kompetenzen aktivieren und den Verhandlungsgegenstand in die Haus-

haltsarena verschieben. Man kann bei der Ausweitung der makroökonomischen Konditionalität 

folglich von einer externen Indienstnahme der ESI-Fonds durch die wirtschafts- und finanzpo-

litischen Akteure sprechen.  

Kapitel 7 macht deutlich, dass auch die Cohesion Policy Community Handlungsressourcen 

mobilisierte und den fremden Eingriff in die eigene Handlungsdomäne abschwächte. Während 

in der internen Positionsfindung von Kommission und Rat haushaltspolitische Interessen do-

minierten, übernahmen im EP sektorale Fachpolitiker und -politikerinnen aus dem Regi-Aus-

schuss die Verhandlungsführung. Dass sich im EP ein breiter Konsens für die Abschaffung der 

makroökonomischen Konditionalität finden konnte, lag an einer dreidimensionalen Konflikt-

struktur unter den MdEPs. Parteien des linken Spektrums standen einheitlich für die Streichung 

der makroökonomischen Konditionalität ein. Derweil waren Parteien des rechten Spektrums 

entlang nationaler und ideeller Linien gespalten und konnten keine interne Kohäsion herstellen. 

So wurde das EP zur Interessensvertretung der sektoralen Interessen der Cohesion Policy 
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Community. Ihre Maximalforderung nach der vollständigen Streichung der makroökonomi-

schen Konditionalität konnte das EP aufgrund der ungünstigen Rückfalloption nicht durchset-

zen. Da der Europäische Rat dieses Instrument zum Bestandteil seiner Paketlösung zum MFR 

gemacht hat, konnte das EP diesen Vorschlag nämlich nur durch eine Blockade des gesamten 

EU-Haushaltes verhindern. Solch eine Blockade würde ein Anlaufen der neuen Förderperiode 

jedoch enorm beeinträchtigen. Daher setzte es auf eine Abschwächung des Vorschlages. Die 

letztendliche Einigung zwischen Rat und EP beruhte schließlich auf einem informellen Einver-

ständnis, dass dieses Instrument lediglich einen symbolischen Charakter trage. Eine Analyse 

der Anwendungsfälle gegen Portugal und Spanien im Jahr 2016 stützt die These, dass sich die 

makroökonomische Konditionalität in der Praxis kaum gegenüber den sektoralen Widerstän-

den durchsetzen lässt. Die Cohesion Policy Community konnte folglich auf ihre politikfeldspe-

zifischen Ressourcen zurückgreifen, um die täglichen Operationen der ESI-Fonds vor den 

fremden Eingriffen zu schützen. 

Kapitel 8 unternimmt schließlich einen Perspektivwechsel, in dem es auf die Entwicklung des 

Europäischen Semesters nach der Strukturfondsreform von 2013 blickt. Es behandelt die 

Frage, inwiefern kohäsionspolitische Programme nun in den Dienst der CSRs aus dem Euro-

päischen Semester gestellt werden. Obgleich die Verbindung zwischen den beiden Bereichen 

auf einem hierarchischen Eingriff der wirtschaftspolitischen Akteure basiert, kann eine wech-

selseitige Anpassung identifiziert werden. Bei der Programmierung der ESI-Fonds für die För-

derperiode 2014-2020 reduzieren funktionale Inkohärenzen zunächst die tatsächlichen Über-

lappungen zwischen ESI-Programmen und den Zielen der CSRs. In der Vorbereitung für die 

Verhandlung zur Förderperiode 2021-2027 stärkte die EU jedoch die Synergien zwischen bei-

den Bereichen. DG REGIO wurde in die Kerngruppe des Europäischen Semesters aufgenom-

men und platzierte eigene politische Inhalte in den Länderberichten und den CSRs. Im Nach-

klang der Strukturfondsreform 2013 wurde die hierarchische Indienstnahme der ESI-Fonds 

durch wechselseitige Lern- und deliberative Aushandlungsprozesse abgelöst. Im Zuge dieser 

Entwicklung gewannen kohäsionspolitische Akteure an Einfluss über das Politikprogramm des 

Europäischen Semesters.  

Insgesamt institutionalisiert der zunehmende Gebrauch von Konditionalitäten politikfeldüber-

greifende Koordination zwischen der Kohäsionspolitik und angrenzenden Politikbereichen. Die 

zunehmende Policy-Integration findet dabei in einem Spannungsfeld zwischen Übernahmever-

suchen und Autonomiebestrebungen statt. Die starken sektoralen Beharrungstendenzen sowie 

die hohe relative Independenz der Cohesion Policy Community weicht zunehmend für eine 
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stärkere Systemintegration der ESI-Fonds. Auf diesem Wege eröffnet sich der EU ein großes 

Gestaltungspotenzial, das die Machtordnung der EU nachhaltig beeinflussen kann.  
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2. Einführung in die Haushaltspolitik  

Die verstärkte Anbindung der Kohäsionspolitik an das Europäische Semester kann nicht als 

Einzelfallstudie eines Politikfeldes begriffen werden. Stattdessen hat die EU durch die Reform 

der Kohäsionspolitik eine Brücke zwischen mehreren Politikfeldern gebaut. Dieser Brücken-

schlag berührt nicht nur den Politikprozess der Kohäsionspolitik. Er betrifft ebenso die Akteure, 

Institutionen, Ideen und Problembezüge des Europäischen Semesters. Wirtschaftspolitische 

Akteure können nun auf die Kohäsionspolitik zugreifen, um die makroökonomische Steuerung 

der EU zu stärken. Die Reform der ESI-Fonds ließe sich daher sowohl aus der Perspektive der 

Kohäsionspolitik als auch aus der Perspektive der Wirtschaftspolitik beschreiben. Ein differen-

ziertes Verständnis der Reform kann aber nur durch eine Betrachtung der politikfeld-übergrei-

fenden Konfliktlinien erzielt werden. Im folgenden Abschnitt wird diese Perspektive eingeführt 

und in der Policy-Analyse situiert. Anschließend wird das für diese Arbeit zentrale Politikfeld 

der Haushaltspolitik auf der Basis eines Literaturüberblicks abgesteckt.  

2.1 Die Policy-Analyse  

Die Policy-Analyse möchte konkrete Politikinhalte in spezifischen Politikfeldern verstehen. Ihr 

Erkenntnisinteresse richtet sich vor allem auf den Vergleich von Politikinhalten zwischen ver-

schiedenen Sektoren oder Ländern sowie auf den Wandel oder die Stabilität von Policies über 

die Zeit (Blum und Schubert 2009; Knill und Tosun 2020). Dabei ist es üblich, die Grenze eines 

Politikfeldes entlang von nominellen Kategorien zu ziehen. Nominelle Kategorisierungen von 

Politikfeldern beziehen sich meist auf einen konkreten Themenbereich, wie etwa der Sozialpo-

litik oder der Umweltpolitik (Blum und Schubert 2009, 10; Héritier 1987, 17). Diese Art der 

Grenzziehung beruht auf der Annahme, dass die nominellen Kategorien mit einer klar umris-

senen institutionellen Zuständigkeit und einer eindeutigen sachlichen Zusammengehörigkeit 

gleichgesetzt werden können (Héritier 1987, 21-22). Sie lenkt den Blick auf die Institutionen 

und Akteurskonstellationen innerhalb eines bestimmten sektoralen Politikbereiches. So dient 

das Politikfeld häufig lediglich als Container, der unabhängige Variablen wie Akteure, Instituti-

onen, Ideen oder Problembezüge umfasst (Döhler 2015; Jörgens 2015, 48).  

Der Begriff des Politikfeldes kann jedoch nicht nur als nominelle Kategorie verstanden werden, 

sondern auch als analytische Kategorie nutzbar gemacht werden. Lowi (1964) legte den Grund-

stein für eine analytische Kategorisierung von Politikfeldern. In seiner Typologie unterscheidet 

er Policies nach ihrer redistributiven, distributiven, regulativen und später auch ihrer konstituti-

onellen Wirkung. Aus den Kosten- und Nutzenerwartungen der jeweiligen Policies leitet er 
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typische Politikarenen mit spezifischen Konfliktstrukturen ab. Mit dieser Betrachtungsweise 

machte er darauf aufmerksam, dass Politikinhalte Prozesse der politischen Entscheidungsfin-

dung beeinflussen, und brachte 

(Lowi 1972, 299) auf den Punkt. Allerdings findet Lowis Typologie der vier Policy-Grundtypen 

trotz breiter Rezeption kaum praktische Anwendung. Benz (1997) und Heinelt (2003) kritisieren 

die vier Policy-Grundtypen, weil sie Kontingenzen vernachlässigen. Jedes Politikfeld weist be-

sondere institutionelle Strukturen oder situative Handlungsoptionen auf, deren Eigentümlich-

keiten ebenfalls berücksichtigt werden sollten. Bei der Untersuchung der Wechselwirkungen 

zwischen Policies und Politik sollten daher die spezifischen institutionellen Strukturen sowie 

die Handlungsumwelt verschiedener Politikfelder berücksichtigt werden (Bornemann 2016; 

Döhler und Manow 1997; From 2002; Trampusch 2009).  

Die Policy-Analyse kann der komplexen Handlungsumwelt eines Politikfeldes Rechnung tra-

gen, indem sie die vielfältigen Formen der Policy-Verflechtungen betrachtet. Verschiedene 

sektorale Politikprozesse verlaufen schließlich nicht isoliert voneinander ab, sondern können 

sachlich, zeitlich oder sozial miteinander verknüpft sein (Grande und Schneider 1991, 461). 

Der Fokus dieser Arbeit soll daher auf den Verflechtungen zwischen verschiedenen sektoralen 

Politikfeldern liegen. Bisher hat die Analyse sektoraler Interdependenzen wenig Aufmerksam-

keit in der EU-Policy-Analyse erhalten (Bönker 2008). Der Fokus liegt stattdessen auf anderen 

Formen der Politikverflechtung, wie zum Beispiel der Mehr-Ebenen Politik (Benz 2003; Scharpf 

2002b; Vollaard, Van de Bovenkamp und Martinsen 2016; Zeitlin, Nicoli und Laffan 2019) oder 

horizontalen Politikverflechtungen zwischen den Mitgliedsstaaten in der EU (Müller und 

Slominski 2013; Schimmelfennig, Leuffen und Rittberger 2015; Zaun 2018). Die Wirkungsme-

chanismen sektoraler Politikverflechtungen finden hingegen weniger Beachtung, da das Ent-

scheidungssystem der EU eine hohe sektorale Fragmentierung aufweist (Hartlapp 2011). Die 

besonders ausgeprägten Interdependenzen zwischen den sektoralen Entscheidungsprozes-

sen der Kohäsionspolitik und den übergeordneten politischen Haushaltsverhandlungen erlau-

ben eine Analyse der Bedingungsfaktoren und Mechanismen von intersektoraler Policy-Koor-

dination auf der EU-Ebene.  

Um Verflechtungen aufzuzeigen, ist zunächst eine Präzisierung der Außengrenzen von Politik-

feldern notwendig. Denn die Grenzziehung zwischen verschiedenen Policies ist häufig weniger 

trennscharf, als es nominelle Kategorisierungen vermuten lassen. Daher stellt sich die Frage, 

wie sich ein Politikfeld von seiner Umwelt abgrenzen lässt und als eigenständiges Handlungs-

zusammenhang identifiziert werden kann. Döhler (2015) arbeitet vier konstituierende 
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Dimensionen von Politikfeldern heraus und beschreibt anhand dieser Dimensionen die relative 

Schließung von sektoralen Policies gegenüber ihrer Umwelt. Bei den vier Dimensionen handelt 

es sich um Problembezüge, Institutionen, Akteure und Leitbilder.  

Die erste Dimension, der Problembezug, beschreibt den spezifischen Handlungs- und Rege-

lungsbedarf einer Policy. Ein Politikfeld konstituiert sich durch die Bearbeitung eigener Prob-

leme, die von anderen Politikbereichen abgrenzbar sind. Die zweite Dimension, Institutionen, 

umfasst formelle und informelle Regelungssysteme, die den politischen Prozess zu einem be-

stimmten Thema strukturieren und die stetige Behandlung dieses Themas etablieren (Loer, 

Reiter und Töller 2015). Dazu gehören zum Beispiel Verfahrensordnungen oder Kompetenz-

zuweisungen. Unter der dritten Dimension, Akteure, werden die spezifischen Akteurskonstel-

lationen eines Politikfeldes verstanden. So konstituiert sich ein Politikfeld über die Herausbil-

dung spezialisierter korporativer Akteure, wie zum Beispiel Fachabteilungen in Ministerien. Die 

Interaktion zwischen diesen Akteuren kann dabei von unterschiedlichen Handlungsmustern 

geprägt sein. Die vierte Dimension, Leitbilder, fasst die Normen zusammen, an denen sich das 

Handeln im Politikfeld orientiert. Diese Leitbilder definieren die politikfeldspezifischen Regeln 

(March und Olsen 2005).  

Döhler (2015, 59) geht davon aus, dass die vier Dimensionen in jedem Politikfeld unterschied-

lich stark ausgeprägt sind. Eine empirische, fallspezifische Beschreibung der vier Dimensionen 

(Mayntz 1997, 44) herausgebildet und sich organisatorisch und institutionell verfestigt hat 

(Mayntz 1997, 46-49). Die Entstehung eines Politikfeldes kann folglich als gradueller Prozess 

der zunehmenden Verdichtung von Problembezug, Akteuren und Institutionen verstanden wer-

den. Dementsprechend lässt sich das Politikfeld definieren als ein auf Dauer angelegter, abge-

grenzter Handlungszusammenhang von Problembezug, Akteuren, Institutionen und Leitbildern 

der politischen Problembearbeitung (Loer, Reiter und Töller 2015, 8-9).  

Das Politikfeld der Kohäsionspolitik befindet sich in einem Spannungsverhältnis zwischen In-

dependenz und Interdependenz (D. Braun 1993, 201). Auf der einen Seite verwaltet eine relativ 

geschlossene Policy Community von Fachexperten die ESI-Fonds mit einem hohen Maß an 

Autonomie. Auf der anderen Seite hängt die Handlungsfähigkeit dieser Policy Community aber 

maßgeblich von den finanziellen Ressourcen ab, die Staats- und Regierungschefs und -che-

finnen der Kohäsionspolitik im Rahmen der MFR-Verhandlungen zur Verfügung stellen. Dar-

über hinaus spielen in der Kohäsionspolitik auch die Verflechtungen zu anderen sektoralen 

Politikbereichen eine bedeutende Rolle. Da die ESI-Fonds sich an eine Vielzahl von Sektoren 
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richten, sind die Kohäsionsexperten und -expertinnen auf technische Unterstützung aus ande-

ren Politikfeldern angewiesen. Gleichzeitig sind die strategischen Verbindungen zur Kohäsi-

onspolitik auch für die angrenzenden Politikfelder von großer Bedeutung, weil sie finanzielle 

Ressourcen für die eigenen Politikziele bereitstellen können. 

In Kapitel 2 und 3 werden die zentralen Handlungszusammenhänge der ESI-Fonds dargestellt. 

Anhand eines Literaturüberblicks über die Entwicklung der ESI-Fonds wird aufgezeigt, dass 

die ESI-Fonds maßgeblich durch zwei Politikfelder gestaltet wird: Die Haushaltspolitik und die 

Kohäsionspolitik. Der Literaturüberblick verfolgt zwei Ziele: Zum einen sollen die beiden Poli-

tikfelder anhand der Dimensionen von Döhler (2015) charakterisiert und voneinander abge-

grenzt werden. Dabei werden unter Rückgriff auf die Literatur zur europäischen Integration 

Vermutungen über die dominanten Interaktionsmuster innerhalb der beiden Politikfelder abge-

leitet. Da sich die wissenschaftliche Debatte parallel mit der Reformgeschichte der Kohäsions-

politik weiterentwickelt, zeichnen diese zwei Kapitel zugleich die historische Entwicklung der 

ESI-Fonds nach. In dem nachfolgenden Abschnitt werden die zentralen Reformprozesse sowie 

die charakteristischen Dimensionen der EU-Haushaltspolitik aufgezeigt. Die dominanten Inter-

aktionsmuster in der EU-Haushaltspolitik werden unter Rückgriff auf die Theorie des liberalen 

Intergouvernementalismus dargestellt. 

2.2 Intergouvernementale Verhandlungen und Paketlösungen 

Die Entwicklung der Kohäsionspolitik ist eng an die Entwicklung des EU-Haushaltes gekoppelt. 

In der Haushaltspolitik bestimmt die EU die Höhe des EU-Haushaltes sowie die Verteilung der 

finanziellen Ressourcen über Politikbereiche und Mitgliedsstaaten. Die Haushaltspolitik defi-

niert somit den finanziellen Rahmen der Kohäsionspolitik.  

Redistributive Verhandlungen zwischen den Mitgliedsstaaten über den Ausbau und die Vertei-

lung der Strukturfondsgelder wurden in der Forschung zur europäischen Integration schon früh 

auf der Basis von intergouvernementalen Erklärungsansätzen analysiert (Bache 1998; 

Moravcsik 1998; Mark A. Pollack 1995). Aus Sicht des Intergouvernementalismus liegen Ent-

scheidungen in der europäischen Gemeinschaftspolitik in der Hand der Nationalstaaten, die 

über zwischenstaatliche Kooperation eigene materielle Interessen verfolgen. Der klassische 

Intergouvernementalismus wurde maßgeblich durch die Arbeiten von Stanley Hoffman (1966) 

geprägt. Hoffman betonte die Handlungsfähigkeit der Nationalstaaten, weitere Integrations-

schritte abzuwehren. Demnach würden die nationalen Regierungen nur dann Souveränität an 
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die europäische Ebene abgeben, wenn sie dadurch nationale Ziele erreichen können oder sich 

politische Vorteile versprechen. 

Moravcsik (1998) entwickelte den Ansatz von Hoffmann weiter und formulierte den liberalen 

Intergouvernementalismus. Er teilt die Grundannahme von Hoffmann, dass Nationalstaaten 

den Fortschritt der europäischen Integration kontrollieren. Er ergänzt den analytischen Rahmen 

des klassischen Intergouvernementalismus aber mit weiteren Annahmen über die Formierung 

von nationalen Präferenzen (Knodt und Corcaci 2012, 44). Seine Theorie fußt auf drei Elemen-

ten. Erstens nimmt der liberale Intergouvernementalismus rationales staatliches Handeln an. 

Demnach bilden rationale Kosten und Nutzen Abwägungen die Basis für staatliches Handeln 

(Moravcsik 1993, 480-81). Zweitens entwickelt Moravcsik eine liberale Theorie über die natio-

nale Präferenzbildung. Die nationalen Interessen ergeben sich aus innerstaatlichen Konflikten 

zwischen verschiedenen sozialen Gruppen. Diese konkurrieren um politischen Einfluss, um 

ihre Interessen und Präferenzen gegenüber anderen Gruppen durchzusetzen. Regierungen 

leiten aus der Interessenslage der sozialen Akteure eine Präferenzordnung ab, die für sie die 

Wahrscheinlichkeit einer Wiederwahl erhöht (Moravcsik 1993, 481). Drittens entwirft Moravcsik 

einen Rahmen für eine intergouvernementale Analyse von zwischenstaatlichen Verhandlun-

gen. Auf Grundlage der nationalen Präferenzordnung können die Nationalstaaten auf die Kos-

ten und Nutzen internationaler Kooperation schließen. Aus der strategischen Interaktion zwi-

schen den Staaten mit konvergierenden oder divergierenden Interessenslagen ergeben sich 

die Handlungsoptionen für die Staatengemeinschaft (Moravcsik 1993, 481).  

Moravcsik geht davon aus, dass die zwischenstaatlichen Verhandlungen auf Freiwilligkeit, ei-

nem transparenten Verhandlungsumfeld und stabilen nationalen Präferenzen beruhen 

(Moravcsik 1998, 59-60). Unter diesen Bedingungen steht die rationale strategische Interaktion 

zwischen den Mitgliedsstaaten im Fokus der Analyse. Die relative Verhandlungsmacht der Mit-

gliedsstaaten ergibt sich aus der Präferenzintensität, denn je stärker die Präferenz für eine 

zwischenstaatliche Kooperation ausfällt, desto größer ist auch die Kompromissbereitschaft. 

Somit ist die Verhandlungsmacht bei starker Präferenzintensität relativ gering. Da die Staaten 

mit der größten Verhandlungsmacht im Umkehrschluss das geringste Interesse an einer koor-

dinierten Politik haben, neigen einstimmige intergouvernementale Verhandlungen häufig zu 

Kompromissen des kleinsten gemeinsamen Nenners (Steinhilber 2006, 182). Diese Überle-

gungen lassen sich auch auf die Haushaltsverhandlungen der EU übertragen. In den Verhand-

lungen stehen sich Nettozahler und Nettoempfänger gegenüber. Während Nettoempfänger 

ihre Bezüge aus dem EU-Haushalt maximieren möchten, sind Nettozahler an einer Reduktion 
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ihrer nationalen Beitragszahlungen interessiert. Das Einstimmigkeitserfordernis in den MFR-

Verhandlungen lässt auch hier eine Tendenz zum Minimalkonsens vermuten.  

In der Literatur über die Reformgeschichte des EU-Haushaltes wurden Paketlösungen sehr 

häufig als Erklärung für die ausgehandelten Kompromisse herangezogen. Demnach verwen-

deten die Mitgliedsstaaten die finanziellen Transfers der ESI-Fonds als side payments, um ein-

seitige nationale Interessen strategisch durchzusetzen (Heinelt et al. 2005, 64; Martins und 

Mawson 1981). Pollack (1998, 32) or redistributive decisions in 

Community history can be explained in terms of side payments and major intergovernmental 

Der Ausbau der ESI-Fonds diente den Mitgliedsstaaten somit nicht nur strukturpoli-

tischen Erwägungen, sondern war auch ein machtpolitisches Instrument für die Nationalstaa-

ten, um politische und ökonomische Interessen zu verfolgen. Paketlösungen gleichen asym-

metrisch verteilte Interessenslagen der Mitgliedsstaaten zwischen zwei 

Verhandlungsgegenständen aus, die beide mit substanziellen nationalen Kosten und Anreizen 

verbunden sind. 

Die zwischenstaatliche Verteilung der Kosten und Zuweisungen aus dem EU-Haushalt stellt 

den zentralen Konfliktpunkt der Verhandlungen über den MFR dar. Nationalen Nettosalden 

stehen im Zentrum der MFR-Verhandlungen, weil die EU ihre finanziellen Mittel überwiegend 

aus Eigenmitteln bezieht, die von den Mitgliedsstaaten erhoben und bereitgestellt werden. Bis 

zur Förderperiode 2014-2020 setzten sich die Eigenmittel im Wesentlichen aus drei Einnah-

mequellen zusammen: dem traditionellen Eigenmittelsystem, also Zöllen und Zuckerabgaben, 

Mehrwertsteuereigenmitteln sowie Eigenmitteln auf Grundlage des Bruttonationaleinkommens 

(BNE)7.  

Seit der Jahrtausendwende leisten die Eigenmittel, die den Mitgliedsstaaten auf Grundlage ih-

res BNEs berechnet werden, bei Weitem den größten Beitrag zu den Eigenmitteln der EU 

(siehe Abbildung 5). So machte diese Einnahmequelle in der Förderperiode 2014-2020 etwa 

70 % des gesamten EU-Haushaltes aus (Europäische Kommission 2018e, 6-7). Durch diese 

Haushaltsstruktur werden die wohlhabenden Mitgliedsstaaten in die Pflicht genommen, einen 

                                                           
7 In den 1970er-Jahren stemmten die traditionellen Einnahmequellen noch weite Teile des EU-
Haushaltes. Sie verloren durch die Schaffung weiterer Eigenmittel jedoch zunehmend an Bedeutung und 
stellten in der Förderperiode 2014-2020 nur noch etwa 13 % des EU-Haushaltes dar. Im Jahr 1970 
wurden die Mehrwertsteuereigenmittel eingeführt und machten bis zum Jahr 1979 bereits 50 % der EU-
Ausgaben aus. Im Jahr 1988 wurden Eigenmittel auf Basis des BNE eingerichtet, die zunehmend zur 
wichtigsten Einnahmequelle des EU-Haushaltes avancierten. Vor diesem Hintergrund verringerte sich 
der Anteil von Mehrwertsteuereigenmittel bis in die Periode 2014-20 auf noch etwa 10-12 % des EU-
Haushaltes (Europäische Kommission 2018e, 6-7). 
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hohen Beitrag vom MFR zu übernehmen. Die Zahlungen aus dem EU-Haushalt fließen wiede-

rum vor allem in die ärmsten Regionen und Länder. Im Zuge der schrittweisen Erweiterung der 

EU und der damit einhergehenden Vergrößerung regionaler Disparitäten tritt der Konflikt zwi-

schen den Nettozahlern, also den Mitgliedsstaaten, die mehr Leistungen an die EU abführen 

als sie von ihr erhalten, und den Nettoempfängern, also den Mitgliedstaaten, die mehr Leistun-

gen von der EU erhalten als an sie abzuführen, zunehmend in den Vordergrund der MFR-

Verhandlungen (Citi 2017, 4)8. 

 

Abbildung 5: Entwicklung der EU-Einnahmequellen 2000-2020, Quelle: Europäische Kommission 
(2021d), eigene Darstellung  

Einen zeitlichen Überblick über die Entwicklungen der Nettopositionen der Mitgliedsstaaten lie-

fert Abbildung 6. Die Nettoposition wird auf Basis des operativen Haushaltssaldo operationali-

siert. Das operative Haushaltssaldo berechnet sich aus einer Gegenüberstellung der Eigenmit-

telzahlungen eines Mitgliedsstaates und den ermittelbaren Rückflüssen. In absoluten Zahlen 

                                                           
8 In der Förderperiode 2021-2027 mehren sich die Bestrebungen, neue Eigenmittel einzuführen. Der 
Corona-Wiederaufbaufonds Next Generation EU (NGEU) befugt die EU erstmals dazu, im großen Rah-
men Mittel auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen und diese an die Mitgliedsstaaten weiterzuleiten. Um die 
gemeinsamen Schulden bis zum Jahr 2058 zurückzuzahlen, schlägt die Kommission neue Eigenmittel 
für den EU-Haushalt vor (Europäische Kommission 2021i). Bereits ab dem Jahr 2021 konnten Kunst-
stoff-Eigenmittel eingeführt werden, bei denen die EU Beiträge auf der Basis nationaler, nicht recycelter 
Verpackungsabfälle aus Kunststoff erhebt (Europäische Kommission 2021g). Weitere mögliche Einnah-
mequellen betreffen ein CO2-Grenzausgleichsystem und Eigenmittel auf der Grundlage des EU-
Emissionshandelssystems. Auch eine Finanztransaktionssteuer und ein finanzieller Beitrag im Zusam-
menhang mit dem Unternehmenssektor oder eine neue gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungs-
grundlage werden in Betracht gezogen (Europäische Kommission 2021h). Diese Trends deuten darauf 
hin, dass die nationalen Beiträge künftig für den EU-Haushalt an Bedeutung verlieren könnte.  
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repräsentiert Deutschland den mit Abstand größten Nettozahler. Im Jahr 2014 betrug das ope-

rative Haushaltssaldo von Deutschland -15,5 Milliarden Euro, während es bei Frankreich, dem 

zweitgrößten Nettozahler, etwa -7 Milliarden Euro betrug. Darüber hinaus finden sich vor allem 

nördliche und westliche Mitgliedsstaaten unter den größten Nettozahlern der EU. Neben 

Deutschland und Frankreich weisen das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Schweden, 

Belgien und Österreich seit 2000 ein durchweg negatives Nettosaldo auf9.  

Bei Italien und Spanien sowie bei einigen nördlichen Ländern mit benachteiligten Regionen, 

wie zum Beispiel Irland, Finnland oder Dänemark verschlechterte sich die Nettoposition zwi-

schen 2000 und 2007 sehr stark durch die Osterweiterung. Besonders deutlich zeigt sich dieser 

Trend in Italien, das sich vom Nettoempfänger zu einem der größten Nettozahler in absoluten 

Zahlen entwickelte. Griechenland weist hingegen ein stark positives operatives Haushaltssaldo 

auf. Am stärksten profitierten aber die östlichen Mitgliedsstaaten. Polen und Ungarn erhalten 

netto 13,7 und 5,7 Milliarden Euro. Relativ zum BNE betrachtet, stellen Ungarn (5,64 %), Bul-

garien (4,45 %), Litauen (4,38 %) und Polen (3,47 %) die größten Nettoempfänger dar. 

Das Nettosaldo dient den Mitgliedsstaaten während der MFR-Verhandlungen als einfacher In-

dikator, um den Nutzen aus der europäischen Integration zu bemessen und öffentlich zu ver-

mitteln (Europäisches Parlament 2020b, 10). In absoluten Zahlen impliziert dieses Konzept ein 

Nullsummenspiel zwischen den Mitgliedsstaaten. Daher sprach sich die Europäische Kommis-

sion lange gegen eine Publikation der operativen Haushaltssalden aus und veröffentlichte die 

entsprechenden Daten erst seit dem Jahr 2000 auf wiederholten Druck des Europäischen Rats 

(Europäisches Parlament 2020b). Kritiker des Konzepts bemängeln vor allem, dass die Netto-

salden den Nutzen aus den EU-Ausgaben nicht adäquat abbilden. So berücksichtigen die 

Haushaltssalden nicht den möglichen europäischen Mehrwert gemeinsamer Ausgaben, grenz-

überschreitende Gewinn- und Lohnströme, positive Effekte durch die Ausgaben anderer Mit-

gliedsstaaten oder Ausgaben der EU in externen Politikbereichen (De la Fuente, Doménech 

und Rant 2010; Europäisches Parlament 2020b). Berechtigte Kritik an dem Konzept der Net-

tosalden kann jedoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass es für die Mitgliedsstaaten 

immer noch eine zentrale Orientierungsgröße für die nationale Position in den MFR-

Verhandlungen darstellt (Citi 2017; De la Fuente, Doménech und Rant 2010).  

                                                           
9 Allerdings geben die absoluten Zahlen keine Auskunft über die relative Bedeutung der Haushaltssal-
den in der spezifischen wirtschaftlichen Situation eines Mitgliedsstaates. Betrachtet man die Daten von 
2014 relativ zum BNE, ergibt sich für Deutschland beispielsweise ein Nettosaldo von -0,52 %. Dane-
ben tragen die Niederlande, Schweden und Finnland die höchste relative Belastung von -0,71 %, -0,52 
% und -0,4 %. 
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Abbildung 6: Operative Haushaltssalden 2000-2014 [Euro, Milliarden], Eigene Darstellung, Quelle: 
Europäische Kommission (2018c)  
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Paketlösungen bieten einen beliebten Mechanismus, um die gegenteiligen Interessen der Mit-

gliedsstaaten zu überbrücken und eine Einigung zu erzielen. In den MFR-Verhandlungen kön-

nen Nettozahler dabei ihre günstige Verhandlungsposition nutzen, um andere Verhandlungs-

gegenstände an die Einigung zu koppeln und ihre Interessen durchzusetzen. Weil für 

Nettozahler die Kosten des gemeinsamen Haushaltes definitionsgemäß überwiegen, können 

sie sich als Vetospieler gegenüber hohen EU-Ausgaben positionieren. Nettoempfänger weisen 

hingegen eine starke Präferenz für eine Einigung in den MFR-Verhandlungen auf und sind 

bisweilen von großen europäischen Transferzahlungen abhängig.  

Im Gegensatz zu früheren Ansätzen (Bache 1998; Moravcsik 1998; Mark A. Pollack 1995) sol-

len die komplexen Entscheidungsverfahren in dem Mehrebensystem der EU in dieser Arbeit 

aber nicht auf eine intergouvernementale Perspektive reduziert werden. Bis in die 2000er-Jahre 

waren Untersuchungen über die Strukturfondsreformen häufig in eine Debatte zwischen Inter-

governmentalisten und Supranationalisten eingebettet (Bachtler und Mendez 2007; Bachtler, 

Mendez und Wishlade 2016; Boyle 2006). Im Zentrum des Erkenntnisinteresses stand dann 

die Frage, welche Akteure den Integrationsprozess dominieren. Eine einseitige Betonung der 

strategischen Interaktion zwischen den Mitgliedsstaaten verengt allerdings den Blick für die 

Wechselwirkung zwischen verschiedenen Interaktionsmodi. Daher liegt dieser Arbeit die An-

nahme zugrunde, dass Entscheidungsverfahren in der EU gleichzeitig von unterschiedlichen 

Interaktionstypen geprägt sind. Dabei kann ein Interaktionstyp jeweils nur einen Teilprozess 

der Entscheidungsverfahren beschreiben (Scharpf 2001). Dennoch bietet die Theorie des libe-

ralen Intergouvernementalismus wertvolle Werkzeuge, um die Interaktionsmuster innerhalb 

des Politikfeldes der Haushaltspolitik zu charakterisieren, denn die Haushaltspolitik ist bis heute 

besonders stark von intergouvernementalen Verhandlungen geprägt und Paketlösungen bie-

ten einen wichtigen Mechanismus für die Lösung von Verteilungskonflikten. Anhand von histo-

rischen Beispielen sollen die zentralen Dimensionen des Politikfeldes der Haushaltpolitik nach-

folgend genauer dargestellt und zugleich ein Überblick über die Entstehungsgeschichte der 

Strukturfonds vermittelt werden.  

2.3 Reformgeschichte der Paketlösungen 

Die Geschichte der ESI-Fonds ist fast so lang wie die Geschichte der EU selbst. Bereits in den 

Verträgen von Rom aus dem Jahr 1957 hielten die Gründerstaaten ihr Bestreben fest, eine 

harmonische Entwicklung der Staaten und Regionen zu fördern und den Rückstand weniger 

begünstigter Gebiete zu verringern (Vertrag von Rom, Präambel, Art. 2). Gleichwohl schafften 

die Mitgliedsstaaten mit den Verträgen von Rom noch keineswegs eine eigenständige 
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europäische Regionalpolitik oder dezidierte regionalpolitische Instrumente. Sie etablierten aber 

erste politische Instrumente, die unter anderem auch regionale Unterschiede in den Blick nah-

men (Bachtler, Mendez und Wishlade 2016, 30). Neben der europäischen Investmentbank und 

dem europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft (EAGL) wurde auch der 

ESF eingeführt (Muilwijk 1962). Dieser erste Strukturfonds zielte nach Art. 123 der Verträge 

von Rom 

finanziellen Mitteln ausgestattet und nach Angaben einiger Beobachter nicht viel mehr als ein 

Lippenbekenntnis zu den Zielen der Verträge (Bache 1998, 35; Swift 1978, 12).  

Tabelle 2 bietet einen Überblick über die weitere Reformgeschichte der ESI-Fonds. In der Ta-

belle wird deutlich, dass die Mitgliedsstaaten erst gegen Anfang der 1970er-Jahre die gemein-

samen regionalpolitischen Instrumente weiter ausbauten. Gewiss hatten die Kommission und 

das EP Anfang der 1960er-Jahre einige Initiativen unternommen, um die Debatte für eine ge-

meinsame europäische Regionalpolitik voranzutreiben. Im Jahr 1961 organisierte die Kommis-

sion beispielsweise eine Konferenz über regionale Wirtschaftspolitik (Europäische Kommission 

1961), die Anlass für die Formierung von Arbeitsgruppen (Brinkhorst 1965, 12-13) sowie für 

die Veröffentlichung einiger einflussreicher Publikationen (Europäische Kommission 1965) zu 

dem Thema gab10. Das EP unterstützte die Bestrebungen der Kommission durch mehrere Re-

solutionen (Brinkhorst 1965, 10; Europäisches Parlament 1964, 114; 1959, 167). Aber die Mit-

gliedsstaaten widerstrebten zunächst diesen Vorstößen, weil sie nicht bereit waren, Kompe-

tenzen über die nationale Regionalpolitik auf die europäische Ebene zu übertragen (Brunazzo 

2016, 17). Die günstige wirtschaftliche Entwicklung in den ersten Jahren der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) bestärkte die Mitgliedsstaaten in ihrem Glauben daran, dass 

die Liberalisierung des Außenhandels automatisch zu einer Angleichung des Wirtschaftsni-

veaus führen werde (Heinelt et al. 2005, 64). Ihr Vertrauen stützten die Mitgliedsstaaten zu-

sätzlich in öffentliche Investmentbanken und deren Kapazitäten das Wachstum in benachtei-

ligten Regionen anzukurbeln (Manzella und Mendez 2009). Der Ausgleichsgedanke allein war 

für die Mitgliedsstaaten folglich keine hinreichende Bedingung für den Ausbau gemeinsamer 

regionalpolitischer Instrumente.  

                                                           
10 Die Kommission signalisierte außerdem ihren Einsatz für dieses Thema, indem sie im Zuge der Fusion 
der hohen Behörde der EGKS und den Kommissionen von EWG und Euratom im Jahr 1967 eine Gene-
raldirektion für Regionalpolitik (DG XVI) etablierte und in einem Memorandum regionalpolitische Strate-
gien entwarf (Bache 1998, 35-36; Europäische Kommission 1969). 
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Jahr Zentrale Reformen der ESI-Fonds 

1958 Veträge von Rom: 
 Gründung des ESF 
 Festlegung eines jährlichen Haushaltsverfahrens in den Finanzvorschriften  

1972 1. Reform des ESF 
 Erhöhung des Budgets 
 Ausweitung der Förderung auf private Träger 

1975 Einrichtung des EFRE: 
 Probezeit von drei Jahren 
 Haushalt von 1,3 Milliarden ERE finanziert 
 Mittelverteilung nach Quotensystem 
 Einrichtung eines Ausschusses für Regionalpolitik in der Kommission zur Bewilligung nationa-

ler Programme 
1979 1. Reform des EFRE: 

 Erhöhung des Budgets um 50 % (Brunazzo 2016, 20) 
 Einführung einer quotenfreien Sektion  

1983 2. Reform des ESF: 
 Fokussierung auf Maßnahmen zugunsten der Jugendbeschäftigung 
 Konzentration auf benachteiligte Regionen  

1985 3. Reform des EFRE: 
 Erhöhung des Budgets 
 Ablösung des Quotensystems durch Ober- und Unterspannen  

1988 Delors I Paket  Geburtsstunde der Kohäsionspolitik: 
 Beschluss der Finanziellen Vorausschau 1988-1993 
 Erhöhung des Budgets auf 30,7 % des gesamten EU-Haushaltes (Brunazzo 2016, 22) 
 Gemeinsames Gesetzespaket für Struktur- und Kohäsionsfonds 
 Festlegung der regulativen Prinzipien  

1993 Delors II Paket  Die zweite Gesamtreform der Kohäsionspolitik: 
 Finanzielle Vorausschau 1994-1999  
 Gründung des Kohäsionsfonds 

1999 Die dritte Gesamtreform der Kohäsionspolitik 
 Finanzielle Vorausschau 2000-2006 
 Renationalisierung der Mittelverwaltung 
 Erstmals leichte Reduzierung des Budgets 
 Unterstützung der osteuropäischen Beitrittskandidaten 

2006 Die vierte Gesamtreform der Kohäsionspolitik 
 Finanzielle Vorausschau 2007-2013 
 Neuausrichtung der Ziele auf Lissabon-Agenda 

2013 Die fünfte Gesamtreform der Kohäsionspolitik 
 MFR 2014-2020 
 Ausrichtung der Ziele auf Europa2020 
 Verbindung der Programmierung mit dem Europäischen Semester 
 Einführung der ex-ante-Konditionalitäten 
 Ausweitung der makroökonomischen Konditionalität auf alle ESI-Fonds 

2021 Die sechste Gesamtreform der Kohäsionspolitik 
 MFR 2021-2027 und Next Generation EU 
 Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität 
 Einrichtung des Just Transition Fonds 
 Weiterentwicklung von grundlegenden Voraussetzungen und makroökonomischer Konditiona-

lität 

Tabelle 2: Überblick über zentrale Reformen der Kohäsionspolitik 
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Die Einführung des EFRE im Jahr 1975 stellte den ersten großen Schritt in Richtung einer 

gemeinsamen europäischen Regionalpolitik dar. Sie war das Ergebnis langwieriger Verhand-

lungen zwischen den Mitgliedsstaaten, die illustrieren, wie die ESI-Fonds als Kompensations-

instrument für materielle Nationalinteressen verwendet wurden. Der bevorstehende Beitritt von 

Großbritannien, Irland und Dänemark erhöhte den Druck zur Schaffung eines regionalen 

Fonds, da mit der Erweiterung ein Auseinanderklaffen der regionalen Ungleichheiten drohte11. 

Unter den sechs Gründungsmitgliedern überwog jedoch zunächst eine kritische Haltung ge-

genüber solch eines Fonds (Talbot 1977, 169). Unter den Beitrittskandidaten entwickelte sich 

dagegen neben Irland insbesondere Großbritannien zum größten Fürsprecher dieser Initiative 

(Wallace 1983, 91). Benachteiligte Regionen in Großbritannien waren hauptsächlich von einer 

rückläufigen industriellen Entwicklung betroffen und konnten daher kaum von der landwirt-

schaftlichen Förderung EAGL profitieren. Vor diesem Hintergrund mehrten sich in der öffentli-

chen Debatte kritische Stimmen, die den Nutzen Großbritanniens an der europäischen Integra-

tion anzweifelten (Bache 1998, 44). Das Vereinigte Königreich pochte deshalb auf einen 

Regionalfonds, um seinen Anteil aus den EG-Zahlungen zu maximieren (Talbot 1977, 241-45).  

Auf Aufforderung der Mitgliedsstaaten legte die Kommission im Mai 1973 im Thomson-Report 

erste Richtlinien für die Gesetzesvorschläge zu einem Regionalfonds vor und veröffentlichte im 

Juli 1973 formale Vorschläge für einen Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, der bis 

zum 31. Dezember 1973 in Kraft treten sollten (McCaffer 1979). Der Jom-Kippur-Krieg und die 

erste Ölpreiskrise überschattenden die Debatte um den EFRE jedoch zunächst und führten zu 

einem Stillstand in den Verhandlungen (Talbot 1977, 216). Verlängert wurden die Verzögerun-

gen auch durch einen Regierungswechsel in Großbritannien. Im März 1974 wurde die konser-

vative Regierung unter Edward Heath von einer Minderheitsregierung der Labour Party abge-

löst. Labour maß dem europäischen Regionalfonds nur eine geringe Bedeutung bei und 

minderte den britischen Einfluss bei der Entscheidungsfindung (Wallace 1983, 93). Ohne den 

politischen Druck Großbritanniens schwand die Aussicht auf eine Einigung zunehmend. Italien 

und Irland sahen sich zu einer drastischen Taktik gezwungen, um ein erfolgreiches Ende der 

                                                           
11 Die historische Einigung der sechs Gründungsstaaten auf der Gipfelkonferenz von Den Haag 1969 
zur Vertiefung und Erweiterung der EG trug zusätzlich dazu bei, dass die Bestrebungen für einen euro-
päischen Regionalfond ab den 1970er-Jahren vermehrt auf die Agenda der Staats- und Regierungschefs 
der Mitgliedsstaaten gelangte (Bachtler, Mendez und Wishlade 2016, 32). Im Rahmen der politischen 
Bemühungen um die Schaffung einer Währungsunion legte der luxemburgische Premierminister Pierre 
Werner im Jahr 1970 den Werner-Bericht vor, der einen Dreistufenplan zur Schaffung der Währungs-
union bis 1980 aufzeigte. In dem Plan betonte Werner, dass die wirtschaftliche Integration regionale 
Ungleichheiten verschärfen würde und forderte die Mitgliedsstaaten zur Kooperation in der Regionalpo-
litik auf (Werner 1970, 11). 
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Verhandlungen herbeizuführen. Sie drohten, das geplante Gipfeltreffen im Dezember 1974 zu 

sabotieren, falls die übrigen Mitgliedsstaaten sich nicht zu einem regionalen Fonds bekannten. 

Erst diese Drohung brachte den Durchbruch. Innerhalb von zwei Monaten einigten sich die 

Mitgliedsstaaten über ein Budget von 1,3 Milliarden Europäischen Rechnungseinheiten (ERE) 

(Brunazzo 2016) sowie über die Modalitäten des EFRE, der im Jahr 1975 zunächst für drei 

Jahre in Kraft trat (Wallace 1983, 93-94). Dieser lange Weg zur Einigung war beherrscht von 

zähen Verhandlungen zwischen Mitgliedsstaaten. Die Interessenslagen der neun Mitgliedslän-

der richtete sich strikt nach ihren materiellen Kosten-Nutzen-Kalkülen. Der Ministerrat traf alle 

zentralen Entscheidungen auf Gipfeltreffen, während die Kommission, das EP und regionale 

Behörden über geringe Einflussmöglichkeiten verfügten.  

Die Kontrolle über die europäischen Fördergelder blieb bis in die späten 1980er-Jahre ebenfalls 

größtenteils in nationaler Hand. In jährlichen Quoten verhandelten die Mitgliedsstaaten die Ver-

-finance national regi-

(Wishlade 1996, 32). 

Dies lag auch daran, dass der EFRE zunächst lediglich 5 % des gemeinsamen Haushaltes 

ausmachte. Besonders für die sechs Nettozahler war die Summe der Zahlungen aus der EG 

damit im Vergleich zur nationalen Regionalförderung zu vernachlässigen. Deutschland erhielt 

zum Beispiel lediglich 8,4 % der EFRE-Förderung. Damit finanzierte es vorrangig solche Pro-

jekte, die bereits im Rahmen der deutschen Regionalpolitik, der Gemeinschaftsaufgabe zur 

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GA), bewilligt worden waren (Anderson 

1996, 169). Selbst in Großbritannien, das sich stark für die Förderung seiner benachteiligten 

Regionen eingesetzt hatte, erhielten die regionalen Behörden durch den EFRE keine zusätzli-

chen Mittel. Stattdessen wurden nationale Zahlungen durch europäische Fördergelder ersetzt 

(Bache 1998, 49). Die Verwaltung über die Fonds lag also weitestgehend bei den nationalen 

Regierungen, die Projekte entwarfen und Kontroll-Ausschüsse besetzten. Regionale Akteure 

und die Kommission hatten dagegen nur geringe Möglichkeiten, an der Gestaltung der Imple-

mentation aktiv mitzuwirken.  

In dieser Phase lassen sich die europäischen Fördergelder also tatsächlich als bloßes side 

payment charakterisieren, die aus den intergouvernementalen Verhandlungen resultieren. Die 

Strukturfonds sind hier nur eine Funktion der Haushaltspolitik und noch nicht in einem eigen-

ständigen Politikfeld eingebettet. Kleinere EFRE-Reformen in den Jahren 1979 in 1984 erhöh-

ten das Budget und den Handlungsspielraum für die Kommission in einem geringen Maße und 

-Regionalpolitik von der 
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(Axt 2000, 59). Ein radikaler Wandel 

trat jedoch erst mit der Strukturfondsreform von 1988 ein.  

Die Strukturfondsreform im Jahr 1988 wird auch als die Geburtsstunde der Kohäsionspolitik 

bezeichnet (Brunazzo 2016, 22). Impulse für eine Generalüberholung der Strukturfonds ge-

wann die EG aus den Beitritten von Griechenland im Jahr 1981 sowie von Portugal und Spa-

nien im Jahr 1986. Durch die Süderweiterung vergrößerten sich die regionalen Ungleichheiten 

innerhalb der EG erheblich. So verdoppelte alleine der Beitritt von Spanien und Portugal den 

Anteil der Personen innerhalb der EG, der in einer Region mit einem Pro-Kopf-BIP von unter 

25 % des EG-Durchschnitts lebte (Europäische Kommission 1987, 17). Außerdem hatte die 

EG mit dem Erlass der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) die Vertragsgrundlage für eine 

gemeinsame Regionalpolitik gestärkt. Die EEA verankerte eine kohäsionspolitische Zielset-

zung im EG-Vertrag und ordnete die drei Strukturfonds (EFRE; ESF, EAGL) diesem gemein-

samen Ziel unter.  

Vor diesem Hintergrund beschloss der Europäische Rat im Jahr 1988 das Delors-I-Paket. Die-

ses Paket umfasste unter anderem die erste finanzielle Vorausschau der EG, also den Vorläu-

fer des jetzigen MFR. Die Mitgliedsstaaten stellten einen gemeinsamen Haushaltsplan für die 

fünfjährige Periode zwischen 1988 bis 1992 auf. Dabei beschlossen sie eine Erhöhung der 

finanziellen Mittel für die Strukturfonds von 16,7 % des gesamten EU-Haushaltes (5,9 Milliar-

den Euro) im Jahr 1987 auf 31,4 % (18.4 Milliarden Euro) im Jahr 1992 (Mrak, Richter und 

Szemlér 2015). Ein weiteres wichtiges Element des Delors I-Pakets war eine Reform des re-

gulativen Rahmens der ESI-Fonds. Die EWG verabschiedete hierzu ein komplexes Gesetzes-

paket von insgesamt fünf Verordnungen, die eine Rahmenverordnung und vier fonds-spezifi-

sche Durchführungsverordnungen beinhaltete. Die Rahmenverordnung wurde von den 

Regierungschefs und -chefinnen im Rat verhandelt und führte gemeinsame Grundsätze für die 

Organisation der drei Strukturfonds ein. Die Verwaltung der Fonds basiert seitdem auf den vier 

Prinzipien: Konzentration, Programmierung, Zusätzlichkeit, Partnerschaft: 

 Nach dem Prinzip der Konzentration soll sich die EU-Förderung auf die ärmsten Regi-

onen und Länder sowie auf Hauptwachstumsschwerpunkte konzentrieren.  

 Mit dem Prinzip der Programmierung verpflichten sich die Mitgliedsstaaten, die EU-

Förderung in mehrjährige Programme zu investieren, die sich an den europäischen Zie-

len und Prioritäten orientieren.  
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 Das Prinzip der Zusätzlichkeit besagt, dass die europäischen Fördergelder in Ergän-

zung zu nationalen Ausgaben verwendet werden müssen und nicht zu einer Reduktion 

von nationalen öffentlichen Ausgaben führen dürfen.  

 Das Prinzip der Partnerschaft soll sicherstellen, dass europäische, regionale und lokale 

Behörden sowie Sozialpartner und zivilgesellschaftliche Organisation in alle Phasen der 

Programmplanung miteinbezogen werden (Europäische Kommission).  

Die vier Prinzipien schaffen die Rahmenbedingungen für eine eigenständige europäische Ko-

häsionspolitik, die nicht mehr lediglich als zwischenstaatliche Transferzahlung fungiert.  

Während sich die Reform von 1975 noch durch eine intergouvernementale Analyse der zwi-

schenstaatlichen Verteilungskämpfe hinreichend erklären ließ, trat bei der Reform von 1988 

eine zweidimensionale Verhandlungsstruktur zutage. So weisen die 1988-Verhandlungen so-

wohl eine finanzielle Dimension als auch eine regulative Dimension auf. Die finanzielle Dimen-

sion bezieht sich auf die Verteilung der Kosten und Zuweisungen der ESI-Fonds zwischen den 

Mitgliedsstaaten. Die regulative Dimension bezieht sich auf Verteilung von Kompetenzen bei 

der politischen Steuerung der Kohäsionspolitik.  

Bereits in dieser frühen Literatur wurde deutlich, dass das Machtverhältnis zwischen nationaler 

und supranationaler Ebene in den beiden Dimensionen unterschiedlich verteilt ist. Die Mit-

gliedsstaaten dominieren die finanzielle Dimension, während die Kommission ihre Kompeten-

zen über die Verwaltung der Fonds strategisch ausweitet (Hooghe 1996b, 100; Sutcliffe 2000). 

Da durch die 1988-Reform eine Konsolidierung der Kohäsionspolitik als eigenständiges Poli-

tikfeld vorangetrieben wurde, lässt sich die Reform der Strukturfonds nicht mehr durch einen 

einseitigen Fokus auf die finanziellen Haushaltsverhandlungen verstehen.  

Unbestritten bleibt jedoch, dass innerhalb der Haushaltspolitik weiterhin zwischenstaatliche 

Verhandlungen vorherrschen. Auch in der Reform von 1988 waren die Budgetverhandlungen 

von dieser Interaktionsform gekennzeichnet und Paketlösungen ein zentraler Mechanismus, 

um eine Einigung zu ermöglichen. Die Erhöhung des Budgets für die Strukturfonds war an die 

Vollendung des europäischen Binnenmarktes gekoppelt. In der EG herrschte ein Bewusstsein, 

dass die Gewinne der wirtschaftlichen Integration zunächst vor allem den zentralen Regionen 

der EG zugutekommen würden, während sich der verschärfte internationale Wettbewerb für 

periphere Regionen als hohes Risiko darstellen würde (Iain Begg und Mayes 1993, 151). Da 

sich die regionalen Unterschiede in der EG durch den Beitritt der ärmeren südlichen Länder 

deutlich verschärfte, wuchs auch der Druck, die gemeinsamen regionalpolitischen Instrumente 

zu stärken. Die zwischenstaatliche Einigung auf die Anhebung der Strukturfondszahlungen 
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stellt vor diesem Hintergrund ein side payment der reicheren Mitgliedsstaaten an die peripheren 

südlichen Mitgliedsstaaten dar. Durch die finanziellen Ausgleichszahlungen konnten die zent-

ralen Länder die politische Unterstützung für die Vollendung des Binnenmarktes sicherstellen 

(Sutcliffe 1995, 11).  

Ähnliche Dynamiken zeichneten sich auch in nachfolgenden Haushaltsverhandlungen um die 

finanzielle Dimension der Strukturfonds ab. So wurde auch die nächste große Reform der 

Strukturpolitik, die Einführung des Kohäsionsfonds, als Paketlösung zur Verabschiedung des 

Vertrags von Maastricht vorgenommen. Unter der Führung der spanischen Regierung lehnten 

Spanien, Portugal, Griechenland und Irland es im Dezember 1991 ab, den Vertrag von Maas-

tricht zur Verwirklichung der Währungsunion zu unterzeichnen, solange sie nicht im Gegenzug 

weitere Finanzmittel erhalten würden und das Ziel der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion 

in den Vertrag aufgenommen würde (Heinelt et al. 2005, 111). Der damalige deutsche Bundes-

kanzler, Helmut Kohl, setzte sich im Gegensatz zu den anderen widerstrebenden Nettozahlern 

für einen Kompromiss ein, um ein Scheitern des Vertrages zu verhindern (Axt 2000, 67-68). 

Die Mitgliedsstaaten einigten sich schließlich darauf, die Bedeutung der Kohäsionspolitik im 

Vertrag zu bekräftigen und bis spätestens 1993 einen Kohäsionsfonds zu schaffen, der zur 

und transeuropäische Netze auf dem Gebiet der Ver-

) beitragen sollte. Um die Interessenskonflikte zwischen den 

Mitgliedsstaaten bei der finanziellen Ausgestaltung des Kohäsionsfonds zu überwinden, war 

jedoch eine zweite Paketlösung notwendig. Für das Delors II Paket für die Förderperiode 1994-

1999 konnte Spanien mit der Drohung, die Beitrittsverhandlungen für Österreich, Schweden, 

Finnland und Norwegen zu blockieren, eine Doppelung der Strukturfondsgelder durchsetzen 

(Mark A. Pollack 1995, 369). Um sicherzustellen, dass das neue Förderinstrument des Kohä-

sionsfonds ausschließlich Spanien, Griechenland, Portugal und Irland zugutekommt, wird er 

anders als die übrigen Strukturfonds nicht auf einer regionalen Basis verteilt. Stattdessen rich-

tet sich der Kohäsionsfonds an Mitgliedsstaaten mit einem Pro-Kopf-BNE von weniger als 90 

% des EG-Durchschnitts (EG 1164/94, Art. 2). 

Mit der Einführung des Kohäsionsfonds im Jahr 1994 wurde der Vorläufer für die heutige mak-

roökonomische Konditionalität geschaffen. Wie oben dargestellt, war der Kohäsionsfonds un-

mittelbar an die Verabschiedung des Vertrages von Maastricht gekoppelt. Er sollte die sozialen 

Kosten und Risiken der benachteiligten Länder für die gemeinsame Währung kompensieren. 

Aufgrund dieser engen Kopplung zwischen Kohäsionsfonds und der WWU wurde der Fonds 

aber auch als ein Hebel für die Erfüllung der Konvergenzkriterien des Maastricht-Vertrages, 
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also Preisstabilität, Haushaltsdisziplin, niedriges Zinsniveau und Währungsstabilität, verwen-

det. So sollten die Empfängerstaaten ein übermäßiges öffentliches Defizit vermeiden und 

mussten dem Rat ein Konvergenzprogramm vorlegen (EG 1164/94). Darüber hinaus erlaubte 

die makroökonomische Konditionalität dem Rat, Verpflichtungsermächtigungen für ein Emp-

fängerland einzustellen, in dem ein übermäßiges öffentliches Defizit besteht. Verpflichtungen 

konnten dann ausgesetzt werden, wenn der Rat ein übermäßiges Defizit feststellte und das 

Defizit nach Ablauf einer Frist von einem Jahr noch nicht behoben wurde (EG 1164/94, Art. 6).  

Diese frühe Form der heutigen makroökonomischen Konditionalität kreierte somit eines der 

ersten harten europäischen Sanktionsinstrumente, um Haushaltsdisziplin durchzusetzen. Der 

SWP, der weitere Sanktionen für ein übermäßiges Defizit einrichtete, trat erst drei Jahre später 

im Juni 1997 in Kraft. Allerdings war der Anwendungsbereich dieser Konditionalität zunächst 

noch auf den Kohäsionsfonds beschränkt. Da beim Kohäsionsfonds nur Mitgliedsstaaten mit 

einem Pro-Kopf-BNE von weniger als 90 % des EG-Durchschnitts förderberechtigt sind, kann 

diese erste makroökonomische Konditionalität auch nur auf diese Länder angewendet werden. 

Im Jahr 1994 war sie also beispielsweise nur auf Spanien, Griechenland, Portugal und Irland 

anwendbar. Nach der Osterweiterung verlagerte sich der Anwendungsbereich der makroöko-

nomischen Konditionalität auf die osteuropäischen Mitgliedsstaaten. Außerdem konnten nur 

Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kohäsionsfonds suspendiert werden. Zahlungser-

mächtigungen aus dem Kohäsionsfonds sowie Fördergelder aus dem ESF oder dem EFRE 

waren von der Konditionalität noch nicht betroffen.  

Der historische Überblick über die Geschichte der Haushaltspolitik verortet den Ursprung der 

ESI-Fonds in den zwischenstaatlichen Verhandlungen um nationale Nettobeiträge und Aus-

gleichszahlungen. Zunächst repräsentierten die Fördermittel lediglich nationale Transferzah-

lungen. Erst mit der Strukturfondsreform von 1988 etablierte sich um die Verwaltung der ESI-

Fonds ein eigenständiges Politikfeld. Auch wenn die regulative Dimension in einer funktional 

differenzierten Arena ausgelagert ist, wird die finanzielle Dimension der ESI-Fonds noch heute 

von zwischenstaatlichen Verhandlungen um nationale Nettopositionen geprägt. Das folgende 

Kapitel synthetisiert die wichtigsten Merkmale der heutigen Haushaltspolitik.  

2.4 Merkmale der Haushaltspolitik 

Die Reformgeschichte der Strukturfonds kann aus der Perspektive der Haushaltspolitik als eine 

Geschichte von zwischenstaatlichen Verhandlungen über Kompensationszahlungen für die 

Kosten der vertieften wirtschaftlichen Integration beschrieben werden. Das Politikfeld der 
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Haushaltspolitik weist spezifische Problembezüge, Akteure, Institutionen und Leitbilder auf. 

Der Problembezug der Haushaltspolitik dreht sich um die Verteilung der Kosten der europäi-

schen Integration zwischen den Mitgliedsstaaten. Im engen Sinne sind damit die Finanztrans-

fers über den EU-Haushalt gemeint. In einem weiteren Sinne bezieht sich die Haushaltspolitik 

auch auf die zwischenstaatliche Kompensation für die ungleiche Verteilung der allgemeinen 

Kosten und Nutzen, die die Mitgliedsstaaten aus der europäischen Integration ziehen. Wie 

oben beschrieben, ergibt sich die Akzeptanz von ungleichen Nettopositionen immer erst im 

Zusammenhang mit dieser allgemeinen Lastenverteilung. Somit steht der Problembezug der 

Haushaltspolitik in einem engen Zusammenhang mit den jeweils wichtigsten politischen The-

men der Zeit, wie zum Beispiel der Einigung zum Vertrag von Maastricht für die Förderperiode 

1993-1999, der Osterweiterung für die Periode 2006-2013, der Wirtschafts- und Finanzkrise 

beim MFR 2014-2020 oder der Corona-Krise beim MFR 2021-2027.  

Die Institutionen der Haushaltspolitik beruhen unter anderem auf dem Entscheidungsverfahren 

zum MFR, der vormals als finanzielle Vorausschau bekannt war12. Es stellt das zentrale Ver-

fahren für die europäische Finanzplanung dar, weil der MFR die Struktur und die politischen 

Prioritäten des EU-Haushaltes für mehrere Jahre vorgibt (P. Becker 2014, 10). Im MFR werden 

die Obergrenzen des EU-Haushaltes für eine fünf- bis siebenjährige Periode festgelegt und die 

Mittel über die verschiedenen Haushaltsposten verteilt. Mit dem Delors-I-Paket im Jahr 1988 

einigte sich die EG erstmals auf diese Art der mitteljährigen Finanzplanung. Der MFR wird in 

einem besonderen Gesetzgebungsverfahren verabschiedet13

stimmig nach Zustimmung des EPs, die mit der Mehrheit seiner Mi , 

Art. 312). Dieses Entscheidungsverfahren untermauert folglich die Dominanz des intergouver-

nementalen Verhandlungsmodus. Gleichzeitig räumt es der Kommission über das Vorschlags-

recht und dem EP über das Veto-Recht jeweils ein moderates Mitbestimmungsrecht ein.  

In den Mitgliedsstaaten sind die Akteure der höchsten politischen Ebene mit den MFR-

Verhandlungen betraut, da sich die Haushaltsverhandlungen mit allgemeinen Angelegenheiten 

der EU von hoher politischer Relevanz befassen. Der vorangegangene Überblick über die frühe 

Reformgeschichte der Haushaltsverhandlungen zeigt, dass zentrale Einigungen häufig auf 

Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs und -chefinnen zustande gekommen sind. Bis 

                                                           
12 Neben dem MFR beruht die Haushalspolitik auch auf dem Jahreshaushalt der EU und dem Eigenmit-
telbeschluss, der das Gesamtvolumen der Ausgaben definiert.  
13 Bis zum Lissabon-Vertrag wurde die damals so genannte finanzielle Vorausschau lediglich informell 
zwischen Kommission, Rat und EP über eine interinstitutionelle Vereinbarung verhandelt. Im Jahr 2009 
wurde dieses Instrument zur mehrjährigen Haushaltsplanung mit dem Vertrag von Lissabon unter der 
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heute werden die entscheidenden Kompromisse für die MFR-Verhandlungen meist auf Tagun-

gen des Europäischen Rates getroffen. Der Rat der Europäischen Union nimmt somit eine 

aktive und leitende Rolle während des politischen Entscheidungsprozesses ein. Im Rat der 

Europäischen Union ist die Ratsformation des RfAA für den MFR zuständig. Das bedeutet, 

dass die Außen- und Europaministerien die Federführung für die finanziellen Verhandlungen 

innehaben. Zudem nehmen die Finanzministerien eine einflussreiche Rolle in den Mitglieds-

staaten ein. In der Kommission leitet DG Haushalt die Verhandlung in enger Kooperation mit 

dem Generalsekretariat. Im EP ist der Haushaltsauschuss federführend. Für die Strukturfonds-

reform von 2013 wurde darüber hinaus der SURE-Ausschuss für eine gesonderte Debatte über 

den MFR eingerichtet. Die hohe Politisierung der Haushaltsverhandlung und das Einstimmig-

keitserfordernis zwischen den Staats- und Regierungschefs und -chefinnen begünstigen einen 

Interaktionsmodus der zwischenstaatlichen Verhandlungen.  

Auch die Leitbilder der Haushaltspolitik orientieren sich, wie oben beschrieben, an einer utilita-

ristischen Abwägung der nationalstaatlichen Kosten und Nutzen. Die Mitgliedsstaaten orientie-

ren ihre Interessen voranging an einer Nettosaldenlogik. Die nationale Nettoposition dient den 

Regierungen als Indikator für den Erfolg bei den MFR-Verhandlungen. Im Gegensatz zu den 

eigentlich diffusen und kaum bezifferbaren Integrationseffekten lassen sich Nettopositionen in 

einer einfachen Kennzahl zusammenfassen und öffentlichkeitswirksam kommunizieren. Dar-

über hinaus soll der EU-Haushalt zur Kompensation für die ungleiche Verteilung der allgemei-

nen Integrationsgewinne zwischen begünstigten und benachteiligten Regionen beitragen. Der 

historische Überblick macht deutlich, dass die Bereitschaft, finanzielle Lasten zu übernehmen 

jedoch stets an die Bedingung einer vertieften wirtschaftlichen Integration gekoppelt ist. Die 

Strukturfonds nehmen in diesem Kontext lediglich die Funktion einer zwischenstaatlichen 

Transferzahlung oder eines side payments ein. Sie ermöglichen in den Verhandlungen das 

Schnüren von Paketlösungen, um Blockaden zu überwinden und Integrationsfortschritte zu er-

zielen. Intrinsische Zielsetzungen der Kohäsionspolitik, also beispielsweise regulative Prinzi-

pien, spielen in diesem Kontext nur eine untergeordnete Rolle.  

Zusammenfassung 

Zusammenfassend stellen die Verteilungskonflikte zwischen den Mitgliedsstaaten das zentrale 

strukturbildende Element der Haushaltspolitik dar. Schon seit den Verträgen von Rom finden 

die finanziellen Verhandlungen auf der höchsten politischen Ebene zwischen den Staats- und 

Regierungschefs und -chefinnen statt. Heute sind die politischen Entscheidungsprozesse für 

die Haushaltspolitik und für die Kohäsionspolitik in zwei unterschiedlichen Politikarenen 
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angesiedelt. Die siebenjährige Finanzplanung für den EU-Haushalt verhandeln die Mitglieds-

staaten und EU-Institutionen im Rahmen des MFR. In offensichtlicher Weise ist die Höhe der 

Haushaltszuweisungen an die ESI-Fonds dabei entscheidend für die Reichweite, die politische 

Salienz sowie die Gestaltungsmöglichkeiten der Kohäsionspolitik. Die mehrjährige Finanzpla-

nung stellt eine konsistente Politisierung dieses Problembereiches sicher und strukturiert die 

Verhandlungen. Paketlösungen stellen den wichtigsten Mechanismus zur Erzielung einer Eini-

gung zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern dar. Dabei werden die finanziellen Ver-

handlungen vor allem an umfassendere Bemühungen um eine Vertiefung der wirtschaftlichen 

Integration oder an die Erweiterung der EU gekoppelt. So war nach Becker (2014, 324) stets 

das 

 

Die Haushaltspolitik grenzt sich deutlich von der regulativen Dimension der Kohäsionspolitik 

ab. Der Interaktionsmodus der zwischenstaatlichen Verhandlungen erlaubt schließlich kaum 

eine detaillierte Auseinandersetzung mit den technischen Details der Implementation und den 

regulativen Prinzipien der Kohäsionspolitik. Die Verhandlungen über das Regelwerk der Kohä-

sionspolitik, die sogenannten Gemeinsamen Bestimmungen, finden in einer getrennten Poli-

tikarena statt. Genau wie der MFR werden auch die Gemeinsamen Bestimmungen der ESI-

Fonds für jede siebenjährige Förderperiode neu verhandelt. Die beiden Verhandlungen sind 

theoretisch autonom, stehen in der Praxis aber in einer engen Abhängigkeit. Das enge Abhän-

gigkeitsverhältnis der beiden Politikbereiche liegt unter anderem darin begründet, dass die Ko-

häsionspolitik zunächst kein eigenständiges Politikfeld darstellte, sondern erst über einen lan-

gen kumulativen Politikprozess (Heinelt et al. 2005) aus der EU-Haushaltspolitik 

herausgewachsen ist. Dieser Ausgangspunkt für die Kohäsionspolitik erscheint kontraintuitiv. 

Der Erwartung nach würden sich Akteurskonstellationen zunächst um einen Problembezug 

formieren und anschließend konkrete politische Inhalte und Instrumente aushandeln. Die Ge-

nese der Kohäsionspolitik ist gewissermaßen andersherum verlaufen, wie Hooghe (1996b, 7) 

-

Fonds zunächst lediglich ein side payment, um das politische Projekt der vertieften wirtschaft-

lichen Integration voranzutreiben (Hooghe 1996b, 7; Mark A. Pollack 1995). Erst die Verwal-

tung der Fördergelder führte zur Herausbildung einer spezialisierten Policy Community, die 

einen eigenen speziellen Sinn entwickelte. 

Im nachfolgenden Kapitel sollen die zentralen Dimensionen des Politikfeldes der Kohäsions-

politik in Abgrenzung zur Haushaltspolitik dargestellt werden. Unter Rückgriff auf die Theorie 
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des Neofunktionalismus und des Konzeptes der Multilevel Governance werden dabei die do-

minanten Interaktionsmuster herausgearbeitet und zugleich ein Überblick über die Geschichte 

dieses Politikfeldes dargestellt. 
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3. Einführung in die Kohäsionspolitik  

Die Kohäsionspolitik hat sich in einem langen kumulativen Politikprozess von der Haushalts-

politik abgelöst und als ein eigenständiges Politikfeld etabliert (Heinelt et al. 2005). Im voran-

stehenden Kapitel wurde bereits angedeutet, dass die Strukturfondsreform von 1988 üblicher-

weise als Geburtsstunde der Kohäsionspolitik gilt. Um diesen Integrationsfortschritt zu erklären, 

erweisen sich die oben beschriebenen Interaktionsmuster der zwischenstaatlichen Verhand-

lungen jedoch als unzureichend. Er wurde entscheidend vom strategischen Handeln nicht-

staatlicher Akteure auf der europäischen und regionalen Ebene vorangetrieben. In der Literatur 

wird die Kohäsionspolitik auch als Paradebeispiel für ein System der Multilevel Governance 

aufgeführt (Marks 1993, 401). Im nachfolgenden Kapitel sollen diese charakteristischen Dimen-

sionen und Interaktionsmuster des Politikfeldes aufgezeigt werden. Dabei werden die zentralen 

historischen Entwicklungen nachgezeichnet, um die Struktur dieses Handlungsfeldes zu illust-

rieren und einen Überblick über seine Genese zu vermitteln.  

3.1 Auf dem Weg zu einer europäischen Regionalpolitik   

Der Weg zu einer europäischen Regionalpolitik führt neben finanziellen Verhandlungen auch 

über die Schaffung regulativer Prinzipien. Aus einer neufunktionalistischen Perspektive lässt 

sich die Vergemeinschaftung der Regionalpolitik auf Spill-Over Effekte zurückführen. Bei einem 

Spill-Over Effekt kommt es durch vermehrte grenzüberschreitende Aktivitäten zunächst zu ei-

ner gemeinsamen europäischen Rechtsetzung. Nach der Formulierung von Welz und Engels 

(1993, 144)

und Forderungen auf der Nachfrageseite, die entweder auf herkömmliche Weise gegenüber 

den nationalen Regierungen, oder  und genau hier setzt die Elitensozialisation ein  gegen-

ten, also Interessensgruppen oder Parteien, übertragen ihre Loyalität von der nationalen zur 

supranationalen Ebene und befördern so den Prozess der politischen Integration.  

Während sich die europäische Integration aus Sicht des Neofunktionalismus aus einem funkti-

onalen und politischen Spill-Over ergibt, betonen Supranationalisten in ihrer Weiterentwicklung 

dieser Theorietradition das intentionale Handeln von supranationalen Organisationen wie der 

Kommission (Sweet und Sandholtz 1997). In der Perspektive des Supranationalismus können 

sich internationale Regime, also beispielsweise einzelne Politikfelder in der EU, von einem in-

tergouvernementalen zu einem supranationalen Regime entwickeln. Ein supranationales Re-

gime zeichnet sich durch formalisierte und klare EU-Regeln, einen autonomen 
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Handlungsspielraum der EU-Organisationen und einflussreiche transnationale Interessens-

gruppen aus (Sweet und Sandholtz 1997, 305). Die supranationale Ebene eines Politikfeldes 

wird dann gestärkt, wenn vermehrte grenzüberschreitende Transaktionen zu einer erhöhten 

Nachfrage für gemeinsame Regelungen führen. Soziale Akteure handeln hier rational und rich-

ten ihre politischen Interessen an die Ebene, die ihnen bei der Verwirklichung ihrer Ziele hilft. 

Im Gegensatz zum liberalen Intergouvernementalismus, der supranationale Akteure als pas-

sive Agenten nationaler Interessen versteht, erwarten Supranationalisten auch von Kommis-

sion, EuGH und EP ein strategisches Handeln mit dem Ziel der jeweiligen Kompetenzmaximie-

rung (Sweet und Sandholtz 1997, 314).  

Das strategische Handeln supranationaler Akteure, allen voran der Kommission, stellt einen 

wichtigen Erklärungsfaktor für die Genese der Kohäsionspolitik dar. Bestrebungen der Kom-

mission, eine gemeinsame Regionalpolitik zu etablieren, lassen sich bis in die frühesten Tage 

der EG zurückverfolgen (Boyle 2006, 34). Die Kommission vertrat die Auffassung, dass der 

Abbau von Handelsbarrieren die regionalen Unterschiede vergrößern und die harmonische 

Entwicklung des gemeinsamen Wirtschaftsraumes gefährden werde. Die vertiefte wirtschaftli-

che Integration mache daher eine verstärkte Kooperation in der Regionalpolitik erforderlich 

(Europäische Kommission 1968, 279). Neben diesem funktionalen Zusammenhang zwischen 

dem Binnenmarkt und einer gemeinsamen Regionalpolitik berief sich die Kommission auch auf 

einen politischen Spill-Over Effekt. Das EP und der Europäische Wirtschafts- und Sozialaus-

schuss boten der transnationalen Interessensgemeinschaft eine Plattform und stützten die 

Ideen der Kommission (Boyle 2006, 40). Auf der anderen Seite bemängelten einige regionale 

Akteure, insbesondere regionale Mitte-Links Parteien, die Verschärfung wirtschaftlicher Un-

gleichheiten sowie mangelnde Einflussmöglichkeiten auf den Integrationsprozess (Hepburn 

2016, 204). Vor diesem Hintergrund bot eine europäische Strukturpolitik der Kommission die 

Aussicht, regionale Akteure stärker an dem Integrationsprozess zu beteiligen. Der damalige 

Kommissionspräsident Jean Rey betonte daher die Wichtigkeit dieses Projektes:  

criticize us, however unjustly, statistics and studies are no adequate answer. It is action that is 
needed. Regional policy in the Community must be what the heart is in the human organism. 
Just as the heart pumps blood to all parts of the body, regional policy should stimulate and 
nourish economic life in regions where it is weak or ailing. (Rey 1968, 10) 

Die Verwaltung der Fonds blieb zwischen der Einführung des EFRE im Jahr 1975 und der 

Strukturfondsreform von 1988 zum größten Teil in der Hand der Mitgliedsstaaten. Sie behielten 

die Autorität über die Konzeptualisierung der Politikinhalte, während die Rolle der Kommission 

weitgehend auf Verwaltungsaufgaben beschränkt war. Das damalige Direktorat für 
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Regionalpolitik (DG XVI) war von den nationalen Regionalpolitiken isoliert und übernahm so 

tung (Hooghe 1996a, 102-03; 14).  

Schon vor der Strukturfondsreform von 1988 gelang der Kommission aber zumindest eine in-

krementelle Ausweitung der supranationalen Verwaltungskompetenzen über die Strukturfonds. 

Mit der EFRE-Reform im Jahr 1979 wurde beispielsweise eine nicht-quotengebundene Ausga-

benrubrik geschaffen. Auch wenn diese zunächst mit geringen Finanzmitteln ausgestattet war, 

erlaubte sie der Kommission, Programme außerhalb der von den Nationalstaaten ausgewie-

senen Regionen zu unterstützen. Die Reform ermöglichte es der Kommission außerdem, in-

tegrative Entwicklungsprogramme zu schaffen und regelmäßige Berichte mit strategischen 

Leitlinien zu verfassen. Durch die EFRE-Reform im Jahr 1984 wurden zusätzlich die integrier-

ten Mittelmeerprogramme (IMP) eingerichtet und die Kommission erhielt die Möglichkeit, nati-

onale Programme von gemeinschaftlichem Interesse zu finanzieren (Brunazzo 2016, 20). 

Diese inkrementellen Reformen verschafften der Kommission einen etwas größeren Hand-

lungsspielraum in der Verwaltung der Fonds, obgleich sie die weitgehende Autorität der Natio-

nalstaaten noch nicht auflösten. Die beiden Reformen waren vom politischen Aktivismus der 

Kommission im Agenda Setting und der politischen Mobilisierung angetrieben worden (Boyle 

2006, 104-05, 38-39). Im Rückblick lassen sich diese Entwicklungsschritte jedoch lediglich als 

bescheidendes Experimentieren der Kommission bewerten, denn sie umfassten nur einen zu 

vernachlässigenden Anteil der Mittel (Tömmel 1992, 188).  

Erst die Strukturfondsreform von 1988 ebnete den Weg für eine europäische Kohäsionspolitik. 

Wie im voranstehenden Kapitel bereits angedeutet, führt die prozessuale Genese des Politik-

feldes zu einer zunehmenden Abkoppelung zwischen der finanziellen und der regulativen Di-

mension der Strukturfonds. Dass die Strukturfondsreform von 1988 im Gegensatz zu den frühe-

ren Reformen die Weichen für eine weitreichende Kompetenzübertragung stellen konnte, liegt 

vor allem an dem effektiven Agenda Setting und der wirksamen Mobilisierung der Kommission. 

Insbesondere der damalige Kommissionspräsident Jaques Delors nahm eine Schlüsselrolle 

The 

Commission aims to reverse the trend towards treating these Funds as mere redibstributive 

(Europäische Kommission 1985, 4/85, p.15).  

Für ihn war die Kohäsionspolitik das notwendige Gegenstück zur Marktliberalisierung. Daher 

maß er der strategischen Weiterentwicklung der Strukturfonds eine sehr hohe politische Prio-

rität bei (Hepburn 2016, 205). Die Schwerpunktsetzung Delors spiegelt sich nicht zuletzt in der 
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Restrukturierung der Kommission im Jahr 1986 wider. Zuvor war DG XVI für die Verwaltung 

und Evaluierung der Strukturfonds verantwortlich. Nun schuf Delors aus einer Taskforce, die 

innerhalb von DG XVI für die Entwicklung der IMPs eingerichtet worden war, eine separate 

Generaldirektion, DG XXII. Die Hauptaufgabe dieser neuen Generaldirektion bestand darin, 

die Reform der Strukturfonds zu entwickeln und zu leiten (Hooghe 1996a, 105). Hooghes 

(1996a, 98) Untersuchung der 1988-Reform ergibt, dass die Gesetzesentwürfe von dieser DG 

in fast völliger Isolation von den nationalen Regierungen und den anderen Fonds entstanden 

sind14. Die Abgeschirmtheit erlaubte es den politischen Entscheidungsträgern und -trägerinnen 

den innovativen Ansatz der IMP aufzugreifen, obwohl sie weder dem politischen Mainstream 

auf europäischer Ebene noch auf nationaler Eben

servant of the task force put it, for the 1988 reform: `The opposition was total: the other funds, 

(Hooghe 1996a, 101). So gelang es Delors anfängliche Wider-

stände aus DG XVI gegenüber den neuen Ideen zu unterdrücken.  

Darüber hinaus verfolgte die Kommission mit der isolierten Erstellung der Gesetzesentwürfe 

und dem Timing der Veröffentlichung eine Überrumpelungsstrategie gegenüber dem Rat. Der 

Rat stellte für Delors eine große Herausforderung auf dem Weg zur Reform der Kohäsionspo-

litik dar, weil die Mitgliedsstaaten den Vorschlägen der Kommission einhellig skeptisch gegen-

überstanden. Er vermied es daher zunächst, die Mitgliedsstaaten im Vorfeld über die Details 

zu informieren und konzentrierte sich im Dialog mit nationalen Regierungen stattdessen auf die 

groben Richtlinien und Ausrichtungen des Gesetzespaketes. Auf diese Weise nahm er den 

Mitgliedsstaaten die Zeit, Gegenargumente zu entwickeln (Boyle 2006, 148). Das Timing der 

Veröffentlichung der Vorschläge war strategisch darauf ausgerichtet, die Aufmerksamkeit der 

Mitgliedsstaaten von der regulativen Dimension auf die finanzielle Dimension zu lenken und 

den Kompetenztransfer in der Verwaltung der Strukturgelder somit von den Haushaltsverhand-

lungen überschatten zu lassen. Für diesen Zweck brachte Delors die Gesetzesvorschläge für 

die Kohäsionspolitik erstmals als Teil eines Gesamtpaketes zum EU-Haushalt heraus. Die Ver-

knüpfung der regulativen und finanziellen Dimensionen der EU-Ausgaben zu einem Gesamt-

paket, das heute als Delors I bekannt ist, war bis dato beispiellos. Obgleich Delors ein großes 

Risiko mit dieser Strategie einging, führte sie schließlich zum gewünschten Erfolg: einer 

                                                           
14 Als Vorbild für die Reform dienten die integrierten Mittelmeerprogramme (IMP), bei denen die verschie-
denen Strukturfonds nicht einzeln, sondern in einem integrierten Programm zur Anwendung kamen. Die 
IMPs berücksichtigten außerdem erste Prinzipien des heutigen Partnerschaftsansatzes, denn sie wur-
den im Rahmen von mehrjährigen Programmen und unter regionaler Beteiligung verwaltet (Hooghe 
1996a, 97). 
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weitgehenden Vergemeinschaftung der Verwaltungskompetenzen über die europäischen 

Strukturfonds.  

Mark A. Pollack (1995) stellt dieser neofunktionalistischen Lesart der Strukturfondsreform von 

1988 eine intergouvernementale Perspektive gegenüber. Er führt die regulative Reform auf 

einen Präferenzwechsel der Mitgliedsstaaten im Zuge der Süderweiterung zurück. Von einer 

stärkeren supranationalen Kontrolle versprachen sich die Nettozahler eine effektive Mittelver-

wendung in den Empfängerländern. Durch die Einrichtung des Partnerschaftsprinzips bindet 

die EU allerdings auch regionale Akteure in die Mittelverwaltung ein. Diese Innovation läuft der 

Stärkung der supranationalen Kontrolle zuwider und lässt sich folglich nicht durch veränderte 

nationalstaatliche Interessen erklären. Dass die Kommission die entscheidenden Reformim-

pulse setzte, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass unter den Mitgliedsstaaten zunächst eine ab-

lehnende Haltung gegenüber den Innovationsvorschlägen vorherrschte (Hooghe 1996a, 99; 

Tömmel 2016, 108). Anders als die haushaltspolitischen Verhandlungen über die nationalen 

Nettosalden ist die Genese der Kohäsionspolitik also weniger durch den Interaktionsmodus der 

zwischenstaatlichen Verhandlungen zu charakterisieren. Vielmehr konnte die Kommission auf 

der Basis eines Spill-Over Effektes zur Vergemeinschaftung der Verwaltungsstrukturen beitra-

gen und ihren eigenen Kompetenzbereich durch strategisches Agenda Setting erweitern. Zu-

sammenfassend erlangte die Kommission durch die 1988-Reform eine dominante Position in 

der regulativen Dimension der Kohäsionspolitik. Der damalige Kommissar für Regionalpolitik, 

Bruce Millan, beschrieb diese Position der Kommission: 

the Commission by the 1988 regulations and still by 1993. It is not usual in the Community 
when you are dealing with huge sums of money like that, to have the Council of Ministers 
virtually excluded. The only time I had to do anything with the Council of Ministers was getting 
the revised Regulations through in 19

Bruce Millan, Kommissar für Regionalpolitik, zitiert nach Sutcliffe (2000, 300) 

Die Mobilisierung nicht-staatlicher Akteure ist ein Kernbestandteil der Strategie der Kommis-

sion. Wie oben dargestellt, wurden im Zuge der 1988-Reform vier Grundsätze der Kohäsions-

politik eingeführt, die einen Bruch mit dem nationalstaatlichen Monopol auf die Regionalpolitik 

markieren: 1) Konzentration, 2) Programmierung, 3) Zusätzlichkeit und 4) Partnerschaft. Ins-

besondere Letzteres stellte den staatszentrierten Ansatz des vorherigen Jahrzehnts infrage. 

nzertierung zwischen der Kommission, 

dem betreffenden Mitgliedstaat und von ihm bezeichneten, auf nationaler, regionaler, lokaler 
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oder sonstiger Ebene zuständigen Behörden, wobei alle Parteien als Partner ein gemeinsames 

, Art. 4). Demnach sollten sowohl Kommission und nationale Regie-

rungen als auch regionale und lokale Akteure in die Planung, Finanzierung, Begleitung und 

Evaluation der Fördergelder einbezogen werden. Mit dem Partnerschaftsprinzip wurde die Ein-

bindung regionaler und lokaler Akteure oder sozialer Partner in die Verwaltung der Fonds in-

stitutionalisiert. Im nachfolgenden Abschnitt werden Struktur und Interaktionsmuster der Kohä-

sionspolitik unter Rückgriff auf die Konzepte Multilevel Governance und Netzwerk Governance 

konkretisiert.  

3.2 Multilevel Governance und Network Governance 

Die Literatur zur europäischen Integration deutet das Partnerschaftsprinzip als Indikator für die 

Entstehung eines Europas der Regionen, in denen Mitgliedsstaaten ihre Rolle als Gatekeeper 

zwischen regionaler und europäischer Ebene einbüßen (Marks 1993). Marks und Hooghe ver-

nance Systems, in dem politische Akteure der supranationalen, nationalen, regionalen und lo-

kalen Ebene räumlich übergreifende Policy-Netzwerke bilden (Marks 1993, 401-02). Mit ihrem 

einflussreichen Konzept der Multilevel Governance bauen sie auf den Annahmen neo-funktio-

nalistischer Ansätze auf, wenden sich zugleich jedoch von der klaren Verortung supranationa-

ler oder staatlicher Machtzentren ab (Marks, Hooghe und Blank 1996). Statt den Prozess der 

europäischen Integration als Zentralisierung aufzufassen, verstehen sie ihn als einen zentrifu-

galen Prozess. Entscheidungsbefugnisse der Mitgliedsstaaten werden dabei sowohl auf die 

supranationale als auch auf die regionale Ebene verlagert. Auf den verschiedenen Ebenen 

ergeben sich so mehrere umkämpfte Einflusssphären (Marks 1993, 402). Diese sind nicht in-

einander verschachtelt, sondern miteinander verbunden. Regionale Akteure interagieren also 

nicht nur mit nationalen Akteuren, sondern stellen auch direkte Verbindungen zur europäischen 

Ebene her (Hooghe und Marks 2001, 4). Nach Hooghe und Marks hat das Partnerschaftsprin-

zip in der Kohäsionspolitik subnationalen Akteuren so formale Zutrittsmöglichkeiten zum euro-

päischen Entscheidungsprozess geöffnet und den Weg für neue strategische Allianzen frei ge-

macht.  

Das Konzept der Multilevel Governance hat eine Reihe an Autoren und Autorinnen dazu ver-

anlasst, den Umbau von institutionellen Strukturen und Entscheidungsprozessen in der Kohä-

sionspolitik zu analysieren. Inwiefern die regionalen Akteure und sozialen Partner autonom ge-

genüber den Mitgliedsstaaten auftreten können, hängt maßgeblich von den nationalen 

territorialen Beziehungen ab. Viele Mitgliedsstaaten traten nach der Reform weiterhin als 
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Gatekeeper zwischen europäischen und innerstaatlichen Triebkräften auf (Anderson 1996; 

Balme und Jouve 1996). So steht die Kohäsionspolitik auf rechtlicher Ebene unter geteilter 

Mittelverwaltung. Das bedeutet, dass die Mitgliedsstaaten Programme durchführen, Mittel den 

Empfängern zuweisen und Verwaltungs- und Kontrollsysteme einrichten, während die Kom-

mission eine Aufsichtsrolle übernimmt. Vor allem in föderalen Systemen wie Belgien und 

Deutschland können sich die regionalen Akteure einbringen. In zentral-organisierten Mitglieds-

staaten weisen die Regionen eine weniger aktive Rolle auf. Das gleiche gilt für die östlichen 

Mitgliedsstaaten während der 2000er-Jahre, deren Verwaltungsstrukturen noch nicht über die 

notwendigen Kapazitäten für die Beteiligung an der Programmierung der europäischen Förder-

gelder verfügten (Bache 2015; Bachtler und Mendez 2020, 243, 47; Marks 1996; Milio 2010).  

Am Beispiel von Deutschland kann der Einfluss des Partnerschaftsprinzips auf die territorialen 

Beziehungen beispielhaft dargestellt werden. So wurde die Verwaltung für die europäischen 

Fördergelder in Deutschland größtenteils von den bereits existierenden Politiknetzwerken der 

deutschen Regionalpolitik, also der Gemeinschaftsaufgabe (GA), subsumiert. Im Rahmen der 

GA verhandelten die Bundesländer und die Bundesregierung die Verteilung der nationalen För-

dergelder. Die Länder konnten dann auf der Basis von jährlichen Rahmenplänen ihre eigenen 

regionalen Förderprogramme durchführen (Anderson 1996, 166-67). Interventionen der Kom-

mission beeinflussten die nationalen territorialen Beziehungen nur allmählich. Unter Verweis 

auf die gemeinsamen Wettbewerbsvorgaben reduzierte die Kommission etwa die durch die GA 

förderfähigen Gebiete sowie die Vergaberate von nationalen und föderalen Programmen.  

Nach der Reform von 1988 konnte die Kommission darüber hinaus eigenständig förderberech-

tigte Regionen für die europäischen Fördergelder auswählen, die häufig nicht dem Förderbe-

reich der GA entsprachen. Aufgrund des Prinzips der Zusätzlichkeit konnten die Strukturfonds 

nicht mehr länger zur Refinanzierung deutscher Förderprogramme verwendet werden. Die 

Zahlungen aus Brüssel störten somit zunehmend den Länder-Proporz und zwangen die Bun-

desregierung zu Ausgleichszahlungen (Anderson 1996, 170-71). Viele Landesvertreter und -

vertreterinnen sahen in den europäischen Strukturfonds die Möglichkeit, zukünftige Verluste in 

der GA zu kompensieren und richteten ihre Lobbyaktivitäten vermehrt nach Brüssel. Zum Är-

gernis der Bundesregierung eröffneten die westdeutschen Bundesländer in den 80er-Jahren 

etwa Vertretungen in Brüssel (Anderson 1996, 173). Nach der Wiedervereinigung Deutsch-

lands ergab sich außerdem ein erhöhter Förderbedarf in den ostdeutschen Bundesländern. Die 

neuen Bundesländer wurden in die GA und die europäische Kohäsionspolitik integriert. Sie 

waren die einzigen deutschen Regionen, die als Höchstfördergebiete für die EU-Strukturfonds 



Einführung in die Kohäsionspolitik 

 

65 
 

(Ziel 1-Regionen) eingestuft wurden. Gemäß dem Partnerschaftsprinzip richtete die Kommis-

sion formale Verbindungen mit nationalen und ostdeutschen Landesvertretungen ein. Und 

auch die neuen Bundesländer förderten den direkten Kontakt mit Brüssel, indem sie Vertretun-

gen nach Brüssel entsandten. Die tatsächliche Intensität der Verbindungen zwischen regiona-

ler und supranationaler Ebene blieb jedoch zunächst hinter den Erwartungen der 1988 Reform 

zurück. Westdeutsche Bundesländer behielten starke Verbindungen zur nationalen Ebene bei 

und waren den hohen regulativen Anforderungen in der europäischen Kohäsionspolitik gegen-

über skeptisch eingestellt. Die ostdeutschen Bundesländer hatten wiederum keine ausreichen-

den Kapazitäten, um strategische Verbindungen mit der Kommission herzustellen (Anderson 

1996, 180).  

Dieses Beispiel der territorialen Beziehungen in Deutschland illustriert, wie das Konzept der 

Multilevel Governance es erlaubt, Policy-Netzwerke innerhalb der Mitgliedsstaaten zu identifi-

Insbesondere am deutschen Fall zeigt sich nämlich schon früh eine innere Spaltung zwischen 

einer Nettosaldo-perspektive und einer Verwaltungsperspektive. So erzeugten die Verhandlun-

gen für das Delors II-Paket der Förderperiode 1994-1997 beträchtliche Disruptionen für das 

nationale Politiknetzwerk und ermöglichten neue Allianzen für den Ausbau der europäischen 

Kohäsionspolitik. Auf der Seite der Bundesregierung sorgte der Kommissionsvorschlag zur Er-

höhung des EU-Budgets für die Kritik einer unverhältnismäßigen finanziellen Belastung. Auf 

der Seite der neuen Bundesländer stieß der Vorschlag hingegen auf Empörung, weil diese sich 

gegenüber den anderen mediterranen Ziel-1 Regionen benachteiligt fühlten, die zusätzliche 

Förderung durch den neuen Kohäsionsfonds erhielten. Die Vertretungen der neuen Bundes-

länder starteten daraufhin eine eigenständige Kampagne, mit der sie vor der Bundesregierung, 

der Kommission und anderen Ziel-1 Regionen für eine höhere Förderfähigkeit von Regionen 

aus ehemaligen Ostblockstaaten warben (Anderson 1996, 181-83). Mit der Einrichtung einer 

eigenständigen europäischen Kohäsionspolitik verlief die zwischenstaatliche Konfliktlinie folg-

lich nicht mehr trennscharf zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern. Vielmehr bildeten 

sich neue Interessensgruppen von innerstaatlichen Mittelempfängern heraus, die ihre Präfe-

renzen in überregionalen Netzwerken zum Ausdruck bringen. 

Die Strukturfondsreformen von 1993 und 1999 haben einige Autoren und Autorinnen dazu ver-

anlasst, von einer Renationalisierung der Kohäsionspolitik zu sprechen (Allen 2000, 262-63; 

Bache 1998, 127; Peterson und Bomberg 1999, 171; Mark A. Pollack 1995). In der 1993-Re-

form lockerte die EU die Anforderungen an die Prinzipien der Konzentration und der 
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Zusätzlichkeit sowie an die Evaluierungssysteme. Sie schwächte außerdem die Gemein-

schaftsinitiativen der Kommission (Bachtler und Mendez 2007, 538). Ähnliche Trends zur Ab-

schwächung supranationaler Kontrollen setzen sich in der 1999-Reform fort. In dieser Reform 

reduzierte die EU das relative Budget der Kohäsionspolitik und schränkte die Förderfähigkeit 

ein (Hooghe und Marks 2001, 109). Außerdem wurden die offiziellen Verwaltungszuständig-

keiten der Mitgliedsstaaten gestärkt (Bachtler und Mendez 2007, 551).  

Kritiker und Kritikerinnen der Renationalisierungsthese behaupten, dass diese kleineren Zu-

ständigkeitsverlagerungen die radikalen Änderungen der 1988-Reform nicht ins Wanken brin-

gen (Marks 1996, 397; Sutcliffe 2000, 299). Bachtler und Mendez (2007, 556-57) zeigen bei-

spielsweise, dass sich der Einfluss der Kommission auf die Verwaltung der Fonds nicht 

gemindert, sondern lediglich verschoben hat. Während der Förderperiode 1999-2006 richtete 

sich der Einflussbereich der Kommission mehr auf die Kontrolle der Programm-Outputs. Die 

Kontroverse um die Renationalisierung der Kohäsionspolitik macht deutlich, dass in diesem 

Politikfeld nicht der Konflikt zwischen Mitgliedsstaaten im Mittelpunkt von intergouvernementa-

len Verhandlungen strukturgebend ist, wie es bei dem Streit zwischen Nettozahlern und Netto-

empfängern der Fall ist. Vielmehr drehen sich die regulativen Verhandlungen um das Span-

nungsverhältnis zwischen supranationalen Kontrollmöglichkeiten und nationaler Autonomie bei 

der Verwendung der Fördergelder.  

Auch wenn die spezifische Ausgestaltung der Mehrebenen-Verbindungen von verschiedenen 

Kontextfaktoren abhängt, ist die Implementierung der Kohäsionspolitik in der Literatur als ein 

exemplarischer Fall für ein Mehrebennetzwerk bekannt (Hooghe und Marks 2001; Marks 

1993). Allerdings macht die Forschung auch deutlich, dass sich die Einbindung subnationaler 

Akteure in der Implementationsphase nicht gleichermaßen im Gesetzgebungsprozess wieder-

findet. Mit der Herausbildung von Policy-Netzwerken findet demnach auch eine Differenzierung 

der einzelnen Politikphasen in separate und lediglich lose gekoppelte Arenen statt (Benz 

2000a; Benz und Eberlein 1999; Marks 1996; Milio 2010). Während der Implementation und 

Programmierung der Strukturfonds sind die Teilnahmemöglichkeiten von regionalen Akteuren 

und sozialen Partnern relativ stark ausgeprägt. Dafür verfügen diese Akteure in den Verhand-

lungen zur finanziellen und zur regulativen Dimension trotz ihrer vermehrten Lobby-Aktivitäten 

lediglich über eine beratende Funktion (Marks 1996, 390; Molle 2018, 3991). Die Literatur zur 

Multilevel Governance betrachtet dabei vor allem die Einbindung supranationaler und subnati-

onaler in die europäischen Entscheidungsprozesse sowie die strategische Interaktion und 
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Koalitionsmöglichkeiten zwischen diesen Akteuren. Sie rückt damit die politische Struktur des 

europäischen Mehrebenensystems besonders in den Vordergrund (Benz 2007, 328).  

Mit dem Partnerschaftsprinzip in der Kohäsionspolitik werden häufig nicht nur die Strukturmerk-

male, sondern auch charakteristische Interaktionsmuster und Prozessmerkmale verbunden. 

Das Konzept der Netzwerk Governance hebt noch stärker die politischen Prozesse in den Vor-

dergrund und kann daher die Interaktionsmuster dieses Politikfeldes erfassen (Thielemann 

1999, 181-84). Die Governance-Form des Netzwerkes beschreibt eine dezentrale, reziproke 

Form der Handlungskoordination. Die Akteure eines Netzwerkes sind lose miteinander verkop-

pelt, sodass sich diese Beziehungsstruktur von der engen strukturellen Kopplung einer Hierar-

chie und den unverbundenen Akteuren eines Marktes abgrenzen lässt (Héritier 1993, 432-33; 

Marin und Mayntz 1991, 16-17; Mayntz 1993). Policy-Netzwerke entstehen durch die zuneh-

mende Fragmentierung von Macht (Mayntz 1993, 44). So wird hier der Tatsache Rechnung 

getragen, dass staatliche Institutionen mit der zunehmenden Komplexität moderner Gesell-

schaften eine hohe Binnendifferenzierung aufweisen und in verschiedene Untereinheiten mit 

sektoralen Zuständigkeiten unterteilt werden können. Es bilden sich Policy-Netzwerke, durch 

die eine begrenzte Anzahl an autonomen Akteuren in einen informellen Austausch treten und 

kooperative Lösungen erarbeiten können.  

Diese sektoralen Strukturen können eine hohe Kapazität zur Selbstregulation entwickeln. Sa-

bel und Zeitlin (2008, 279-80) zeigen etwa, dass die Koordination der EU in verschiedenen 

Domänen wie der privatisierten Netzinfrastruktur, dem Gesundheits- und Sicherheitswesen so-

wie im Bereich der sozialen Sicherungssysteme auf -deliberativen Polyar-

eraktionsmodus von Netzwerken lässt sich dementsprechend als Delibe-

ration charakterisieren. Die Akteure treten in Verhandlungen miteinander ein, um ein 

gemeinsames Ergebnis zu erzielen, und sind dabei an einer gemeinsamen Problemlösung ori-

entiert. Innerhalb von Netzwerken können die Akteure für eine Einigung dann auf verschiedene 

Mittel wie Überzeugung oder Tausch zurückgreifen (Mayntz 1993, 46-47). In den Verhandlun-

gen werden nicht nur einzelne politische Entscheidungen bearbeitet, sondern auch die Kom-

petenzverteilung innerhalb des Netzwerkes ausgehandelt. Über die Aushandlungen der Zu-

ständigkeiten können sich institutionelle Arrangements verfestigen und stabile Policy-

Netzwerke wachsen. Die Akteure des Policy-Netzwerkes richten ihr Handeln dann am Fortbe-

stand des Policy-Netzwerkes aus, wobei Eigeninteressen in den Hintergrund treten können 

(Mayntz 1993, 50). 
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Die Verhandlungen um die regulative Dimension der Kohäsionspolitik sind ebenfalls in ein 

Netzwerk eingebettet, sodass sich die Interaktionsmuster unter Rückgriff auf das Konzept der 

Netzwerk Governance beschreiben lassen (Kohler-Koch 1996, 374-75). Das oben dargestellte 

Konzept der Multilevel Governance bezieht sich in erster Linie auf die komplexe Implementati-

onsstruktur der Kohäsionspolitik. Ihre Grenzen sind offen und fluide. In den regulativen Ent-

scheidungsverfahren haben die gesellschaftlichen Stakeholder aber nur eine beratende Funk-

tion. Im Zuge der schrittweisen Abkopplung der Entscheidungsverfahren für die 

Kohäsionspolitik von denen der Haushaltspolitik hat sich um die Kohäsionspolitik aber auch ein 

stabiles sektorales Policy-Netzwerk konsolidiert, das direkt am Politikprozess beteiligt ist. In-

nerhalb der staatlichen Institutionen haben sich funktional differenzierte Untereinheiten gebil-

det, die für die Verhandlungen der Gemeinsamen Bestimmungen zuständig sind. 

Das Akteursnetzwerk, das sich um die regulativen Verhandlungen der Kohäsionspolitik spannt, 

lässt sich als relativ stabile und geschlossene Policy Community beschreiben. Das Konzept 

der Policy Community geht auf Richardson und Jordan (1979, 73-74) zurück. Die beiden Auto-

ren beschreiben damit eine stabile Beziehungsstruktur zwischen den politischen Insidern in 

den fachspezifischen Abteilungen und Gruppen. Marsh und Rhodes (1992) entwickeln das 

Konzept weiter und identifizieren die Policy Community als Idealtypus auf einem Kontinuum. 

Sie unterscheiden verschiedene Typen von Netzwerken nach der Anzahl der Mitgliedschaft, 

dem Grad der Interaktion, der Verteilung von Ressourcen sowie dem Machtgleichgewicht. Der 

hoch-integrierten Policy Community steht das lose integrierte Issue-Network gegenüber.  

Alles in allem führt der Netzwerkcharakter der Kohäsionspolitik dazu, dass die Verhandlungen 

von einer Problemlösungsorientierung gekennzeichnet sind. Die Verhandlungen werden in ei-

nem informellen Setting von einer begrenzten Anzahl von Politikexperten und -expertinnen ge-

führt, die ein Vertrauensverhältnis untereinander pflegen. Die Verhandelnden haben ein ge-

meinsames Interesse an einer kooperativen Einigung, damit sie den Fortbestand der 

Kohäsionspolitik sichern können. Die Verhandlungspartner und -partnerinnen akzeptieren folg-

lich die gemeinsamen Grundsätze der Kohäsionspolitik in Form der vier Prinzipien, Konzentra-

tion, Partnerschaft, Zusätzlichkeit und Programmierung als organisatorische Identität. Unter-

schiedliche Interessen in den Einzelheiten der Gemeinsamen Bestimmungen werden in einem 

kooperativen Modus, überwiegend durch Überzeugung oder Tausch, überwunden. In dem 

nachfolgenden Abschnitt werden die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Literaturüberblick 

synthetisiert und die zentralen Merkmale der Kohäsionspolitik dargelegt.  
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3.3 Merkmale der Kohäsionspolitik 

Aus der Perspektive der Kohäsionspolitik kann die Reformgeschichte der Strukturfonds als 

Konsolidierung eines sektoralen Politiknetzwerkes beschrieben werden. Anders als in der 

Haushaltspolitik dienen Strukturfonds in diesem Politikfeld nicht nur als Transferzahlung. Spe-

zialisierte Organisationseinheiten identifizieren sich stattdessen mit den regulativen Prinzipien 

dieser Politik und versuchen den Fortbestand des institutionellen Arrangements zu sichern. Die 

Kohäsionspolitik lässt sich somit durch eigene Problembezüge, Akteure, Institutionen und Leit-

bilder von der Haushaltspolitik abgrenzen. Der primäre Problembezug der Verhandlungsarena 

dreht sich um die effiziente Implementation der Fördergelder. Jenseits dieser Allokationsfunk-

tion weist die Kohäsionspolitik nur schwache und fluide Problembezüge zu den politischen 

Strategien der EU auf.  

Das Konzept der Kohäsion wurde ohne klare Definition eingeführt und ist von einer Mehrdeu-

tigkeit geprägt, die einen weiten Interpretationsspielraum für eine Vielzahl an unterschiedlichen 

Zielvorstellungen zulässt (Iain Begg 2010, 78). Wie oben dargestellt, dient das Budget der Ko-

häsionspolitik traditionell als Kompensationszahlung für zwischenstaatliche Verhandlungen. 

Gleichzeitig wird mit der Kohäsionspolitik auch das Ziel der Konvergenz zwischen den Regio-

nen der EU zugeschrieben, denn als Maßstab für eine effiziente Verwendung dienen struktur- 

und regionalpolitische Problembezüge, wie etwa das regionale Wachstum. In den aktuellen 

Förderperioden ist die Kohäsionspolitik nicht mehr strikt auf das Ziel ausgerichtet, eine Kon-

vergenz zwischen den Regionen herzustellen. Vielmehr soll sie die endogenen Wachstumspo-

tenziale in allen Regionen der EU fördern. Der fluide Problembezug der Kohäsionspolitik ergibt 

sich aus der Tatsache, dass dieses Politikfeld aus den Verwaltungsstrukturen für den EU-

Haushalt gewachsen ist. Aufgrund der Mehrebenstruktur des Implementationsnetzwerks sind 

die Fördergelder konzeptionell offen, um die spezifischen Problemlagen der Regionen zu ad-

ressieren. Auf der europäischen Ebene lässt sich vor diesem Hintergrund jedoch nur schwer 

eine zentralisierte politische Strategie formulieren. Somit war der politische Problembezug der 

Kohäsionspolitik lange nur schwach ausgeprägt und erliegt heute einer ständigen Re-Defini-

tion. Barca (2009) beschreibt eindrücklich, wie die technische Ausrichtung der Fördergelder auf 

eine effektive Mittelverwendung zu einer Abkoppelung zwischen dem System der Kohäsions-

politik und seiner Umwelt führt:  

the discussion on the use of the funds, while giving Member States and Regions, as well as 
the European Parliament, little room to debate policy goals. Moreover, once the financial con-
frontation is over, the interest of the central decision-makers in Member States fades away. 
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Negotiating goals and administrative arrangements is left to the Ministries in charge of imple-
menting the policy, whose mandate is to maximise the room for manoeuvre in the use of funds 

(Barca 2009, XVI) 

Bei politischen Diskussionen um Förderinstrumente ergeben sich nicht immer klare Konfliktli-

nien zwischen Gewinnern und Verlieren von Reforminitiativen. Die Verhandlungsgegenstände 

sind sektorspezifisch und führen selten zu einer breiten Politisierung. Trotz des technischen 

Charakters der Verhandlungsgegenstände ist die Frage der effizienten Verwendung von För-

dergeldern in vielen Fällen mit einer Debatte um die Verteilung von Kompetenzen über die 

politische Steuerung der Strukturfonds verbunden. Die zentrale Konfliktlinie in den kohäsions-

politischen Verhandlungen verläuft daher nicht zwischen den Mitgliedsstaaten, sondern zwi-

schen der supranationalen und der nationalen Ebene. Die supranationalen Organisationen 

möchten die europäischen Kontrollmöglichkeiten maximieren und die Mitgliedsstaaten möch-

ten ihre Flexibilität in der Verwendung der Mittel erhalten.  

Die Verhandlungen zum Gesetzespaket der Kohäsionspolitik finden im Schatten der hoch po-

litisierten MFR-Verhandlungen vor allem auf der technischen Ebene statt. So wird das Geset-

zespaket seit Delors I stets in Verbindung zum MFR behandelt und ist auf die Dauer der jewei-

ligen Förderperiode begrenzt. Nach Ablauf einer Periode gelangt das Gesetzpaket daher 

regelmäßig auf die Tagesordnung der Gesetzgeber, sodass sich die institutionelle Ordnung um 

die Strukturfonds verfestigen konnte. Das Gesetzespaket der Kohäsionspolitik umfasst eine 

allgemeine Verordnung, die für alle ESI-Fonds gilt, fonds-spezifische Verordnungen sowie Ver-

ordnungen bezüglich weiterer Instrumente. Seit dem Vertrag von Lissabon wird das gesamte 

Gesetzespaket der Kohäsionspolitik, also auch die allgemeinen Verordnungen und die fonds-

spezifischen Verordnungen zum Kohäsionsfonds unter dem ordentlichen Gesetzgebungsver-

fahren verabschiedet (Artikel 177 AEUV)15. Bei dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren tritt 

das EP als gleichberechtigter Mitentscheider neben dem Rat auf. Es kann dem Rat also selbst 

Änderungsvorschläge vorlegen. Der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit über Ände-

rungsanträge oder den Erlass der Verordnungen (Art. 294, AEUV).  

Die Co-Gesetzgeber können in interinstitutionellen Verhandlungen, den sogenannten Trilogen, 

Kompromisstexte erreichen. Triloge finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit zwischen 

                                                           
15 Bis zur Förderperiode 2007-13 wurden die allgemeine Verordnung und die Verordnung für den Kohä-
sionsfonds unter dem Zustimmungsverfahren verabschiedet. Im Zustimmungsverfahren verhandelt der 
Rat einen Kommissionsvorschlag unter Einstimmigkeit und mit der Zustimmung des EPs zum gesamten 
Paket. Die restlichen Verordnungen wurden hingegen seit dem Vertrag von Amsterdam unter dem da-
maligen Mitentscheidungsverfahren bzw. dem heutigen ordentlichen Gesetzgebungsverfahren behan-
delt. 
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Vertretern von Kommission, EP und der Ratspräsidentschaft statt. In den Verhandlungen zur 

Kohäsionspolitik stellen sie ein zentrales Forum dar. Technische Triloge bieten der Kommission 

die Möglichkeit, komplexe Reformvorschläge zu erklären und Informationen über technische 

Details auszutauschen. Politische Triloge ermöglichen den Verhandlungspartnern und -partne-

rinnen einen direkten, informelleren Verhandlungsrahmen mit einer begrenzten Anzahl an Teil-

nehmenden und begünstigen so eine Problemlösungsorientierung. Im Rahmen der Verhand-

lungen für die Förderperiode 2014-2020 fanden 108 politische Triloge sowie zahlreiche weitere 

technische Triloge statt (Europäisches Parlament 2014, 15). Der außergewöhnliche Umfang 

an Treffen führt zu einer Verstetigung des Kontaktes zwischen den Verhandlungspartnern und 

-partnerinnen und legt folglich die Vermutung nahe, dass der institutionelle Rahmen des Ge-

setzgebungsverfahrens einen vertrauensvollen Umgang zwischen den politischen Akteuren 

fördert. Zusammenfassend bietet das institutionelle Arrangement für die Gesetzgebung der 

Kohäsionspolitik eine de-politisierende Verhandlungsarena. Das Setting unterstützt eine Prob-

lemlösungsorientierung sowie einen vertrauensvollen und informellen Umgang. 

Die Komplexität und der Umfang der Verhandlungen spiegeln sich auch in der Akteurskonstel-

lation wider. So haben sektorale Akteure einen großen Handlungsspielraum gegenüber der 

höheren politischen Ebene. Erstaunlicherweise gibt es im Rat beispielsweise keine eigenstän-

dige Ratsformation für die Kohäsionspolitik, obwohl sie ein Drittel des gemeinsamen Haushal-

tes ausmacht. Die Verordnungen werden vom RfAA verabschiedet, doch die Außen- oder Eu-

ropaministerien sind nicht im selben Maße mit den Einzelheiten vertraut, wie etwa die 

Landwirtschaftsminister und -ministerinnen, wenn sie in der speziellen Ratsformation zur Land-

wirtschaft und Fischerei über die GAP diskutieren. Inwiefern die Staats- und Regierungschefs 

und -chefinnen mit den Verhandlungen betraut sind, hängt stark von dem jeweiligen national-

staatlichen Interesse ab. Seit den 2010er-Jahren nehmen einzelne Ratspräsidentschaften 

auch vermehrt die Möglichkeit in Anspruch, ein formales Treffen der Minister und Ministerinnen 

für die Kohäsionspolitik unter dem Dach des RfAA einzuberufen. Insgesamt sind die Verhand-

lungen im Rat aber immer noch stark von der Interaktion auf technischer Ebene geprägt. Hier 

sind die Arbeitsgruppe für strukturelle Maßnahmen sowie COREPER für die Verhandlungen 

zuständig. Während der Verhandlungen für 2014-2020 kam die Arbeitsgruppe für einen Zeit-

raum von knapp 2 Jahren teilweise mehrmals wöchentlich zusammen, sodass ein enger und 

informeller Austausch zwischen den Akteuren entstehen konnte.  

Wie oben dargestellt, kommt der Kommission eine sehr aktive Rolle bei den Verhandlungen 

zu. Innerhalb der Kommission ist DG REGIO federführend. Im EP übernimmt der Ausschuss 
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für regionale Entwicklung (Regi-Ausschuss) die Leitung über das Gesetzespaket der Kohäsi-

onspolitik. Neben diesen spezialisierten Untereinheiten werden auch die Interessen von be-

nachbarten Politikfeldern in die Verhandlungen miteinbezogen. Insbesondere die Arbeitsmini-

sterien, die Generaldirektion für Beschäftigung für Soziales und Inklusion (DG EMPL) sowie 

der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL-Ausschuss) nehmen 

eine wichtige Rolle in den Verhandlungen ein, weil sie für den ESF zuständig sind. Die Funktion 

von regionalen Akteuren und sozialen Partnern beschränkt sich auf eine beratende Rolle. Der 

Ausschuss der Regionen stellt eine zentrale Plattform dar, um die regionalen Interessen zu 

bündeln und vor den Gesetzgebern zu repräsentieren. Wie oben dargestellt, sind die Akteure 

der Kohäsionspolitik folglich in ein starkes sektorales Politiknetzwerk eingebunden.  

a-

(Mayntz 1993, 50), die das Policy-Netzwerk zusammenhalten. Dazu ge-

hört die Fokussierung auf struktur- und regionalpolitische Grundsätze und Zielsetzungen der 

Kohäsionspolitik. Des Weiteren ist das Handeln des Policy-Netzwerkes auf die Sicherung des 

eigenen institutionellen Arrangements ausgerichtet. Vor diesem Hintergrund wird beispiels-

weise die Regionalförderung für alle Regionen befürwortet. Außerdem orientieren sich die Leit-

bilder dieses Politikfeldes an dem Prinzip der Partnerschaft und des geteilten Managements. 

Die Mitgliedsstaaten akzeptieren eine Kontrollfunktion der Kommission, erwarten aber Flexibi-

lität, um die spezifischen regionalen Problemlagen adressieren zu können. Kohäsionspolitische 

Akteure streben außerdem eine mittelfristige Finanzplanung an und benötigen daher eine ge-

wisse Planungssicherheit. Auch die regulativen Prinzipien der Konzentration und Zusätzlichkeit 

dienen als Eckpfeiler für die organisationale Identität der Kohäsionspolitik. Insgesamt bilden 

diese regulativen Prinzipien der Kohäsionspolitik ein Fundament von gegenseitig akzeptierten 

Leitbildern. Dieses Fundament bietet dem Policy-Netzwerk einen stabilen Grund, indem es die 

Eigeninteressen der politischen Akteure eingrenzt. Die Akteure aus dem Policy-Netzwerk der 

Kohäsionspolitik verfolgen somit eine gemeinsame politische Agenda, die sich deutlich von den 

Zielen und Interessen der Haushaltspolitik unterscheiden.  

Zusammenfassung 

In den voranstehenden Kapiteln wurden die zentralen Handlungsfelder dieser Studie abge-

steckt. Es wurde gezeigt, dass die Verhandlungen zur Kohäsionspolitik in zwei Verhandlungs-

arenen stattfinden, die jeweils in unterschiedliche Politikfelder eingebettet sind. In der MFR-

Arena werden die finanziellen Aspekte über die Höhe und Verteilung des EU-Budgets verhan-

delt. In der Kohäsionsarena werden die regulativen Prinzipien der ESI-Fonds bearbeitet. In den 
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voranstehenden Abschnitten wurden die beiden parallelen Verhandlungen in zwei autonome 

Politikfelder eingeordnet. Es werden eigenständige Probleme bearbeitet, es gibt separate In-

stitutionen und Akteure und das Handeln ist auf spezifische Leitideen ausgerichtet.  

Der obige Überblick über die regulative Dimension der Kohäsionspolitik macht deutlich, dass 

sich hier über die vergangenen Jahrzehnte ein eigenständiges Politikfeld entwickelt hat. Ein 

strukturbildendes Element für die Kohäsionspolitik ist das Policy-Netzwerk der Politikexperten, 

die mit einer Problemlösungsorientierung die Verhandlungen zum Gesetzespaket leiten. Stell-

ten die Strukturfonds aus der Perspektive der Haushaltspolitik lediglich einen zwischenstaatli-

chen Transfer oder ein Side-Payment für wirtschaftspolitische Zielstellung dar, so wird ihnen 

innerhalb des Policy-Netzwerkes ein intrinsischer Wert zugeschrieben. Die Konfliktlinie zwi-

schen Nettozahlern und Nettoempfängern spielt in der regulativen Sphäre eine untergeordnete 

Rolle. Stattdessen treten die Mitgliedstaaten in der dominanten politischen Auseinanderset-

zung geeint für starke nationale Verwaltungskompetenzen gegenüber übermäßigen suprana-

tionalen Kontrollen ein. Im Gegensatz zu den finanziellen zwischenstaatlichen Verhandlungen 

auf der höchsten politischen Ebene findet in dieser Sphäre eine deliberative Aushandlung der 

Verhandlungsgegenstände statt. Die technokratische Arena der Kohäsionspolitik grenzt sich 

mit diesen Eigenschaften deutlich von der hoch politisierten Verhandlungsarena der Haushalts-

politik ab. Durch die funktionale Differenzierung der finanziellen und der regulativen Verhand-

lungen verfügt das sektorale Politiknetzwerk der gemeinsamen Regionalpolitik über eine hohe 

Autonomie gegenüber seiner Umwelt. Es handelt sich um ein geschlossenes Politiknetzwerk, 

das einen großen Teil der Aspekte allein auf der sektoralen Ebene behandelt. 

Obgleich die beiden Verhandlungen zum MFR und zum regulativen Gesetzespaket rechtlich 

autonom voneinander behandelt werden, bestehen in der Praxis jedoch zahlreiche Interdepen-

denzen zwischen den zwei Arenen. Am deutlichsten treten diese Interdependenzen zum Bei-

spiel in der Frage der Finanzierung der Strukturfonds zutage, denn die politischen Gestaltungs-

möglichkeiten der Kohäsionspolitik, aber auch ihr bloßes Fortbestehen ist von der Höhe des 

Budgets für die Strukturfonds abhängig. Aus diesem Grund haben Haushaltsverhandlungen 

einen direkten Einfluss auf die regulativen Ebene. Andersherum greifen Paketlösungen zum 

MFR in die regulative Dimension ein. Aufgrund dieser funktionellen Überschneidungen sollte 

der theoretische Rahmen nicht nur die intergouvernementalen Verhandlungen zum MFR be-

trachten, sondern auch das Subsystem der Kohäsionspolitik in die Analyse einbeziehen. So 

findet die Verhandlung nicht in einem, sondern in zwei losen gekoppelten Spielen statt (Benz 

2000a). Die Interessen der relevanten Akteure in der Strukturfondsreform werden von 
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politikfeldspezifischen Überlegungen geformt. Ebenso wird die Interaktion zwischen ihnen vom 

Zugang zu politikfeldspezifischen Machtressourcen gelenkt. Auch wenn die strategische Inter-

aktion zwischen den Institutionen in der vorliegenden Arbeit nicht ignoriert werden sollen, so 

liegt der besondere Fokus doch auf den strategischen Interaktionen zwischen den intra-orga-

nisationalen Teilsystemen innerhalb der Institutionen.  

Die Kohäsionspolitik nimmt damit an zwei Spielen gleichzeitig teil. Jedes Spiel ist ein eigenes 

Regelsystem eingebettet. Die Kohäsionspolitik ist somit der Gegenstand von unterschiedlichen 

Deutungs- und Handlungsmustern und erfüllt dabei je einen eigenen speziellen Sinn. Nicht 

immer sind die politikfeldspezifischen Funktionszuschreibungen zur Kohäsionspolitik kompati-

bel. Häufig ergeben sich aus den unterschiedlichen Teilbereichen widersprüchliche Anforde-

rungen an die ESI-Fonds. Kommission, EP und Rat sind mit ihren spezialisierten Untereinhei-

ten an beiden Spielen gleichzeitig beteiligt und finden sich in einer Situation der institutionellen 

Pluralität wieder (Kraatz und Block 2008). Alle drei Institutionen sind während der parallelen 

Verhandlungen der finanziellen und regulativen Dimension gleichzeitig in verschiedene Dis-

kurse involviert: Einem politischen Diskurs über den finanziellen Ausgleich für die allgemeinen 

Kosten und Nutzen der EU und einem technokratischen Diskurs in dem sektoralen Teilsystem 

der Kohäsionspolitik. Diese institutionelle Pluralität lenkt den Fokus auf die Frage, wie die Ak-

teure ihre jeweiligen politikfeldspezifischen Erwartungen an die Kohäsionspolitik koordinieren. 

Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf die Verbindung zwischen Kohäsionspolitik und Euro-

päischem Semester. Insbesondere dieser Aspekt der Strukturfondsreform von 2013 wird von 

der Interaktion zwischen den beiden Handlungssphären geprägt. Die Fallstudie der Kohäsions-

politik macht somit auf die Interdependenzen und Grenzkonflikte verschiedener Politikfelder 

aufmerksam. In dem folgenden Kapitel wird der analytische Rahmen zur Erfassung dieser sekt-

oralen Politikverflechtung vorgestellt.  
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4. Bedingungen und Mechanismen der Policy-Integration 

Lange Zeit zeichnete sich die europäische Kohäsionspolitik durch eine hohe Stabilität und Be-

harrungskraft aus. Das Machtgefüge umspannt sektorale Einheiten in Kommission, Rat und 

EP sowie regionale und lokale Verwaltungsbehörden und Projektträger. Externe Akteure ver-

fügten aufgrund der starren Beharrungstendenz der Cohesion Policy Community kaum über 

die Möglichkeiten, die finanziellen Ressourcen der ESI-Fonds an politische Strategien oder 

Prioritäten zu binden (Heinemann 2009, 103-04; Kohler-Koch 2002). Bis zur Mitte der 2000er-

Jahre umrahmten politikfeldspezifische Problembezüge, Akteurskonstellationen, institutionelle 

Arrangements sowie normative Wertvorstellungen die Entscheidungsprozesse der Kohäsions-

politik und bildeten ein stabiles Policy-Subsystem (Baumgartner und Jones 1993, 4-6; Sabatier 

und Jenkins-Smith 1993, 16).  

Mit der zunehmenden Kopplung der ESI-Fonds an Konditionalitäten seit der Strukturfondsre-

form von 2013 wird jedoch eine Policy-Integration dieses Politikfeldes vorangetrieben, denn 

Konditionalitäten erheben externe Steuerungsanforderungen an die ESI-Fonds. Sie adressie-

ren politikfeldfremde Problembezüge, sie beziehen externe Akteure in den Entscheidungspro-

zess ein und schlagen Brücken zwischen funktional differenzierten Organisationseinheiten. Sie 

reihen sich somit in eine steigende Anzahl integrierter Politiklösungen ein, die Interessen und 

Ideen mehrerer politischer Subsysteme in den Entscheidungsprozess koordinieren (Hartlapp 

2018; Jochim und May 2010; Trein et al. 2021). Im Zuge des zunehmenden Gebrauchs von 

Konditionalitäten findet folglich eine Öffnung der Kohäsionspolitik gegenüber externen Anfor-

derungen statt. Die Bindung der ESI-Fonds an Konditionalitäten lässt sich daher als Policy-

Integration verstehen und markiert somit zugleich eine fundamentale Transformation der Ko-

häsionspolitik.  

In der politikwissenschaftlichen Forschung wird intersektoral verflochtenen Entscheidungssys-

temen zumeist eine geringe Kapazität zu innovativem Policy-Wandel zugesprochen, sodass 

sich die zunehmende Policy-Integration der Kohäsionspolitik als erklärungsbedürftiges Ereignis 

darstellt. Theorien des Policy-Wandels zeigen Bedingungen und Mechanismen auf, unter de-

nen transformative Entwicklungen möglich sind. In diesem Kapitel werden Erkenntnisse der 

Theorien von Policy-Wandel auf das Entscheidungssystem der Kohäsionspolitik übertragen 

und ein theoretischer Rahmen für die nachfolgende empirische Analyse aufgezeigt.  
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4.1 Das Problem der Policy-Integration 

Der zunehmende Gebrauch von Konditionalitäten wurde oben als Policy-Integration der Kohä-

sionspolitik verstanden. Um die Entwicklung der Koordinationskapazität von Organisationen zu 

konzeptualisieren, gilt es im Folgenden eine prozessuale Perspektive der Policy-Integration 

darzulegen (Candel und Biesbroek 2016). Anschließend wird die These aufgezeigt, dass inte-

grierte Politiklösungen im Entscheidungsprozess anfälliger für Blockaden sind. 

Unter Policy-Integration wird die Formulierung von sektorübergreifenden Politikzielen oder -

Instrumenten verstanden (Trein, Meyer und Maggetti 2019, 335). Integrierte Politiklösungen 

setzen die Kooperation zwischen Akteuren aus verschiedenen Politikfeldern voraus (Tosun und 

Lang 2017, 554). Nach der Definition von Charles Lindblom findet unter folgenden Bed-

such that the adverse consequences of any one decision for other decisions in the set are to a 

Nach Mayntz und Scharpf (1975) kann diese Form 

der Koordination als negative Koordination verstanden werden (B Guy Peters 2018, 2). Sie 

entwerfen darüber hinaus noch einen weiteren Idealtypus: die positive Koordination. Positive 

Koordination beschreibt ein kooperatives strategisches Handeln von mehreren sektoralen Ein-

heiten mit dem Bestreben, den gemeinsamen Nutzen zu maximieren. Diese Form der Koordi-

nation ist besonders anforderungsreich, da sämtliche sektorale Problemwahrnehmungen und 

Policy-Optionen von Beginn an im Entscheidungsprozess berücksichtigt werden. Im Gegen-

satz dazu beschränkt sich die negative Koordination auf die Vermeidung negativer Externalitä-

ten für andere Politikbereiche. Die Verantwortung für politische Initiativen liegt hier bei sektora-

len Akteuren, die Handlungsoptionen aus einem politikfeld-spezifischen Blickwinkel evaluieren. 

Die federführende Einheit führt dann bilaterale Verhandlungen mit benachbarten sektoralen 

Einheiten, um negative Folgen für andere Bereiche zu neutralisieren (Scharpf 1994, 38-39).  

Policy-Integration und Koordination bezeichnen folglich zwei Dimensionen der Grenzverschie-

bung zwischen sektoralen Domänen. Koordination bezieht sich auf gemeinsames Handeln zwi-

schen verschiedenen Akteuren, während das Konzept der Policy-Integration geteilte Politik-

ziele oder -Instrumente bezeichnet (Trein, Meyer und Maggetti 2019, 335). In der 

wissenschaftlichen Literatur wird eine Reihe an verwandten und synonymen Konzepten ver-

wendet, um Prozesse der intersektoralen Koordination oder Integration zu analysieren. Dazu 

zählen etwa joint-up government (Bogdanor 2005) oder boundary-spanning policy regimes 

(Jochim und May 2010). Diese Ansätze nehmen neue Paradigmen der politischen Steuerung 
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in den Blick, die verstärkt auf Netzwerk-Governance beruhen und entwickeln somit eine holis-

tische Perspektive von Policy-Integration (Biesbroek und Candel 2020, 62).  

Die Grundlage für ein prozessuales Verständnis von Policy-Integration legte Metcalfe (1994, 

281). Policy-Integration stellt demnach einen Pol auf einer Skala dar, auf deren anderem Ende 

die Fragmentierung liegt (Hartlapp 2018, 479) -ordination means that the 

parts of a system work together more effectively, more smoothly or more harmoniously than if 

no co- (Metcalfe 1994, 278). Er verortet die Koordinationskapazität von 

Institutionen auf der Basis einer 9-stüfigen Skala. Diese Skala bildet die verschiedenen Grade 

der Koordinationskapazitäten von Organisationen ab und verläuft von der unabhängigen Ent-

scheidungsfindung von Ministerien auf der niedrigsten Stufe bis zu einer gemeinsamen Regie-

rungsstrategie auf der höchsten Stufe. Sie illustriert also eine mögliche Aneinanderreihung auf-

einander aufbauender Integrationsschritte und ermöglicht einen Vergleich der 

Koordinationskapazitäten verschiedener Systeme. Für die Beschreibung von Policy-Wandel 

weist diese Skala aber nur einen begrenzten Nutzen auf, da sie ein lineares Stufenmodel na-

helegt.  

In Anlehnung an Candel und Biesbroek (2016) wird Policy-Integration im Folgenden aber nicht 

als linearer Prozess aufgefasst. Es handelt sich vielmehr um einen dynamischen und asyn-

chronen Prozess. Mehrere Aspekte und Eigenschaften eines gesellschaftlichen Teilsystems 

werden davon erfasst und stehen in wechselseitiger Abhängigkeit voneinander, bewegen sich 

aber nicht notwendigerweise in die gleiche Richtung oder in der gleichen Geschwindigkeit. So 

ist nicht nur eine fortlaufende Integration eines Subsystems möglich, sondern ebenso eine par-

tielle Desintegration und zusätzliche Fragmentierung der Entscheidungsprozesse (Candel und 

Biesbroek 2016, 215-16). Candel und Biesbroeck identifizieren vier Dimensionen der Policy-

Integration, in denen sich intersektorale Koordination in unterschiedlichem Maße manifestieren 

kann. Dabei handelt es sich um: 1) den Policy Frame, 2) die Beteiligung von Subsystemen, 3) 

Policy-Ziele und 4) Policy-Instrumente (Biesbroek und Candel 2020, 63). Dieser Analyserah-

men erlaubt folglich eine mehrdimensionale Erfassung von Integrationsprozessen. Er bietet 

somit allerdings in erster Linie ein deskriptives Analyseinstrument (2020, 64). 

Im Folgenden sollen stattdessen vor allem die Mechanismen der Policy-Integration in den Mit-

telpunkt des Forschungsinteresses gerückt werden. Um den zunehmenden Gebrauch von Kon-

ditionalitäten zu erklären, gilt es folglich die Trieb- und Widerstandskräfte der Policy-Integration 

innerhalb der dualen Verhandlungsstruktur der Kohäsionspolitik zu identifizieren und somit 
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sowohl das Integrationspotenzial von Konditionalität aufzuzeigen als auch Elemente der Ent-

kopplung aufzudecken.  

Bisher wurde der Kohäsionspolitik üblicherweise eine hohe Autonomie zugesprochen. Jüngere 

Studien deuten aber bereits darauf hin, dass die ESI-Fonds vermehrt unter den Dienst gemein-

samer supranationaler Strategien gestellt werden. Mendez (2011) weist zum Beispiel auf die 

en die ESI-Fonds seit der Förderperiode 

2006-2013 für die Politikziele der Lissabon-Agenda aufgewendet werden. Konditionalitäten 

stellen ebenfalls eine hoch integrierte Politiklösung dar. Externe Politikziele werden an die ESI-

Fonds gebunden und der traditionelle Problembezug der Kohäsionspolitik auf gemeinschaftli-

che, sektorenüberspannende und wirtschaftspolitische Ziele aufgeweitet. Politikfeldfremde Ak-

teure gewinnen über die Konditionalität außerdem Steuerungskompetenzen über die ESI-

Fonds, da die Vergabe der ESI-Fonds an ihre Politikprogramme gekoppelt wird. Fremde Ak-

teure werden daher auch stärker in die politischen Entscheidungsprozesse der Kohäsionspoli-

tik einbezogen. Folglich manifestiert der zunehmende Gebrauch von Konditionalitäten eine Po-

licy-Integration der Kohäsionspolitik.  

Die prozessuale Perspektive richtet die Aufmerksamkeit auf die kausalen Mechanismen, die 

diesen Policy-Wandel bedingen. In der vorliegenden Arbeit werden für diesen Zweck typische 

Sequenzen von Wandel identifiziert und konzeptualisiert (Héritier 2007, 7-8). Bei der Analyse 

der kausalen Mechanismen dieser Sequenzen werden exogene und endogene Bedingungen 

unterschieden. Exogene Bedingungen ergeben sich durch Veränderung der Umwelt oder durch 

äußere Gegebenheiten. Aufgrund von endogenen Bedingungen stellt sich ein Wandel ein, 

wenn das institutionelle Arrangement ohne äußere Einflüsse einen Prozess in Gang setzt, der 

zu einer Veränderung des Arrangements führt (Héritier 2007, 8; B.D. Jones 2001, 194). Im 

Folgenden wird eine Längsschnittbetrachtung der kohäsionspolitischen Verhandlungen unter-

nommen, um die endogenen Dynamiken der Verhandlungsstruktur aufzudecken. Die politi-

schen Entscheidungen werden anhand einer Abfolge von Sequenzen analysiert. Handlungs-

orientierungen werden dabei nicht als gegeben vorausgesetzt, sondern offen konzeptualisiert. 

Das bedeutet, dass etwaige Präferenzverschiebungen in den Blick genommen werden können 

(Trampusch 2009, 229). Der zunehmende Gebrauch von Konditionalitäten manifestierte sich 

in der Förderperiode 2014-2020 durch drei überlappende Prozesse: die Einführung der ex-

ante-Konditionalitäten (vgl. Kapitel 5), die Einführung der makroökonomischen Konditionalität 

(vgl. Kapitel 6-7), sowie die wachsende inhaltliche Verknüpfung zwischen Europäischem 



Bedingungen und Mechanismen der Policy-Integration 

 

79 
 

Semester und ESI-Fonds (vgl. Kapitel 8). Diese Prozesse stellen Sequenzen des Wandels dar 

und lassen sich in der Analyse in weitere Sequenzen unterteilen.  

Neben der prozessualen Perspektive soll die vorliegende Arbeit auch einer strukturellen Per-

spektive Rechnung tragen. Diese fragt nach den verschiedenen Ebenen und Arenen, die in 

den Entscheidungsprozess involviert sind und die strategische Interaktion zwischen den Akt-

euren strukturieren (Héritier 2007, 8). Integrierte Politiklösungen wie die Konditionalitäten der 

ESI-Fonds stellen das europäische Entscheidungssystem dabei vor eine besondere Heraus-

forderung, denn sie beziehen mehrere sektorale Gruppen in den politischen Prozess ein. Ver-

schiedene Autoren und Autorinnen vertreten die These, dass intersektorale Koordination zu 

Konflikten und Blockaden neigen (Hartlapp 2011). In der Einleitung wurde bereits dargelegt, 

dass Entscheidungssysteme, die mehrere Ebenen umspannen, besonders anfällig für eine Po-

litikverflechtungsfalle sind, wenn ein Verhandlungsmodus sowie hohe Konsenserfordernisse 

vorliegen. Darüber hinaus erhöht sich die Blockadeanfälligkeit weiter, wenn der Entscheidungs-

prozess mehrere sektorale Akteure einbezieht (Scharpf 2009b). Aus diesem Grund weisen in-

tegrierte Policy-Lösungen eine besonders hohe Blockadeanfälligkeit auf. Empirische Untersu-

chungen haben Integrationsprozesse bereits in verschiedenen Politikfeldern problematisiert. 

Insbesondere im Bereich der Umweltpolitik verlangen integrierte Nachhaltigkeits- und Umwelt-

ziele ein hohes Maß an Koordination zwischen verschieden Politikfeldern, sodass das Prinzip 

 

(Jordan und Lenschow 2010, 147). Die Befunde aus der Umweltforschung deuten darauf hin, 

dass sich politische Koordinationsbemühungen meist auf diskursive Bekenntnisse beschrän-

ken und eine substanzielle Policy-Integration durch intersektorale Koordinationsprobleme, in-

terne Grabenkriege oder fehlende Kapazitäten und Ressourcen behindert werden (Candel 

2017, 533).  

Aufgrund des dualen Verhandlungssystems ist die horizontale Politikverflechtung der Kohäsi-

onspolitik immanent. Zunächst liegt folglich die Vermutung nahe, dass das institutionelle Set-

ting der ESI-Fonds per se eine besonders hohe Blockadeanfälligkeit aufweist. Die Analysen 

von Benz (Benz 2003; 2000a; 2000b; Benz und Eberlein 1999) machen aber deutlich, dass die 

funktionale Differenzierung verschiedener Entscheidungsarenen die Reformfähigkeit der Ko-

häsionspolitik erhöhen kann. Er unterscheidet Mehrebenensysteme nach dem Grad der Kopp-

lung zwischen den verschiedenen Ebenen. In eng gekoppelten Verhandlungssystemen legen 

die Entscheidungen der übergeordneten Ebene den Ablauf und die Ergebnisse der unterge-

ordneten Ebene fest (Benz 2000a, 105). Aufgrund ihrer rigiden Struktur neigen diese Systeme 
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zur Politikverflechtungsfalle. In lose gekoppelten Entscheidungssystemen bestimmen Ent-

scheidungen einer Ebene hingegen lediglich den Kontext für die Entscheidungsprozesse auf 

der anderen Ebene, und die Interaktion zwischen den verschiedenen Ebenen beruht auf Kom-

munikation statt auf Macht (Benz 2000b, 36-37). Die europäische Kohäsionspolitik stelle, so 

Benz, ein lose gekoppeltes Mehrebensystem dar. Verschiedene Teilprozesse des Politikzyklus 

sind auf unterschiedliche Arenen ausgelagert. Benz betrachtet hierbei vor allem die vertikale 

Verflechtung zwischen dem europäischen Regelsystem und den nationalen Verwaltungsstruk-

turen. Verschiedene empirische Untersuchungen belegen, dass die lose Kopplung in dem ver-

tikalen Entscheidungssystem der europäischen Kohäsionspolitik eine hohe Handlungsfähigkeit 

zulässt (Andreou 2006; Blom-Hansen 2005; Graute 2004; Heinelt 2018; Marks 1996). 

Das Konzept der losen Kopplung lässt sich auch auf das Verhältnis der verflochtenen sektora-

len Verhandlungssysteme der Kohäsionspolitik anwenden. Die beiden Arenen der Kohäsions-

politik sind durch parallele, autonome Verhandlungen mit punktuellen Interdependenzen lose 

miteinander gekoppelt. Die Tatsache, dass die finanziellen Verhandlungen über die nationalen 

Nettobalancen isoliert von den regulativen Entscheidungsprozessen auf der sektoralen Ebene 

verlaufen, stellt eine deutliche Vereinfachung des politischen Prozesses dar. Regulative Ver-

handlungsgegenstände, die die Verwaltung der ESI-Fonds betreffen, können auf der techni-

schen Ebene unter einem problemlösungsorientierten Interaktionsmodus abgehandelt werden. 

Die funktionale Differenzierung des Entscheidungssystems der Kohäsionspolitik kann folglich 

Handlungsspielräume in den einzelnen Arenen erhöhen und Koordinationsprobleme reduzie-

ren.  

Forschende haben sich bereits intensiv mit den Bedingungen und Mechanismen für innovati-

ven Policy-Wandel in Mehrebensystemen identifiziert, doch Analysen v

nationaler und supranationaler Ebene und horizontale Verflechtungen zwischen den Mitglieds-

staaten der EU gerichtet (Müller und Slominski 2013; Schimmelfennig, Leuffen und Rittberger 

2015; Zaun 2018). Über die Tatsache, dass der politische Prozess durch die Interaktion von 

multiplen Arenen gekennzeichnet ist, herrscht in der Literatur ein breiter Konsens (Benz 2021, 

77). Baumgartner und Jones (Baumgartner und Jones, 25) zeigen etwa, dass politische Entre-

preneure durch gezieltes Venue-Shopping Verhandlungsgegenstände in eine empfänglichere 

Arena verlagern und so die politische Agenda zu den eigenen Gunsten beeinflussen können. 

Dennoch sind empirische Fallstudien meist von der impliziten Annahme eines sektoral frag-

mentierten Politikprozesses geleitet und behandeln Kommission, Rat und EP daher häufig als 
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einheitlich agierende Akteure (Héritier 2007; Holzinger 2011; Martinsen und Falkner 2011; 

Pollak und Slominski 2011). Wie oben dargestellt, ist das politische System der EU in der Tat 

von einer hohen sektoralen Fragmentierung gekennzeichnet. Das besondere institutionelle 

Setting der dualen Verhandlungsstruktur der Kohäsionspolitik fordert diese Annahme jedoch 

heraus und lenkt den Blick auf die sektoralen Konfliktlinien innerhalb der Organisationen. 

Die Strukturfondsreform von 2013 bricht also mit dem Prinzip der losen Kopplung. So ist der 

Grad der Kopplung zwischen den Arenen nicht fix, sondern entwickelt sich dynamisch im Laufe 

der Zeit. Mit der Strukturfondsreform von 2013 steigen die Steuerungsansprüche der überge-

ordneten Haushaltsverhandlungen an die sektoralen Verhandlungsgegenstände. Lose Verbin-

dungspunkte ziehen sich fester zusammen, weil die Akteure aus den Haushaltsverhandlungen 

mit der Paketlösung zur makroökonomischen Konditionalität direkte Steuerungsansprüche an 

den Zuständigkeitsbereich der regulativen Arena stellen. Konditionalitäten verengen folglich 

die Kopplung im Einigungsprozess und treiben eine Policy-Integration der Kohäsionspolitik vo-

ran. Aus der Policy-Reform der Kohäsionspolitik ergeben sich also auch institutionelle Verän-

derungen. Über den Gebrauch von Konditionalitäten gewährt die EU auch politikfeldfremden 

Akteuren Zugriff auf die ESI-Fonds, die auf diesem Weg den eigenen Kompetenzbereich aus-

weiten können. Auch wenn hier primär der Policy-Wandel in den Blick genommen wird, berück-

sichtige ich in der Analyse daher auch die Implikationen für das übergeordnete institutionelle 

Arrangement. So hat Colomer (2001) beispielsweise aufgezeigt, dass vermeintlich beschei-

dene Policy-Reformen einen nachhaltigen institutionellen Wandel verursachen können. Der in-

stitutionelle Wandel vollzieht sich hier zwar nicht durch eine formale Reform, doch lege ich in 

dieser Arbeit dar, dass der systematische Gebrauch von Konditionalitäten für einige Akteure 

der EU neue Gestaltungspotenziale eröffnet (Lenschow 1995). Die Verdichtung dieser Policy-

Reformen deutet also auch auf grundlegende Machtverschiebungen im politischen System der 

EU hin.  

Die vorliegende Fallstudie über den zunehmenden Gebrauch der Kohäsionspolitik zeigt die 

Mechanismen der intersektoralen Koordination auf. Da Policy-Integration aus einer prozessu-

alen Perspektive verstanden wird, gilt es Sequenzen des Wandels zu identifizieren und dabei 

Trieb- und Widerstandskräfte aufzudecken. Auf der Basis einer strukturellen Perspektive wird 

darüber hinaus die Tatsache berücksichtigt, dass der Entscheidungsprozess mehrere Ebenen 

und Arenen umfasst. Ein besonderer Fokus der Analyse liegt auf der verstetigten Interaktion 

zwischen verschiedenen sektoralen Arenen, die eine Policy-Integration der Kohäsionspolitik 

vorantreiben.  
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4.2 Der analytische Rahmen 

Die vorliegende Arbeit zieht den Akteurzentrierten Institutionalismus als Forschungsheuristik 

heran. Dieser Ansatz von Mayntz und Scharpf (1995; Scharpf 2000) baut auf der Annahme 

auf, dass der politische Entscheidungsprozess sowohl unter dem Einfluss des institutionellen 

Kontexts als auch der Interaktion von den beteiligten, intentional handelnden Akteuren steht. 

(Scharpf 1997, 38). Dabei werden nicht nur formale Regeln berück-

sichtigt, sondern auch soziale Normen (Scharpf 1997, 38). Der Akteurzentrierte Institutionalis-

mus bietet einige konzeptionelle Werkzeuge für die Analyse dieser strategischen Interaktion. 

Dazu zählen Akteure, Akteurskonstellationen, Interaktionsformen und der institutionelle Kon-

text (Scharpf 1997, 44).  

Der Analyse wird die Annahme einer begrenzten Rationalität zugrunde gelegt. Demnach wird 

nicht vorausgesetzt, dass die Akteure über alle relevanten Informationen oder die Fähigkeit zur 

vollständigen Informationsverarbeitung verfügen. Sie können weder die Outcomes von Policies 

vorhersagen noch verschiedene Problemlösungen eindeutig den eigenen Präferenzen zuord-

nen (Simon 1990; 1972). Strategische Akteure richten ihr Handeln aber intentional an den 

wahrgenommen Handlungsoptionen und Situationsdeutungen aus. Die Fähigkeiten und Orien-

tierungen von Akteuren werden in dem Ansatz des Akteurzentrierten Institutionalismus in Be-

zug zu dem jeweiligen institutionellen Kontext gesetzt. Auch wenn der institutionelle Kontext 

das strategische Handeln von Akteuren ermöglicht und beschränkt, determiniert er es nicht 

vollständig. So kann die Handlungsorientierung der Akteure sowohl systembezogene als auch 

persönliche politische Ziele umfassen, wobei systembezogenes Handeln mit mehreren konkur-

rierenden Orientierungen verschiedener übergeordneter sozialer Gruppen einhergehen kann 

(Mayntz und Scharpf 1995, 52). Auf inhaltlicher Ebene werden die Handlungsoptionen von 

kognitiven und motivationalen Orientierungen geprägt. Kognitive Orientierungen beschreiben 

die Wahrnehmung über die Handlungssituation, die maßgeblich von den institutionellen Rah-

menbedingungen geprägt wird. Motivationale Orientierungen definieren die Präferenzen der 

Akteure. Diese setzen sich zum einen aus Standardinteressen zusammen. Zu den Standardin-

teressen zählen der Besitz einer gesicherten Domäne, Handlungsfreiheit und Wachstum der 

eigenen Organisation (Scharpf 1997, 64). Außerdem prägen normative Orientierungen, Identi-

täten und Interaktionsorientierungen die Präferenzen der Akteure (Mayntz und Scharpf 1995, 

54-57). 
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Die intersektorale Koordination wird maßgeblich durch die strategische Interaktion zwischen 

den Akteuren aus verschiedenen politischen Subsystemen geprägt. Politische Subsysteme 

werden hier als Sinngebilde verstanden, die Handlungsorientierungen strukturieren (D. Braun 

1997, 846; Mayntz 1988, 17-20). In gesellschaftlichen Teilsystemen richten Akteure ihr Han-

deln auf gemeinsame Werte und normative Erwartungen aus (Mayntz und Scharpf x 55-56). 

Anders als in der Systemtheorie werden die Handlungsorientierungen der Akteure jedoch nicht 

vollständig durch die Systemzugehörigkeit determiniert. Im Akteurzentrierten Institutionalismus 

bilden Sinngebilde lediglich einen Orientierungshorizont für das Handeln der Akteure, der die 

Komplexität der Welt reduziert und Handlungsimpulse oder Widerstände setzt. Die Ak-

teurskonstellationen strukturiert die Binnenstruktur und Außengrenze der gesellschaftlichen 

Teilsysteme. Subsysteme entwickeln hier also keine eigenständige Dynamik, sondern konsti-

tuieren und reproduzieren sich durch das Handeln der Akteure (D. Braun 1997, 847). Komplexe 

Verhandlungssysteme wie das der Kohäsionspolitik sind somit von Konflikten über unterschied-

liche Situationsdeutungen und Normen sowie von gegensinnigen Interessen gekennzeichnet 

(Jordan und Schout 2006, 18).  

Dimensionen Haushaltsverhandlungen Sektorale Verhandlungen 

Problembezug Finanzielle Verteilung der ESI-Fonds Regulative Prinzipien der ESI-Fonds 

Akteurskonstellation Nettozahler und Nettoempfänger 
Supranationale Kontrollmaximierer 
und nationale Autonomiebewahrer 

Interaktionsmodus Hartes Verhandeln Deliberative Problemlösung 

Rollenorientierung 
Optimierung der nationale Nettoposi-

tionen 

Wahrung der finanziellen Ressour-
cen und regulativen Prinzipien der 

Kohäsionspolitik 

Tabelle 3: Eigenschaften der zentralen Handlungsfelder  

Nach diesen theoretischen Annahmen repräsentieren funktional spezialisierte Organisations-

einheiten im Entscheidungsprozess politikfeldspezifische Präferenzen und Handlungsorientie-

rungen. Das bedeutet, dass Kommission, Rat und EP im Folgenden nicht als einheitliche Ak-

teure verstanden werden. Innerhalb der Organe bilden die funktional differenzierten 

Organisationseinheiten sektorale Interessensgruppen. Diese formieren sich in horizontalen 

und organisationsübergreifenden Netzwerken und geraten in Konflikt mit anderen Organisati-

onseinheiten. Konkrete Aussagen über die beteiligten Akteure lassen sich aus dem 
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voranstehenden Kapitel 2 ableiten und sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Die an den Haus-

haltsverhandlungen beteiligten Akteure sind in einen distributiven Verteilungskampf eingebettet 

und verfolgen die Optimierung der eigenen finanziellen Interessen (ausführlich in Kapitel 2). 

Demgegenüber sind die Akteure aus dem Politiknetzwerk der Kohäsionspolitik an dem Fortbe-

stand der eigenen Domäne, der Sicherung der finanziellen Ressourcen für die ESI-Fonds so-

wie der Wahrung der Gestaltungsmacht über die regulativen Prinzipien des eigenen Politikbe-

reiches interessiert. Obgleich die Konfliktlinien zwischen den EU-Organen nicht ignoriert 

werden, liegt der besondere Fokus dieser Arbeit doch auf der Koordination der funktionalen 

Konflikte zwischen den sektoralen Einheiten innerhalb der EU-Organe.  

Ein weiteres wichtiges konzeptionelles Werkzeug des Akteurzentrierten Institutionalismus stellt 

eine Unterscheidung von Interaktionsformen dar. Damit bezeichnen Mayntz und Scharpf (1995, 

60) . Scharpf unterscheidet die vier 

Formen einseitiges Handeln, Verhandlung, Mehrheitsentscheidung und hierarchische Steue-

rung. (Scharpf 1997, 47). In der vorliegenden Fallstudie ist vor allem der Interaktionsmodus der 

Verhandlung relevant, da die Strukturfondsreform von 2013 eine Verhandlungslösung darstellt. 

Scharpf zeigt aber auch, dass die Interaktion neben dem Interaktionsmodus auch von dem 

institutionellen Setting strukturiert wird. So ist die Problemlösungskapazität von Verhandlungen 

in einem institutionellen Kontext mit minimalen Institutionen beschränkt, während Netz-

werkstrukturen anspruchsvollere Einigungen ermöglichen (Scharpf 1997, 47). Die Implikatio-

nen zwischen dem institutionellen Setting und dem Verhandlungsmodus werden in Abschnitt 

4.3 ausführlich zur Debatte gestellt.  

Zur Beschreibung der Akteurskonstellationen zieht Scharpf (1997) einen spieltheoretischen 

Ansatz heran. Die vorliegende Arbeit folgt diesem Ansatz jedoch nicht. Mit dem Konzept der 

Nested Games bietet Tsebelis (1990) zwar einen Analyserahmen für eine duale Verhandlungs-

struktur, doch die Komplexität der kohäsionspolitischen Verhandlungen lässt sich kaum auf 

spieltheoretische Interessenskonstellationen reduzieren. Sie beinhalten eine Vielzahl an Ver-

handlungsgegenständen mit wechselnden Akteurskonstellationen und institutionellen Ordnun-

gen. Da das Verhandlungssystem der Kohäsionspolitik mehrere politische Subsysteme und 

mehrere inländische Gruppen umfasst, kann keine integrierte Präferenzordnung der beteiligten 

Akteure vorausgesetzt werden. Durch die lose Kopplung der verschiedenen Verhandlungsare-

nen unterliegen die Handlungsorientierungen und -optionen der Akteure außerdem vielfältigen 

Rückkopplungseffekten. Entscheidungen in der jeweils anderen Arena können unerwartete Än-

derungen der eigenen Situationsdeutung oder Präferenzen zur Folge haben, sodass diese 
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einer dynamischen Entwicklung unterliegen. Auf der Basis einer Längsschnittanalyse wird die 

Präferenzordnung der Akteure daher als offen konzeptualisiert. 

Als Forschungsheuristik bietet der Akteurzentrierte Institutionalismus aber die konzeptionelle 

Offenheit zur Integration alternativer Theorien des Policy-Wandels. Rational-Choice Theorien 

können dabei als Ausgangspunkt für die Analyse der Akteurskonstellation herangezogen wer-

den. Der von Héritier (2007) konkretisierte Power-based Bargaining Ansatz macht auf die Be-

deutung der asymmetrisch verteilten Machtressourcen zwischen den verschiedenen Akteuren 

aufmerksam. Demnach repräsentiert Policy-Wandel die relative Machtverteilung zwischen den 

Verhandelnden (Héritier 2019, 354; Knight 1995, 108). Im Gegensatz zu funktionalen Rational-

Choice Ansätzen steht also weniger die Gesamtleistungssteigerung für alle beteiligten Akteure 

als vielmehr die ungleiche Verteilungswirkung von Policy-Wandel im Vordergrund (Héritier 

2007, 40): 

-maximizers that whilst seeking to increase the effi-
ciency of an institutional rule also try to ensure that a policy will be enacted through procedures 
which maximize their own degree of control over the process of policy-making. (Héritier 2012, 
12) 

Nach Héritier (2019, 354) basieren die Machtressourcen der Verhandlungspartner- und part-

nerinnen auf zwei Faktoren: der formalen institutionellen Position im Entscheidungsverfahren 

und der verfügbaren Rückfalloptionen. Die institutionelle Position im Entscheidungsverfahren 

legt die Kompetenzen der beteiligten Akteure fest. Dazu gehört beispielsweise ihre Fähigkeit, 

ein bestimmtes Verhalten wie etwa ein Veto anzudrohen sowie prozessuale Kompetenzen über 

die Entscheidungsmodalitäten. Die verfügbaren Rückfalloptionen bestimmen die Präferenzin-

tensität der Akteure und dienen somit ebenfalls als Determinante für die Verhandlungsmacht. 

Allerdings bilden die Policy-Outcomes die Machtverteilung zwischen den Akteuren nicht unmit-

telbar ab. Sie stehen stets in der Pfadabhängigkeit des institutionellen Kontexts, der im Zuge 

vorangehender Verhandlungsprozesse durch die persistenten Machtverhältnisse strukturiert 

wurde (Héritier 2007, 54).  

Es existiert bereits eine Fülle an empirischen Untersuchungen über machtorientierte Verhand-

lungen im politischen System der EU. Der Fokus liegt dabei aber meist auf der Machtverteilung 

zwischen den Mitgliedsstaaten oder zwischen den EU-Organen. Konditionalitäten wurden bei-

spielsweise zumeist in ihrer Anwendung gegenüber den Beitrittsländern der Osterweiterung in 

Hinblick auf die zwischenstaatliche Machtverteilung analysiert (Dimitrova 2010; 

Schimmelfennig und Sedelmeier 2004; Sedelmeier 2008). Ein weiterer Strang der Literatur 

zeigt, dass die EU-Organe ihre Verhandlungsmacht zum eigenen Kompetenzausbau nutzen 
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(Héritier 2019; Rittberger 2014; Tallberg 2003). Die Studien gehen aber zumeist von einer in-

tegrierten Präferenzstruktur der Akteure aus. Bei der Analyse des dualen Verhandlungssys-

tems der Kohäsionspolitik stellt sich die machtbasierte Verhandlung hingegen als mehrstufige 

Sequenz dar. Dem offiziellen Entscheidungsverfahren gehen intra-organisationale Koordinati-

onsverfahren zwischen den verschiedenen sektoralen Organisationseinheiten in Kommission, 

Rat und EP voraus. Die auf die Kohäsionspolitik spezialisierten Einheiten vertreten gegenüber 

den übergeordneten politischen Akteuren der Haushaltsverhandlungen die materiellen und re-

gulativen Interessen zur Bewahrung der eigenen Handlungsdomäne. Je nach Ausgestaltung 

der internen Koordinationsverfahren können sektorale Akteure ihre politikfeldspezifischen Inte-

ressen in unterschiedlichem Maße bei der internen Positionsbildung durchsetzen. Darauf fol-

gen die parallelen Gesetzgebungsverfahren von Haushaltsverhandlungen und dem Gesetzes-

paket der ESI-Fonds, bei denen die EU-Organe eine interinstitutionelle Einigung erzielen. 

In dieser Arbeit zeige ich, dass der verdichtete Gebrauch von Konditionalitäten auf einer inten-

sivierten intersektoralen Koordination innerhalb der EU-Organe beruht. Die Policy-Reform der 

Kohäsionspolitik drückt also zugleich eine Machtverschiebung in dem übergeordneten institu-

tionellen Arrangement der EU aus. So gewinnen politikfeldfremde Akteure über Konditionalitä-

ten einen erhöhten Zugriff auf die finanziellen Ressourcen der ESI-Fonds. Die Cohesion Policy 

Community verliert dagegen an Handlungsfreiheit und Autonomie. Aus der Policy-Reform der 

ESI-Fonds lassen sich folglich Rückschlüsse über veränderte institutionelle Dynamiken ziehen. 

Das Entscheidungsforum der Kohäsionspolitik ist nun anfälliger für externe Problemverknüp-

fungen, sodass die ESI-Fonds stärker aus ihrer traditionellen Isolierung herausgezogen wer-

den. Die Policy-Reform der Strukturfondsreform ließe sich aufgrund dieser Implikation für das 

institutionelle Setting auch als institutioneller Wandel verstehen. Da es sich aber hier nicht um 

eine formale institutionelle Reform handelt, betrachte ich die Strukturfondsreform als Policy-

Wandel, der das institutionelle Arrangement der ESI-Fonds nachhaltig beeinflusst (Colomer 

2001; Lenschow 1995).  

Ich lege in dieser Arbeit die spezifischen Machtressourcen dar, auf die EU-Organe zurückgrei-

fen können, um Verbindungen zwischen den verschiedenen Handlungsarenen herzustellen. In 

der Einleitung und Kapitel 2 wurden etwa Paketlösungen als ein Mechanismus dargestellt, der 

dem Ausgleich von asymmetrischen Interessenskonstellationen bei mehreren Verhandlungs-

gegenständen dienten. Darüber hinaus können Akteure ihre Verhandlungsmacht in der einen 

Arena für strategisches Handeln in der anderen Arena ausnutzen (Héritier 2019). Die Mecha-

nismen zur Verbindung von Arenen dienen den Akteuren in den Haushaltsverhandlungen dazu, 

ihre Entscheidungen auf die sektorale Arena zu übertragen und so die Policy-Integration der 
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ESI-Fonds voranzutreiben. Die Veto-Möglichkeiten der verschiedenen Akteure beeinträchtigen 

wiederum die Fähigkeiten, Policy-Initiativen abzuwehren.  

In dem Ansatz des Power-based Bargainings wird Policy-Wandel auf exogene Faktoren zu-

rückgeführt. Präferenzänderungen der dominanten Akteure können hier beispielsweise einen 

Policy-Wandel verursachen. Auch Umstrukturierungen in der relativen Verhandlungsmacht, 

wie etwa durch eine Neuformierung der Machtressourcen oder der Rückfalloptionen, erklären 

in diesem Modell einen Wandel. Neben diesen exogenen Faktoren identifiziert Heritier (2007) 

auch endogene Erklärungsansätze für Wandel innerhalb des Power-based Bargaining-Ansat-

zes. Sie zeigt auf, dass die formalen Regelungen in ihrer täglichen Anwendung durch informelle 

Regelungen überlagert werden können, da sie lediglich unvollständige Verträge darstellen. In-

formelle Regelungen bezeichnen Regeln, die nicht niedergeschrieben sind, nicht mit Sanktio-

nen belegt sind und bei denen keine Streitbeilegung durch Dritte möglich ist (Héritier 2007, 46-

47). In nachfolgenden Verhandlungen können diese informellen Regelungen dann die Macht-

verteilung der beteiligten Akteure beeinflussen. In Kapitel 7 wird aufgezeigt, dass sie ebenso 

zur Auflösung von Verhandlungsblockaden herangezogen werden können.  

Der Power-based Bargaining Ansatz kann als Ausgangspunkt für die Analyse der Akteurskons-

tellation und der Interaktionsmodi herangezogen werden. Zugleich zielt die vorliegende Arbeit 

nicht auf einen Hypothesentest dieser Theorie ab. Vielmehr gilt es das Zusammenspiel vielfäl-

tiger Wirkungsmechanismen bei der Strukturfondsreform von 2013 auf der Basis einer Einzel-

fallstudie aufzuzeigen. Policy-Wandel kann daher nicht als direktes Abbild der Machtverteilung 

zwischen den Akteuren verstanden werden. Koordinations- und Interaktionsprozesse können 

-manipulative Verständigungs- und Überzeu-

(Börzel 2008, 120). Gemäß 

den Annahmen des Akteurzentrierten Institutionalismus sind die institutionellen Rahmenbedin-

gungen für die Modi der Handlungskoordination wesentlich. Die verschiedenen Arenen des 

komplexen Verhandlungssystems der Kohäsionspolitik fördern unterschiedliche Interaktions-

modi, sodass der Entscheidungsprozess sowohl Sequenzen der machtbasierten Verhandlung 

tailliertere Verortung der einzelnen Wirkungsmechanismen innerhalb des dualen Entschei-

dungssystems der Kohäsionspolitik.  

Das Ziel dieser Arbeit, also die Identifikation der spezifischen Mechanismen der Policy-Integra-

tion der Kohäsionspolitik, macht die Berücksichtigung weiterer Erklärungsansätze außerhalb 

des Rational-Choice Ansatzes erforderlich. In dem Kontext des zunehmenden Gebrauchs von 
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Konditionalitäten in der Kohäsionspolitik erweisen sich auch konstruktivistische Ansätze als 

relevant und sollten daher für die folgende Analyse nutzbar gemacht werden. Demnach kann 

ein Policy-Wandel auch auf Sozialisations- und Lernprozesse hin zu neuen Handlungsorientie-

rungen, Ideen und Normen folgen (Risse 2004; Saurugger 2013). 

(March und Olsen 2005) treibt hier das strategische Handeln an, während die rationalen 

Kosten-Nutzen- -guided behavior differs from stra-

tegic and instrumental behavior in that actors try to `do the right thing´ rather than maximizing 

or (Risse 2004, 148). Empirische Untersuchungen belegen, 

dass Sozialisations- und Lernprozesse den politischen Prozess der EU beeinflussen (Checkel 

2001; Hooghe 2005; Roederer-Rynning 2011). Sozialisation bezeichnet dabei eine Verände-

rung in der Weltanschauung sowie den Normen und Idealen der Akteure (Falkner 2011, 7). 

Lernen beschreibt hingegen ein Wachstum an Wissen und Kenntnissen der Akteure in den 

täglichen Operationen, das Produktivitätsgewinne ermöglicht (Pierson 2000, 254).  

Oben wurde aufgezeigt, dass der politische Entscheidungsprozess über den zunehmenden 

Gebrauch von Konditionalität von divergierenden Problemauffassungen gekennzeichnet ist. 

Akteure aus den verschiedenen politischen Subsystemen richten ihr strategisches Handeln an 

unterschiedlichen politischen Zielen und Normen aus. Wie in Kapitel 3 deutlich gemacht wurde, 

weisen Akteure aus dem Politiknetzwerk der Kohäsionspolitik politikfeldspezifische Handlungs-

orientierungen auf. Die Vermutung, dass sich Sozialisationsprozesse vor allem innerhalb von 

professionellen Gruppen abzeichnen, wird durch empirische Studien unterstützt (Hooghe 2000; 

Lewis 2005). Daher stellt sich in Bezug auf die zunehmende intersektorale Koordination im 

Gebrauch der ESI-Fonds die Frage, inwiefern sich arena-übergreifende Lern- und Sozialisati-

onsprozesse identifizieren lassen. Politikfeldspezifische Präferenzen könnten so aufgeweicht 

und Entscheidungsblockaden gelockert werden. Aus diesem Grund identifiziert die nachfol-

gende Analyse auch Lern- und Sozialisationsprozesse innerhalb der Strukturfondsreform von 

2013. 

Ich setze den Akteurzentrierten Institutionalismus als Forschungsheuristik ein, um die Mecha-

nismen der sektoralen Politikverflechtungen anhand einer induktiven Fallstudie der Struk-

turfondsreform von 2013 darzulegen. Dabei kombiniere ich die theoretischen Annahmen von 

Rational-Choice Ansätzen und konstruktivistischen Ansätzen und trage so der Tatsache Rech-

nung, dass das komplexe Mehrebenensystem der EU von einem Zusammenspiel vielfältiger 

Wirkmächte geprägt wird. In dem nachfolgenden Abschnitt beziehe ich diese theoretischen 

Annahmen auf die duale Verhandlungsstruktur der Kohäsionspolitik und leite aus den verschie-

denen institutionellen Settings Vermutungen über die zentralen Mechanismen ab.  
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4.3 Mechanismen zwischen Hierarchie und Netzwerk  

In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Mechanismen der intersektoralen Koordina-

tion identifiziert, die eine Policy-Integration der ESI-Fonds an politikfeldfremde Konditionalitäten 

ermöglichen. Als Ausgangspunkt für die Analyse der Akteurskonstellation und Interaktionsmodi 

wurde oben ein Rational-Choice Ansatz herangezogen, nach dem die Strukturfondsreform von 

2013 als Verhandlungsergebnis ungleich machtvoller Akteure verstanden wird. Der Akteur-

zentrierte Institutionalismus weist aber zudem auf die Bedeutung des institutionellen Arrange-

ments. Die Verhandlungen zur Kohäsionspolitik finden schließlich nicht zwischen gleichberech-

tigten und ungebundenen Akteuren statt. Sie sind vielmehr in ein komplexes Governance-

Regime eingebettet, das die Verteilung von Ressourcen und die Interaktionsmodi strukturiert. 

Die in Kapitel 2 und 3 gewonnen Erkenntnisse über die duale Struktur der kohäsionspolitischen 

Verhandlungen sollen in diesem Abschnitt in den analytischen Rahmen integriert werden und 

Annahmen über zentrale Mechanismen abgeleitet werden.  

Die duale Verhandlungsstruktur der Kohäsionspolitik geht über eine rein horizontale Politikver-

flechtung hinaus. Durch die lose institutionelle Kopplung der sektoralen Verhandlung mit den 

Haushaltsverhandlungen besteht eine wechselseitige funktionelle Abhängigkeit mit dem Po-

licy-Subsystem der Haushaltsverhandlungen. Koordinationsprobleme zwischen den verschie-

denen sektoralen Organisationseinheiten sind die Folge, sodass die Kapazität zur Selbstorga-

nisation von Policy-Netzwerken an ihre Grenzen stößt. Bei der Koordination sektoraler Konflikte 

zwischen funktional differenzierten Einheiten greifen Organisationen auf hierarchische Steue-

rungsmodi zurück (Jordan und Schout 2006, 18). Da die machtbasierten Verhandlungen zwi-

schen den Akteuren in ein solch komplexes Governance-Regime eingebettet sind, sind für die 

untersuchten Entscheidungsprozesse ebenso die Interaktionen zwischen den Governance-

Formen Netzwerk und Hierarchie relevant. Die Mechanismen der positive Integration, Interven-

tion politikfeldfremder Akteure, Watering Down sowie Lernen stellen Mischformen zwischen 

hierarchischer und kooperativer Koordination dar und stehen im Zentrum der Analyse.  

Die Wirkmacht der verschiedenen Governance-Modi hängt von dem institutionellen Setting der 

Entscheidungssequenzen ab. Der zunehmende Gebrauch von Konditionalitäten wird in der 

vorliegenden Arbeit auf der Basis von drei Elementen der Strukturfondsreform von 2013 ver-

standen, die unterschiedlichen Sequenzen des politischen Prozesses abbilden:  

1) Die Einführung von ex-ante-Konditionalitäten 

2) Die Ausweitung und Stärkung der makroökonomischen Konditionalität 

3) Die Verbindung zwischen der Programmierung der ESI-Fonds und den CSRs 
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Insgesamt führen die verschiedenen Teilprozesse zu einer vertieften Policy-Integration der Ko-

häsionspolitik. Doch sie können jeweils als eigenständige Entscheidungssequenzen verstan-

den werden, die in verschiedenen Arenen verortet werden können und daher einen weitestge-

hend eigenständigen Entscheidungsprozess abbilden. 

Die Einführung der ex-ante-Konditionalitäten ist auf der sektoralen Ebene angesiedelt. Die Idee 

wurde innerhalb der Policy Community der Kohäsionspolitik entwickelt und spielte in den über-

geordneten Haushaltsverhandlungen nur eine untergeordnete Rolle. Dennoch institutionalisie-

ren ex-ante-Konditionalitäten eine horizontale Koordination zwischen verschiedenen sektora-

len Policy-Subsystemen. In Kapitel 5 wird deutlich gemacht, dass die ex-ante-Konditionalitäten 

die erste erfolgreiche Initiative zur systematischen Anwendung von Konditionalitäten repräsen-

tieren und auf einer positiven Koordination zwischen den DGs der Kommission beruht. So er-

langen sektorale DGs der Kommission direkten Gestaltungszugriff auf die Implementation der 

ESI-Fonds, indem sie Inhalte der ex-ante-Konditionalitäten festlegen und ihre Einhaltung kon-

trollieren. Diese horizontale Form der sektoralen Selbstkoordination stellt der oben bereits er-

wähnte Mechanismus der positiven Koordination dar. Das bedeutet, dass verschiedene sekt-

orale Einheiten ein positives gemeinsames strategisches Handeln zum beiderseitigen Nutzen 

entwickeln. Üblicherweise wird dem politischen System der EU eine niedrige Kapazität zur po-

sitiven Koordination zugeschrieben. Da die Verhandlungen vor allem auf der technischen 

Ebene von den sektoralen Policy-Experten und -Expertinnen geleitet werden, erlauben ein In-

fähigkeit. Auf exogenen Problemdruck reagieren Vertreter und Vertreterinnen der Kohäsions-

politik mit Bemühungen um eine Modernisierung des eigenen Politikbereiches und treiben 

intersektorale Bindungen der Kohäsionspolitik voran. Das Policy-Netzwerk der Kohäsionspoli-

tik verfügt folglich in der Tat über eine hohe Fähigkeit zur sektoralen Selbstkoordination.  

Demgegenüber ist der zweite Teilprozess, die Einführung der makroökonomischen Konditio-

nalität, in ein hierarchisches Setting eingebettet. Hierarchie bezeichnet eine zentralisierte Form 

- oder Verfahrensprinzip, das 

auf der Über- bzw. Unterordnung zwischen Funktionen, Personen oder Organisationen bzw. 

(Döhler 2007, 46). Hierarchie tritt primär in stark integrierten 

Organisationen in Erscheinung (B. Guy Peters 1998, 17-18). In der Regel wird die hierarchi-

sche Koordination mit Sanktionen durchgesetzt (Biermann 2007, 428). Die EU entzieht sich mit 

ihren vielfältigen wechselseitigen und fluiden Organisationsstrukturen jedoch zumeist der Bil-

dung hierarchischer Strukturen (Jordan und Schout 2006, 15). Hier überschreiten die 
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Entscheidungsprozesse organisatorische Grenzen und machen Koordination zwischen wech-

selseitig abhängigen Akteuren erforderlich (Scharpf 1994, 37). 

Das Politikfeld der Haushaltspolitik steht dennoch in einem hierarchischen Verhältnis zu dem 

sektoralen Politikfeld der Kohäsionspolitik, weil im Rahmen der MFR-Verhandlungen überge-

ordnete politische Probleme behandelt werden und mit den Staats- und Regierungschefs und 

-chefinnen die höchste politische Ebene eine leitende Rolle einnimmt. Das Politiknetzwerk der 

Kohäsionspolitik ist hingegen auf sektoraler Ebene angesiedelt. Es handelt sich bei der Rang-

ordnung der beiden Verhandlungssysteme jedoch nicht um den Idealtypus einer eng gekop-

pelten Hierarchie. Wie oben dargestellt, können die Fachpolitiker und -politikerinnen der Kohä-

sionspolitik im Entscheidungsprozess ein Veto-Recht ausüben (Benz 2000b; Börzel 2008). Die 

Verhandlungen zum Gesetzespaket der Kohäsionspolitik finden also vielmehr im Schatten der 

Hierarchie statt: 

dination nicht leisten können, definieren also immerhin den Kontext, innerhalb dessen Ver-

(Scharpf 1993, 71). Durch die Verschachtelung der Regel-

strukturen kann die übergeordnete Verhandlungsarena also beispielsweise die institutionellen 

Spielregeln für die untergeordnete Verhandlungsarena definieren, um beispielsweise die Rück-

falloptionen für die Cohesion Policy Community zu ändern. 

Da die duale Verhandlungsstruktur nicht in ein zentralisiertes politisches System eingebettet 

ist, verfügen die Akteure nicht über die Möglichkeit, das jeweils andere Teilsystem direkt zu 

steuern. Den politischen Akteuren in den finanziellen Verhandlungen sind so zum Beispiel 

Grenzen für ihre Interventionsmöglichkeiten in das sektorale Kohäsionsnetzwerk gesetzt. Für 

kollektive Probleme beider Arenen basiert der Entscheidungsprozess daher auf Kooperation. 

Auch wenn sektorale Akteure in der Kohäsionspolitik über eine hohe Selbststeuerungsfähigkeit 

verfügen, erlauben nach Schimank (1996) die Standardinteressen von Akteuren, also der Be-

sitz einer gesicherten Domäne, Handlungsfreiheit und Wachstum (Scharpf 1997, 64), der Poli-

tik einen steuernden Zugriff auf gesellschaftliche Teilsysteme. 

Die Erfüllung dieser Standardinteressen ist oftmals an finanzielle und andere Ressourcen ge-

koppelt. Für die Akteure in den interdependenten Teilsystemen bieten sich durch die wechsel-

seitige Ressourcenabhängigkeit so Steuerungsmöglichkeiten wie etwa durch eine Kürzung von 

finanziellen Mitteln. Schimank bezeichnet dieses Interdependenzmanagement über Standar-

ermöglicht, ohne die 

systemspezifische Handlungslogik zu verletzen (Schimank 2005, 217). Vor diesem Hintergrund 

lässt sich ein Mechanismus der Koordination von sektoralen Politikverflechtungen ableiten, der 
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der hierarchischen Einbettung der Verhandlungsarenen Rechnung trägt. Durch die Intervention 

politikfeldexterner Akteure greifen Akteure auf die Machtressourcen in ihrem Politikfeld zurück, 

um Einfluss über ein anderes Politikfeld auszuüben (Bönker 2008, 321). In Kapitel 6 werden 

die Bedingungen für diesen Mechanismus anhand der Übertragung der Paketlösung aus den 

Haushaltsverhandlungen auf das Politikfeld der Kohäsionspolitik dargestellt. Hierbei wird ge-

zeigt, dass der Europäische Rat seine prozessualen Kompetenzen nutzt, um Verhandlungsge-

genstände in eine günstigere Verhandlungsarena zu verschieben und damit de facto in das 

ordentliche Gesetzgebungsverfahren eingreift.  

Die Intervention politikfeldexterner Akteure konfrontiert Netzwerkteilnehmende mit einer Be-

schränkung der Handlungsfreiheit über die eigene Domäne. Zudem können externe Interven-

tionen negative Externalitäten erzeugen und die Kosten der Entscheidung auf das jeweilige 

politische Subsystem auslagern. Wenn sich externe Steuerungsversuche auf diese Weise ge-

gen die Standardinteressen der Akteure richten, kann dies Widerstand hervorrufen (D. Braun 

1993, 208). Oben wurde bereits dargelegt, dass die sektoralen Interessen in der dualen Ver-

handlungsstruktur der Kohäsionspolitik eine direkte Repräsentation finden. Versuche der Inan-

spruchnahme können daher durch Verhandlungsblockaden auf der sektoralen Ebene abge-

wehrt werden (D. Braun 1993). Die Fähigkeit der sektoralen Akteure zur Blockade von externen 

Steuerungsversuchen hängt jedoch maßgeblich von dem institutionellen Arrangement sowie 

von ihrer Präferenzintensität ab. In Kapitel 7 wird aufgezeigt, dass das EP im Gegensatz zu 

Rat und Kommission nicht über hierarchische interorganisationale Koordinationsverfahren ver-

fügt und die sektoralen Interessen hier folglich nicht durch übergeordnete politische Einheiten 

überlagert werden. Die Blockadeneigung der Repräsentanten der Kohäsionspolitik im EP wird 

allerdings durch den zeitlichen Rahmen der Verhandlungen reduziert. Konsensfördernde Me-

chanismen können Entscheidungsblockaden dann überwinden. Dazu zählen neben den oben 

bereits dargestellten Paketlösungen auch Opt-out-Möglichkeiten. In der vorliegenden Arbeit 

wird aber vor allem der Mechanismus des Watering Down als konsensfördernder Mechanismus 

dargestellt (Falkner 2011, 12). Dabei wird ein Vorschlag so weit abgeschwächt, dass er für 

Veto-Spieler akzeptabel wird. Auch wenn er Einigungen fördern kann, so stellt er doch die 

Bindungswirkung der Reformen infrage. Verschiedene Autoren und Autorinnen haben bereits 

auf eine fehlende Bindungswirkung von EU-Konditionalitäten im Kontext der Osterweiterung 

aufmerksam gemacht (Schimmelfennig und Sedelmeier 2004, 666-67). An diesem Mechanis-

mus zeigt sich folglich eine partielle Entkopplung des Reformvorschlages von den täglichen 

Operationen der ESI-Fonds. Darüber hinaus wird die Entscheidungsblockade durch ein infor-

melles Einverständnis gelöst, nachdem es sich bei der makroökonomischen Konditionalität in 
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erster Linie um ein symbolisches Druckmittel handeln solle. Der Akteurzentrierte Ansatz be-

rücksichtigt hier also auch die Frage nach der tatsächlichen Bindungswirkung von Konditiona-

litäten.  

Da Policy-Integration in der vorliegenden Arbeit aus einer prozessualen Perspektive verstan-

den wird, sollen auch Rückkopplungseffekte der Einführung von Konditionalitäten aufgezeigt 

werden. Darunter können Prozesse verstanden werden, bei denen frühere Policy-Entscheidun-

gen den späteren Politikprozess beeinflussen (Pierson 1993; Skocpol 1995). Der dritte Prozess 

der Verbindung zwischen der Programmierung der ESI-Fonds und den CSR hat seinen Ur-

sprung ebenfalls in dem hierarchischen Policy-Imperativ des Europäischen Rates zur Struk-

turfondsreform von 2013. Das neue wechselseitige Abhängigkeitsverhältnis zwischen den bei-

den Funktionsbereichen der EU entfaltet im Nachklang der Reform aber einen vertieften 

intersektoralen Koordinationsbedarf, sodass es zu einer Verstetigung der Policy-Integration 

kommt. Kapitel 8 nimmt diesen Prozess in den Blick und macht auf Lernprozesse zwischen 

den Gatekeepern des Europäischen Semesters und denen der ESI-Fonds aufmerksam. Diese 

werden von deliberativen Formaten vorangetrieben. So findet keine einseitige Anpassung der 

kohäsionspolitischen Programme an die CSRs statt, sondern auch die Policy-Akteure der Ko-

häsionspolitik können das eigene Politikprogramm auf das Forum des Europäischen Semes-

ters ausweiten.  

Die hier aufgeführten Mechanismen, positive und negative Koordination, Intervention politik-

feldfremder Akteure, Watering Down sowie Sozialisations- und Lernprozesse bewegen sich in 

einem Spannungsverhältnis zwischen hierarchischen und kooperativen Governance-Formen. 

Mischformen der beiden Idealtypen folgen in dem Integrationsprozess sequenziell aufeinander. 

Sie sind dabei nicht als vollständige Auflistung der Mechanismen von inter-sektoraler Koordi-

nation zu verstehen. Sie liefern vielmehr eine prozessuale Perspektive auf die Policy-Integra-

tion der Kohäsionspolitik. Die zunehmende Kopplung der ESI-Fonds an externe Politikpro-

gramme ist ein Phänomen, das sich aus vielen einzelnen Elementen zusammensetzt. 

Unterschiedliche Mechanismen wirken ineinander, bedingen sich gegenseitig oder laufen sich 

partiell gar entgegen. So ergibt sich insgesamt ein mehrdimensionales Bild von der Policy-

Integration der Kohäsionspolitik, das zugleich Elemente der partiellen Entkopplung aufzeigt 

(Candel und Biesbroek 2016). Die Akteurzentrierte Perspektive beleuchtet folglich auch bislang 

wenig beachtende Mechanismen der Policy-Desintegration (Candel und Biesbroek 2016, 217). 

In der Summe wird deutlich gemacht, dass die sektorale Politikverflechtung der ESI-Fonds seit 

der Mitte der 2000er zugenommen und eine Policy-Integration dieses Politikfeldes stattgefun-

den hat.  
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Zusammenfassung 

Im Fokus dieser Arbeit stehen die Mechanismen der Policy-Integration der Kohäsionspolitik. 

Auf der Basis einer induktiven Fallstudie der Strukturfondsreform von 2013 lege ich dar, dass 

intersektorale Koordination zugenommen hat und über den Gebrauch von Konditionalitäten 

integrierte Policy-Lösungen eingerichtet werden. Ich verstehe Policy-Integration dabei aus ei-

ner prozessualen Perspektive. Das bedeutet, dass sich Policy-Wandel in Sequenzen vollzieht 

und sich sowohl durch Antrieb- als auch durch Widerstandskräfte manifestiert. Zugleich be-

rücksichtige ich auf der Basis einer strukturellen Perspektive die verschiedenen Arenen und 

Ebenen, in denen die Mechanismen angesiedelt sind. So ergibt sich insgesamt ein dynami-

sches Bild, das der Komplexität der europäischen Entscheidungsverfahren Rechnung tragen 

kann.  

Ich folge der Forschungsheuristik des Akteurzentrierten Institutionalismus. Demnach konstitu-

ieren und reproduzieren Akteure organisationale Subsysteme. Da die ESI-Fonds zugleich in 

zwei Verhandlungssysteme eingebunden sind, ist dieser politische Prozess von divergierenden 

Problemauffassungen und Handlungsorientierungen gekennzeichnet. So richtet die Policy 

Community der Kohäsionspolitik ihr strategisches Handeln an den politikfeldspezifischen Prä-

ferenzen und Handlungsorientierungen aus und folgt nicht der Logik der Nettosalden aus den 

finanziellen Verhandlungen. Zur Erklärung der strategischen Interaktion ziehe ich den Ansatz 

des Power-based Bargainings heran. Nach diesem Ansatz verfolgen Akteure auf der Basis 

ihrer jeweiligen Machtressourcen die eigene Kompetenzmaximierung. Ich kombiniere die the-

oretischen Annahmen des Rational-Choice-Modells mit konstruktivistischen Ansätzen der so-

zialen Anpassung und des sozialen Lernens. Das komplexe Mehrebensystem der EU ist 

schließlich von einem Nebeneinander unterschiedlicher Interaktionsformen gekennzeichnet 

und lässt sich nicht auf ein einziges theoretisches Modell reduzieren. Stattdessen gilt es in 

dieser Arbeit die spezifischen Bedingungsfaktoren und Wechselwirkungen verschiedener Me-

chanismus zu identifizieren.  

Die Verhandlungen der Strukturfondsreform sind in komplexe Governance-Strukturen einge-

bettet. Bei der Analyse der Verhandlungen berücksichtige ich dieses institutionelle Setting und 

ziehe Rückschlüsse über die Verhandlungsposition der beteiligten Akteure. Ich unterscheide 

drei Entscheidungssequenzen, die in unterschiedlichen Arenen verortet sind: 1) der Einführung 

der ex-ante-Konditionalitäten, 2) der Ausweitung der makroökonomischen Konditionalitäten 

und 3) der Verbindung zwischen der Programmierung der ESI-Fonds und dem Europäischen 

Semester. Das institutionelle Setting der unterschiedlichen Sequenzen variiert zwischen 



Bedingungen und Mechanismen der Policy-Integration 

 

95 
 

Netzwerkstrukturen und Verhandlungen im Schatten der Hierarchie. Die spezifischen instituti-

onellen Settings befördern verschiedene Mechanismen der intersektoralen Koordination. Ins-

gesamt zeige ich die folgenden Mechanismen auf: positive und negative Koordination, Inter-

vention politikfeldfremder Akteure, Watering Down sowie Sozialisations- und Lernprozesse. 

Diese Mechanismen bilden die zentralen Wirkmächte der Strukturfondsreform von 2013 dar. 

Im nachfolgenden Kapitel folgt eine empirische Analyse der ersten Sequenz über die Einfüh-

rung der ex-ante-Konditionalität. Hier zeige ich, dass die Kommission im Bereich der Kohäsi-

onspolitik über eine erstaunlich hohe Fähigkeit zur positiven Koordination verfügt.  
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5. Positive Koordination in der Kommission 

missar mit Haushaltsmitteln, aber ohne politische Strategie, und jetzt bin ich ein Kommissar mit 
einer politischen Strategie, aber ohn (Andor 2018, 8) 

Die Kohäsionspolitik nimmt im politischen System der EU eine Monopolstellung ein. Aus der 

Verwaltung der ESI-Fonds ist über die letzten Jahrzehnte eine komplexe Implementationsstruk-

tur erwachsen. Supranationale, nationale und regionale Akteure sind unter dem Partnerschafts-

prinzip gemeinsam an der Durchführung der ESI-Fonds beteiligt. Die Kommission kann aus 

ihrer Kontrollposition über dieses Multilevel Governance Netzwerk besonders hohe Durchfüh-

rungskompetenzen in der Verwaltung der Förderprogramme ableiten. Damit verfügt die Kohä-

sionspolitik hier über ein Alleinstellungsmerkmal. In keinem anderen Politikbereich besitzt die 

EU eine derart effektive Implementationsstruktur.  

Die historisch gewachsene Implementationsstruktur der Kohäsionspolitik war jedoch lange 

nicht an zentrale politische Strategien gekoppelt. Bis zur Mitte der 2000er-Jahre standen die 

strategischen Ziele der ESI-Fonds kaum im öffentlichen Interesse und fanden in den MFR-

Verhandlungen nur geringe Beachtung. Die besonderen Kompetenzen der Kommission in die-

sem Bereich dienten vor allem der effektiven Mittelabsorption, während nationale und regionale 

Akteure weitgehend freie Hand über die Projektgestaltung besaßen. Die sektoral fragmentier-

ten Entscheidungsprozesse untermauerten diese Abkopplung zwischen der Kohäsionspolitik 

und den politischen Strategien der EU.  

Eine Analyse der Monopolstellung der Kohäsionspolitik ermöglicht einen besonderen Blick auf 

die Mechanismen und Bedingungen für positive sektorale Koordination in politischen Mehrebe-

nensystemen. Bisher wurde in der Policy-Forschung das Argument vertreten, dass es sich bei 

der positiven Koordination um einen äußerst anforderungsreichen Mechanismus handelt, der 

in der Praxis kaum Anwendung finde (Hartlapp 2011; Scharpf 1993). Über die Kopplung der 

Kohäsionsfonds an vielfältige sektorale ex-ante-Konditionalitäten treibt die Kommission im 

Rahmen der Strukturfondsreform von 2013 aber eine positive Integration zwischen den DGs 

systematisch voran. Auf diese Weise wird eine Systemintegration der Kohäsionspolitik beför-

dert und ihre besonderen Ressourcen vermehrt in den Dienst für gemeinsame Strategien ge-

nommen.  

Eine Analyse der speziellen Wirkungsmechanismen bei der Einführung von ex-ante-Konditio-

nalitäten in der Strukturfondsreform von 2013 zeigt die Bedingungen und Prozesse einer er-

folgreichen positiven Koordination auf. Dabei wird zum einen eine Transformation des 
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traditionellen Politikfeldes der Kohäsionspolitik dargelegt. Zum anderen mache ich auf den stei-

genden Problemdruck angrenzender Politikfelder aufmerksam. Ich führe in diesem Kapitel ex-

terne Triebkräfte an, die einen erhöhten Reformdruck auf die Kohäsionspolitik erzeugen. So 

befindet sich die Kohäsionspolitik in der Mitte der 2000er-Jahre in einem Reformstau. Ihre sekt-

oralen Beharrungstendenzen geraten zunehmend in Widerspruch mit gesellschaftlichen Um-

brüchen. Doch der externe Druck setzt interne Modernisierungsprozesse frei. Die Cohesion 

Policy Community entwickelt einen innovativen Reformansatz, um den Mehrwert der Kohäsi-

onspolitik gegenüber konkurrierenden politischen Projekten zu signalisieren und die hohe fi-

nanzielle Ausstattung der Fördergelder weiter zu rechtfertigen. Ex-ante-Konditionalitäten (seit 

2021: grundlegende Voraussetzungen) stellen dabei ein zentrales Element dar. Sie definieren 

regulatorische, institutionelle und administrative Bedingungen, die Mitgliedsstaaten vor Erhalt 

der Fördergelder erfüllen müssen. Durch den Gebrauch von Konditionalitäten bindet die Cohe-

sion Policy Community die ESI-Fonds an zentrale politische Strategien. So bezieht die Kom-

mission fremde politische Agenden in das Regelwerk der Fördergelder ein, mildert sektorale 

Verteilungskonflikte ab und stärkt die Legitimation für den Weiterbestand der ESI-Fonds. 

Bevor ich den politischen Prozess über die Einführung von ex-ante-Konditionalitäten nach-

zeichne, werde ich im nachfolgenden Abschnitt zunächst die Monopolstellung der Kohäsions-

politik darlegen. Für diesen Zweck ordne ich die Durchführungskompetenzen der Kommission 

im Bereich der ESI-Fonds in die Literatur zur europäischen Governance ein. Ich lege dar, dass 

die Durchführungskompetenzen der Kommission im Bereich der Kohäsionspolitik eine funktio-

nale Ähnlichkeit zu harten Sanktionsverfahren aufweisen.  

5.1 Die Monopolstellung der Kohäsionspolitik  

Um die besonderen Durchführungskompetenzen der EU im Bereich der Kohäsionspolitik zu 

verstehen, lohnt sich zunächst ein Blick auf die anderweitigen EU-Governance-Instrumente. 

Die Durchsetzungsinstrumente der EU sind begrenzt, sodass die flexiblen Implementations-

strukturen der Kohäsionspolitik zum Alleinstellungsmerkmal dieses Politikfeldes werden und 

seine Monopolstellung begründen. In dem nachfolgenden Abschnitt werden die Durchset-

zungsinstrumente der Kommission im Bereich der ESI-Fonds in die Governance-Literatur ein-

geordnet.  

Die begrenzten Durchsetzungskompetenzen der Kommission 

In ihrer Rolle als Hüterin der Verträge ist die Kommission für die Kontrolle der Einhaltung des 

europäischen Rechts verantwortlich, verfügt aber nur über begrenzte rechtliche und finanzielle 
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Durchsetzungsinstrumente. In der Politikfeldanalyse werden harte und weiche Steuerungsver-

fahren beziehungsweise `hard governance´ und `soft governance´ unterschieden. Bei harten 

Governance-Modi handelt es sich traditionellerweise um Rechtsvorschriften, also um verbind-

liche Regeln mit Vertragsbasis, die gerichtlich durchsetzbar sind (Blomqvist 2016; Saurugger 

und Terpan 2021). Weiche Steuerungsverfahren basieren hingegen auf der freiwilligen Koope-

ration der Mitgliedsstaaten und können nicht gerichtlich durchgesetzt werden. Dazu zählen 

etwa Policy-Empfehlungen, Leitlinien, politische Zielsetzungen, Informationen oder Diffusion 

(Blomqvist 2016, 267-68). Die beiden Modi stellen jedoch keine Dichotomie, sondern ein Kon-

tinuum dar, bei dem Mischformen möglich sind (Knodt und Schoenefeld 2020; Schoenefeld 

und Knodt 2021).   

Die Kommission verfügt nur über beschränkte Möglichkeiten, harte Regeln durchzusetzen 

(Falkner et al. 2005; Tallberg 2002). In der Compliance-Literatur werden Regelverstöße von 

Mitgliedsstaaten auf drei Erklärungsansätze zurückgeführt: Enforcement, Management und Le-

gitimität (Börzel et al. 2010, 1367-71; Hartlapp 2007, 655-58; Tallberg 2002). Nach dem En-

forcement-Ansatz verstoßen Mitgliedsstaaten gegen Regeln, wenn der damit verbundene Nut-

zen die Kosten einer möglichen Sanktionierung übertrifft. Probleme bei der Durchführung von 

EU-Recht lassen sich so auf eine ungünstige Anreizstruktur zurückführen und können durch 

eine strikte Überwachung und harte Sanktionierung behoben werden (Downs, Rocke und 

Barsoom 1996; Underdal 1998, 7-12). Im Management-Ansatz gilt nicht der Widerstand der 

Mitgliedsstaaten als zentrale Ursache für Vertragsbrüche, sondern ein Mangel der für die 

Durchführung notwendigen administrativen Kapazitäten oder finanziellen Mitteln. Wichtig für 

die Bekämpfung von Compliance-Problemen sei daher vor allem der Ausbau von Kapazitäten 

durch den Transfer von Wissen und Ressourcen (Chayes und Chayes 1998; M.A. Levy, 

Keohane und Haas 1993). In einem dritten Ansatz betonen Autoren und Autorinnen wie Che-

ckel (2001) oder Risse (2000) die Rolle von Legitimität bei der Beachtung von EU-Recht. Sie 

heben die Bedeutung von kommunikativem Handeln hervor, um soziales Lernen oder Soziali-

sationsprozesse zu fördern und so schließlich auch die Bindung gemeinsamer Verträge zu 

stärken. Die spezifischen Ursachen für Vertragsverletzungen variieren allerdings von Fall zu 

Fall (Falkner et al. 2005). Daher kombiniert die EU die Handlungslogiken, die sich aus den drei 

Erklärungen ableiten lassen (Hartlapp 2007; Tallberg 2002). 

Das Vertragsverletzungsfahren stellt das zentrale Instrument der Kommission zur Bekämpfung 

von Compliance-Problemen dar. In der Regel sucht die Kommission zunächst auf informellen 

Wegen eine Einigung mit dem Mitgliedsstaat, zum Beispiel durch einfache Anschreiben oder 

bilaterale Gespräche (Frenz 2010, 747). Erweist sich diese Strategie als erfolglos, kann die 
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Kommission ein formales Vorverfahren mit einem Mahnschreiben einleiten. Dann hat der be-

troffene Mitgliedsstaat die Möglichkeit, auf die Stellungnahme der Kommission zu reagieren 

und gegebenenfalls einzulenken. Der Großteil der Beschwerden gegen Vertragsverletzungen 

kann im Zuge des Vorverfahrens geschlossen werden (Andersen 2012, 52; Europäische 

Kommission 2019h). Im Jahr 2019 beendete die Kommission etwa 777 Fälle im Vorverfahren 

und lediglich 19 Fälle nach einem EuGH-Urteil (Europäische Kommission 2019h, 13). Nach 

Abschluss dieses Vorverfahrens ist die Kommission berechtigt, Anklage vor dem EuGH zu er-

heben. Bei einem zulässigen Vertragsverletzungsverfahren kann der EuGH den Mitgliedsstaat 

zur Beseitigung des Verstoßes verpflichten. Kommt ein Mitgliedsstaat dieser Verpflichtung 

nach dem ersten Verfahren nicht nach, kann die Kommission ein Sanktionsverfahren einleiten.  

Im Zuge des Sanktionsverfahrens kann der EuGH ein Zwangsgeld oder einen Pauschalbetrag 

über den Mitgliedsstaat verhängen. Dazu kommt es allerdings nur in seltenen Fällen. Lediglich 

2 der 33 Fälle, die im Jahr 2019 dem EuGH zugewiesen wurden, bezogen sich auf das Sank-

tionsverfahren (Europäische Kommission 2019h, 23). Zumeist dienen die finanziellen Sanktio-

nen vor allem der Abschreckung (Hartlapp 2005, 186). In den wenigen Fällen einer Aktivierung 

liegen außerdem häufig mehrere Jahre zwischen dem ersten und zweiten Urteil, sodass die 

Durchsetzung von großen zeitlichen Verzögerungen geprägt ist (Jack 2013, 406-07). Einge-

schränkt wird die Durchschlagskraft des Vertragsverletzungsverfahrens auch durch begrenzte 

personelle Ressourcen in der Kommission, die keine systematische Verfolgung aller Verstöße 

erlaubt (Hartlapp 2005, 199). Auf der Basis von drei Fallstudien kommt Falkner (2016, 47-49) 

zu dem Schluss, dass die harten Sanktionierungsmöglichkeiten zwar notwendig sind, um den 

Druck auf die Mitgliedsstaaten zu erhöhen, allein aber unzureichend seien. Die Durchsetzung 

von EU-Recht ließe sich nur durch eine breite Mischung an unterschiedlichen Instrumenten 

erzielen.  

Seit den 1990er-Jahren führte die EU vermehrt weiche Governance-modi ein, um Problemen 

bei der Durchsetzung von EU-Recht entgegenzuwirken. Weiche Steuerungsverfahren erlau-

ben den Mitgliedsstaaten einen größeren Gestaltungsspielraum bei der Verfolgung gemeinsa-

mer Zielvereinbarungen und sollen rechtliche Vorschriften so ergänzen (Abbott und Snidal 

2000; Saurugger und Terpan 2016, 57). Sie umgehen außerdem die hohen Konsenserforder-

nisse, die bei der europäischen Gesetzgebung auftreten und bieten somit einen alternativen 

Ausweg aus der Politikverflechtungsfalle (Slominski und Trauner 2021, 95-96). Bis heute hat 

sich die weiche Steuerung der EU beachtlich weiterentwickelt und umfasst neben Monitorings 

und Berichterstattungen n -

Plattformen (Knodt und Schoenefeld 2020; Schoenefeld und Knodt 2021). 
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Allerdings deuten verschiedene Fallstudien darauf hin, dass die Durchsetzungsfähigkeit von 

weichen Steuerungsverfahren beschränkt ist. Sie haben sich als wirksam erwiesen, wenn sie 

komplementär zu harten Regelungen angewendet werden. Dann konnten sie etwa im Bereich 

der Sozialpolitik Lernprozesse anstoßen (Saurugger und Terpan 2016). Aber bei EU-

Zielvereinbarungen ohne Vertragsbasis zeichnen sich in verschiedenen Fallstudien Defizite bei 

der nationalen Umsetzung ab. Diese werden auf abweichende Präferenzen der nationalen Re-

gierungen oder nationalen Interessensgruppen (Featherstone 2005; Mailand 2008), struktu-

relle Inkompatibilitäten zwischen europäischen Zielstellungen und nationalen institutionellen 

Arrangements (Blauberger 2009; McGuinness und Conor 2010) sowie auf die fehlende Droh-

wirkung von weichen Steuerungsverfahren zurückgeführt (Saurugger und Terpan 2016; 

Scharpf 2002a). 

Die akademische Debatte deutet jedoch auf einen stetigen Trend zur Weiterentwicklung und 

zur Verhärtung von weichen Governance-Mechanismen. Insbesondere die DGs der Kommis-

sion fördern die Erweiterung und Verstärkung ihrer Durchsetzungskompetenzen gegenüber 

den Mitgliedsstaaten in den jeweiligen Politikfeldern wie unter anderem in der Sozialpolitik 

(Büchs 2007), der Wirtschafts- und Fiskalpolitik (Zeilinger 2021) oder der Umweltpolitik (Knodt 

und Schoenefeld 2020). Die eingeschränkten finanziellen und rechtlichen Instrumente der 

Kommission führen folglich zu Hindernissen bei der Durchsetzung zentraler politischer Agen-

den gegenüber den Mitgliedsstaaten.  

Die besonderen Durchführungskompetenzen in der Kohäsionspolitik 

Im Bereich der Verwaltung der ESI-Fonds verfügt die Kommission über außergewöhnlich hohe 

Durchführungskompetenzen. Über Jahrzehnte bepflanzte sie die Implementationsstruktur der 

Kohäsionspolitik, die zu einem komplexen Multilevel Governance Netzwerk herangewachsen 

ist. Aufgrund der sektoralen Fragmentierung grenzt sich die Cohesion Policy Community aber 

von zentralen politischen Steuerungsbemühungen ab. So sichert das Partnerschaftsprinzip na-

tionalen und regionalen Akteuren stets eine Flexibilität bei der Mittelverwendung zu, um spezi-

fische regionale Bedürfnisse zu adressieren (Crescenzi und Giua 2016). Bei der Entschei-

dungsfindung für das zentrale Regelwerk der EU richteten die sektoralen Akteure ihr 

Augenmerk daher lange weniger auf die strategische Ausrichtung der Fördergelder als auf die 

effektive Absorption bei der Mittelverwendung (Barca 2009, 129). 

Insbesondere das Instrument der Konditionalität bietet der EU scharfe Kontrollmöglichkeiten 

über die Vergabe der ESI-Fonds. Die Gesetzgeber können Konditionalitäten für den EU-

Haushalt definieren, die von der Kommission ausgeführt werden. Aus rechtlicher Sicht sind 
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Konditionalitäten klar von Sanktionen zu unterscheiden (Andersen 2012, 182-83). Konditiona-

litäten dienen der effektiven und zielgerichteten Verwendung der Haushaltsmittel. Sie beziehen 

sich direkt auf die Zielstellung der Fördermittel und weisen keinen strafenden Charakter auf. 

Durch Konditionalitäten sollen lediglich zu Unrecht erworbene Vorteile wieder entzogen werden 

(EG EURATOM 2988/95, Art. 4). Es handelt sich folglich um verwaltungsrechtliche Maßnah-

men. Sanktionen stellen dagegen Durchsetzungsinstrumente von EU-Recht dar, durch die Ver-

tragsverstöße der Mitgliedsstaaten bestraft werden (Andersen 2012, 182-83).  

Trotz der eindeutigen rechtlichen Unterscheidung zu Sanktionen weisen Konditionalitäten in 

der Praxis eine funktionale Ähnlichkeit zu harten Sanktionen auf, da sie die Kommission zum 

Entzug von finanziellen Mitteln berechtigen (Andersen 2012, 186-89). In der Anwendung von 

Konditionalität ist immer auch ein Element der Durchsetzung enthalten, denn aus Mittelsus-

pendierungen ergeben sich unweigerlich finanzielle Anreize zur Einhaltung der gemeinsamen 

Vorschriften. Es stellt sich folglich die Frage, inwiefern sich die EU-Institutionen die verwal-

tungsrechtlichen Kompetenzen der Kommission in der Kohäsionspolitik zunutze machen, um 

die Durchschlagskraft von Zielen und Vereinbarungen der EU zu stärken. 

Bis zur Strukturfondsreform von 2013 wurden Konditionalitäten in der Kohäsionspolitik noch 

nicht systematisch und im großen Stil für innere Angelegenheiten angewendet. Lediglich in der 

Außenpolitik setzte sich der Gebrauch von Konditionalitäten im Rahmen der Beitrittsverhand-

lungen mit den osteuropäischen Staaten vermehrt durch (Jacoby und Hopkin 2020; 

. Erste Vorläufer von Konditionalitäten für 

innere Angelegenheiten waren aber bereits in den Regelwerken der ESI-Fonds zwischen den 

Jahren 1994 und 2013 enthalten. Im Jahr 1994 knüpfte die EU den neu eingerichteten Kohä-

sionsfonds an eine makroökonomische Konditionalität. Da der Kohäsionsfonds mit der Absicht 

eingeführt wurde, die Anpassungskosten der südlichen Mitgliedsstaaten an den gemeinsamen 

Binnenmarkt auszugleichen, stand die makroökonomische Konditionalität hier in einem direk-

ten Bezug zu dem Ziel des Kohäsionsfonds. Dieses Instrument betraf außerdem zunächst nur 

die Empfängerländer des Kohäsionsfonds, also Mitgliedsstaaten mit einem BNE von unter 

90 % des EU-Durchschnitts. Bis zum Jahr 2012 wurde er nicht angewendet (vgl. Kapitel 2, 

Kapitel 7.4).  

Neben dieser makroökonomischen Konditionalität waren Projekte aus dem EFRE und dem 

ESF zwischen den Jahren 2000 und 2013 außerdem an die Einhaltung von relevantem EU-

Recht gebunden (EG 1269/1999, Art. 89). Die Kommission konnte Zahlungen für ein Operati-

onelles Programm einstellen, sobald eine begründete Stellungnahme der Kommission im Zuge 



Positive Koordination in der Kommission 

 

102 
 

des Vertragsverletzungsverfahrens vorlag und Zweifel an der ordnungs- und verfahrensmäßi-

- t von ers-

ten Versuchen, übergeordnete politische Ziele, zum Beispiel in Bezug auf Umwelt, Geschlech-

tergleichheit oder Inklusion, durch das Regelwerk der ESI-Fonds zu kanalisieren 

22-23; 2017). 

Die Anwendung dieses Instrumentes gegen die Region Kampanien in Italien führte schließlich 

zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung über die Überschneidungen zwischen verwaltungs-

rechtlichen Korrekturen und Durchsetzungsmaßnahmen von EU-Recht. Nachdem die Kom-

mission im Jahr 2007 ein formales Vorverfahren wegen Verstößen gegen die EU-

Abfallrichtlinien in Kampanien eingeleitet hatte, setzte sie im März 2008 die Zwischenzahlun-

gen an ein Programm für die Abfallwirtschaft rückwirkend aus. Die italienischen Behörden fich-

ten die Suspendierung der Mittel vor dem EuGH an und bezeichneten sie als harten Sankti-

onsmechanismus:  

automatically´ before the infringement procedure has run its course in full compliance with the 
rights of the defense and the principle th (Die verbundenen 
Rechtssachen T-99/09 und T-308/09).  

Nach dem Urteil des EuGH gilt die Suspendierung der Mittel jedoch als rechtskonform. Eine 

ausreichend direkte Verbindung zwischen der Zielsetzung der Förderinstrumente und der Ver-

tragsverletzung sei gegeben und die Suspendierung hätte außerdem inakzeptable Verluste der 

EU-Fördergelder verhindert -23). Das Urteil des EuGHs bekräftigt die rechtliche 

Unabhängigkeit zwischen Konditionalitäten und harten Sanktionen. Dennoch führt der Fall zu-

gleich die praktischen Überschneidungen in der Anwendung der beiden Instrumente vor Au-

gen. Die Kommission kann auf Konditionalitäten zurückgreifen, um die Sanktionsmöglichkeiten 

aus dem Vertragsverletzungsverfahren zu ergänzen. Mittelkürzungen über Konditionalitäten 

sind kurzfristiger möglich als langwierige gerichtliche Verfahren und können von der Kommis-

sion selbstständig durchgeführt werden. Die Rechtsverstoß-Konditionalität aus den Jahren 

2000-2013 bezieht sich allerdings noch nicht auf konkrete Bedingungen, die bereits bei der 

Programmierung berücksichtigt werden und deren Einhaltung systematisch für alle Mitglieds-

staaten überprüft wird. Das Regelwerk der ESI-Fonds wies folglich bis zu den 2000er-Jahren 

noch keine systematische Bindung an strategische Prioritäten auf16.   

                                                           
16 Die Kommission kann darüber hinaus in den bilateralen Verhandlungen mit Mitgliedsstaaten Bedin-
gungen für die Genehmigung der ESI-Fonds durchsetzen. Doch erst ab der Förderperiode von 2007-
2013 sind die Mitgliedsstaaten angehalten, ein nationales Plandokument für die Verwendung der ESI-
Fonds vorzulegen, den Nationalen Strategischen Rahmenplan (2007-2013) beziehungsweise die 
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Zusammenfassend besitzt die Kommission im Bereich der Kohäsionspolitik besonders hohe 

Durchführungskompetenzen, die eine funktionale Ähnlichkeit zu harten Sanktionsverfahren 

aufweisen. Im Gegensatz zu anderen Politikbereichen können die Akteure dieses Politikfeldes 

auf eine historisch gewachsene Implementationsstruktur zugreifen. Auch wenn die Kommis-

sion über hohe verwaltungsrechtliche Kompetenzen im Bereich der Kohäsionspolitik verfügt, 

weist das Regelwerk der Fördergelder zunächst aber nur eine schwache Bindung an zentrale 

politische Ziele der EU auf. In anderen Politikfeldern besitzt die Kommission gegenteilige Hand-

lungsmöglichkeiten. Mit ihrer technischen Expertise können sektorale DGs umfassende Stra-

tegiedokumente in den Entscheidungsprozess einspeisen und Handlungsempfehlungen an die 

nationalen Akteure richten. Ihnen stehen aber nur begrenzte rechtliche und finanzielle Mittel 

zur Durchsetzung ihrer Agenda zur Verfügung. Während die Kohäsionspolitik also eine etab-

lierte Implementationsstruktur mit schwacher strategischer Ausrichtung darstellt, weisen an-

dere sektorale Politikfelder zwar eine klare politische Agenda auf, können aber nur auf wenige 

verbindliche Durchführungsinstrumente zugreifen.  

Im Laufe der Reformdebatte für die Förderperiode 2014-2020 wurde die hohe Autonomie der 

Kohäsionspolitik jedoch vermehrt infrage gestellt. Im nachfolgenden Abschnitt wird die These 

dargestellt, dass sich die Kohäsionspolitik seit der Mitte der 2000er-Jahre in einem Reformstau 

befindet. Aufgrund von exogenen gesellschaftlichen Triebkräften geraten die sektoralen Behar-

rungstendenzen in Widerspruch mit neuen politischen Herausforderungen und legen so den 

Nährboden für eine umfassende Reform der ESI-Fonds.  

5.2 Der Reformstau in der Kohäsionspolitik 

Seit der Mitte der 2000er-Jahre zeichnet sich in der Kohäsionspolitik ein Reformstau ab. Zwi-

schen der Reform von 1988 und der Mitte der 2000er-Jahre war das Politikfeld von einer hohen 

sektoralen Beharrungstendenz sowie von fragmentierten Entscheidungsprozessen geprägt. 

Nach der Jahrtausendwende erhärteten gesellschaftliche Umbrüche jedoch die Verteilungs-

konflikte um die knappen finanziellen Ressourcen der EU und stellten die Leistungen und ho-

hen Kosten der Kohäsionspolitik zunehmend infrage. Nachfolgend sollen die externen Trieb-

kräfte für die Legitimationskrise der ESI-Fonds aufgeführt werden. Dazu zählten insbesondere 

die Ost-Erweiterung, die Lissabon-Agenda und die Finanzkrise. Vor dem neuen Hintergrund 

ergab sich ein erhöhter Druck, den EU-Haushalt radikal zu reformieren und die finanziellen 

Mittel der Kohäsionspolitik für neue politische Prioritäten umzuschichten. 

                                                           
Partnerschaftsvereinbarung (2014-2020 und 2021-2027), das den Zusammenhang zwischen zentralen 
EU-Prioritäten und den Förderprogrammen sicherstellen soll. 
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Verschärfter Verteilungskonflikt 

Zwischen den Jahren 2004 und 2007 wurde die EU um 12 osteuropäische Mitgliedsstaaten 

erweitert. Durch die Osterweiterung verschärften sich die Verteilungskonflikte zwischen Netto-

zahlern und Nettoempfängern und damit auch die Blockadeanfälligkeit der Haushaltsverhand-

lungen. Die finanziellen Ansprüche für die ESI-Fonds begründeten sich sowohl in historischen 

Förderansprüchen als auch in den neuen strukturellen Ungleichgewichten der erweiterten EU. 

Insbesondere den Nettozahlern stellte die Osterweiterung erhöhte Ausgaben für den EU-

Haushalt in Aussicht. Daher trug die Osterweiterung erheblich dazu bei, dass die traditionelle 

Ausrichtung der Kohäsionspolitik in die Kritik geriet (Brunazzo 2016, 28).  

Im Zuge der Erweiterung haben sich die sozioökonomischen Ungleichheiten der EU deutlich 

vergrößert. In der Förderperiode von 2000-2006 profitierten noch vor allem Griechenland, die 

südlichen Regionen Italiens, Spanien, Portugal sowie die ostdeutschen Bundesländer von den 

Strukturfonds (Europäische Kommission 1999, 12)17. So waren rund 70 % der Fördergelder für 

NUTS II Regionen mit einem BIP von weniger als 75 % des EU-Durchschnitts, den sogenann-

ten Ziel-1 Regionen, vorgesehen. Mit dem Beitritt der 10 mittel- und osteuropäischen Länder 

im Jahr 2004 und den Beitritten von Bulgarien und Rumänien im Jahr 2007 verschob sich die 

Förderung aber verstärkt nach Osteuropa. In den meisten osteuropäischen Regionen belief 

sich das BIP pro Kopf zu Beginn der Förderperiode 2007-2013 auf weniger als 50 % des EU-

Durchschnitts (Eurostat 2007, 26). Insgesamt war das BIP pro Kopf nach der Erweiterung in 

den Top 10 % der Regionen fast fünfmal höher als in den untersten 10 % der Regionen. Diese 

Differenz war somit zweimal höher als noch in der EU-15 (Eurostat 2007, 26). Diese Verschär-

fung der regionalen Unterschiede brachte das bisherige Gleichgewicht zwischen Nettozahlern 

und Nettoempfängern ins Wanken und neue Konfliktlinien in den Haushaltsverhandlungen zu-

tage. 

Aus der Osterweiterung ergab sich eine Verlagerung der förderfähigen Regionen von den süd-

lichen Mitgliedsstaaten der EU-15 zu den neuen Mitgliedsstaaten. Die 12 Staaten, die der EU 

in den Jahren 2004 und 2007 beitraten, versprachen sich eine hohe finanzielle Förderung durch 

die EU-Strukturmittel (Bachtler, Mendez und Wishlade 2016, 190). Zugleich verloren 16 

                                                           
17 Weitere Förderschwerpunkte der Förderperiode 2006-2013 lagen bei Ziel-2 Regionen (11,5 % der 
Strukturfondsmittel) und Ziel-3 Regionen (12 % der Strukturfondsmittel). Zu Ziel-2 Regionen zählten in-
dustrielle, ländliche, urbane oder von der Fischerei abhängige Regionen, die von strukturellen Krisen 
betroffen sind. Unter dem Ziel 3 war für alle Regionen ohne Ziel-1 Status eine Förderung im Bereich des 
Humankapitals vorgesehen (Europäische Kommission 1999, 13).  
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Regionen in Südeuropa und Ostdeutschland ihren Ziel-1 Status und die damit einhergehende 

Berechtigung zur Höchstförderung aufgrund eines statistischen Effekts, denn durch die Erwei-

terung sank das durchschnittliche regionale BIP der EU um fast 12 % (Eurostat 2007, 26). In 

der Folge lag das BIP der 16 Regionen nicht mehr unter 75 % des EU-Durchschnitts, obwohl 

sich ihre tatsächliche Situation nicht verändert hatte (M. Braun und Marek 2014, 43). Spanien, 

Italien, Portugal und Griechenland waren besonders stark von möglichen Verlusten betroffen. 

Obgleich sie die Umverteilung der ESI-Fonds zugunsten der neuen Mitgliedsstaaten unterstütz-

ten, drängten sie daher auf eine anhaltende Förderung der eigenen Regionen (Bachtler, 

Mendez und Wishlade 2016, 177-78). Die ostdeutschen Bundesländer bildeten außerdem als 

n südlichen Regionen, die 

sich gegen die erheblichen Verluste der Finanzmittel einsetzte (Interview I).  

Dabei gerieten diese alten Höchstfördergebiete in Konflikt mit den Nettozahlern. Die deutsche 

Bundesregierung, Österreich, Großbritannien, die Niederlande, Dänemark und Schweden 

sprachen sich im Rahmen der Haushaltsverhandlungen für eine drastische Reform der Kohä-

sionspolitik aus18, um nationale Beitragserhöhungen angesichts des erhöhten Förderbedarfs 

zu vermeiden (Bachtler, Mendez und Wishlade 2016, 168-74; Busch 2004, 77). Der deutsche 

sher allein davon profitiert 

(Deutscher Bundestag 2002) und 

stellte das Ziel der Haushaltskonsolidierung somit über die finanziellen Interessen der ostdeut-

schen Bundesländer (Bachtler, Mendez und Wishlade 2016, 167). Insgesamt zeichnete sich in 

den Haushaltsverhandlungen für die finanzielle Vorausschau nach der Osterweiterung ein po-

larisierter Konflikt zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern ab. Den neuen Förderbedürf-

nissen in der EU-27 und den alten Förderbedürfnissen der EU15 standen die materialen Inte-

ressen der Nettozahler gegenüber, die nicht zu einer Erhöhung der Ausgabengrenze für die 

Kohäsionspolitik bereit waren.  

Die hohe Blockadeanfälligkeit der Haushaltsverhandlungen erlaubte nach der Osterweiterung 

keine radikale Reform, um den MFR gemäß den neuen strukturellen Bedürfnissen und 

                                                           
18 Im Jahr 2003 stellt der wirtschaftswissenschaftliche Berater der Kommission André Sapir in dem viel-
beachteten Sapir Report die Zeitgemäßigkeit des EU-Haushaltes angesichts der neuen politischen Her-

orical relic. Expenditures, 

Report, 2003). In diesem Bericht sprach sich Sapir dafür aus, die Verteilung der ESI-Fonds auf die nati-
onale Ebene statt auf die subnationale Ebene auszurichten. Für eine Angleichung der Wirtschaftsver-
hältnisse sollten die Fördergelder in erster Linie an die neuen Mitgliedsstaaten verteilt werden. Mit diesen 
Vorschlägen legte Sapir den Grundstein für eine kontroverse Reformdebatte des EU-Haushaltes. 
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politischen Prioritäten umzustrukturieren. Mit den Haushaltsverhandlungen zum MFR 2007-

2013 fanden die Mitgliedsstaaten lediglich einen behutsam austarierten Kompromiss, der auch 

Status quo (P. Becker 2006). Kürzungen des EU-

Haushaltes wurden vor allem im Bereich der GAP durchgesetzt. Die EU erhöhte den Anteil der 

Strukturfondsmittel vom gesamten EU-Haushalt von 32,1 % für die vorherige Förderperiode 

2000-2006 auf 35,7 % für die Periode von 2007-2013 (Brunazzo 2016, 28).  

In der Förderperiode von 2007-2013 waren erstmals alle Region förderberechtigt. Ein substan-

zieller Teil der Strukturfondsmittel ging dabei an die sogenannten weniger entwickelten Regio-

nen in Süd- und Osteuropa. Für die neuen Mitgliedsstaaten sah der MFR eine starke Erhöhung 

der finanziellen Mittel vor, die jedoch durch eine Absorptionsobergrenze eingeschränkt wurden. 

Die Förderung für die EU-15 blieb durch das Förderziel der sogenannten Übergangsregionen 

bestehen und die Verluste für die Regionen des statistischen Effektes wurden durch Über-

gangsförderungen abgefedert (Bachtler, Mendez und Wishlade 2016, 236-37). Weiter entwi-

ckelte Regionen konnten sich zudem für weitere Förderziele qualifizieren. Das Einstimmigkeits-

erfordernis für die MFR-Verhandlungen erlaubte also einen Kompromiss, der für alle 

Mitgliedsstaaten akzeptabel erschien. Zugleich ließen die divergierenden nationalen Interes-

sen keine radikale Reform des EU-Haushaltes zu, um den veränderten strukturellen Bedingun-

gen Rechnung zu tragen. Daher gelangten die Interessen der Nettozahler zur Reduktion der 

EU-Ausgaben in Widerspruch mit historischen und neuen Förderansprüchen von nationalen 

und regionalen Mittelempfängern. So führte die Osterweiterung dazu, dass Nettozahler die ho-

hen Kosten der Kohäsionspolitik zunehmend kritisierten und den Reformdruck auf dieses Poli-

tikfeld erhärteten.  

Umstrittene Wirksamkeit 

Im Lichte des verschärften Verteilungskampfes entfachte zudem eine öffentliche Debatte über 

die Wirksamkeit und den gesellschaftlichen Nutzen der ESI-Fonds. Die Leistungsfähigkeit der 

Kohäsionsfonds wurde dabei vermehrt in Zweifel gezogen. Die Kommission selbst betonte im 

Kohäsionsbericht, dass die eig

(Europäische Kommission 

2014b, 230). Doch Kritiker und Kritikerinnen zogen die Leistungsfähigkeit der Kohäsionspolitik 

schon lange in Zweifel, da keine eindeutige empirische Evidenz zur Wirksamkeit ihrer Interven-

tionen vorliegt. 
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Zahlreiche Studien nutzen die Konvergenz von makroökonomischen Indikatoren, wie zum Bei-

spiel des BIP oder des Einkommens als Grundlage für die Evaluation der Kohäsionspolitik. 

Konvergenz findet demnach statt, wenn ärmere Mitgliedsstaaten oder Regionen schneller 

wachsen als reichere Mitgliedsstaaten und so ein Aufholprozess möglich ist (Alcidi et al. 2018, 

1; De Michelis und Monfort 2008). Die Studienlage ist jedoch von widersprüchlichen Befunden 

gekennzeichnet. Während Leonardi (2005) beispielsweise aufzeigt, dass die Kohäsionspolitik 

den Abbau der sozioökonomischen Unterschiede zwischen den zentralen und peripheren Re-

gionen der EU befördert, kommen Rodriguies-Pose und Fratesi (2004) zu dem Schluss, dass 

die Strukturgelder kaum zum regionalen Wachstum beitragen können (Fratesi 2016, 444). Dörr 

rezens

(Dörr 2016, 

125). Pienkowski und Berkowitz (2015, 10-11) besprechen ebenfalls eine Auswahl an ökono-

metrischen Studien zur Wirksamkeit der Kohäsionspolitik, die zwischen 2001 und 2015 publi-

ziert wurden, und kommen zu einem positiveren Befund. Ein Großteil der Studien würde einen 

kleinen, aber positiven Effekt auf das regionale Wachstum nachweisen (Beugelsdijk und 

Eijffinger 2005; Giua 2017; Tomova et al. 2013). Nur wenige Untersuchungen deuten darauf 

hin, dass die ESI-Fonds keinen oder sogar einen negativen Effekt auf regionales Wachstum 

ausüben (Esposti und Bussoletti 2008). Schließlich machen einige Analysen auf unterschiedli-

che Wirkungen in verschiedenen Mitgliedsstaaten und Regionen aufmerksam (Mohl und 

Hagen 2010; Ramajo et al. 2008). Die unklare Studienlage lässt sich auf unterschiedliche Mo-

dellprämissen, die komplexe Wechselwirkung zwischen wirtschaftlichen und politischen Vari-

ablen, heterogene Datensätze sowie variable Untersuchungszeiträume, Analysebereiche und 

Fallauswahlen zurückführen (Dörr 2016, 125; Pienkowski und Berkowitz 2015, 9). Jüngere Stu-

dien lenken ihren Fokus daher vermehrt weg von dem Gesamteffekt der Kohäsionspolitik und 

identifizieren stattdessen die spezifischen regionalen Bedingungsfaktoren für effektive Inter-

ventionen (S.O. Becker, Egger und Von Ehrlich 2013; Farole, Rodríguez Pose und Storper 

2011, 1098-99). Dazu gehören die institutionellen Rahmenbedingungen (Ederveen, de Groot 

und Nahuis 2006; Surubaru 2017), die Absorptionskapazität oder das territoriale Kapital 

(Fratesi und Wishlade 2017, 819).  

Die mangelnde Evidenz zur Wirksamkeit der ESI-Fonds stellte den Mehrwert der ESI-Fonds in 

Zweifel und nährte Forderungen nach einer Umschichtung der Haushaltsmittel. Insider aus der 

Kohäsionspolitik nahmen die uneindeutige Evidenzlage daher als Imageproblem der Kohäsi-

onspolitik wahr (Interview VI, Interview XXI). Bekräftigt wurde die suboptimale Außenwirkung 

auch durch eine negative Berichterstattung über spezifische Fehlinvestitionen der EU-
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Strukturmittel (Interview XIV). Die Kohäsionspolitik sah sich somit schon vor der Finanzkrise 

einem Rechtfertigungsproblem gegenüber, denn sie konnte die Leistungserwartungen der ge-

sellschaftlichen Umwelt nur unzureichend erfüllen. Externe Kritik an der traditionellen Ausrich-

tung und der hohen Autonomie der Kohäsionspolitik wurde so begünstigt. 

Der Mangel an politisch sichtbaren Outputs der ESI-Fonds geriet zunehmend in Konflikt mit 

den stetig wachsenden politischen Ambitionen der EU. Mit der Lissabon-Agenda setzte sich 

und dynamischsten wissensbasi (Europäischer Rat 2000) zu 

werden. Wie oben dargestellt, verfügte die EU jedoch kaum über rechtliche Instrumente und 

finanzielle Ressourcen für eine zentralisierte Umsetzung der politischen Strategie. Der Kok-

Bericht (2003) führte den politischen Akteuren die mangelnden Fortschritte bei der Umsetzung 

der Wettbewerbsfähigkeits- und Beschäftigungsziele vor Augen. Daher versuchte die Kommis-

sion, die Ziele der Lissabon-Agenda durch die Verknüpfung mit der Kohäsionspolitik zu stärken 

(Hessel 2005, 277)

der Agenda auf die Kohäsionspolitik (Allen 2010, 243; Avdikos und Chardas 2016; Faragó und 

Varró 2016; Mendez 2011).  

Es ist jedoch fraglich, inwiefern die symbolische Verknüpfung zur Lissabon-Agenda eine sub-

stanzielle Änderung in der nationalen Programmplanung verursacht hat. Auch wenn die EU-

Fördergelder hier schon an die gemeinsame politische Agenda geknüpft waren, sah die Ver-

bindung noch keine Konzentration der Mittel auf Kernprioritäten vor. Auch aufgrund der diffusen 

Zielsetzung hatten die Mittelempfänger unter dem Label der Lissabon Agenda weiterhin eine 

sehr große Flexibilität für eigene Prioritäten (Armstrong 2013, 286; Berkowitz et al. 2015, 5)19. 

Heinemann (2009, 103-04) kommt zu dem Schluss, dass die starken Beharrungstendenzen 

der Strukturpolitik die Indienstnahme für die Lissabon-Agenda verhindert hätten. Auch in den 

anlaufenden politischen Debatten und Reflexionen für die Förderperiode 2014-2020 wurde die 

Verbindung zur Lissabon-Agenda von vielen Akteuren als gescheitert betrachtet (Europäisches 

Parlament 2010b). Durch die Finanzkrise waren das Wirtschaftswachstum und die Beschäfti-

gungsquoten weit von den Zielvorgaben entfernt (Europäische Kommission 2011b, 5).  

                                                           
19 Die Kommission bemisst die Überschneidung zwischen den Zielen der Strukturpolitik und der Lissa-
bon-Agenda auf etwa 50 %. Allerdings ist sie bei weiter entwickelten Regionen um ein Vielfaches höher 
als bei weniger entwickelten Regionen (Europäisches Parlament 2010b; Hessel 2005, 277). 
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Insgesamt konnte die Kohäsionspolitik die politischen Erwartungen angesichts der mangeln-

den empirischen Evidenz zur Wirksamkeit sowie der gescheiterten Lissabon-Strategie nicht 

erfüllen und sah sich einem zusätzlichen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt.  

Klima der Austerität 

Die Eurokrise brachte im Jahr 2009 den Druck für eine Umschichtung der Haushaltsmittel zu 

einem neuen Höhepunkt. Als unmittelbare Auswirkung der Wirtschafts- und Finanzkrise san-

ken das Wachstum und die Investitionen der Mitgliedsstaaten in den Jahren 2008 und 2009 

deutlich ab. Anschließend zog die Rezession in mehreren Mitgliedsstaaten eine Staatsver-

schuldungskrise nach sich (Kunstein 2020, 333-35). Die EU reagierte mit umfassenden Pro-

grammen zur Haushaltskonsolidierung (vgl. Kapitel 1, Kapitel 4). Spanien, Italien, Griechenland 

und Portugal führten scharfe Reformen mit dem Ziel durch, ein Haushaltgleichgewicht herzu-

stellen (Ladi und Tsarouhas 2014; Perez und Matsaganis 2018). Die Maßnahmen beinhalteten 

drastische Kürzungen der öffentlichen Ausgaben (Bieling 2012, 266; Blyth 2013). Zwischen 

den Jahren 2009 bis 2013 belief sich der Abbau öffentlicher Investitionen in Spanien auf 58 %, 

auf 55 % in Griechenland, 48 % in Portugal und 26 % in Italien (Perez und Matsaganis 2018, 

199).  

Während die EU mit den harten wirtschaftlichen Folgen der Krise kämpfte, geriet der große 

Haushaltsposten der Kohäsionspolitik in Bedrängnis. Zum einen sollten die ESI-Fonds in Ver-

fahren zur Überwachung der Haushalts- und Wirtschaftspolitik eingegliedert werden - ein As-

pekt, der in Kapiteln 6 und 7 ausführlich behandelt wird. In einem Klima der Austerität geriet 

die Kohäsionspolitik darüber hinaus mehr denn je unter Zugzwang, ihre finanziellen Mittel für 

konkurrierende politische Projekte zur Verfügung zu stellen. In den meisten Sektoren behin-

derte der Mangel an Ressourcen die Steuerungskapazitäten der DGs. Der Verkehrssektor 

wurde zum Beispiel von reduzierten öffentlichen Investitionen getroffen, sodass Projekte wie 

die Implementation des Transeuropäischen Transportnetzwerkes stark verzögert wurden 

(Europäischer Rechnungshof 2019, 10). Auch im Energiesektor fielen die Investitionen deutlich 

ab. Private Unternehmen wie E.ON in Deutschland, Enel in Italien oder Iberdrola in Spanien 

reduzierten ihre Investitionen im Bereich der Energieinfrastruktur (Lewiner 2010). Der Rückzug 

aus Infrastrukturprojekten wirkte sich negativ auf die Versorgungssicherheit der EU und die 

Beschäftigung im Energiesektor aus (Europäische Kommission 2010b). Ein Mitglied der Rats-

arbeitsgruppe für die Strukturpolitik brachte 

feldfremden Akteuren auf die finanziellen Mittel der Kohäsionspolitik zuzugreifen. 
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Alles in allem stand die hohe Beharrungstendenz der Kohäsionspolitik seit der Mitte der 

2000er-Jahre zunehmend im Missverhältnis zu den wachsenden politischen Ambitionen der 

EU, konkurrierenden Prioritäten und dem Mangel an finanziellen und rechtlichen Mitteln für 

deren Umsetzung. Die Stabilität des Politikfeldes wurde aber weiterhin durch die niedrige Re-

formkapazität des EU-Haushaltes begünstigt. Eine Tendenz zum Minimalkonsens sicherte die 

finanzielle Ausstattung der ESI-Fonds. Zugleich wurden die Leistungen der Kohäsionspolitik 

vermehrt in Zweifel gezogen und ihr Mehrwert angesichts der mangelnden Steuerungskapazi-

täten der EU infrage gestellt. Für zentrale politische Strategien wie der Lissabon-Agenda fehlte 

es der EU an Umsetzungsinstrumenten. Der Investitionsrückgang in Folge der Krise be-

schränkte die Handlungsressourcen sektoraler Akteure zusätzlich. Daher erhöhte sich im Vor-

feld der Verhandlungen der Druck zu einer Umschichtung des EU-Haushaltes zugunsten neuer 

politischer Herausforderungen. 

Die externen Triebkräfte setzten in der Cohesion Policy Community Modernisierungsbestre-

bungen in Kraft. Diese internen Reformprozesse der sektoralen Ebene werden im nachfolgen-

den Abschnitt dargelegt.  

5.3 Die Kohäsionspolitik in der Defensive  

Kurz nach Anlaufen der Förderperiode 2007-2013 entflammte eine kontroverse politische De-

batte über die Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2013. Diese war zum einen in den übergeord-

neten politischen Debatten über den EU-Haushalt als auch auf der sektoralen Ebene angesie-

delt. Auf der Ebene der Haushaltsverhandlungen verdichteten sich die Forderungen nach einer 

grundlegenden Reform und einem Abbau der alten kohäsionspolitischen Strukturen. Die Ak-

teure der sektoralen Ebene waren dagegen an dem Fortbestand der eigenen Domäne und der 

Wahrung ihrer Handlungsfreiheit interessiert. In diesem Abschnitt lege ich dar, dass die Cohe-

sion Policy Community einen Modernisierungsprozess vorantrieb, um die Kritik an der Kohäsi-

onspolitik abzuwehren. 

Kritik an der Kohäsionspolitik in der Arena der Haushaltsverhandlungen 

Im Vorfeld der Haushaltsverhandlungen 2014-2020 bestand eine weitgehende Einigkeit über 

den Reformbedarf des EU-Haushalts (Ian Begg 2007). Die Kommission unter Barroso verwies 

auf die Notwendigkeit, 20 Jahre nach Delors I neue Richtungen des EU-Haushaltes aufzuzei-

gen (Europäische Kommission 2007c). Im Rahmen einer öffentlichen Konsultation erreichten 

die Kommission über 300 Beiträge von Mitgliedsstaaten, regionalen Akteuren und nicht-staat-

lichen Akteuren. In der Konsultation zeichnete sich eine deutliche Präferenz für eine radikale 
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Reform des EU-Haushaltes ab. Neue Herausforderungen wie die Klimakrise, die europäische 

Wettbewerbsfähigkeit und die Energieversorgung würden nicht adäquat in den traditionellen 

Haushaltsposten abgebildet (Europäische Kommission 2007c). Die damalige Kommissarin für 

Finanzplanung und Haushalt bemängelte, dass die GAP und die Strukturpolitik zusammen 

80 % des gesamten Budgets vereinnahmten und bezeichnete die bevorstehende Reform als 

historische Chance, eine umfassende Umstrukturierung des EU-Haushaltes vorzunehmen 

(Friedrich Naumann Stiftung 2007, 3).  

Der Ausgang dieser politischen Debatte war von existenzieller Bedeutung für das Politikfeld 

der Kohäsionspolitik, weil die finanzielle Ausstattung der ESI-Fonds im Rahmen der Haushalts-

verhandlungen festgelegt wird (Interview VIII, Interview XVII). Eine Umstrukturierung der Haus-

haltsposten könnte den sektoralen Akteuren die notwendigen finanziellen Ressourcen entzie-

hen und so den Fortbestand des Politikfeldes gefährden. Darüber hinaus stellte die 

Kommission auch einige Punkte bezüglich der Verwaltung der Strukturmittel zur Debatte. Dazu 

zählten unter anderem das richtige Maß an Konzentration auf weniger Ziele, das Gleichgewicht 

zwischen direkter und dezentraler Mittelverwaltung, Kofinanzierung und Vereinfachung 

(Europäische Kommission 2007c, 10). Auch diese Diskussionspunkte stellten die traditionelle 

Ausrichtung der Kohäsionspolitik infrage. Eine stärkere Zielkonzentration würde beispielsweise 

die Flexibilität bei der Mittelverwendung begrenzen und das Prinzip der dezentralen Mittelver-

waltung bildete ebenfalls einen zentralen Eckpfeiler der Implementationsstrukturen. Somit grif-

fen diese Punkte den Netzwerkcharakter der ESI-Fonds auf, der, wie in Kapitel 2 beschrieben, 

ein zentrales Konstitutionsmerkmal dieses Politikfeldes darstellt.  

Modernisierungsprozesse auf der sektoralen Ebene 

Die übergeordnete Überprüfung des EU-Haushaltes befeuerte auf der sektoralen Ebene eine 

Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik. Initiiert wurde die Diskussion mit der Veröffent-

lichung des vierten Kohäsionsberichtes im Jahr 2007. Hier bekräftigte die Kommission die Ver-

bindung zwischen Kohäsionspolitik und der Lissabon-Agenda und positionierte dieses Politik-

feld dabei näher an den allgemeinen politischen Prioritäten der EU (Europäische Kommission 

2007b, 126). Mit einer neuen Ausrichtung auf endogenen Entwicklungspotenzialen der Regio-

nen begründete die Kommission einen Narrativ, mit dem sie die Förderung für alle Regionen 

sowie einen neuen Investitionsschwerpunkt auf Forschung und Innovation rechtfertigen konnte 

(Europäische Kommission 2007b, XV). Der Bericht zeugt folglich von einer Neuausrichtung auf 

der sektoralen Ebene.  
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Fortgeführt wurde diese Debatte über neue Zieldefinition auf dem vierten europäischen Kohä-

sionsforum im September 2007 und dem informellen Treffen der Minister und Ministerinnen für 

Regionalpolitik im November 2007, zu denen sich hochrangige Kohäsionspolitiker und -politi-

kerinnen zusammenfanden. Unter diesen Politikexperten und -expertinnen herrschte ein allge-

meines Verständnis für die Notwendigkeit, die Kohäsionspolitik neu auszurichten. Sie bekräf-

tigten zwar die Kernelemente und Prioritäten für die Kohäsionspolitik, wie das geteilte 

Management, die mehrjährige Finanzplanung und das Partnerschaftsprinzip (Samecki 2009). 

Aber die Forderungen nach dem Fortbestand dieser Elemente war an das Bewusstsein ge-

knüpft, dass eine stärkere Koordination mit anderen EU-Politikfeldern nötig ist (Europäisches 

Parlament 2010c, 17:14-17:41).  

Innerhalb der Kommission trat DG REGIO als Policy-Entrepreneur auf und beauftragte Fabrizio 

Barca, den damaligen Generaldirektor im italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium, mit 

einem unabhängigen Bericht über künftige Policy-Optionen. Er trug seine Reflexionen schließ-

lich im Jahr 2009 in dem A place-based 

-

Bericht zusammen20. In diesem Bericht hob Barca den Reformbedarf der Kohäsionspolitik deut-

lich hervor und entwarf einen ortsbasierten Ansatz als neuen strategischen Rahmen. In ihrer 

Außenwirkung werde die Rolle der Kohäsionspolitik häufig missverstanden als bloßer zwi-

schenstaatlicher Finanztransfer (Barca 2009, XIII-XVI). Falsche Vorstellungen über die ESI-

Fonds würden zu politischen Attacken auf dieses Politikfeld führen und ließen sich auch auf 

stelle die Verbindung zur Lissabon-Agenda in der Periode 2007-2013 eine Möglichkeit für eine 

integrierte Kohäsionspolitik dar, die darauf warte, ausgenutzt zu werden (Barca 2009, 1). Ent-

gegen den Zuschreibungen der angrenzenden Politikbereiche dürfe die Kohäsionspolitik nicht 

` (Barca 2009, 118) verstanden werden. 

Vielmehr solle im Rahmen einer umfassenden Reform ein Konsens über die strategische Aus-

richtung der Kohäsionspolitik hergestellt und so der Kritik an der mangelnden Leistungsfähig-

keit der Nährboden entzogen werden.  

                                                           
20 Im Laufe des Jahres 2008 führte Barca auf Anfrage der DG REGIO eine Reihe an Anhörungen, Semi-
naren sowie einen Workshop durch, bei denen sich insgesamt etwa 80 Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen und politische Entscheidungsträger und -trägerinnen beteiligten. Mit dem Ziel, in der kriti-
schen Debatte über die Schwächen des EU-Haushaltes eine Reformagenda für die Zukunft der 
Kohäsionspolitik aufzuzeigen, wurden Evaluierungen und Perspektiven dieser Politik in mehreren Ar-
beitspapieren veröffentlicht. 
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Der ortsbasierte Ansatz von Barca basierte auf einem neuen regionalpolitischen Paradigma, 

das zurzeit der Veröffentlichung des Barca-Berichts bereits in vielen OECD-Ländern aufgegrif-

fen wurde (OECD 2010, 13). Anders als bei dem dominanten Paradigma der Nachkriegsära 

lag der Fokus hier nicht mehr auf der Bekämpfung regionaler Unterschiede im Einkommen, der 

Infrastruktur oder der Beschäftigung. Die traditionelle regionalpolitische Zielstellung der Kon-

vergenz geriet vermehrt in die Kritik. Insbesondere Wirtschaftsvertreter und -vertreterinnen, 

zum Beispiel aus der Weltbank oder der Industrie, vertraten die Position, dass Regionalhilfen 

für schwächere Regionen zu Wettbewerbsverzerrungen führen würden (Avdikos und Chardas 

2016; Europäisches Parlament 2010c, 17:14-17:41). Barca bezeichnete die traditionelle Ziel-

stellung der Konvergenz als einen der Hauptangriffspunkte auf die Kohäsionspolitik 

(Europäisches Parlament 2010c, 18:15). In Anlehnung an die neue Wirtschaftsgeografie (Fujita 

und Krugman 2004; Krugman 1998) sollten regionalpolitische Maßnahmen stattdessen vor al-

lem mangelnde regionale Wettbewerbsfähigkeit und ungenutzte endogene Wachstumspoten-

ziale adressieren (Barca, McCann und Rodríguez Pose 2012, 149; OECD 2010, 13). Regio-

nalpolitische Förderprogramme sollten daher neben weniger entwickelten Regionen auch in 

wirtschaftsstärkeren Regionen zur Anwendung kommen. In diesem Sinne führte der Barca-

Bericht Strukturprobleme vor allem auf mangelnde regionale Kapazitäten oder divergierende 

Präferenzen der lokalen Eliten zurück (Avdikos und Chardas 2016; Barca 2009, 20). Auf Basis 

eines ortsbasierten Ansatzes sollte die Kommission die grundlegenden Rahmenbedingungen 

festlegen, auf deren Basis regionale Akteure Ziele und Projekte gestalten können. Barca de-

finiert den ortsbasierten Ansatz wie folgt:  

-based policy is long-term strategy aimed at tackling persistent under utilisation of po-
tential and reducing persistent social exclusion in specific places through external interventions 
and multilevel governance. It promotes the supply of integrated goods and services tailored to 

(Barca 2009, VII).  

Auf dieser konzeptionellen Grundlage entwickelte Barca 10 Eckpfeiler, die eine Reformagenda 

für die Kohäsionspolitik einläuten sollten21. Vor allem plädierte der Bericht für gestärkte Kom-

petenzen für die Kommission in der Verwaltung der Fördergelder. Für dieses Ziel sei eine stär-

kere Koordination zwischen den verantwortlichen DGs notwendig (Barca 2009, VIII-IX).  

Zur Stärkung der Kommissionskompetenzen führte Barca auch die Idee zu der systematischen 

Verwendung von ex-ante-Konditionalitäten ein. Sie sollten die notwendigen institutionellen 

Rahmenbedingungen sicherstellen, die für die erfolgreiche Zweckbindung der ESI-Fonds 

                                                           
21 Dazu gehörten unter anderem die stärkere Konzentration der Investitionsmaßnahmen auf wenige 
Kernprioritäten, ein neuer strategischer Rahmen sowie vertraglich geregelte Vereinbarungen zwischen 
Mitgliedsstaaten und Kommission. 
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notwendig seien und so maßgeblich zu einer stärkeren supranationalen Kontrolle über die Mit-

telverwendung beitragen. Konditionalitäten fügten sich in das neue regionalpolitische Para-

digma des ortsbasierten Ansatzes ein, weil einerseits die institutionellen und administrativen 

Rahmenbedingungen von der supranationalen Ebene festgelegt werden. Zugleich gewähren 

sie der regionalen Ebene aber einen Handlungsspielraum für die Berücksichtigung der regio-

nalen Besonderheiten. Mit seinem Bericht wies Barca die Richtung für die Reformagenda der 

Kohäsionspolitik und bettete die Forderung nach einer systematischen Verwendung von Kon-

ditionalitäten in das neue regionalpolitische Paradigma ein.  

Politikfeld in der Defensive 

Die übergeordnete politische Debatte zum EU-Haushalt wurde zum Ende des Jahres 2009 

weiterhin von Vorschlägen für eine radikale Umstrukturierung der finanziellen Mittel bestimmt. 

Im Oktober 2009 erregte ein geleakter, interner Entwurf der Kommission über den 2008/2009 

EU Budget Review breite Aufmerksamkeit in der Cohesion Policy Community. Die Kommission 

betonte darin erneut die inhärente Reformträgheit der EU-Haushaltsverhandlung und unter-

he EU budget suffers 

from an inbuilt inertia, which contrasts with the extraordinary acceleration of the pace of globa-

(Europäische Kommission 2009, 5). 

In Bezug auf die Kohäsionspolitik folgte das Papier zentralen Vorschlägen aus dem Barca-

Bericht und forderte neben einer erhöhten Mittelkonzentration und Leistungsorientierung auch 

eine stärkere Konditionalisierung der ESI-Fonds. Allerdings schlugen sich auch radikale Um-

schichtungsvorschläge und Kritikpunkte an der Kohäsionspolitik in dem Papier nieder. Erstens 

äußerte sich die Kommission kritisch gegenüber dem Prinzip, dass sowohl wohlhabende als 

auch weniger entwickelte Regionen unter der Förderperiode 2007-2013 Förderung erhielten: 

-up which channels funds from 
well-off Member states to well-off regions, without generating appropriate levels of added-value 
compared with national funding are generally ignored. (Europäische Kommission 2009, 13) 

Verfügbare finanzielle Ressourcen für EU Programme in den Bereichen Forschung, Innovation 

oder trans-europäische Transportnetzwerke würden außerdem signifikant hinter den Mitteln für 

die Kohäsionspolitik zurückbleiben. Wichtige politische Herausforderungen wurden daher nicht 

adäquat im EU-Haushalt berücksichtigt (Europäische Kommission 2009, 13). Zweitens zog die 

Erwägung. Demnach sollten die Mitgliedsstaaten wieder eine höhere Autorität über die Ver-

wendung der ESI-Fonds erhalten. Das Prinzip der Partnerschaft, bei dem regionale und lokale 
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Verwaltungsbehörden und soziale Partner stark in die Implementation einbezogen werden, 

würde durch diesen Vorschlag nachhaltig geschwächt. Drittens regte die Kommission dazu an, 

die verfügbaren finanziellen Mittel stärker auf der Basis eines sektoralen Ansatzes zu verteilen. 

Die Allokation des EU-Haushaltes sollte demnach entlang von drei Kernachsen22 strukturiert 

werden. Auch wenn das Generalsekretariat betonte, dass die traditionellen Ausgabenposten 

durch diese Neuorganisation nicht vollständig abgeschafft werden würden, so könne es doch 

den Umschichtungsprozess beschleunigen (Europäische Kommission 2009, 6).  

Die Vorschläge zur Konsolidierung der Kohäsionspolitik waren zwischen den DGs der Kom-

mission hoch umstritten. Nach außen nahm die Kommission daher noch keine offizielle Position 

ein. Das Generalsekretariat bekräftigte aber bereits die Reforminitiativen (Europäische 

Kommission 2009, 6). Auch die Kommissarin für Haushalt und Finanzplanung unterstützte eine 

Verlagerung der finanziellen Ressourcen auf neue politische Herausforderungen (Friedrich 

Naumann Stiftung 2007, 3)23. Viele dieser Erwägungen richteten sich jedoch gegen die Inte-

ressen der DG REGIO. Im Laufe des Jahres 2009 umrissen die Kommissarin für Regionalpo-

litik, Danuta Hübner, (2009) und ihr Nachfolger, Pawel Samecki (2009), die Programmatik der 

DG REGIO in Reflexionspapieren. Sie folgten dem ortsbasierten Ansatz und unterstrichen die 

Notwendigkeit für eine gestärkte, ergebnis-orientierte Kohäsionspolitik. DG REGIO wollte die 

Förderung für alle Regionen sowie die grundlegende Architektur der Kohäsionspolitik sicher-

stellen (Europäisches Parlament 2009).   

DG REGIO befand sich jedoch in einer defensiven Position, denn es galt die hohe finanzielle 

Ausstattung im Angesicht der wachsenden Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit zu recht-

fertigen (Interview XXII, Interview VI). Daher war DG REGIO mit der Herausforderung konfron-

tiert, innerhalb der Kommission Unterstützung für die Bewahrung der Kohäsionspolitik zu 

                                                           
22 1. nachhaltiges Wachstum und Jobs, 2. nachhaltiges Ressourcenmanagement in einer kohlenstoff-
armen Gesellschaft sowie 3. eine ehrgeizige externe Vertretung der europäischen Interessen. 
23 Diese Organisationseinheiten richteten ihre Perspektive vor allem auf die Haushaltsverhandlungen. 
Die Kommission stand bereits in enger Absprache mit Vertretern und Vertreterinnen der Mitgliedsstaaten 
bezüglich der Gestaltung des zukünftigen MFRs. Mit den Reforminitiativen griff die Kommission die of-
fenen Forderungen der Nettozahlerstaaten auf. Großbritannien, die Niederlande, Dänemark, Schweden 
und Irland setzten sich dafür ein, die EU-Strukturmittel auf die am wenigsten wohlhabenden Regionen 
oder Mitgliedsstaaten zu begrenzen (Bachtler 2010, 15). Eine ähnliche Position war auch in den neuen 
Mitgliedsstaaten durch Estland, die Tschechische Republik und Rumänien vertreten, die einen stärkeren 
Fokus auf die ärmeren Mitgliedsstaaten begrüßten. Deutschland, Frankreich und Finnland unterstützen 
ebenfalls die Konzentration der Ressourcen auf die ärmsten Regionen, lehnten die Förderung für andere 
Regionen jedoch nicht ab. Stattdessen setzten sich insbesondere Deutschland, Frankreich und Öster-
reich dafür ein, dass die ESI-Fonds einen höheren europäischen Mehrwert erzielen sollten (Bachtler und 
Mendez 2016, 125-26).  
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gewinnen. Hübner (2009, 5) betonte die Notwendigkeit eine stärkere Koordination mit anderen 

sektoralen Politikfeldern auf der nationalen und europäischen Ebene herzustellen. Die Kom-

mission etablierte daher eine hochrangige Task Force, um die Orientierungsdebatte weiter an-

zustoßen und verschiedene Richtungen für die Reform aufzuzeigen. Sie bestand aus Mitglie-

dern der relevanten DGs sowie aus nationalen Politikexperten und -expertinnen und fand sich 

zwischen den Jahren 2009 und 2011 insgesamt 10 Mal zusammen (Berkowitz et al. 2015, 10; 

Europäische Kommission 2011e, 6). 

Politische Unterstützung erhielt DG REGIO außerhalb der Kommission vonseiten des Poli-

tiknetzwerkes der Kohäsionspolitik. Die ehemalige Kommissarin für Regionalpolitik und dama-

lige Vorsitzende des Regi-Ausschusses im EP, Danuta Hübner, bezeichnete die Vorschläge 

zum Umbau der Kohäsionspolitik in einem Brief an ihre Ausschuss-Kollegen und Kolleginnen 

ths and weeks with regard to the role of regions in multi- (Financial Times 

2009). Auch sechs Präsidenten und Präsidentinnen von Regionen der Konferenz der periphe-

ren und maritimen Regionen warnten in einem offenen Brief an Barroso vor den schädlichen 

Auswirkungen dieser Reformvorschläge:  

l Policy, which would be renationalized and limited 
to the poorest member states, the draft document proposes a sectoral reorganization of EU 
policies, which completely disregards the territorial dimension and the principle of territorial 

(Europolitics 2009, 16) 

Alles in allem befand sich die Kohäsionspolitik im Auftakt der Verhandlungen für die Förderpe-

riode 2014-2020 in der Defensive. Die Reformbestrebungen in den Haushaltsverhandlungen 

drohten die finanzielle Ausstattung und den regulativen Prinzipen der ESI-Fonds zu beschnei-

den. In einer Phase mit zahlreichen konkurrierenden Prioritäten bei gleichzeitiger Haushalts-

konsolidierung schwant das politische Gewicht der traditionellen Leistungen der ESI-Fonds. So 

geriet der Leistungsausgleich zwischen den Haushaltsverhandlungen und der Cohesion Policy 

Community aus dem Gleichgewicht. Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen mehrten sich 

daher Reforminitiativen für eine Umstrukturierung der finanziellen Mittel und einem Umbau der 

Architektur der ESI-Fonds. Für die Akteure aus der Kohäsionspolitik ergab sich so die Notwen-

digkeit, den Mehrwert für andere Politikbereiche zu erhöhen, um weiterhin Unterstützung für 

den Bezug der hohen finanziellen Ressourcen zu erhalten. Die Impulse aus der Orientierungs-

debatte fasste DG REGIO in Zusammenarbeit mit DG EMPL im September 2010 in dem 5. 

Kohäsionsbericht zusammen und gab dem Diskurs um die Zukunft der Kohäsionspolitik damit 

eine wichtige Stoßrichtung. Die zentralen Bausteine der Architektur dieses Politikfeldes sollten 
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demnach erhalten bleiben, aber dafür ein stärkerer Fokus auf den europäischen Mehrwert der 

ESI-Fonds gelegt werden (Europäische Kommission 2010c, XXIV-XXXIII).  

Der externe Reformdruck trieb die internen Modernisierungsprozesse der Cohesion Policy 

Community maßgeblich voran. In dem nachfolgenden Abschnitt lege ich dar, dass die Kom-

mission mit der Einführung des systematischen Gebrauchs von Konditionalitäten eine positive 

intersektorale Koordination etablierte. Durch die Integration fremder Politikinhalte in das Regel-

werk der ESI-Fonds kann die Cohesion Policy Community eine umfassende Umschichtung der 

finanziellen Ressourcen auf konkurrierende Projekte abwehren.  

5.4 Integriertes Vorgehen der Kommission 

Im Rahmen des Modernisierungsprozesses der Kohäsionspolitik initiierte die Kommission den 

systematischen Einsatz von ex-ante-Konditionalitäten. Damit richtete sie einen umfangreichen 

Anforderungskatalog an institutionellen, regulativen und strategischen Bedingungen ein, die 

Mitgliedsstaaten vor Erhalt der ESI-Fonds erfüllen müssen24. Die Einführung des systemati-

schen Gebrauchs von Konditionalitäten, den sogenannten ex-ante-Konditionalitäten, ließ sich 

maßgeblich auf das integrierte Handeln der Europäischen Kommission zurückführen. So ma-

ximierten DG REGIO und angrenzende sektorale DGs über dieses Instrument den gemeinsa-

men Nutzen der ESI-Fonds. In dem nachfolgenden Abschnitt wird diese Art der sektoralen 

Selbstkoordination anhand der Einführung der ex-ante-Konditionalitäten dargelegt. 

Nach dem Barca-Bericht betrachtete die Kommission den Mangel an Konditionalitäten in der 

Kohäsionspolitik vermehrt als Hemmnis für eine effektive Verwendung der Fördergelder (Ber-

kowitz et al 2015, 5). Der Barca-Report führte die Effektivität der Mittelverwaltung auf strategi-

sche, institutionelle und regulatorische Rahmenbedingungen der jeweiligen Regionen zurück 

(Barca 2009; Pienkowski und Berkowitz 2015). Konditionalitäten sollten der Kommission weit-

gehende Befugnisse zur Überprüfung der notwendigen Rahmenbedingungen einräumen und 

so der effektiveren Verwendung von Fördergeldern dienen. Bekräftigt wurde die Forderung 

nach einer verstärkten supranationalen Kontrolle auch durch internationale Anwendungsbei-

spiele, zum Beispiel beim IWF (Europäisches Parlament 2010c; Jacoby und Hopkin 2020).  

                                                           
24 Mitgliedsstaaten identifizieren auf der Basis der Partnerschaftsvereinbarung und den operationellen 
Programmen die relevanten Bedingungen aus den Gemeinsamen Bestimmungen der ESI-Fonds. Sie 
können dann Aktionspläne für die Erfüllung der noch nicht erreichten ex-ante-Konditionalitäten vorlegen. 
Die Kommission stimmt der Auswahl der relevanten Bedingungen sowie den Aktionsplänen zu und kann 
Fördergelder suspendieren, wenn die vereinbarten Maßnahmen bis zum 31.12.2016 nicht durchgeführt 
wurden (EU 1303/2013). 
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DG REGIO forderte deshalb einen systematischen Ausbau von ex-ante-Konditionalitäten 

(Hübner 2009; Samecki 2009). Bei der inhaltlichen Entwicklung der Konditionalitäten für den 

Gesetzesvorschlag setzte DG REGIO eine enge Koordination mit anderen DGs um. Die rele-

vanten Kommissionsdienststellen entwarfen die ex-ante-Konditionalitäten gemeinsam im Rah-

men von mehreren Task Forces. Sie formierten sich in drei Arbeitsgruppen zu den Themen 

Nachhaltigkeit, Verkehr und Innovation und entwickelten hier die konkreten Bedingungen (In-

terview XIII). Die sektoralen DGs hatten in ihrem jeweiligen Expertise-Bereich einen hohen 

Handlungsspielraum, um ex-ante-Konditionalitäten festzulegen und die eigenen politischen 

Agenden einzubringen (Interview X). Weitere DGs hatten außerdem die Möglichkeit, über die 

dienststellenübergreifende Konsultation Stellung zu den Vorschlagsentwürfen zu nehmen. In 

dem finalen Gesetzesvorschlag wurden in den folgenden Themenbereichen Bedingungen für 

den Erhalt von EU-Strukturmittel definiert: Forschung und Innovation, Informations- und Kom-

munikationstechnologien, kleine und mittelständige Unternehmen, Energie, Klimawandelan-

passung, Umweltschutz, Verkehr, Beschäftigung, Bildung, Armut sowie Verwaltung. Darüber 

hinaus enthielt der Vorschlag auch eine Reihe an horizontalen ex-ante-Konditionalitäten, zum 

Beispiel in Bezug auf Antidiskriminierung.  

Es lassen sich drei Typen an ex-ante Konditionalitäten unterscheiden. Erstens stellen strategi-

sche ex-ante-Konditionalitäten sicher, dass nationale und regionale Strategiedokumente zur 

Verwendung der ESI-Fonds eine hohe Qualität aufweisen und den gemeinsam vereinbarten 

EU-Standards entsprechen. Zweitens gewährleisten regulatorische ex-ante-Konditionalitäten, 

dass EU-Kofinanzierte Projekte den Auflagen des gemeinschaftlichen Rechtsbesitzstandes 

entsprechen. Drittens beziehen sich institutionelle ex-ante-Konditionalitäten auf administrative 

und institutionelle Kapazitäten für die Umsetzung der Projekte (Interview XIII). Insgesamt zeich-

neten sich ex-ante-Konditionalitäten durch einen direkten inhaltlichen Bezug zwischen den Be-

dingungen und den Förderprogrammen aus.  

Dennoch unterschied sich während der internen Kommissionsverhandlungen die Interessens-

lage zwischen DG REGIO und den fachspezifischen DGs. Wie oben bereits angedeutet, dien-

ten Konditionalitäten der DG REGIO vor allem dem Aufbau einer leistungsorientierten Imple-

mentationsstruktur und waren damit strickt dem Ziel der effektiven Mittelverwertung 

untergeordnet. Für externe DGs stand hingegen die Durchsetzung der eigenen politischen Pri-

oritäten im Vordergrund. Da sie einen Mangel an rechtlichen und finanziellen Instrumenten für 

die Durchsetzung von zentralen EU-Strategien aufweisen, versuchten sie die eigenen 
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Politikinhalte an die Fördergelder zu binden und sich so Einfluss über die finanziellen Ressour-

cen der ESI-Fonds zu sichern (Interview XV, Interview XXI).  

Ex-ante-Konditionalitäten können auf vielfältige Weise genutzt werden, um sektorale Steue-

rungsbemühungen zu stärken. Sie ergänzen sowohl harte als auch weiche Steuerungsverfah-

ren. Oben wurde dargestellt, dass ein Vertragsverletzungsverfahren viele Jahre in Anspruch 

nimmt und nur in wenigen Fällen zu harten Sanktionen führt. Dagegen bietet die Anwendung 

von Konditionalität für die Kommission einen weiteren und schnelleren Hebel, um Mitglieds-

staaten über die Suspendierung von Fördergeldern zu sanktionieren. Dies trifft insbesondere 

auf regulatorische ex-ante-Konditionalitäten zu, die sich direkt auf die Umsetzung von Richtli-

nien beziehen. Auch innerhalb der Kommission war die Frage umstritten, ob es angemessen 

ist, die Umsetzung von EU Recht als ex-ante-Konditionalität festzulegen (ENER. 

B/PL/SB/(2011) 1080199). Dennoch versuchten externe DGs die Umsetzung der Gesetzes-

texte aus dem eigenen Politikfeld an den Erhalt der relevanten Fördergelder zu knüpfen. Neben 

diesen harten Steuerungsverfahren können ex-ante-Konditionalität auch zur Stärkung von wei-

chen Steuerungsbemühungen verwendet werden. In den Bereichen der Abfallwirtschaft, des 

Wasserrechts, der Folgenabschätzung und der strategischen Umweltprüfung bestehen in den 

Mitgliedsstaaten beispielsweise zahlreiche Umsetzungslücken der EU-weiten Richtlinien und 

Strategien (Europäische Kommission 2017d, 3). Die unzureichende Umsetzung lässt sich häu-

fig auf einen Mangel an administrativen und finanziellen Mitteln zurückführen. Über die ex-ante-

Konditionalitäten kann die Kommission die kofinanzierten Projekte stärker an den Aufbau der 

notwendigen institutionellen und strategischen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der 

EU-Aquis koppeln. Hier verfolgen die Bedingungen einen Management-Ansatz und adressie-

ren Compliance-Probleme durch einen Ausbau der notwendigen administrativen und finanziel-

len Kapazitäten. Eine Studie des EP

(Jorge Núñez Ferrer et al. 2018, 

23).  

Außerdem können ex-ante-Konditionalität auch die Übersicht der Kommission über die Imple-

mentation stärken. Bei der Überprüfung der Umsetzung von EU-Recht ist die Kommission üb-

licherweise stark auf die Berichterstattung der Mitgliedsstaaten angewiesen. Durch die Aufsicht 

über die Erfüllung der Konditionalitäten kann sie aber auch Informationen über die Implemen-

tation sammeln und ihre schwachen Überwachungskompetenzen in anderen Politikfeldern 

stärken (Bauer 2006): 
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to monitor the concrete transposition of internal market directives was usually compensated 
through the control of Cohesion policy implementation. It is still the case that, for example, the 
public procurement deficiencies of member states are detected by the auditors that control 
Cohesion policy projects. (Hübner 2016) 

Insgesamt stellen ex-ante-Konditionalitäten also ein äußerst flexibles Steuerungsinstrument 

dar, dass fremde Politikinhalte auf vielfältige Weise an die ESI-Fonds koppeln kann 

124).  

Über den Gesetzesentwurf versuchten die verantwortlichen DGs bindende Vorgaben für Poli-

tikbereiche aufzustellen, über die sie nur eingeschränkte Kompetenzen verfügten. Im Bereich 

der Bildung hat die Kommission beispielsweise nur eine unterstützende Tätigkeit. Das bedeu-

tet, dass sie keine Rechtsvorschriften in diesem Bereich erlassen kann oder in gesetzgeberi-

sche Tätigkeiten der Mitgliedsstaaten eingreifen darf. Über den Gesetzesvorschlag für die Ge-

meinsamen Bestimmungen definierte sie jedoch eine Reihe an Konditionalitäten für 

Investitionen in Kompetenzen, Bildung und lebenslanges Lernen. Diese Bedingungen sahen 

unter anderem vor, dass bestehende Strategien zur Senkung der Schulabbrecherquote Ziel-

(Europäische Kommission 2011a). Obwohl die Bil-

denjenigen Politikbereichen

kompetenzen eindeutig bei den Mitgliedsstaaten liegen und die EU lediglich eine Koordinie-

rungs- (P. Becker und Primova 2009, 3), schlug die 

Kommission über diese ex-ante-Konditionalitäten also eine verbindliche finanzielle Anreizstruk-

tur zur Einhaltung von supranationalen Empfehlungen vor.  

Auch in Politikbereichen mit geteilter Zuständigkeit fanden sich in dem Kommissionsvorschlag 

Initiativen, nicht verpflichtende Empfehlungen des Rates, CSRs oder Mitteilungen der Kommis-

sion an verbindliche ex-ante-Konditionalitäten zu knüpfen. Zur Förderung der Beschäftigung 

forderte die Kommission etwa eine Modernisierung und einen Ausbau der Arbeitsmarktinstitu-

tionen und schlug vor, deren Einhaltung anhand der Fortschritte bei der Umsetzung von rele-

vanten CSRs des Rates zu bemessen (Europäische Kommission 2011a).  

Darüber hinaus zielte der Kommissionsvorschlag darauf ab, ex-ante-Konditionalitäten an die 

vollständige Umsetzung von EU-Richtlinien zu knüpfen. Dies kommt insbesondere im Bereich 

der Umweltpolitik zur Anwendung, zum Beispiel in Bezug auf Richtlinien zur Umsetzung von 
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Mindestanforderungen über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, über Richtlinien zur 

Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen oder Richtlinien zur Förderung der Nutzung 

von Energie aus erneuerbaren Quellen. Auch wenn es sich hier rechtlich nicht um Durchset-

zungsinstrumente handelte, räumten diese Vorschläge der EU doch großzügige Befugnisse 

zur Überwachung und Sanktionierung bei der nationalen Umsetzung von EU-Recht ein.  

Alles in allem ist der Gesetzesvorschlag der Kommission zu ex-ante-Konditionalitäten das Er-

gebnis einer positiven Koordination zwischen den Generaldirektionen der Kommission. In Ar-

beitsgruppen konnten die sektoralen Akteure ihre Politikpräferenzen schon in den Prozess der 

Entwurfgestaltung einspeisen. Sie konnten die eigenen Durchsetzungskompetenzen durch die 

Kopplung mit den EU-Fördergeldern stärken. Zugleich integrieren sich ex-ante-Konditionalitä-

ten in die Handlungslogik der DG REGIO. DG REGIO ließ einen punktuellen Zugriff externer 

Akteure auf die eigenen Handlungsressourcen zu, konnte so aber eine umfassende Sektoria-

lisierung der Fördergelder abwehren. DG REGIO erhöhte auf diese Weise den Output für an-

grenzende Politikfelder und sicherte sich die damit politische Unterstützung für eine weitge-

hende Entscheidungsfreiheit über ihre Domäne. 

Auch nach Veröffentlichung der Gesetzesvorschläge übernahm die Kommission eine zentrale 

Rolle bei der Verhandlung um die ex-ante-Konditionalitäten. Im nachfolgenden Abschnitt wird 

dargelegt, dass sie die Reformelemente gemeinsam mit dem EP trotz eines breiten Widerstan-

des der Mitgliedsstaaten durchsetzen konnte.  

5.5 Supranationale Kontrolle und nationale Flexibilität  

Der Kommissionsvorschlag zu den ex-ante-Konditionalitäten übertrug der Kommission weitge-

hende Befugnisse zur Einmischung in nationale Kompetenzbereiche. Daher zeichnete sich in 

den anschließenden Verhandlungen zwischen Rat und EP eine Konfliktlinie zwischen den sup-

ranationalen EU-Organen und den Mitgliedsstaaten ab. Während der Rat versuchte, den Kom-

missionsvorschlag zu verwässern, trat das EP als Verbündeter der Kommission auf und setzte 

sich für eine Stärkung der supranationalen Ebene ein. In dem nachfolgenden Abschnitt zeichne 

ich die Verhandlungen über die Einführung der ex-ante-Konditionalitäten nach. Ich zeige dabei, 

dass Rat und EP jeweils nur geringfügige Änderungen an dem Kommissionsvorschlag durch-

setzen konnten. 
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Die Konfliktlinie zwischen der supranationalen und der nationalen Ebene 

Bereits vor der Veröffentlichung der Kommissionsvorschläge entzündete der Vorstoß der Kom-

mission im Bereich der Konditionalitäten eine Kontroverse über die Reichweite des neuen In-

strumentariums. Die Kommission (2011b) initiierte im Rahmen des fünften Kohäsionsberichtes 

eine öffentliche Konsultation über Konditionalitäten. Eine breite Mehrheit der Mitgliedsstaaten 

äußerte hier eine grundsätzliche Akzeptanz, mahnte zugleich aber die Wahrung der Prinzipien 

der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit an. Die Positionen der Mitgliedsstaaten korrelierten 

dabei nicht mit nationalen Netto-Positionen. Die Niederlande vertraten zum Beispiel eine be-

sonders ablehnende Position und kritisierten den zusätzlichen Verwaltungsaufwand, die Miss-

achtung von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit sowie die Beschädigung der Planungssi-

cherheit (Government of the Netherlands 2011, 7-8). Deutschland brachte ebenfalls starke 

Vorbehalte gegen eine interne Konditionalität vor und fürchtete, dieses Reformelement könne 

die Zuständigkeiten der Mitgliedsstaaten verletzen (Bundesregierung 2011). Auch Österreich 

und Schweden wiesen darauf hin, dass Konditionalitäten nur mit einem direkten Bezug zu den 

Förderprogrammen anzuwenden seien (Ministry of Enterprise 2011, 4; Österreich 2011, 3-4). 

Damit lagen die nationalen Präferenzen der Nettozahler sehr nah an den Präferenzen der Net-

toempfänger, die ähnliche Einschränkungen vorbrachten (Ministério Dos Negócios 

enstrangeiros 2011). Die Kohäsionsexperten und -expertinnen in Nettozahlerstaaten teilten 

eine Empfängerperspektive und setzten sich für die eigene Flexibilität bei der Mittelverwendung 

ein. Insgesamt machten die Mitgliedsstaaten ihre Zustimmung zu den ex-ante-Konditionalitäten 

von den konkreten technischen Details abhängig und forderten weitere Informationen ein.  

Um den Widerstand der Mitgliedsstaaten zu überwinden, trat die Kommission in einen intensi-

ven Dialog mit nationalen Fachpolitikern und -Politikerinnen. Die für die Kohäsionspolitik ver-

antwortlichen Minister und Ministerinnen beriefen auf einem informellen Treffen im November 

2010 eine hochrangige Arbeitsgruppe für Konditionalität ein, die sich Anfang des Jahres 2011 

zu drei Treffen zusammenfand (Europäische Kommission 2011d). Die Task Force bot eine 

Plattform für einen Austausch zwischen Kommission und Mitgliedsstaaten. Darüber hinaus wa-

ren auch das EP, der Ausschuss der Regionen und der Europäische Wirtschafts- und Sozial-

ausschuss beteiligt und der Rechnungshof anwesend (Europäisches Parlament 2011c, 11:46-

11:58). Neben diesem Forum bot die Kommission außerdem technische Seminare für die Mit-

gliedsstaaten und das EP an (Interview X).  

Die Interaktion zwischen den EU-Institutionen nahm einen deliberativen Charakter an. So kon-

zentrierte sich die Kommission darauf, den nationalen Vertretern und Vertreterinnen die Logik 
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hinter den ex-ante-Konditionalitäten darzulegen und sie von deren Wirksamkeit zu überzeugen 

(Interview VI). Da sich dieses neue Instrument in die Operationsweise der Kohäsionspolitik 

einfügte, konnten die Mitgliedsstaaten von der Reforminitiative überzeugt werden, solange 

zentrale Anliegen der Mitgliedsstaaten berücksichtigt wurden (Interview VIII). Ex-ante-Konditi-

onalitäten sollten eine direkte Verbindung zur Kohäsionspolitik aufweisen, nur in begrenzter 

Anzahl auf ein Programm anwendbar sein und den spezifischen regionalen Kontexten Rech-

nung tragen. Des Weiteren sollten sie auf objektiven Evaluierungskriterien basieren, in einer 

gemeinsamen Vereinbarung zwischen Mitgliedsstaaten und Kommission vereinbart werden 

und mit einer verhältnismäßigen Anwendung nicht zu einem hohen Verwaltungsaufwand füh-

ren. Mit diesen Prinzipien schränkten die Mitgliedsstaaten die Kommission bei ihrem Versuch 

ein, ihre Befugnisse zur Durchsetzung von EU-Recht durch ex-ante-Konditionalitäten indirekt 

auszuweiten. 

Nach der Veröffentlichung des Gesetzesvorschlags nahm die Kommission weiterhin eine ak-

tive Rolle in den Verhandlungen ein, da Rat und EP von ihrer technischen Expertise abhängig 

waren. Die zentrale Konfliktlinie verlief dabei nicht zwischen den Mitgliedsstaaten, sondern zwi-

schen dem Rat einerseits und Kommission und EP andererseits (Interview VI, Interview XIII, 

Interview VIII). Die nationalen Fachpolitiker und -politikerinnen versuchten eine übermäßige 

Ausweitung der verwaltungsrechtlichen Durchführungskompetenzen der Kommission zu ver-

hindern. Daher wurden hier viele Vorschläge aus dem Gesetzesentwurf deutlich abge-

schwächt. Horizontale ex-ante-Konditionalitäten zu Antidiskriminierung, Geschlechterungleich-

heit und Behinderung sollten nach dem Willen der Mitgliedsstaaten beispielsweise vollständig 

aus dem Gesetzesentwurf entfernt werden. Der Rat verwässerte außerdem ex-ante-Konditio-

nalitäten, die eine vollständige Umsetzung von EU-Richtlinien festlegten25. Diese setzten nun 

stattdessen ein strategisches Handeln voraus, das mit den entsprechenden EU-Richtlinien kon-

sistent ist. Insgesamt stellte der Rat also sicher, dass ex-ante-Konditionalitäten den Zielen der 

EU-Förderprogramme untergeordnet wurden und schwächte den Kommissionsvorschlag so in 

wichtigen Punkten ab.  

 

                                                           
25 In Bezug auf die thematischen ex-ante-Konditionalitäten werden in der Einigung vom Rat immer noch 
Bereiche wie Bildung berücksichtigt, in der die Kommission nur unterstützende Kompetenzen besitzt. 
Aber der explizite Bezug zu Empfehlungen des Rates oder Mitteilungen der Kommission wurde mini-
miert. Stattdessen sollen Strategien nach Auffassung des Rates nur durch gesetzlich definierte Grenzen 
inhaltlich beschränkt werden. 
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Die Strategie des äußeren Zwangs von Polen und Italien 

Entgegen der Mehrheit der Mitgliedsstaaten, die eine skeptische Haltung gegenüber den neuen 

Bedingungen einnahmen, sprachen sich Italien und Polen für eine Stärkung bestimmter ex-

ante-Konditionalitäten aus (Interview XIII, Interview VI). In beiden Staaten sahen die Ministerien 

mit Verantwortlichkeit für Kohäsionspolitik die Möglichkeit, durch externe Vorgaben der Kom-

mission ihre eigene Position gegenüber anderen staatlichen Einrichtungen zu stärken. Polni-

sche Regionalpolitiker und Regionalpolitikerinnen erhofften sich von der Implementation der 

EU-Strukturprojekte Spillover- und Lerneffekte, um eine Modernisierung der staatlichen Ver-

waltungsstrukturen durchzusetzen (Interview XV, Interview VI). In der Kooperation mit den an-

deren polnischen Ministerien trat es daher als Modernisierer und Befürworter einer stärkeren 

europäischen Integration auf und geriet mit den Beharrungstendenzen in anderen Politikfeldern 

in Konflikt. Polnische Kohäsionspolitiker und -politikerinnen setzten sich in den Verhandlungen 

gezielt für eine Stärkung einiger ex-ante-Konditionalitäten aus (Interview VIII). Auf diese Weise 

wollten sie ihre eigenen Interessen bei der Umsetzung von EU-kofinanzierten Projekten ge-

genüber anderen Ministerien stützen.  

Auch in Italien sprachen sie die Kohäsionspolitiker und -politikerinnen für eine Stärkung der ex-

ante-Konditionalitäten aus. Barca problematisierte insbesondere das Verhalten der lokalen Eli-

ten, die als rent-seeker ihre Macht ausnutzten, um den eigenen Nutzen zu maximieren. Eine 

Entwicklungsfalle könne befördert werden, indem ineffektive institutionelle Rahmenbedingun-

gen so künstlich aufrechterhalten werden (Barca 2009). Zum Beispiel im Bereich des Abfalls- 

und Wassermanagements wollte die italienische Regierung ihre eigene Position mit der Hilfe 

von stärkeren europäischen Vorgaben gegenüber regionalen Akteuren durchsetzen. In südli-

chen Regionen Italiens seien grundlegende institutionelle Voraussetzung für eine effektive Mit-

telverwendung nicht gegeben, sodass eine strenge Festlegung von Konditionalitäten unbedingt 

notwendig sei (Europäisches Parlament 2012a, 12:22). Aufgrund der spezifischen Interessens-

konstellationen der polnischen und italienischen Fachpolitiker und Fachpolitikerinnen wichen 

die Präferenzen dieser beiden Mitgliedstaaten von denen der anderen Ratsmitglieder ab. Beide 

Mitgliedsstaaten befürworteten Konditionalitäten als Strategie des äußeren Zwangs, um ihre 

Position in inneren Konflikten zu stärken (Dyson und Featherstone 1999, 16).  

Das EP als Verbündeter der Kommission 

In den Verhandlungen zwischen Rat und EP traten die MdEPs zu der Frage der ex-ante-Kon-

ditionalität als Verbündete der Kommission auf und befürworteten eine stärkere 
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Konditionalisierung der EU-Fördergelder. Die MdEPs hielten einer übermäßigen Einmischung 

in nationale Kompetenzbereiche zwar entgegen. So forderten sie ähnlich wie der Rat, dass 

Konditionalitäten dem Zweck der Operationellen Programme unterzuordnen seien. Das EP ver-

teidigte aber die Aufnahme der horizontalen ex-ante-Konditionalitäten zu Antidiskriminierung, 

Geschlechterungleichheit und Behinderung. Außerdem folgte das EP einer weniger großzügi-

gen Auslegung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit (Europäisches Parlament 2014, 47).  

Die Verhandlungen zwischen Rat und EP zu den ex-ante-Konditionalitäten fanden in der zwei-

ten Jahreshälfte 2012 bis zur Mitte des Jahres 2013 unter der zypriotischen sowie der irischen 

Ratspräsidentschaft statt. Zunächst nahmen die ersten drei bis vier Triloge zu den Gemeinsa-

men Bestimmungen der Fördergelder eher den Charakter eines Austausches über Stand-

punkte und rote Linien an (Europäisches Parlament 2012h). Nach zögerlichen Anfängen nah-

men die Verhandlungen in den folgenden Treffen an Fahrt auf und der Rat zeigte eine höhere 

Kompromissbereitschaft gegenüber dem EP (Europäisches Parlament 2012b, 16:02-16:09). 

Schließlich gelang es dem EP, einige wesentliche Punkte der Kommissionsvorschläge, die vom 

Rat abgelehnt worden waren, wieder aufzunehmen. Auf seinen Druck hin wurden etwa die 

horizontalen Bedingungen während der Trilog-verhandlungen wieder in den Gesetzestext auf-

genommen. Dazu gehörten die horizontale Beachtung von Antidiskriminierung sowie die be-

sondere Berücksichtigung von Geschlechtergleicheit und Menschen mit Behinderung. Auch 

Konditionalitäten in Bezug auf Ökosysteme und nachhaltige Entwicklung konnte das EP gegen 

den Rat verteidigen (Europäisches Parlament 2014, 46-47). Im Vergleich zum Rat und der 

Kommission konnte das EP jedoch nur punktuelle Änderungen durchsetzen.  

Insgesamt konnte der Rat den Kommissionsentwurf in wichtigen Punkten merklich abschwä-

chen und die Befugnisse der Kommission zur Einmischung in nationale Kompetenzbereiche 

einschränken. Zum Beispiel in Bezug auf ex-ante-Konditionalitäten tionen in 

1303/2013, Anhang XI) verhinderte der Rat etwa Bezüge zu Ratsmitteilungen oder Kommissi-

onsmitteilungen. Auch wenn das EP zentrale Elemente aus dem Kommissionsvorschlag ge-

genüber dem Rat verteidigen konnte, verfügte es nicht über die notwendigen Ressourcen, um 

eine führende Verhandlungsrolle über die Breite und Tiefe der technischen Anforderungen ein-

zunehmen (Interview XXIX). Trotz der punktuellen Verwässerungen durch den Rat blieben we-

sentliche Elemente des Kommissionsvorschlags aber erhalten. In der praktischen Anwendung 

der ex-ante-Konditionalitäten bietet sich der Kommission außerdem ein breiter Interpretations-

spielraum, denn die Verhandlungen über die Partnerschaftsvereinbarungen führt sie bilateral 
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mit den Mitgliedsstaaten. In diesem verschlossenen Forum hat die Kommission eine günstige 

Verhandlungsposition, da sie die Partnerschaftsvereinbarungen genehmigt. Die tatsächlichen 

Anforderungen der Kommission an die Umsetzung der ex-ante-Konditionalitäten ergeben sich 

also auch aus der strategischen Interaktion bei der Verhandlung der Partnerschaftsvereinba-

rungen.  

Alles in allem stellt die Einführung von ex-ante-Konditionalitäten eine radikale Reform der Ko-

häsionspolitik dar. Der Gebrauch von Konditionalitäten wurde hiermit erstmals systematisiert 

und stattet die Kommission mit neuen Befugnissen zur Einmischung in nationale Kompetenz-

bereiche aus.  

Zusammenfassung  

Dieses Kapitel hat auf der Basis einer Fallstudie über die Einführung von ex-ante-Konditionali-

täten den vermehrten Gebrauch von integrierten Policy-Lösungen in der Kohäsionspolitik dar-

gelegt. Über einen Modus der positiven Integration verbanden regionalpolitische Akteure die 

ESI-Fonds mit den politischen Strategien und Zielen angrenzender Politikbereiche. Es entstand 

ein beidseitiger Nutzen zur Stärkung der Ergebnisorientierung der ESI-Fonds einerseits und 

verbesserten Durchsetzbarkeit der externen Politikprogramme andererseits.  

Bei ex-ante-Konditionalitäten handelt es sich um ein wirkmächtiges Governance-Instrument, 

das in der EU-Forschung bisher nur wenig Beachtung erfahren hat. So konnte ich zeigen, dass 

die EU im Bereich der Kohäsionspolitik über eine Monopolstellung verfügt. Über die Verwaltung 

der ESI-Fonds ist in diesem Politikbereich eine komplexe Implementationsstruktur gewachsen, 

die private und öffentliche Akteure der verschiedenen Ebenen integriert. Ihre zentrale Rolle in 

diesem Mehrebennetzwerk stattet die Kommission mit ausgeprägten Durchführungskompeten-

zen bei der Verwaltung der ESI-Fonds aus. Obgleich es sich bei Konditionalitäten aus rechtli-

cher Sicht nicht um Sanktionen handelt, weist dieses Instrumentarium eine funktionale Ähn-

lichkeit zu harten Sanktionsinstrumenten auf. Durch die Kopplung der ESI-Fonds an externe 

Politikinhalte kann die EU folglich de facto Hebel zur Überprüfung und Durchsetzung von EU-

Recht schaffen.  

Bislang wurde in der Policy-Forschung das Argument vertreten, dass positive Koordination ei-

nen sehr anforderungsreichen Mechanismus darstellt, der in der politischen Praxis kaum An-

wendung findet. So würde die erhöhte Anzahl möglicher Vetospieler die Blockadeanfälligkeit 

des Entscheidungsprozesses fördern. In den internen Verhandlungen der Kommission domi-

niere daher ein Modus der negativen Integration. Hier versucht eine federführende DG die 
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unbeabsichtigten negativen Folgen der eigenen Policies für andere Sektoren zu minimieren, 

indem sie die Stellungnahmen externer DGs konsultiert (Hartlapp 2011). Bei der Einführung 

von ex-ante-Konditionalität trat dagegen eine positive sektorale Koordination zum Vorschein. 

Daher bietet die vorliegende Fallstudie eine besondere Gelegenheit, die dabei entscheidenden 

Mechanismen und Bedingungsfaktoren aufzudecken. Ich habe insbesondere die Kommission 

als zentrale Akteurin identifiziert, da sie aufgrund ihrer hohen technischen Kapazitäten den 

zentralen Policy-Entrepreneur darstellt.  

Ich habe die Einführung von ex-ante-Konditionalitäten auf ein Zusammenspiel von externen 

und internen Triebkräften zurückgeführt. So lässt sich diese innovative Reform in einen über-

geordneten Modernisierungsprozess der Kohäsionspolitik einordnen. In der Mitte der 2000er-

Jahre gerieten die sektoralen Beharrungstendenzen der Cohesion Policy Community immer 

mehr in Widerspruch zu externen gesellschaftlichen Umbrüchen. Die Osterweiterung, die man-

gelnde Evidenz zur Wirksamkeit der ESI-Fonds und das Klima der Austerität nach der Euro-

krise stellten die hohe finanzielle Ausstattung der Kohäsionspolitik vermehrt infrage. Auch zent-

rale regulative Prinzipien gerieten in die Kritik, sodass sich die Cohesion Policy Community in 

den Haushaltsverhandlungen 2014-2020 unter einem hohen Rechtfertigungsdruck wiederfand.   

Die externen Forderungen nach einer Umschichtung der EU-Haushaltsmittel setzten einen in-

ternen Modernisierungsprozess der Cohesion Policy Community in Gang. Zur Bewahrung der 

eigenen regulativen Prinzipien sowie der finanziellen Ausstattung trieb DG REGIO eine ortsba-

sierte Reformagenda voran. Konditionalitäten stellten einen zentralen Eckpfeiler für die Reform 

dar. Sie sollten die Leistungsfähigkeit der ESI-Fonds stärken. Bei der Erstellung der Vorschläge 

für die ex-ante-Konditionalitäten integrierte DG REGIO aber zugleich die angrenzenden DGs. 

Für andere DGs stellten Konditionalitäten eine Möglichkeit der Kopplung der eigenen Politik-

programme mit den EU-Fördergeldern dar. Die eigenen Durchsetzungsinstrumente könnten 

durch diese Kopplung ergänzt und verschärft werden. Insgesamt beruht die Gestaltung der ex-

ante-Konditionalitäten maßgeblich auf dem integrierten Vorgehen der Europäischen Kommis-

sion. 

Auch in den Verhandlungen mit den Mitgliedsstaaten nimmt die Kommission eine aktive Rolle 

ein. Aufgrund der außerordentlichen thematischen Tiefe und Breite findet der Verhandlungs-

prozess vorrangig in deliberativen Formaten auf der sektoralen Ebene statt. Es wurde deutlich, 

dass die nationalen Nettopositionen die Präferenzen der Mitgliedsstaaten nicht beeinflussten. 

Stattdessen nahmen die Repräsentanten der nationalen Ministerien mit Verantwortung für die 

Kohäsionspolitik einheitlich eine Empfängerperspektive ein und verteidigten die nationale 
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Flexibilität bei der Programmierung der Fördergelder. Die politische Konfliktlinie verlief hier folg-

lich zwischen der nationalen und der supranationalen Ebene, die ihre Kompetenzen jeweils 

bewahren oder ausdehnen wollten. Die Kommission verfolgte die Strategie, die Mitgliedsstaa-

ten von dem Nutzen der ex-ante-Konditionalitäten zu überzeugen. Diese stimmten dem Prinzip 

zu, schwächten die Kompetenzausweitung der Kommission aber deutlich ab. Das EP trat als 

Partner der Kommission auf und konnte in den Verhandlungen einzelne Bedingungen gegen-

über den Verwässerungsversuchen des Rates verteidigen.  

Alles in allem bot sich bei der Strukturfondsreform von 2013 eine besonders günstige Gelegen-

heitsstruktur, um eine positive Koordination zwischen verschiedenen Politikfeldern zu gewähr-

leisten. Die Monopolstellung der Kohäsionspolitik begünstigte die Kopplung an externe Politik-

programme, da die Implementation der ESI-Fonds eine konzeptionelle Offenheit für 

unterschiedliche Förderziele aufwies. Zudem erhöhten die externen Triebkräfte den Reform-

druck auf die Cohesion Policy Community, sodass die Bereitschaft zur Öffnung der internen 

Entscheidungsverfahren anstieg. Das spezifische institutionelle Arrangement der Kohäsions-

politik sowie die historischen Kontingenzen der Strukturfondsreform von 2013 förderten hier 

also den Modus der positiven Koordination. Für sektorale DGs bot sich über die Kopplung mit 

den ESI-Fonds die Möglichkeit, die Durchsetzbarkeit der eigenen Politikprogramme zu verbes-

sern. Daher zeichnete sich hier eine steigende Anzahl von integrierten Policy-Lösungen ab.  

Der Gebrauch von ex-ante-Konditionalitäten stellte eine gemeinsame Nutzenmaximierung von 

mehreren sektoralen Akteuren sicher. Im nachfolgenden Kapitel stelle ich aber dar, dass Kon-

sourcen von sektoralen Akteuren ungleich verteilt sind, können externe Akteure die ESI-Fonds 

auch gegen den sektoralen Widerstand in den Dienst der eigenen Programme stellen.  
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6. Die Paketlösung im Rat. Eine feindliche Übernahme 

In den folgenden zwei Kapiteln wird die Ausweitung der makroökonomischen Konditionalität 

durch die Strukturfondsreform von 2013 betrachtet. Diese Reform stattet die wirtschaftspoliti-

schen Koordinierungsverfahren der EU mit deutlich mehr Biss aus und setzt empfindliche fi-

nanzielle Anreize, um Haushaltskonsolidierungen und Strukturreformen zur Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit voranzutreiben. Es überrascht, mit welcher Härte die makroökonomi-

sche Konditionalität ausgestattet werden konnte, hat die Policy Forschung doch ausführlich auf 

die Blockadeanfälligkeit von redistributiven Verhandlungen im EU-Mehrebenensystem auf-

merksam gemacht. Dieses Kapitel beschäftigt sich daher mit der Frage, wie der Rat trotz dieser 

breiten Opposition die notwendige Mehrheit für die makroökonomische Konditionalität herstel-

len konnte. 

Auf der Basis intergouvernementaler Erklärungsansätze kann die Einführung der makroökono-

mischen Konditionalität als Paketlösung zwischen nördlichen Nettozahlern und südlichen und 

östlichen Nettoempfängern verstanden werden. Demnach könnten nördliche Nettozahler ihre 

günstige Position in den Haushaltsverhandlungen nutzen, um die Einigung zum MFR an die 

Einrichtung der makroökonomischen Konditionalität zu koppeln. Doch im Lichte der dualen 

Verhandlungsstruktur der Kohäsionspolitik erscheint dieser Erklärungsansatz allein nicht aus-

reichend, denn die politische Debatte um die makroökonomische Konditionalität ist in eine 

zweite Arena eingebettet. Neben der zwischenstaatlichen Konfliktlinie zeige ich in diesem Ka-

pitel, dass die externe Indienstnahme der ESI-Fonds auch sektoralen Widerstand hervorruft. 

Ich zeige, dass die Paketlösung zum MFR erst durch ein Arena-Shifting des Europäischen Rats 

ermöglicht wird. Die Staats- und Regierungschefs und -chefinnen nutzen ihre prozeduralen 

Machtressourcen, um den Verhandlungsgegenstand aus dem ordentlichen Gesetzgebungs-

verfahren der sektoralen Ebene herauszulösen und in die MFR-Arena zu verlegen. Obwohl der 

Europäische Rat nicht über gesetzgeberische Kompetenzen verfügt, aktiviert er erfolgreiche 

Strategien im Schatten der Hierarchie, um zwischenstaatliche Paketlösungen in die europäi-

sche Gesetzgebung einzubringen. Dieses Kapitel deutet folglich auf die persistente Gestal-

tungsmacht hin, die Paketlösungen für nördliche Nettozahlerstaaten eröffnen.  

Bevor die strategische Interaktion der zwischenstaatlichen Verhandlungen dargelegt wird, 

stelle ich hier zunächst die zentralen Elemente der Reform der makroökonomischen Konditio-

nalität vor. Bereits seit der Einführung des Kohäsionsfonds im Jahr 1994 existierte ein Vorläufer 

der heutigen makroökonomischen Konditionalität. Dieser war jedoch auf den Kohäsionsfond 

beschränkt und betraf somit nur einen geringen Teil der EU-Strukturfondsmittel sowie 
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Mitgliedsstaaten mit einem BNE pro Kopf von weniger als 90 % des EU-Durchschnitts, also 

überwiegend die osteuropäischen Staaten. Mit der Strukturfondsreform von 2013 wurde die 

Reichweite und Durchschlagskraft der makroökonomischen Konditionalität deutlich erhöht (EU 

1303/2013, Art. 23). Sie umfasst nun alle ESI-Fonds sowie alle Mitgliedsstaaten mit der Aus-

nahme des Vereinigten Königreiches, das eine Opt-out-Klausel für die WWU vereinbart hatte. 

Abbildung 7: Die zwei Stränge der makroökonomischen Konditionalität in der Förderperiode 2014-2020, 
eigene Darstellung

Die makroökonomische Konditionalität von 2014 beinhaltet 2 Stränge (siehe Abbildung 7). Der 

erste Strang bezieht sich auf die Berücksichtigung von CSRs bei der Programmierung der EU-

Strukturmittel. Die Mitgliedsstaaten müssen relevante CSRs in ihren Partnerschaftsprogram-

men adressieren und deren Umsetzung durch die operationellen Programme fördern. Unter 

diesem Strang kann die Kommission einen Mitgliedsstaat außerdem auffordern, nachträgliche 

Änderungen in der Partnerschaftsvereinbarung vorzunehmen, um die Umsetzung der CSRs zu 

fördern oder die Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeitseffekte der ESI-Fonds zu optimieren. 

Der zweite Strang der makroökonomischen Konditionalität bezieht sich auf die Einhaltung der 

Defizit- und Schuldenregeln aus dem SWP. Er kommt zur Anwendung, wenn der Rat im Rah-

men des EDP, des MIP oder eines Anpassungsprogrammes zu dem Schluss kommt, dass ein 

Mitgliedsstaat keine wirksamen Korrekturmaßnahmen ergreift (EU 1303/2013, Art. 23). Dann

ist die Kommission verpflichtet, dem Rat eine teilweise oder voll

vorzuschlagen. Der Rat entscheidet mit einer umgekehrten qualifizierten Mehrheit über die 
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Anwendung. Dieser Entscheidungsmodus reduziert die Blockademöglichkeiten durch Veto-

Spieler im Rat und erleichtert so die Durchsetzung. Schließlich enthalten die Gemeinsamen 

Bestimmungen auch eine positive makroökonomische Konditionalität. Demnach ist ein Mit-

gliedsstaat, der ein makroökonomisches Anpassungsprogramm umsetzt, zu einer Aufstockung 

des Kofinanzierungssatzes von 10 Prozent berechtigt (EU 1303/2013, Art.24). 

In dem nachfolgenden Abschnitt ordne ich die makroökonomische Konditionalität in das Kri-

senmanagement der EU ein. Anschließend stelle ich in Abschnitt 6.2 das Agenda Setting durch 

die Van Rompuy Task Force dar. Dabei wird deutlich, dass die makroökonomische Konditio-

nalität eine externe Umweltanforderung an die Kohäsionspolitik darstellt. In Abschnitt 6.3 er-

läutere ich die Paketlösung in den Haushaltsverhandlungen. In den Abschnitten 6.4 und 6.5 

werden schließlich die sektoralen Konfliktlinien im Rat sowie die Mechanismen diese zu koor-

dinieren dargelegt.  

6.1 Die Reform der wirtschaftspolitischen Koordinierung nach der Krise 

Der Vorschlag zur Ausweitung der makroökonomischen Konditionalitäten ist im Rahmen eines 

umfassenderen Maßnahmenkataloges zur Stabilisierung der Haushalts- und Wirtschaftspolitik 

während der Eurokrise entstanden (Hodson 2020; Kunstein und Wessels 2011; Verdun 2015; 

Verdun und Zeitlin 2018). In dem folgenden Abschnitt wird die Reformvorschlag der makroöko-

nomischen Konditionalität in dieses übergeordnete Krisenmanagement der EU eingeordnet.  

Politik der inneren Abwertung 

Seit der Einführung des Euros verfestigten sich in der Eurozone strukturelle Ungleichgewichte 

zwischen nördlichen und südlichen Mitgliedsstaaten (Iversen, Soskice und Hope 2016, 171-

75). Zu den typischen nördlichen politischen Ökonomien zählen Belgien, Deutschland, Finn-

land, Österreich sowie die Niederlande (Iversen, Soskice und Hope 2016, 164). Sie zeichnen 

sich durch einen großen Exportsektor und eine hohe Fähigkeit zur strategischen Lohnzurück-

haltung aus (Baccaro und Pontusson 2016; Höpner 2013, 17; Scharpf 2016, 11). Zu den typi-

schen südlichen politischen Ökonomien zählen Griechenland, Portugal und Spanien und Ita-

lien. Diese Länder haben einen großen inländischen Sektor und verfügen kaum über die 

Fähigkeit zur strategischen Lohnzurückhaltung (Peter A Hall 2012, 359; Iversen und Soskice 

2018; Johnston, Hancké und Pant 2014; Scharpf 2016, 13). Die unterschiedlichen Lohnregime 

führen dazu, dass sich innerhalb der Eurozone verschiedene Inflationsdynamiken zwischen 

den Mitgliedsstaaten entwickeln.  
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Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ist jedoch nicht dazu geeignet, die Kon-

junkturverläufe der Mitgliedsstaaten auszugleichen, denn einheitliche Zinssätze führen bei di-

vergierenden Inflationsraten zu einer weiteren Polarisierung des Realzinses (Enderlein 2004; 

Enderlein und Verdun 2009; Johnston und Regan 2016, 329). Gesteigerte nominale Lohnstück-

kosten beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit südlicher Mitgliedsstaaten (Höpner 2013). Im 

gemeinsamen Währungsraum haben sie aber nicht mehr die Möglichkeit, ihre Wettbewerbsfä-

higkeit durch Wechselkursanpassungen wiederherzustellen. Stattdessen ermöglichten die 

niedrigen Zinsen der Eurozone einen Anstieg der kreditfinanzierten Investitionen, vor allem im 

Immobilienbereich (Baldwin 2015, 6; Scharpf 2011, 326). Der stetige Mittelzufluss trieb die 

Lohnstückkosten dieser Staaten weiter in die Höhe. Daraus resultierten steigende Importe und 

sinkende Exporte, die Leistungsbilanzdefizite in Griechenland, Portugal, Spanien und Irland 

befördern. In Deutschland führte der einheitliche Zinssatz der EZB hingegen zu einer realen 

Unterbewertung. Für nördliche politische Ökonomien stärkte sich so der institutionelle Vorteil, 

Handelsüberschüsse zu erzielen. Das asymmetrische institutionelle Gefüge der Eurozone 

führte im Vorfeld der Eurokrise zu Leistungsbilanzdefiziten und sinkender preislicher Wettbe-

werbsfähigkeit im Süden und Leistungsbilanzüberschüssen sowie einer hohen preislichen 

Wettbewerbsfähigkeit im Norden. Die Einführung der gemeinsamen Währungszone hat somit 

nicht zu einer Konvergenz zwischen den Mitgliedsstaaten geführt, sondern die bestehenden 

Ungleichgewichte verschärft (Iversen, Soskice und Hope 2016; Scharpf 2011, 328). 

Die Eurokrise legte die Konstruktionsfehler der Eurozone offen und stellte die Stabilität der 

Eurozone infrage. Zwischen den Jahren 2007 und 2009 hatten die nationalen Regierungen auf 

die globale Finanzkrise mit Bankenrettungen und Konjunkturprogrammen reagiert. Diese Maß-

nahmen führten zu einem Anstieg der Staatsverschuldung (Kunstein und Wessels 2011, 309-

10), insbesondere in südlichen politischen Ökonomien, die von externen Kapitalzuflüssen be-

sonders abhängig waren. In Griechenland kumulierte die Staatsverschuldung bis zum Ende 

des Jahres 2009 zunehmend, sodass seine langfristige Zahlungsfähigkeit vermehrt infrage ge-

stellt wurde. Ratingagenturen stuften seine Bewertungen wiederholt herab, wodurch Griechen-

lands Schuldzinsen weiter anstiegen (Baldwin 2015; Eijffinger 2012). Bis zum Frühling 2010 

rückt die Eskalation der Krise in Griechenland die interne Krise der Währungsunion in das Be-

wusstsein der politischen Führung der EU.  

Zur Krisenbewältigung setzte die EU eine interne Abwertung in den peripheren Mitgliedsstaa-

ten zusammen mit einer expansiven Geldpolitik und temporären Finanzierungsprogrammen 

durch (Armingeon und Baccaro 2012; Frieden und Walter 2017, 379; Höpner 2020a). Für den 
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Rat waren die politischen Optionen zur Behebung der Eurokrise aufgrund der Architektur der 

Währungsunion begrenzt. Eine externe Abwertung bzw. Aufwertung kann Ungleichgewichten 

der Leistungsbilanz ausgleichen. In der Währungsunion bleibt den Mitgliedsstaaten dieses Mit-

tel jedoch verschlossen. Auch ein Auseinanderbrechen der Eurozone wurde aufgrund der ho-

hen unvorhersehbaren Kosten abgelehnt. Die deutsche Bundesregierung identifizierte bei dem 

informellen Gipfel des Europäischen Rats im Februar 2010 stattdessen die verschwenderische 

Haushaltsführung der peripheren Mitgliedsstaaten als Hauptursache für die Schuldenkrise. 

Auch die Kommission schloss sich dieser Perspektive an (Warren 2018, 74). Mit diesem Nar-

rativ legte die politische Führung der nördlichen Mitgliedsstaaten eine Strategie der inneren 

Abwertung in den Krisenstaaten als politische Lösung für die Eurokrise fest. Damit zielte sie 

auf Sparprogramme und strukturelle Reformen, um die Binnennachfrage zu reduzieren und so 

eine Deflation inländischer Preise zu erreichen (Frieden und Walter 2017, 378). Weil sich die 

Situation in Griechenland weiter verschärfte und auch Irland, Portugal, Spanien und Italien von 

hohen Zinsen und einer übermäßigen Staatsverschuldung ergriffen wurden, einigten sich die 

Finanzministerinnen und -minister der Eurozone im April 2010 außerdem auf ein Hilfspaket für 

Griechenland und einen Rettungsschirm für die Eurozone (Kunstein und Wessels 2011, 313-

14).  

Die europäischen Maßnahmen zur Krisenbewältigung verteilten die Anpassungskosten für die 

strukturelle Konvergenz der Eurozone hauptsächlich auf die peripheren Mitgliedsstaaten. Die 

Kriseninterventionen der EU setzen eine innere Abwertung in den Schuldenstaaten durch. Sie 

beinhalten zwar temporäre Finanzhilfen, größere Schuldenerleichterungen wurden jedoch 

nicht durchgeführt (Frieden und Walter 2017, 397-81). Die Politik der inneren Abwertung zielt 

auf eine Verringerung des inländischen Preisniveaus in den Schuldenstaaten. Sie impliziert 

Haushaltskürzungen und Steuererhöhungen sowie strukturelle Reformen zur Erhöhung der 

Wettbewerbsfähigkeit (Höpner 2020a, 522). Diese Strategie ist mit hohen Kosten wie Lohnsen-

kungen, erhöhter Arbeitslosigkeit oder Konjunkturrückgängen verbunden. Eine drastische Er-

höhung der Arbeitslosigkeit in Spanien, Griechenland, Irland, Italien und Portugal ist nur ein 

Beispiel der massiven Folgen der EU-Austeritätspolitik für die peripheren Mitgliedsstaaten 

(Frieden und Walter 2017, 381; Walter 2016, 345). Im Gegensatz zu den hohen Anpassungs-

auflagen für die Schuldenstaaten konnten sich die Überschussländer einer internen Aufwer-

tung weitestgehend widersetzen. Bei einer internen Aufwertung werden Anreize für höhere In-

vestitionen gesetzt, damit die inländische Nachfrage und Importe gesteigert werden. Obwohl 

viele Stimmen den Exportüberschuss von Deutschland kritisiert haben (Conseil National de 

Productivité 2019; Europäische Kommission 2020b; IWF 2019; Matthijs und Blyth 2015), hat 
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es sich gegen eine interne Aufwertung positioniert und stattdessen Finanzmittel für die Schul-

denstaaten bereitgestellt (Redeker und Walter 2020). Auch andere nördliche politische Ökono-

mien wie Schweden, die Niederland, Österreich und Finnland folgten der deutschen Position 

(Armingeon und Cranmer 2018, 554). 

Reform der wirtschaftspolitischen Steuerungsverfahren 

Mit dem Ziel, den Reformprozess der Währungsunion weiter voranzutreiben, bildete der dama-

lige Ratspräsident Herman Van Rompuy im Frühjahr 2010 mit den Finanzministerinnen und 

Finanzministern eine Arbeitsgruppe zur wirtschaftspolitischen Steuerung der EU. Der Europä-

ische Rat beauftragte diese Task Force, Strategien für eine Stärkung der Haushaltskonsolidie-

rung sowie für eine bessere Umsetzung von strukturellen Reformen aufzuzeigen (Warren 2018, 

74). Bei dem ersten Treffen der Arbeitsgruppe im Mai 2010 verständigten sich die Minister und 

Ministerinnen auf vier Hauptziele: eine striktere Haushaltsdisziplin, Strategien für eine Anglei-

chung der Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Mitgliedsstaaten, den Aufbau eines effektiven 

Krisenmechanismus für künftige Krisen und eine Stärkung der wirtschaftspolitischen Steue-

rung. Vertreter und Vertreterinnen der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen (DG ECFIN) 

aus der Kommission sowie aus der EZB waren ebenfalls an den Deliberationen beteiligt. Zwi-

schen Mai und Oktober 2010 fanden insgesamt sechs Treffen dieser Task Force und sieben 

Treffen einer Sherpa Task Force statt.  

Ein anhaltender Konflikt über die Sanktionsinstrumente für den SWP rückte während dieser 

Eskalationsphase der Eurokrise zum wiederholten Male in den Fokus der politischen Führung 

der EU. Schon zuvor konnte die EU übermäßige Haushaltsdefizite sanktionieren. Doch die 

Diskretion der Kommission bei der Durchsetzung, der Grad der Automatisierung in der Anwen-

dung, Ausnahmemöglichkeiten sowie Form und Höhe der Sanktionen waren seit jeher eine 

Quelle politischer Konflikte (Heipertz und Verdun 2010; Rode 2009; Sacher 2021; Seikel 2017). 

Im Jahr 1997 hatte die EU mit dem SWP ein integriertes Regelwerk etabliert, das die Wahrung 

niedriger Staatsschulden sicherstellen sollte. Er beinhaltet einen präventiven Strang und einen 

korrektiven Arm. Der präventive Strang sieht jährlich einzureichende Stabilitätsprogramme vor 

und der korrektive Arm bezieht sich auf das EDP. Dieses Verfahren regelt die Vorgangsweise 

der Kommission gegen einen Mitgliedsstaat, dessen Haushaltsdefizit die Grenze von 3 % des 

BIP überschreitet, und strukturiert somit die wirtschaftspolitische Steuerung der EU. Nimmt ein 

Mitgliedsstaat keine wirksamen Maßnahmen zur Korrektur des übermäßigen Defizits vor, kann 

der Rat auf Vorschlag der Kommission finanzielle Sanktionen verhängen.  
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Mit einer Reform des SWP von 2005 legte der Europäische Rat allerdings eine großzügige 

Flexibilität bei der Umsetzung dieses Verfahrens fest. Er bestimmte nachsichtige Ausnahmere-

gelungen für außergewöhnliche wirtschaftliche Situationen, die eine temporäre Überschreitung 

rechtfertigen und verlängerte die Fristen für die Erreichung der Haushaltsziele. Des Weiteren 

wurden andere relevante Faktoren spezifiziert, die bei der Einschätzung der Haushaltssituation 

eines Mitgliedsstaates zu berücksichtigen seien (Heipertz und Verdun 2010, 4). Die hohe Fle-

xibilität bei der Durchsetzung des SWP wurde in Zeiten der Schuldenkrise von Finanzministern- 

und ministerinnen der nördlichen politischen Ökonomien als unzureichend erachtet 

(Europäischer Rat 2010).  

Viele Vorschläge der Van Rompuy Task Force manifestierten sich im Laufe des Jahres 2011 

zu einer Reform der wirtschaftspolitischen Koordinierung der EU. Mit den Sixpack-Reformen, 

dem europäischen Fiskalpakt sowie den Two-Pack-Reformen ergänzte und verstärkte die Eu-

rozone den SWP. Das Europäische Semester fasst diese neuen Elemente zur wirtschaftspoli-

tischen Steuerung der EU zusammen und bietet ein jährliches integratives Verfahren zur Über-

wachung der nationalen Haushalte, makroökonomischer Ungleichgewichte und Wachstums- 

und Beschäftigungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten.  

Tabelle 4 liefert einen Überblick über den typischen Ablauf des jährlichen Verfahrens vor der 

Corona-Pandemie. Er beginnt im Januar mit der Veröffentlichung der allgemeinen wirtschafts-

politischen Prioritäten im Jahreswachstumsbericht seitens der Kommission. Im April legen die 

Mitgliedsstaaten ihre Nationalen Reformprogramme sowie dreijährige Haushaltspläne, soge-

nannte Stabilitätsprogramme für Eurozonen-Länder und Konvergenzprogramme für Länder au-

ßerhalb der Eurozone vor. Auf der Basis der nationalen Programme übermittelt die Europäi-

sche Kommission den Mitgliedsstaaten zwischen Juni und Juli CSRs für strukturelle Reformen. 

Diese Empfehlungen werden vom Rat angenommen. Der jährliche Zyklus wird vom MIP be-

gleitet. Inhaltlich liegt der Fokus des Europäischen Semesters auf Haushaltskonsolidierungen, 

Arbeitsmarktflexibilität, Erhöhungen des Renteneintrittsalters und einer Eindämmung des 

Lohnwachstums (Bieling 2012, 264; Zeitlin und Vanhercke 2018, 156). Die politischen Leitlinien 

des integrierten Verfahrens unterstützen folglich die innere Abwertung in den Schuldnerlän-

dern. 
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Kom   

Herbstpaket: 
 Jährliche Strategie für 

nachhaltiges Wachstum 
(ASGS) 

 Warnmechanismusbe-
richt (AMR) 

 Entwurf des beschäfti-
gungspolitischen Berichts 
(JER) 

 Empfehlungen für die Eu-
rozone 

 Stellungnahmen zu den 
Haushaltsplanungen 

 Binnenmarktbericht 

Winterpaket: 
 28 Länderberichte 
 Eingehende Überprüfun-

gen von Ländern mit 
makroökonomischen Un-
gleichgewichten 

 Ggf. Vorschlag zur Ände-
rung eines Länder-Status 
im Verfahren bei einem 
makroökonomischen Un-
gleichgewicht 

Frühjahrspaket: 
 Länderspezifische Emp-

fehlungen 

ER 
Rat    

Rat: Schlussfolge-
rungen über ASGS 
und AMR 

 ER: Leitlinien für 
nationale Reform-
programme (NRP) 

und Stabilitäts- und 
Konvergenz-pro-

gramme (SKP)  

  Beratung im Rat 
und Annahme der 
länderspezifischen 
Empfehlungen im 
Europäischen Rat 

MS  
Entwurf der 
Haushaltspläne Annahme der 

Haushaltspläne 
 Vorlage der NRP 

und der SKP an die 
Kommission 

   

EP    Entschließung über 
ASGS 

      

 Sept Okt Nov Dez Jan Feb März Apr Mai Jun Jul 

Tabelle 4: Das Europäische Semester im Überblick, Quelle: (Europäische Kommission 2021b; 
Europäischer Rat 2021) 

Darüber hinaus setzte sich die Van Rompuy Task Force erfolgreich für eine Stärkung der Sank-

tionsmöglichkeiten des SWP ein. Tabelle 5 bildet einen Überblick über die reformierten finan-

ziellen Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Mitgliedern der Eurozone ab. Wenn ein Mit-

gliedsstaat keine wirksamen Maßnahmen gegen ein übermäßiges Defizit unternimmt, ist die 

Kommission verpflichtet, dem Rat ein Bußgeld von bis zu 0,2 des BPI vorzuschlagen. Die fi-

nanzielle Sanktion gilt seitdem als angenommen, außer eine Zweidrittelmehrheit des Rates 

stimmt gegen den Vorschlag (Seikel 2016b). Außergewöhnliche wirtschaftliche Umstände oder 

eine begründete Anfrage des betroffenen Mitgliedsstaates können zwar weiterhin Ausnahme-

fälle rechtfertigen (EU 1174/2011), doch insbesondere die Einführung der umgekehrten quali-

fizierten Mehrheit als Entscheidungsmodus im Rat bedeutet eine höhere Diskretion der Kom-

mission bei der Anwendung von Sanktionen (Seikel 2016b). Trotz der rechtlichen Stärkung 

ihrer Durchsetzungskompetenzen (Bauer und Becker 2014), hat die Kommission in der Praxis 
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aber großzügigen Gebrauch von ihrer Flexibilität gemacht und kooperative Konfliktlösungsstra-

tegien bevorzugt (Crum 2018; Mérand 2021a). Maatsch (2017, 692) bezeichnet die makroöko-

 

Bedingungen Finanzielle Sanktion 

Präventiver Arm: Anpassung an das mittelfris-
tige Haushaltsziel (MTO) oder Ausgabenregeln 
nicht eingehalten 

Verzinsliche Einlage bis 0,2 % des nationalen 
BIP 

Eröffnung des EDP, wenn ein Mitgliedsstaat be-
reits unter dem präventiven Arm sanktioniert 
wurde oder eine besondere Schwere vorliegt 

Nicht verzinsliche Einlage bis 0,2 % des nationa-
len BIP 

Versäumnis, wirksame Maßnahmen zur Korrek-
tur eines übermäßigen Defizits zu ergreifen 

Bußgeld bis 0,2 % des nationalen BIP 

Wiederholtes Versäumnis, wirksame Maßnah-
men zur Korrektur eines übermäßigen Defizits 
zu ergreifen 

Bußgeld bis 0,2 % des nationalen BIP + variable 
Komponente 

Tabelle 5: Finanzielle Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Mitgliedern der Eurozone unter dem 
SWP, Quelle: (Europäisches Parlament 2019), angepasste Darstellung  

Außerdem lassen sich die meisten Elemente des Europäischen Semesters als weiche Steue-

rungsverfahren charakterisieren (Dunlop und Radaelli 2016). Eine Nichtbefolgung der CSR 

-

geahndet. Nur indirekt können CSRs über das MIP mit finanziellen Sanktionen belegt werden, 

da dieses Verfahren die Umsetzung von CSRs einbezieht (Schulten und Müller 2015, 337). 

Ohne harte Durchsetzungsinstrumente ist die Implementation der politischen Richtlinien zu 

großen Teilen von der nationalen Eigenverantwortung abhängig (Alcidi und Gros 2017; 

Kreilinger 2016). Nach einer Analyse von Alcidi und Gros beträgt der Anteil der vollständig 

umgesetzten CSR in den Jahren 2011 und 2012 18 % und im Jahr 2016 nur noch 2 %. Der 

Reformprozess der wirtschaftspolitischen Steuerungsverfahren der EU stärkt und ergänzt be-

stehende Durchsetzungsinstrumente folglich, bleibt in seiner Durchschlagskraft aber, insbe-

sondere bezüglich der CSR, begrenzt (Bauer und Becker 2014; Crum 2018; Verdun und Zeitlin 

2018). 

In der Van Rompuy Task Force setzten sich die beteiligten Finanzpolitiker und -politikerinnen 

der Mitgliedsstaaten sowie die Wirtschaftsexperten und -expertinnen aus Kommission und EZB 
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daher auch mit weiteren Steuerungsinstrumenten auseinander, die die bisher vorgesehenen 

Bußgelder ergänzen sollten. Van Rompuy bezeichnete die Sanktionsmöglichkeiten für den 

SWP als nukleare Option. Sie stünden lediglich am Ende des EDP zur Verfügung und seien 

allein nicht ausreichend: "It is useful to have this ultimate option, but the Pact needs to consist 

of a full range a range of tools and `weapons´ (Europäischer Rat 2010, 2). In 

ihren Treffen handelte die Taskforce daher die Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung 

aus. Der Vorschlag zur Ausweitung der makroökonomischen Konditionalitäten war ein Ergeb-

nis dieser Deliberationen in der Van Rompuy Task Force, die im nachfolgenden Abschnitt dar-

gestellt werden.  

6.2 Das Agenda Setting der Van Rompuy Task Force  

Die Ausweitung der makroökonomischen Konditionalität versprach den SWP mit einem deut-

lich kräftigeren Biss auszustatten. Dieser Vorschlag ging auf das gemeinsame strategische 

Handeln wirtschaftspolitischer Akteure in der Kommission und der Van Rompuy Task Force 

zurück. Diese Allianz der Befürworter eines strengeren Sanktionsregimes bedient sich einer 

kreativen Neuinterpretation der Rechtsgrundlage (De Witte 2021, 679-81) von Konditionalitä-

ten, um ein funktionelles Äquivalent zu finanziellen Sanktionen auf die Agenda der Haushalts-

verhandlungen zu bringen. Ich lege das Agenda Setting in diesem Abschnitt dar und zeige 

dabei, dass die makroökonomische Konditionalität eine externe Umweltanforderung an die Ko-

häsionspolitik darstellt.  

Es ist umstritten, welches EU-Organ die führende Rolle bei der Agenda Setzung für die Reform 

der wirtschaftspolitischen Steuerung der EU nach der Eurokrise übernommen hat. Der neue 

Intergouvernementalismus versteht die Stärkung der wirtschaftspolitischen Koordinierung als 

ein Paradox der Integration nach Maastricht: Die Mitgliedsstaaten beteiligen sich an einer stär-

keren Integration, jedoch ohne ultimative Entscheidungskompetenzen an die supranationale 

Ebene zu übertragen (Puetter 2015, 427). Demnach findet im Europäischen Rat, dem ECOFIN-

Rat, der Euro-Gruppe und der Van Rompuy Task Force ein intensiver Koordinierungsprozess 

statt. Durch die Zusammenarbeit konnten die Mitgliedsstaaten die führende Rolle bei der Be-

stimmung der Reform-Agenda übernehmen (Fabbrini 2013; Moloney 2021; Puetter 2015; 

Schimmelfennig 2015). Vertreter und Vertreterinnen des neuen Supranationalismus machen 

hingegen darauf aufmerksam, dass supranationale Akteure durch die wirtschaftspolitischen 

Reformen stärkere Durchsetzungskompetenzen erlangt haben (Bauer und Becker 2014; 

Savage und Verdun 2016). Trotz der geschwächten Einflussmöglichkeiteb bei der Agendaset-

zung etabliert die Kommission so einen neuen Kanal der Machtausübung, denn sie verfügt 
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über einen breiten rechtlichen Ermessens- und Handlungsspielraum bei der Anwendung der 

neuen Steuerungsverfahren (Schmidt 2016b).  

Zusammengenommen zeigen die beiden Ansätze eine Neuaushandlung der Kompetenzver-

teilung zwischen den EU-Organen. Der Rat hat eine neue Führungsrolle in der Agendasetzung 

übernommen und die Kommission hat mehr Autonomie bei der Durchsetzung erhalten. Nach 

Schmidt (2016a) müssen der neue Intergouvernementalismus und der neue Supranationalis-

mus demzufolge nicht als Gegensätze verstanden werden. Für sie stellen die beiden Ansätze 

vielmehr zwei Seiten eines Ganzen dar. Bei der Agendasetzung für die Ausweitung der Sank-

tionsmöglichkeiten für den SWP war die strategische Interaktion zwischen Kommission und 

Rat entscheidend. Eine einseitige Betonung intergouvernementaler oder supranationaler Trieb-

kräfte bildet den Reformprozess daher nicht adäquat ab. So beteiligten sich supranationale 

Finanzexperten und -expertinnen der DG ECFIN und der EZB im Rahmen der Van Rompuy 

Task Force an einem engen Austausch mit nationalen Wirtschaftspolitikern und -politikerinnen. 

Der Vorschlag zur makroökonomischen Konditionalität ist das Ergebnis dieses Deliberations-

prozesses, sodass sich der jeweilige Einfluss der beiden Akteure empirisch kaum isolieren lässt 

(Schmidt 2016a). 

Die Entdeckung der makroökonomischen Konditionalität von 1994 

Die Idee zur Ausweitung der makroökonomischen Konditionalität wurde von dem Generalsek-

retariat der Kommission und DG ECFIN entwickelt und vorangetrieben. Sie findet sich bereits 

in einem Strategiebericht des ehemaligen Kommissars für den Binnenmarkt, Mario Monti aus 

dem Jahr 2010. Der Bericht stellte Empfehlungen und Policy-Optionen für eine Wiederbele-

bung des gemeinsamen Marktes dar. Dabei bezog sich Monti auf die parallele Debatte über 

die Zukunft der Kohäsionspolitik (vgl. Kapitel 3.2). Eine reformierte Kohäsionspolitik, so Monti, 

solle durch starke Konditionalitäten zur Einhaltung der Regeln des gemeinsamen Marktes bei-

tragen. Er entwarf zunächst eine positive Konditionalität. Zu Beginn der Förderperiode könnte 

etwa 1 % des Budgets für jeden Mitgliedsstaat als Leistungsreserve zurückgelegt werden und 

auf der Basis objektiver Indikatoren über die Umsetzung von Binnenmarktrichtlinien an die Mit-

gliedsstaaten verteilt werden (Monti 2010, 84-85). Monti sah folglich noch keine negativen fi-

nanziellen Anreize für den SWP vor. Er regte aber eine Reflexion über die Integration der wirt-

schaftspolitischen Politikinhalte in den gesetzlichen Rahmen der Kohäsionspolitik an.  

Kurz nach der Veröffentlichung des Monti-Berichtes legte die Kommission unter der Leitung 

von DG ECFIN eine Mitteilung mit möglichen Reformvorschlägen der wirtschaftspolitischen 
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Steuerungsverfahren für die Arbeit in der Van Rompuy Task Force vor (Europäische 

Kommission 2010a). Das Dokument berührte viele Instrumente, die sich in den Sixpack- und 

Twopack-Reformen niederschlagen (Konecny 2012, 380-82). Darüber hinaus erkundete die 

Kommission aber auch zusätzliche Sanktionsmöglichkeiten. Für diesen Zweck forderte sie 

dazu auf, einen stärkeren Gebrauch des EU-Haushaltes zu machen und deutete auf das Po-

tenzial der bestehenden makroökonomischen Konditionalität für den Kohäsionsfonds hin. Der 

damalige Kommissar für DG REGIO, Johannes Hahn, beschrieb ndwelche 

für den Kohäsionsfonds einen Paragrafen gibt, der geeignet wäre, Suspendierungen von Zu-

(Europäisches Parlament 2010d). Die Kommission setzte an diesen 

Präzedenzfall an, um verschiedene Möglichkeiten der Ausweitung und Härtung dieses Instru-

mentes in Betracht zu ziehen (Europäische Kommission 2010a, 5-6). Darüber hinaus verwies 

die Kommission auch auf Möglichkeiten, die EU-Strukturmittel in den Dienst von wirtschaftspo-

litischen Strukturreformen zu stellen (Europäische Kommission 2010a, 5-6). Mit der Kommuni-

kation stellte die Kommission ihre Ideen dem Rat, dem EP und relevanten Stakeholdern vor 

und bot einen Anknüpfungspunkt für die folgenden Debatten in der Van Rompuy Task Force. 

Eine Deutsch-Französische Allianz 

In der Van Rompuy Task Force und dem ECOFIN Rat wurde die Idee von dem deutschen 

Finanzministerium aufgegriffen und ausdrücklich unterstützt. Bereits bei dem ersten Treffen 

unterbreitete der deutsche Finanzminister, Wolfgang Schäuble, gemeinsam mit der französi-

schen Finanzministerin, Christine Lagarde, verschiedene Optionen für neue Sanktionsmöglich-

keiten, die finanzielle Bußgelder des SWP ergänzen sollten (Euractiv 2010). Dabei führten sie 

zum einen die Suspendierung von EU-Strukturmitteln auf. Alternativ dazu könnte aus deutscher 

Sicht auch eine temporäre Aussetzung der Stimmrechte im Rat erwogen werden (Brand 2010). 

Die Bundesregierung nahm während der Verhandlungen über wirtschaftspolitische Steue-

rungsverfahren eine dominante Position ein. Bei den Rettungsfonds für die Krisenländer trug 

Deutschland die größte finanzielle Last, übte dafür aber auch einen besonderen Einfluss auf 

den Reformprozess aus (Bulmer und Paterson 2013, 1395). Neben Deutschland standen auch 

weitere nördliche politische Ökonomien wie die Niederlande, Schweden oder Finnland hinter 

diesen Bemühungen.  

Eine Kooperation mit der konservativen Regierung in Frankreich festigte den Einfluss des Bun-

desfinanzministeriums und des Bundeskanzleramtes bei der Suche nach zusätzlichen Sankti-

onsinstrumenten für den SWP (Schild 2013). Die deutsche Kanzlerin Merkel und der 
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französische Präsident Sarkozy nahmen in einer gemeinsamen Initiative direkt Stellung zu den 

offenen Diskussionspunkten der Van Rompuy Task Force und forcierten den Fortschritt bei 

den Deliberationen über Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen dem EU-Haushalt und dem 

SWP. Nach einem ersten Fortschrittsbericht über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe verbreite-

ten die deutsche Kanzlerin und der französische Präsident ein gemeinsames Dokument (D. 

Bundesregierung und Regierung 2010), in dem sie zentrale Vorschläge unterstrichen und ope-

rationalisierten. Sie erkannten dabei den EU-Haushalt als komplementären Hebel für die Sank-

tionen für den SWP an und identifizierten die ESI-Fonds als geeigneten Haushaltsposten für 

eine Kopplung an die Zielvorgaben aus dem SWP. Diese deutsch-französische Allianz nahm 

bis zum Ende der Regierungszeit Sarkozys die Rolle eines leitenden Fürsprechers bei den 

Verhandlungen um die makroökonomischen Konditionalitäten ein.  

Nach Van Rompuy herrschte unter den Finanzministern und -Ministerinnen insgesamt eine 

breite Akzeptanz für die Einführung von neuen EU-Sanktionsinstrumenten für die Durchset-

zung des SWP (Brand 2010). Doch obgleich unter den Mitgliedsstaaten ein Einverständnis 

über die grundsätzlichen Ziele der Taskforce gegeben war, unterschieden sich die nationalen 

Interessen bezüglich der konkreten Umsetzung weiterer Durchsetzungsinstrumente deutlich 

voneinander. Vor Anlaufen der Verhandlungen für den MFR 2014-2020 spezifizierten die wirt-

schaftspolitischen Akteure in dem Forum der Van Rompuy Arbeitsgruppe daher die konkrete 

Ausgestaltung neuer Sanktionen für den SWP.  

Rechtliche Handlungsbeschränkungen 

Dabei standen vor allem rechtliche Erwägungen im Mittelpunkt der Deliberationen zwischen 

Mitgliedsstaaten und Kommission. Der rechtliche Dienst des Rates nahm eine beratende Funk-

tion ein und bezog eine klare Stellung zur Vereinbarkeit von Sanktionsinstrumenten mit den 

EU-Verträgen (House of Lords 2011, 11). In den EU-Verträgen sah er keine rechtliche Grund-

lage für die Einrichtung neuer Sanktionsinstrumente26. Er wies zugleich darauf hin, dass die 

Gesetzgeber aber die Freiheit haben, Konditionalitäten für den EU-Haushalt zu definieren. Wie 

in Kapitel 3 erörtert, werden Konditionalitäten rechtlich nicht als Sanktionsmechanismus erach-

tet. Voraussetzung für die Einführung von Konditionalität ist, dass sie eine ausreichend direkte 

                                                           
26 Die einzigen verfügbaren Verfahren zur Behandlung von Mitgliedsstaaten, die ihren makroökonomi-
schen Verpflichtungen nicht nachkommen, sind nach dessen Auffassung durch Artikel 126 AEUV und 
den neu geschaffenen Artikel 136 AEUV geregelt26 (Rat der Europäischen Union 2012b, 3). Neben die-
sen bestehenden Verfahren sieht der rechtliche Dienst keine Befugnisse für den Rat Verstöße gegen 
makroökonomische Zielvorgaben festzustellen oder zu sanktionieren (Rat der Europäischen Union 
2012b, 3). 



Die Paketlösung im Rat. Eine feindliche Übernahme 

 

142 
 

Verbindung mit dem Zweck aufweisen, für den die finanziellen Mittel bestimmt sind. Läge hin-

gegen keine logische Verbindung zwischen EU-Förderung und Konditionalität vor, handele es 

sich um eine Sanktion, für die keine Rechtsgrundlage in den EU-Verträgen gegeben ist (Rat 

der Europäischen Union 2012b, 5). 

Die Erwägungen des rechtlichen Dienstes des Rates gaben den Handlungsspielraum für die 

Erarbeitung neuer Sanktionsmöglichkeiten in der Van Rompuy Task Force vor. Für die Reform-

initiative zeigten sie zwei Pfade für Reformvorschläge auf. Der direkte Weg zur Einführung 

weiterer Sanktionen führte über das Verfahren zur Änderung des europäischen Primärrechts. 

Dieses setzt Einstimmigkeit im Rat und eine nationale Ratifizierung in den 27 Mitgliedsstaaten 

voraus. Der deutsche Vorschlag zu einer möglichen Suspendierung der Stimmrechte entspricht 

diesem Modell. Konditionalitäten eröffneten einen weiteren indirekten Weg, um einen Hebel für 

die wirtschaftspolitische Steuerung der Mitgliedsstaaten zu erzeugen. Sie können im Rahmen 

des regulativen Gesetzespaketes für die Kohäsionspolitik mit einer qualifizierten Mehrheit im 

Rat und unter der Mitbestimmung des EPs angenommen werden. Eine nationale Ratifizierung 

ist für die Verabschiedung der Verordnung nicht notwendig. Dieser zweite Weg umgeht folglich 

die hohen Entscheidungsblockaden einer primärrechtlichen Verankerung stärkerer Sanktio-

nen.  

Die Einführung neuer Sanktionsinstrumente scheitert 

Der deutsche Vorstoß für eine Suspendierung von Stimmrechten wurde im Laufe des Jahres 

2010 aufgrund des massiven Widerstandes innerhalb des Rates und der Kommission verwor-

fen. Deutschland beharrte in der Van Rompuy Task Force mit der Unterstützung Frankreichs 

zunächst auf eine Änderung der EU-Verträge, um ein solches Sanktionsinstrument einzufüh-

ren. Die anderen Mitgliedsstaaten lehnten diesen Vorschlag jedoch ab und sprachen sich ge-

gen ein Vertragsänderungsverfahren aus (Brunsden 2010). Im Oktober 2010 brachten Merkel 

und Sarkozy ihre Forderung schließlich zu dem EU-Gipfel nach Deauville. Der damalige Kom-

missionspräsident Barroso bezeichnete die Reforminitiative allerdings bereits im Vorfeld der 

Verhandlungen als inakzeptabel und unrealistisch (Taylor 2010).  

Da die potenziellen Sanktionsinstrumente die Kompetenzen der Kommission deutlich über-

schreiten, wäre für die nationale Ratifizierung ein Referendum erforderlich. In einem Referen-

dum wurden dieser unliebsamen Neuerung aber nur geringe Erfolgsaussichten zugesprochen 

(Taylor 2010). Die Kommission hielt die Durchsetzung der Vertragsänderung daher nicht für 

möglich, obgleich der Kommissar für Wirtschaft und Währung, Olli Rehn, Sympathien 
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gegenüber dem Vorschlag äußerte (Winter, Hulverscheidt und Zydra 2010). Aufgrund der ab-

lehnenden Haltung der anderen Mitgliedsstaaten und der hohen Entscheidungsblockaden bei 

der nationalen Ratifizierung mussten Merkel und Sarkozy im Laufe des EU-Gipfels schließlich 

den Verzicht auf diese Forderung zugestehen. Die Bundesregierung opferte den Stimmrechts-

entzug für das größere Ziel eines permanenten Krisenmechanismus für die Eurozone. Hierzu 

konnte sich Merkel in Deauville die Zustimmung für eine begrenzte Vertragsänderung über das 

vereinfachte Vertragsänderungsverfahren sichern (Europäischer Rat (2011/199/EU)). Nach 

dem Luxemburger Premier sollte solc

(Volkery 2010)27. Mit Er-

reichen ihrer Kernforderung ging Merkel zwar mit einer positiven Bilanz aus dem Brüsseler 

Gipfel, doch das Ziel einer Suspendierung von Stimmrechten musste die Bundesregierung fal-

len lassen. Der direkte Weg zu strengeren Sanktionsinstrumenten über eine Vertragsänderung 

versperrte sich folglich für das deutsch-französische Duo.  

Aufgrund der schwindenden Aussicht auf eine tiefgreifende Änderung des Primärrechts kon-

zentrierten sich die politischen Bemühungen um neue Sanktionsinstrumente vermehrt auf mak-

roökonomische Konditionalitäten in der Kohäsionspolitik. Der rechtliche Dienst des Rates ar-

gumentierte, dass die Wirksamkeit der ESI-Fonds von einer soliden Haushaltsführung 

abhängig sei und die makroökonomische Konditionalität somit in einer logischen Verbindung 

zu diesem Haushaltsposten stünden (Rat der Europäischen Union 2012g). Die bereits vorhan-

denen Provisionen für den Kohäsionsfonds stützten dieses Argument. Im finalen Bericht über 

die Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe benannte Van Rompuy die makroökonomische Konditi-

onalität explizit als Möglichkeit, eine umfassende Sanktion einzuführen, die mit Ausnahme von 

Großbritannien alle Mitgliedsstaaten innerhalb und außerhalb der Eurozone betrifft.  

Der Kommissionsvorschlag 

In dem Kommissionsvorschlag setzten sich die fiskalpolitischen Erwägungen der Van Rompuy 

Task Force durch. Die Kommission veröffentlichte ihre Vorschläge für den MFR 2014 im Juni 

2011 und vier Monate später schließlich für das Regelwerk der ESI-Fonds. Sie entwarf darin 

eine makroökonomische Konditionalität für alle ESI-Fonds und stattete das 

Anwendungsverfahren mit einem deutlich stärkeren Automatismus aus. Außerdem etablierte 

                                                           
27 Durch eine Änderung des Art. 136 AEUV schuf die EU auf der Basis der Einigung von Deauville ei-
nen ständigen Stabilitätsmechanismus für die Mitglieder der Eurozone, der im Jahr 2013 in Kraft trat. 
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sie die Verbindung zwischen CSRs und der Programmierung der Fördergelder. Die 

Kommission stellte sich geschlossen hinter diese radikale Policy-Reform (Interview XVIII). 

Doch die Geschlossenheit der Kommission war keineswegs selbstverständlich, so ging der 

Veröffentlichung des Gesetzesvorschlags bereits ein mehrjähriger Konflikt zwischen DG 

ECFIN und DG REGIO voraus (Süddeutsche Zeitung 2010). Mit dem finalen Entwurf setzten 

sich vor allem die Interessen der DG ECFIN und des Generalsekretariats durch  (Interview 

XXIII, Interview X, Interview XVIII). Beide traten seit den Deliberationen in der Van Rompuy 

Task Force vehement für eine Ausweitung und Stärkung der makroökonomischen 

Konditionalität ein (Syrovatka 2022, 303). Sie vertraten damit eine fiskalkonservative Linie und 

versprachen sich von diesem Instrument verschärfte Überwachungsmöglichkeiten über 

nationale Haushaltskonsolidierungen sowie über die Umsetzung von Strukturreformen. Das 

Instrument eröffnete ferner die Möglichkeit, auch Mitgliedsstaaten außerhalb der Eurozone 

durch finanzielle Anreize an den SWP zu binden. Außerdem sollte in künftigen Krisen über den 

Reprogrammierungsstrang der makroökonomischen Konditionalität eine kurzfristige 

Umwidmung der ESI-Fonds erleichtert werden (Interview XVII).  

Regionalkommissar Hahn äußerte zunächst jedoch Bedenken gegenüber der Ausweitung der 

makroökonomischen Konditionalität:  

en das immer 
wieder gesagt, deswegen kann ich es auch hier sagen, dass meinem Verständnis nach 
Strukturfondsgelder dazu dienen sollen, gerade in schwierigen Zeiten durch investive 
Maßnahmen die Wirtschaft zu beleben, sodass ich das eigentlich für einen kontraproduktiven 
Ansatz halte und hielte und es das zu vermeiden gil (Europäisches Parlament 2010d, 9:51-
10:07). 

Im Rahmen der Kohäsionspolitik können die Regionalpolitiker und -politikerinnen nicht zur 

makroökonomischen Steuerung beitragen, würden durch einen Mittelentzug aber bestraft und 

an der effizienten Umsetzung der Förderprogramme gehindert. Das Verfahren bei einem 

übermäßigen Haushaltsdefizit richtet sich zudem an die Steuerung nationalstaatlichem 

Verhaltens. Aufgrund des Partnerschaftsprinzips zählen jedoch vor allem regionale Akteure zu 

den wichtigsten Profiteuren der EU-Fördergelder. Eine Suspendierung der Fördergelder würde 

daher regionale Akteure für nationale Regelverstöße sanktionieren (Jouen 2015). Aus diesen 

politikfeldspezifischen Interessen lehnte DG REGIO die makroökonomische Konditionalität ab. 

Aufgrund des anhaltenden Drucks aus der Allianz von DG ECFIN und nördlichen 

DG REGIO nach Kommissar Hahn die makroökonomischen 

Konditionalitäten in den fünften Kohäsionsbericht aufnehmen, der die Eckpfeiler der künftigen 
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Kohäsionspolitik umriss und die öffentliche Debatte über die Reformvorschläge anstieß 

(Europäisches Parlament 2010d, 9:51-10:07).  

Die Antworten auf die öffentliche Konsultation über den fünften Kohäsionsbericht zeigen die 

deutliche Ablehnung gegenüber den makroökonomischen Konditionalitäten, insbesondere 

seitens der regionalen Akteure. Diese befürchteten, dass Suspendierungsmöglichkeiten 

Regionen in weniger leistungsstarken Mitgliedsstaaten bestrafen würde (Europäische 

Kommission 2011c, 8). Dass sich selbst die deutschen Länder von den Forderungen der 

Bundesregierung distanzierten, macht die hohe Distinktheit der Mittelempfängerperspektive 

gegenüber der Nettozahlerperspektive deutlich (Deutsche Länder 2010). Die Beiträge der 

Mitgliedsstaaten zeichnen zwar ein gemischteres Bild, doch auch auf nationaler Ebene 

unterscheiden sich die Interessen der Finanzministerien von den Interessen der für die 

Kohäsionspolitik zuständigen Ministerien. Auf dem informellen Treffen der Minister und 

Ministerinnen mit Zuständigkeit für die Kohäsionspolitik in Liege ertönte laut Kommissar Hahn 

Konditionalitäten nicht gewünscht oder akzeptiert werden. Was die Mitgliedstaaten oder 

jedenfalls die dort anwesenden zuständigen Ministerinnen und Minister akzeptieren, sind 

Konditionalitäten, die (Europäisches Parlament 2010d, 

9:51-10:07).  

Bei der Diensstellenübergreifenden Konsultation über den Vorschlag für das Regelwerk der 

ESI-Fonds 2014-2020 handelten DG REGIO und DG ECFIN schließlich die 

makroökonomische Konditionalität aus. Für die Gemeinsamen Bestimmungen der ESI-Fonds 

akzeptierte DG REGIO früh den ersten Strang der neuen makroökonomischen Konditionalität: 

die Verbindung zwischen Programmierung und CSR. Bezüglich des zweiten Strangs der 

Suspendierungsmöglichkeiten in Verbindung mit dem SWP legte DG REGIO zunächst jedoch 

lediglich eine Präzisierung und Verschärfung der makroökonomischen Konditionalität für den 

Kohäsionsfonds vor. Dazu schlug sie vor, das Verfahren einem stärkeren Automatismus zu 

unterwerfen28. Der Entwurf räumte den Mitgliedsstaaten moderate Ausnahmen ein. Besondere 

wirtschaftliche Situationen oder begründete Anfragen der Mitgliedsstaaten könnten lediglich zu 

einer Verlängerung der Frist oder einer Reduktion der zu streichenden Mitteln führen. Mit 

diesem Vorschlag arbeitete DG REGIO im Vergleich zu früheren Förderperioden bereits eine 

                                                           
28 Kommt der Rat zu dem Urteil ein Mitgliedsstaat hätte keine wirksamen Maßnahmen gegen ein 
übermäßiges Haushaltsdefizit unternommen, wäre die Kommission, so DG REGIOs Entwurf, verpflichtet 
innerhalb einer Frist von 20 Tagen einen Vorschlag zur Mittelsuspendierung zu unterbreiten. Der Rat 
würde dann mit umgekehrter qualifzierter Mehrheit über die Anwendung entscheiden, sodass auch 
Entscheidungsblockaden im Rat abgebaut werden sollten. 
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deutlich verschärfte Konditionalität aus. Allerdings bezog sie den Mechanismus nur auf den 

Kohäsionsfonds und ließ die Option zur Ausweitung auf ESF und EFRE zunächst offen. Diese 

Beschränkung traf auf die deutliche Ablehnung von DG ECFIN und dem Generalsekretariat. 

Beide Einheiten zogen eine rote Linie bei der Ausweitung der makroökonomischen 

Konditionalität auf die Strukturfonds (ECFIN/B4/ D(2011), ISC SG). Nur eine umfassende 

Konditionalität würde alle Mitgliedsstaaten betreffen und somit eine gleiche Behandlung 

sicherstellen.  

Unter dem steigenden Druck der wirtschaftspolitischen Allianz aus DG ECFIN, dem 

Generalsekretariat und den nördlichen Nettozahlerstaaten lenkte DG REGIO schließlich ein 

und stellte sich hinter die makroökonomische Konditionalität. DG REGIO konnte den 

Widerstand nicht länger aufrecht erhalten, da sich die Kohäsionspolitik in den 

Haushaltsverhandlungen bereits in der Defensive befand (vgl. Kapitel 5). So stellte die 

makroökonomische Konditionalität für DG REGIO Waffe und Schild zugleich dar. Ersteres, weil 

sie die Mittelempfangenden für nationalstaatliches Handeln straft, das außerhalb ihrer 

Verantwortung liegt. Zugleich schützt sie die Kohäsionspolitik auch vor der steigenden Kritik, 

weil sie den Nettozahlerstaaten den Mehrwert der ESI-Fonds signalisiert (Interview XXVII). 

Daher schloss sich DG REGIO nach anfänglichem Zögern den Forderungen nach einer strikten 

makroökonomischen Konditionalität an. Johannes Hahn machte jedoch deutlich, dass er eine 

tatsächliche Anwendung für unwahrscheinlich halte:  

Aber vor der Hand haben wir diese Situation und daher denke ich, ist es auch fair und gerecht 
zu sagen, wir brauchen einen Mechanismus, der auch für die nicht Eurozonen Länder greift; 
aber, wie gesagt, wirklich Ultima Ratio, von der ich nicht annehme; dass sie in der Praxis greift 
und die alten Hasen und Häsinnen unter ihnen wissen, dass wir in dem Kohäsionsfond, den 
wir schon seit über 20 Jahren haben, eine derartige Regelung schon haben, und sie ist aus 

(Europäisches Parlament 2011d, 17:10-
17:16). 

Durch das strategische Handeln wirtschaftspolitischer Akteure aus der Kommission und dem 

Rat gelang die makroökonomische Konditionalität auf die Agenda der höchsten politischen 

Ebene des Rates und wurde zu einer Forderung der Nettozahler für die bevorstehenden Haus-

haltsverhandlungen. Insbesondere die Bundesregierung und die französische Regierung über-

nahmen dieses Instrument als Kernforderung für die Haushaltsverhandlung. Doch auch DG 

ECFIN machte sich die Stärkung der eigenen Durchsetzungskompetenzen durch eine Indienst-

nahme des EU-Haushaltes zur Aufgabe. Da Sanktionen auf dem direkten Weg einer Vertrags-

änderung nicht durchsetzungsfähig waren, boten Konditionalitäten einen alternativen Hebel für 

die Bestrafung von übermäßigen Haushaltsdefiziten. Sie umgehen die hohen 
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Entscheidungsblockaden einer primärrechtlichen Verankerung von Sanktionen und stellen zu-

gleich ein funktionelles Äquivalent zu finanziellen Bußgeldern dar. Die Veröffentlichung der 

Kommissionsvorschläge läutete die zwischenstaatlichen Verhandlungen zum MFR und den 

Gemeinsamen Bestimmungen der ESI-Fonds ein und brachten die Konfliktlinien im Rat deut-

lich zum Vorschein. Diese werden in dem nachfolgenden Abschnitt dargelegt.  

6.3 Die Paketlösung 

Der Vorschlag der Van Rompuy Task Force zur Ausweitung der makroökonomischen Konditi-

onalität wurde im Rahmen der Haushaltsverhandlungen aufgegriffen. Die zwischenstaatliche 

Einigung basierte auf einer Paketlösung zwischen nördlichen Nettozahlern und südlichen Net-

toempfängern. Gläubigerstaaten nutzen ihre günstige Verhandlungsposition und machten ihre 

Zustimmung zum MFR von der Einführung der makroökonomischen Konditionalität abhängig. 

Auf diese Weise sicherten sich die Fürsprecher dieses Instrumentes die Zustimmung im Rat. 

In diesem Abschnitt wird diese Paketlösung aufgezeigt.  

Die Positionen der Mitgliedsstaaten in den Haushaltsverhandlungen  

In den Haushaltsverhandlungen verlief die zentrale Konfliktlinie zwischen den nördlichen Mit-

gliedsstaaten einerseits und den südlichen und östlichen Mitgliedstaaten andererseits. Die 

deutsche Bundesregierung war der stärkste Befürworter der makroökonomischen Konditiona-

litäten. Die Niederlande, Österreich, Finnland und Schweden folgten der deutschen Position 

und sprachen sich ebenfalls gegen eine Aufweichung des Kommissionsvorschlags aus (Rat 

der Europäischen Union 2012j). Ein strenger Automatismus, zeitliche Fristen und geringe Aus-

nahmeregelungen sollten laut ihren Stellungnahmen beibehalten werden.  

Frankreich stellt einen besonderen Fall unter der Gruppe der Befürworter der makroökonomi-

schen Konditionalität dar. Seine Position lässt sich nicht allein auf der Basis nationaler Kosten-

Nutzen Abwägungen verstehen. Vielmehr formierte sie sich in der Interaktion mit der Bundes-

regierung in einem dynamischen Prozess. Als einer der größten Nettozahler nahm Frankreich 

eine bedeutende Position in den MFR-Verhandlungen ein. Seine ökonomischen Interessen un-

terschieden sich aber von den deutschen Präferenzen, weil es selbst anfälliger für eine Über-

schreitung der Haushaltsregeln ist. Noch im Jahr 2012 stellte die EU fest, dass Frankreich 

ernsthafte makroökonomische Ungleichgewichte habe. Obgleich sich die französische Regie-

rung stets für eine Vertiefung der wirtschaftlichen Integration der Eurozone eingesetzt hat, be-

gegnete sie der Einführung von strikten Sanktionsmechanismen nur zögerlich (Fontan und 
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Saurugger 2020, 513; Schild 2020). Die Zustimmung zur makroökonomischen Konditionalität 

war daher weitaus weniger stabil als in den Mitgliedsstaaten des Nordens der Eurozone.  

Während Sarkozys Regierungszeit begründete sich die Position von Paris auf einer engen Al-

lianz mit Bundeskanzlerin Merkel. In bilateralen Gesprächen verhandelten Paris und Berlin 

Kompromisse, die auf beiden Seiten Konzessionen erforderten (Schild 2020, 457). Sarkozy 

akzeptierte im Rahmen dieser Verhandlungen die Stärkung der Sanktionen für den SWP als 

Kondition für Deutschlands Bewilligung zu Hilfszahlungen (Schäfer 2013, 121; Schild 2020, 

455). Doch bereits während dieser Phase machten französische Vertreter und Vertreterinnen 

ihre roten Linien deutlich. So sollte die GAP, von der Frankreich ein großer Profiteur ist, nicht 

von Mittelsuspendierungen betroffen werden (Brunsden 2010). Außerdem überzeugte Sarkozy 

Merkel schließlich davon, von den möglichen Stimmrechtsentzügen Abstand zu nehmen 

(Taylor 2010). Auch wenn Frankreich unter Sarkozy eine enge Allianz mit der Bundesregierung 

einging, begrenzte es in bilateralen Gesprächen die Reichweite der neuen Mechanismen.  

Nach dem Regierungswechsel im Jahr 2012 schlug der neue Präsident, Francois Hollande, 

eine andere Strategie im Umgang mit den Verhandlungen über die Reform ein. Er wich von 

dem engen deutsch-französischen Bilateralismus seines Vorgängers ab und ging eine intensi-

vere Kooperation mit südeuropäischen Mitgliedsstaaten ein (Schild 2020, 458). Die verstärkte 

Partnerschaft zu Italien und Spanien äußerte sich auch in einer Reformulierung der französi-

schen Position zur makroökonomischen Konditionalität (Interview XXV). Nun wurde eine auto-

matische Mittelsuspendierung abgelehnt und mehr Flexibilität bei der Anwendung gefordert 

(Rat der Europäischen Union 2012j). Unterstrichen die französischen Ratsmitglieder bei Minis-

terrat im Oktober 2011 noch den positiven Einfluss der makroökonomischen Konditionalitäten 

für das Profil der Kohäsionspolitik (Rat der Europäischen Union 2011), so wiesen sie bei dem 

Treffen Ende Mai 2012 darauf hin, dass eine exzessive Inflexibilität bei ihrer Anwendung die 

Wachstumspotenziale der EU behindern werde (Rat der Europäischen Union 2012j). Zugleich 

konnte sich Frankreich aber nicht allzu sehr von den zuvor beschlossenen Bekenntnissen ge-

genüber Deutschland distanzieren. Unter Hollande nahm Frankreich zwar eine kritischere Hal-

tung über den Reformvorschlag ein, übte sich aufgrund der nachhallenden Allianz zwischen 

Merkel und Sarkozy aber in Zurückhaltung und sah von deutlichen Flexibilitätsforderungen ab 

(Interview XXV).  

Demgegenüber standen die Krisenländer der Eurozone. Südliche politische Ökonomien neigen 

innerhalb des asymmetrischen Euro-Regimes zu Leistungsbilanzdefiziten und einer niedrigen 

preislichen Wettbewerbsfähigkeit. Griechenland, Irland und Portugal waren in besonderem 
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Maße von der Staatsschuldenkrise betroffen. Diese Länder waren auf externe Hilfspakete an-

gewiesen und befanden sich während der Verhandlungen für die Förderperiode 2014-2020 

unter Anpassungsprogrammen. In Griechenland und Portugal kumulierten sich nach der Krise 

die Haushaltsdefizite, da beide Ökonomien stark von externen Kapitalzuflüssen abhängig wa-

ren (Panousis und Koukouritakis 2020). Auch Spanien wies beständige Leistungsbilanzdefizite 

sowie erhöhte Haushaltsdefizite auf (Panousis und Koukouritakis 2020, 333). Für Spanien di-

agnostizierte die Europäische Kommission im Rahmen des MIP von 2012 sehr ernste Un-

gleichgewichte, die dringend zu adressieren seien (Europäische Kommission 2012c, 4). Die 

mediterranen Mitgliedstaaten trugen folglich ein erhöhtes Risiko, gegen die Regeln aus dem 

SWP zu verstoßen. Von Sanktionen sind sie also besonders gefährdet.  

ESI-Fonds bilden in den südlichen Mitgliedsstaaten zudem eine äußerst bedeutsame Quelle 

nationaler öffentlicher Investitionen. Alle drei Staaten stellen im Jahr 2014 Nettoempfänger dar. 

Die Kommission schätzt, dass die Kohäsionspolitik zwischen den Jahren 2015 und 2017 rund 

84 % der öffentlichen Investitionen in Portugal und 35 % der öffentlichen Investitionen in Grie-

chenland bereitgestellt hat. Für Spanien geht die Kommission immerhin von einem Anteil von 

rund 16 % aus (Europäische Kommission 2018b). Auch wenn diese Zahlen nur grobe Schät-

zungen darstellen, machen sie die Größenordnungen der EU-Investitionen deutlich. Aufgrund 

ihrer Abhängigkeit von der Kohäsionspolitik sowie ihrer Anfälligkeit für die Übertretung des 

SWP positionierten sich Griechenland, Portugal und Spanien kritisch gegenüber der Auswei-

tung der makroökonomischen Konditionalität. In ihren Stellungnahmen bezeichneten sie das 

Instrument als doppelte Strafe für weniger entwickelte Länder und Regionen, als diskriminie-

rend gegenüber den Hauptempfängern der ESI-Fonds und als Wachstumshindernis für alle 

Mitgliedsstaaten (Rat der Europäischen Union 2012k).  

Auch für östliche Mitgliedsstaaten bedeutete die Reform ein erhöhtes Risiko, für mangelnde 

Haushaltsdisziplin sanktioniert zu werden, denn die neuen Mitgliedsstaaten zählen zu den 

größten Empfängern der ESI-Fonds. Mit der Ausnahme von Zypern handelte es sich bei diesen 

Ländern um Nettoempfänger. Ungarn, Bulgarien, Litauen und Polen profitieren besonders 

stark, weil diese Länder gemessen an ihrem BNE die größten operativen Haushaltssalden auf-

weisen (Europäische Kommission 2018c). Auch die Schätzungen der Kommission deuten an, 

dass die Kohäsionspolitik in den neuen Mitgliedsstaaten über 25 % der öffentlichen Investitio-

nen bereitstellen (Europäische Kommission 2018b). Suspendierungen der ESI-Fonds berühren 

daher einen empfindlichen Finanzmittelzufluss für diese Staaten (Bohle 2018). Zum Risiko wird 

die makroökonomische Konditionalität zumal sich während der angespannten Krisenjahre auch 
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unter den neuen Mitgliedsstaaten ein erhöhter Druck auf die Zahlungsbilanz abzeichnet. Wie 

im Süden der Union kumulierten sich auch in vielen zentral- und osteuropäischen Ländern 

Leistungsbilanzdefizite (Walter 2016, 849-50). So befanden sich Rumänien, Bulgarien, Tsche-

chien, Malta, Zypern, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei und Slowenien zwischen den Jah-

ren 2011 und 2013 vorübergehend oder durchgängig in einem EDP. Mit Rumänien vereinbar-

ten die Kommission und der IWF zusätzlich wirtschaftliche Anpassungsprogramme 

(Europäische Kommission 2013). Insgesamt herrschte infolgedessen eine skeptische Haltung 

gegenüber der makroökonomischen Konditionalität. Ausnahmen bildeten Estland und Bulga-

rien. Bulgarien sah sich im Jahr 2011 aufgrund seiner günstigen Staatsschuldenquote als einen 

 (Rat der 

Europäischen Union 2011) und in Estland herrschte ein breiter gesellschaftlicher Konsens über 

die Strategie der internen Anpassung (Walter 2016, 859).  

Gerade für die Visegrád-Gruppe, also Polen, Tschechien und Ungarn sowie für Rumänien, war 

die makroökonomische Konditionalität dagegen mit einem erheblichen Risiko verbunden, da 

Mitgliedsstaaten außerhalb der Eurozone unter dem EDP bisher nicht mit finanziellen Sanktio-

nen belegt werden konnten. Die makroökonomische Konditionalität ist mit der Ausnahme von 

Großbritannien dagegen auf alle Mitgliedsstaaten anwendbar. Auf die anderen Nicht-Euro-

Staaten kann das neue Instrument den externen Druck steigern und ein funktionelles Äquiva-

lent zu finanziellen Sanktionsmöglichkeiten bilden. Eine Innovation stellt die Strukturfondsre-

form von 2013 in dieser Hinsicht aber nicht dar. So qualifizierten sich in der Förderperiode 

2014-2020 neben Griechenland und Portugal auch alle neuen Mitgliedsstaaten für den Kohä-

sionsfonds und waren somit schon vor der Reform von der bereits bestehenden makroökono-

mischen Konditionalität betroffen. Der Status quo der Strukturfondsverordnung 2007-2013 be-

nachteiligt in dieser Hinsicht die Empfängerländer des Kohäsionsfonds, weil die 

Mittelsuspendierungen ausschließlich gegen sie gerichtet werden konnten. Diese Tatsache re-

lativiert in den östlichen Mitgliedsstaaten die Ablehnung gegenüber der Ausweitung der mak-

roökonomischen Konditionalität (Interview VIII).  

Die zwei größten Nettoempfänger, Ungarn und Polen, akzeptieren trotz ihrer skeptischen Hal-

tung die Ausweitung der Sanktionsinstrumente auf alle ESI-Fonds, verlangten aber eine faire 

und transparente Anwendung und wiesen auf Risiken für die benachteiligten Regionen in der 

Union hin (Ministry of National Development Ungarn 2011; The Government of the Republic of 

Poland 2011, 6). Der polnische Staatssekretär des Ministeriums für Auswärtige Angelegenhei-

ten forderte seine nördlichen Gegenüber heraus, indem er eine Ausweitung der Konditionalität 
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- über die Kohäsionspolitik hinaus - auf den gesamten EU-Haushalt vorschlug (Rat der 

Europäischen Union 2012j):  

and then we can talk. Find a good way to punish yourself first and then we can talk, because 
 (Rat der 

Europäischen Union 2012i, 9:38-9:40). 

Insgesamt zeichnete sich in den zentral- und osteuropäischen Mitgliedsstaaten eine skeptische 

Haltung gegenüber der Reforminitiative ab. Eine Ausweitung konnte akzeptiert werden, in den 

Anwendungsmodalitäten solle der Kommissionsvorschlag aber deutlich geschwächt werden 

(Rat der Europäischen Union 2012j). 

Die zwischenstaatliche Konfliktlinie bezüglich der Ausweitung der makroökonomischen Kondi-

tionalität verlief zwischen nördlichen Mitgliedsstaaten einerseits sowie südlichen und zentral- 

und osteuropäischen Mitgliedsstaaten andererseits. Nach der anfänglichen Klärungsphase un-

ter der polnischen Präsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2011 formierten sich die beiden 

Lager zum Auftakt der Verhandlungen in fluiden Allianzen (Bachtler und Mendez 2016, 130). 

Die nördlichen politischen Ökonomien fanden sich unter der Leitung Deutschlands zu der 

 Frankreich, die Nie-

derlande, Schweden, zeitweise aber auch Italien, Tschechien und Großbritannien vereinigten 

sich unter dem Ziel, die nationalen Beiträge zum EU-Haushalt nicht zu erhöhen und den euro-

päischen Mehrwert der gemeinsamen Ausgaben wirksamer zu gestalten (Friends of Better 

Spending 2012a; 2012b). Die Allianz der Friends of Better Spending erhielt während der Ver-

handlungen den Druck zur Reduktion des EU-Haushaltes und für die strikte Bewahrung des 

Kommissionsvorschlags zur makroökonomischen Konditionalität aufrecht (Friends of Better 

Spending 2012a; 2012b).  

Demgegenüber organisierten sich die südlichen sowie die neuen Mitgliedsstaaten in der 

kamen während der Verhandlungen zu informellen Treffen zusammen, bei denen sie gemein-

same Positionen zum MFR formulierten (Friends of Cohesion 2012). Die Friends of Cohesion 

begegneten ihrem Gegenüber mit einer eigenen Erklärung (2012), in der sie die Bedeutung der 

Kohäsionspolitik als Investitionsinstrument hervorhoben und sich eindeutig gegen weitere Kür-

zungen des Kommissionsvorschlags einsetzten. Insgesamt verliefen die nationalen Interessen 

bezüglich der Verbindung zwischen Kohäsionspolitik und Europäischem Semester also asym-

metrisch zu den Netto-Positionen der Mitgliedsstaaten. 
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Paketlösung 

Die deutsche Bundesregierung machte sich die asymmetrische Interessenskonstellation für 

eine Paketlösung zunutze (P. Becker 2019) und betonte auf den Treffen des Rates sowie auf 

den Gipfeltreffen des Europäischen Rates, dass ihre Zustimmung zum MFR an die Ausweitung 

der makroökonomischen Konditionalität geknüpft sei: 

tobeitrag von 
allen zu leisten, aber die Lastenteilung muss fair bleiben. Deshalb brauchen wir auch in Zukunft 
eine Korrektur der Beitragsverpflichtung und können auf die folgenden Kernanliegen auch nicht 

großes Haushaltsdefizit und hält sich nicht 
an seine fiskalpolitischen Verpflichtungen, hier mit wirksamen Maßnahmen entgegenzusteu-
ern. Es wäre doch dann völlig unlogisch auf der einen Seite Bußgelder zu erheben und auf der 
anderen Seite weiter Strukturfondsgelder zu überweisen: Das muss kohärent sein, und zwar 
für den gesamten Bereich der Haushalts- (Rat der 
Europäischen Union 2012j) 

Möglich war die Kopplungsstrategie der Friends of Better Spending auch aufgrund der variab-

len Präferenzintensität der oppositionellen Allianz (Moravcsik 1998, 65). Über den MFR konn-

ten Nettoempfänger direkten Zugang zu finanziellen Ressourcen und damit politisch hoch sicht-

bare Gewinne erzielen. Eine verspätete Einigung oder eine Absenkung der nationalen 

Einnahmen aus den EU-Geldern hätten direkte finanzielle Einbußen zur Folge. Nettoempfän-

ger wiesen daher eine starke Präferenzintensität bezüglich der finanziellen Ausgestaltung des 

MFR auf. Im Vergleich geht die makroökonomische Konditionalität für die Mitgliedsstaaten nur 

mit mittelbaren und langfristigeren Kosten und Risiken einher, da ihre rechtliche Neuregelung 

keine direkte Anwendung nach sich zieht. Auch in ihrer Salienz entfaltet die makroökonomische 

Konditionalität nicht die gleiche politische Sichtbarkeit wie die finanzielle Dimension des EU-

Haushaltes. Daher ist die Präferenzintensität der Nettoempfänger in Bezug auf die makroöko-

nomische Konditionalität ungleich niedriger als in Bezug auf die finanzielle Verteilung der Haus-

haltsmittel. So zeigte sich eine allgemeine Bereitschaft unter den Friends of Cohesion für eine 

günstige Einigung über den EU-Haushalt, Konzessionen bei der Ausweitung der makroökono-

mischen Konditionalität einzugehen (Interview XX, Interview X).  

Das erfolgreiche Schnüren einer Paketlösung war jedoch an weitere Prämissen geknüpft. Be-

reits Moravcsik (1998, 65) macht darauf aufmerksam, dass sich Paketverhandlungen als be-

sonders anforderungsreich gestalten. Die Verbindung zwischen zwei Verhandlungsgegenstän-

den kann nämlich zu Verteilungskonflikten zwischen verschiedenen innerstaatlichen 

Interessensgruppen führen. Die Kosten und Nutzen der makroökonomischen Konditionalität 

waren auf unterschiedliche Arenen verteilt. Der Nutzen bestand vor allem im Rahmen der 
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Haushaltsverhandlungen für wirtschaftspolitische Akteure, die einer Nettoperspektive und fis-

kalkonservativen Politikzielen folgen. Die Kosten traten jedoch vor allem im Bereich der Kohä-

sionspolitik auf. Die politischen Akteure in der Kohäsionspolitik verfolgten andere Ziele als die 

wirtschaftspolitischen Akteure in den Haushaltsverhandlungen. So schränkte beispielsweise 

die Verbindung zwischen der Programmierung der Fonds und den CSRs auch den Handlungs-

spielraum für deutsche Mittelempfänger ein. Die Prämissen für eine Paketlösung lenken den 

Blick somit auf die innenpolitischen Konflikte und zeigen zugleich die Grenzen der vereinfach-

t (Mayer 1994). Der nachfolgende 

Abschnitt legt diesen sektoralen Konflikt dar.  

6.4 Widerstand der sektoralen Ebene 

Die Paketlösung zur makroökonomischen Konditionalität stieß in den Mitgliedsstaaten auf den 

Widerstand der Cohesion Policy Community. In dem nachfolgenden Abschnitt werden diese 

innerstaatlichen Konfliktlinien dargelegt.  

Wie in Kapitel 2 und 3 dargestellt, ist die Kohäsionspolitik in eine duale Verhandlungsstruktur 

eingebettet. Die Paketlösung ist Bestandteil der Haushaltsverhandlungen, formal ist die mak-

roökonomische Konditionalität jedoch Verhandlungsgegenstand der regulativen Verhandlun-

gen über das Regelwerk der Kohäsionspolitik und unterliegt somit dem ordentlichen Gesetz-

gebungsverfahren. Dieses Verfahren liegt in der Zuständigkeit der sektoralen 

Kohäsionspolitiker und -politikerinnen. Eine Annahme der makroökonomischen Konditionalität 

kann also nicht direkt über die Haushaltsverhandlungen erfolgen, sondern nur mittelbar über 

die regulativen Verhandlungen auf der sektoralen Ebene. Die sektoralen Akteure mit Zustän-

digkeit für die Kohäsionspolitik brachten jedoch eigene Interessen in die Verhandlungen über 

die Strukturfondsreform 2013 ein.  

Auf der sektoralen Ebene nahmen auch Vertreter und Vertreterinnen von Nettozahlerstaaten 

die Perspektive von Mittelempfängern ein (Interview XIII). So waren sie doch selbst an der 

Mittelverwaltung beteiligt und richteten ihr Interesse daher auf die effektive Absorption der EU-

Fördergelder. Eine Divergenz in den Einstellungen zwischen verschiedenen sektoralen Akteu-

ren zeigt sich insbesondere in Nettozahlerstaaten, die zugleich hohe Bruttoempfänger der För-

dergelder darstellen. Abbildung 8 macht deutlich, dass Italien, Deutschland und Frankreich 

trotz ihrer negativen Nettoposition vergleichsweise hohe Einnahmen aus den ESI-Fonds erzie-

len.  
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Abbildung 8: Gesamtes Budget pro Mitgliedsstaat 2014-2020, ERDF, ESF und KF, Euro in Milliarden, 
Quelle: https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 

In diesen Mitgliedsstaaten tritt die sektorale Konfliktlinie besonders deutlich zum Vorschein. 

Die deutsch-französische Allianz zur Stärkung der makroökonomischen Konditionalität beruhte 

also nicht auf der uneingeschränkten Unterstützung der inländischen Cohesion Policy Com-

munity. Während Kanzleramt, Auswärtiges Amt und Finanzministerium die übergeordnete Per-

spektive des Nettozahlers und Gläubigerlandes einnahmen, vertraten die Länder sowie das für 

die Verwaltung der Fördergelder zuständige Wirtschaftsministerium eine Empfängerperspek-

tive (Interview XIII, Interview VI). Die deutschen Bundesländer äußerten sich etwa besorgt über 

negative finanzielle Anreize in der Kohäsionspolitik (Deutsche Länder 2010, 7). Skeptisch be-

trachtet wurde zudem die Berücksichtigung der CSR bei der Programmierung der Fördergel-

der. Diese Verbindung ginge mit einem Diskretionsverlust über die inhaltliche Ausrichtung der 
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Förderprogramme einher. Im Dezember 2011 kritisierte der Staatssekretär des Bundesminis-

teriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) die Reforminitiative deutlich:  

wenn die Europäische Kom-
mission länderspezifische Empfehlungen oder nationale Reformprogramme als Maßstab für 
die Genehmigung von Partnerschaftsvereinbarungen und Förderprogrammen heranziehen 
würde. Das liegt schon allein darin begründet, dass wir in den Mitgliedsstaaten, aber auch in 
den Regionen ganz unterschiedliche Gegebenheiten haben und sich das aus unserer Sicht 

 

Diese negative Haltung stand im Kontrast zu der deutschen Position in den übergeordneten 

Haushaltsverhandlungen. Kanzlerin Merkel hatte nur zwei Monate zuvor in ihrer Regierungs-

erklärung zum Eurogipfel (2011) noch betont, dass die Kohäsionspolitik künftig eine hervorge-

hobene Rolle bei der Durchsetzung von Strukturreformen einzunehmen habe. Daher stellt sich 

die Frage, wie die Bundesregierung die inneren Widerstände beim Schnüren der Paketlösung 

umgehen konnte. 

Auch in Italien zeigten sich interne Konflikte. Auf der sektoralen Ebene zählte Italien zu den 

vehementen Gegnern und Gegnerinnen der Ausweitung von makroökonomischen Konditiona-

litäten (Interview III, Interview VI, Interview VIII). Hier nahm es eine Mittelempfängerperspektive 

ein und bewertete dieses Instrument als Bestrafung für die Regionen. Anders als Portugal, 

Spanien oder Griechenland ordnete sich Italien im Rahmen der Haushaltsverhandlungen aber 

nur lose der Gruppe der Friends of Cohesion zu (Friends of Cohesion 2012; Rat der 

Europäischen Union 2012k). Einerseits profitiert insbesondere der Süden des Landes von ho-

hen Zahlungen aus den EU-Förderprogrammen. Als Nettozahler schloss sich Italien zugleich 

aber auch der Gruppe der Friends of Better Spending an. 

Vor allem aber prägte die technokratische Regierung unter Mario Monti die italienische Position 

in den Haushaltsverhandlungen. Nachdem der ehemalige EU-Kommissar für Wettbewerb im 

November 2011 das Amt des Ministerpräsidenten antrat, setzte er auf Austeritätsprogramme 

und liberalisierende Reformen (Culpepper 2014, 1271-72). Seine Bindung an die europäischen 

Auflagen spiegelte sich auch in dem Zusammenschluss der italienischen Regierung mit der 

Gruppe der Friends of Better Spending im Mai 2012 wieder. Auf der politischen Ebene unter-

zeichnete Italien hier die Forderung, eine strengere makroökonomische Konditionalität einzu-

führen. Der damalige Außenminister, Enzo Moavero Milanesi, betonte im Rat Italiens Offenheit 

gegenüber der Reform der makroökonomischen Konditionalität (Rat der Europäischen Union 

2012i, 10:15-10:16). Ähnlich wie in Deutschland zeigte sich also auch in Italien eine sektorale 
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Konfliktlinie zwischen den Akteuren aus den Haushaltsverhandlungen und den Akteuren aus 

der sektoralen Ebene.  

Die formale Struktur des Rates führte zu einer ungleichen Verteilung der politikfeldspezifischen 

Machtressourcen. Weil die für die Kohäsionspolitik zuständigen Minister und Ministerinnen 

keine gesonderte Ratsformation besitzen, konnten sie die sektorale Empfängerperspektive 

nicht direkt in den politischen Verhandlungen auf der europäischen Ebene vertreten. Ihre Re-

präsentanten und Repräsentantinnen finden sich stattdessen vor allem in den technischen For-

maten der Ratsarbeitsgruppe. Der übergeordnete RfAA ist hingegen mit nationalen Vertretern 

und Vertreterinnen aus den Außen- und Europaministerien besetzt, die in dem Politikfeld der 

Haushaltspolitik angesiedelt sind. Für die Akteure mit einer Nähe zu den Haushaltsverhand-

lungen ergeben sich so Machtressourcen für die hierarchische Durchsetzung ihrer politikfeld-

spezifischen Interessen gegenüber den sektoralen Widerständen. Sie nutzten ihre prozedura-

len Kompetenzen, um die makroökonomische Konditionalität aus dem sektoralen 

Gesetzgebungsverfahren herauszulösen und in den übergeordneten Haushaltsverhandlungen 

zu platzieren. Mit diesem Arena-Shifting (Falkner 2011) konnten sie den Verhandlungsgegen-

stand direkt zum Bestandteil der Verhandlungen zwischen den Staats- und Regierungschef 

und -chefinnen machen und so auf der höchsten Ebene festsetzen.  

In dem nachfolgenden Abschnitt wird die strategische Interaktion zwischen den Akteuren der 

kohäsionspolitischen und der haushaltspolitischen Arena dargestellt. Dabei lege ich die These 

dar, dass der Europäische Rat auf der Basis eines Arena-Shiftings seine Paketlösung den 

sektoralen Akteuren im Schatten der Hierarchie auferlegt und damit indirekt in das ordentliche 

Gesetzgebungsverfahren eingreift. 

6.5 Die Arena-Shifting-Stratgie des Europäischen Rats 

Eigentlich ist die makroökonomische Konditionalität Verhandlungsgegenstand des ordentli-

chen Gesetzgebungsverfahrens zu den Gemeinsamen Bestimmungen der ESI-Fonds. In den 

Strukturfondsverhandlungen für die Förderperiode 2014-2020 wies der Europäische Rat die-

sen Verhandlungsgegenstand jedoch den Haushaltsverhandlungen zu und schränkte auf diese 

Weise den Handlungsspielraum sektoraler Akteure ein. In diesem Abschnitt stelle ich dieses 

Arena-Shifting des Rates vor.  
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Die Verhandlungsbox der Haushaltsverhandlungen 

Die Verhandlungsgegenstände von MFR und dem Gesetzespaket der Kohäsionspolitik über-

schneiden sich teilweise. Finanzielle Angelegenheiten bezüglich der ESI-Fonds sind etwa so-

wohl für die Haushaltsverhandlungen als auch die regulativen Verhandlungen relevant. Der Rat 

verfügt daher bei der Zuweisung dieser Verhandlungsgegenstände zu einer der beiden Arenen 

über einen Handlungsspielraum. Üblicherweise werden Aspekte bezüglich der finanziellen Zu-

weisungen und der Verteilungsschlüssel aus den Gesetzesentwürfen der regulativen Verhand-

lungen ausgeklammert und stattdessen der MFR-Arena zugewiesen. Bei den Strukturfonds-

verordnungen 2014-2020 klammerte die Ratspräsidentschaft mit der makroökonomischen 

Konditionalität aber erstmals außerdem einen regulativen Aspekt aus dem ordentlichen Ge-

setzgebungsverfahren aus. So nahm die dänische Ratspräsidentschaft im Mai 2012 auch die 

makroökonomische Konditionalität in die Verhandlungsbox und damit offiziell in die Haushalts-

verhandlungen auf (Rat der Europäischen Union 2012l). Bei der Verhandlungsbox handelt es 

sich um ein strategisches Dokument, das Optionen für die Verhandlungsgegenstände des 

MFRs wie zum Beispiel die Mittelverteilung oder methodische Vorgaben vorlegt (Bachtler und 

Mendez 2016, 131). Dass die Verhandlungsbox des Rates zum MFR hierbei einen zentralen 

Aspekt aus der regulativen Dimension der Kohäsionspolitik aufnimmt, stellt ein Novum für die 

kohäsionspolitischen Verhandlung dar (Bachtler und Mendez 2016, 123). Die Zuständigkeit für 

diesen Diskussionspunkt entfiel nun auf die Arena der Haushaltspolitik. Mit der Aufnahme in 

der Verhandlungsbox nahm die Ratspräsidentschaft den Kohäsionspolitikern und -politikerin-

nen so den Handlungsspielraum bei den Verhandlungen um die makroökonomischen Konditi-

onalitäten und ordnete diesen Themenaspekt in eine empfänglichere Verhandlungsarena der 

Haushaltsverhandlungen ein.  

Früh war jedoch klar, dass eine politische Einigung zur makroökonomischen Konditionalität 

sowie zur Höhe des EU-Haushaltes nicht mehr während der dänischen Ratspräsidentschaft zu 

erwarten sei (Europäisches Parlament 2012f, 10:39-10:49). Die Verhandlungsbox enthielt noch 

keine Zahlen für die Beiträge und finanziellen Zuweisungen aus dem MFR. Diese Entscheidung 

über die Finanzausstattung wurde den Staats- und Regierungschefs und -chefinnen im Euro-

päischen Rat überlassen. Die Friends of Better Spending drängten auf eine Absenkung der im 

Kommissionsvorschlag vorgesehenen Beitragszahlungen, während die Friends of Cohesion 

den Kommissionsvorschlag als Minimum betrachtete. Im Juni 2012 unterbreitete die dänische 

Präsidentschaft zwei weitere Verhandlungsboxen, die als Grundlage für den EU-Gipfel des 

Europäischen Rates am 28.- 29. Juni 2012 dienten (Rat der Europäischen Union 2012d; 
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2012f). Die Staats- und Regierungschefs und -chefinnen beschränkten sich bei ihren ersten 

Gesprächen darauf, Bemühungen um eine Einigung bis zum Ende des Jahres festzuhalten (P. 

Becker 2012; Europäischer Rat 2012). Einen inhaltlichen Fortschritt erzielten sie nicht. Die zyp-

riotische Präsidentschaft übernahm die Verhandlungsführung und veranstaltete im Juli 2012 

eine weitere Absprache über den MFR. Bestehende Differenzen über die Höhe des EU-

Haushaltes und die makroökonomische Konditionalität wurden zum wiederholten Male deutlich 

(Bachtler und Mendez 2016, 131). Im September 2012 zirkulierte die zypriotische Präsident-

schaft schließlich eine Verhandlungsbox (Rat der Europäischen Union 2012h), in der sie ihre 

schlagenen Ausgaben einschließlich aller Aspekte innerhalb und außerhalb des MFR nach un-

ten zu korrigiere (Bachtler und Mendez 2016, 131-32).  

MFR-Einigung hinter verschlossenen Türen 

Nachdem der Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedsstaaten (COREPER) Oktober 

2012 eine Übereinkunft über die Verhandlungsbox fand, übernahm der Präsident des Europä-

ischen Rates die Kompromisssuche zwischen den Staats- und Regierungschefs und -chefin-

nen über die finanzielle Verteilungsfrage. Auf der Basis von bilateralen Gesprächen entwarf 

Van Rompuy einen Kompromissvorschlag für die Finanzausstattung des MFRs 2014-2020 

(Crowe 2016, 79), den er bei dem EU-Gipfel am 22.-23. November zur Diskussion stellte. Der 

Vorschlag sah eine deutliche Kürzung des EU-Haushaltes um 2 % im Vergleich zur Förderpe-

riode 2007-2013 vor (Rompuy 2012). Für einen Kompromiss waren die Positionen der Mit-

gliedsstaaten aber immer noch zu weit voneinander entfernt, sodass der Gipfel ohne Einigung 

oder gemeinsame Schlussfolgerungen endete (Crowe 2016, 79). Es folgten weitere Sondie-

rungsgespräche zwischen der Kommission, dem Ratspräsidenten sowie den Mitgliedsstaaten. 

Rat und EP hatten keine Beteiligungsmöglichkeiten an diesen bilateralen Verhandlungen 

(Crowe 2016, 80-81). Die intensiven Deliberationen hinter verschlossenen Türen boten schließ-

lich die Grundlage für eine Einigung bei dem EU-Gipfel am 7.-8. Februar (Europäischer Rat 

2013). 

Die politische Einigung der Staats- und Regierungschefs und -chefinnen sah eine erstmalige 

Kürzung des gemeinsamen Haushaltes vor29. Die Kürzungen betrafen auch die Mittel für die 

                                                           
29 Insgesamt sollten die Verpflichtungen für den EU-Haushalt die Obergrenze von 959,988 Millionen 
Euro, also 1 % des BNE der EU nicht überschreiten. Damit standen der EU rund 3,5 % weniger Zah-
lungsverpflichtungen zur Verfügung als in der Förderperiode 2007-2013 (Euractiv 2013). Das beste-
hende Rabattsystem wurde aber beibehalten. 
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Kohäsionspolitik. Tabelle 6 bietet eine Übersicht über die finanzielle Verteilung der Haushalts-

mittel in der Förderperiode 2014-2020 im Vergleich zur Förderperiode 2007-2013. Für die Kri-

senstaaten Griechenland, Portugal, Irland, Spanien und Italien standen darüber hinaus Son-

derzuweisungen aus den Strukturfondsmitteln zur Verfügung. Auch Regionen auf Malta, 

Zypern, in Belgien, Deutschland, Ungarn, Tschechien und Slowenien profitierten von zusätzli-

chen Mitteln. Sicherheitsnetze stellten zudem eine Mindestförderung für Übergangsregionen 

sicher (EU 1311/2013).  

Ausgabenrubrik 
MFR 
2014-2020 

MFR 
2007-2013 Differenz     

Verpflichtungsermächtigungen In  (Mio.) In  (Mio.)  In Prozent 

1. Intelligentes und integratives Wachstum 450.763 446.310 +1,00% 

1.a Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und 
Beschäftigung 

125.614 91.495 +37,3% 

1. b Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer 
Zusammenhalt 

325.149 354.815 -8,4% 

2. Natürliche Ressourcen 373.179 420.682 -11,3% 

3. Sicherheit und Unionsbürgerschaft 15.686 12.366 +26,8% 

4. Globales Europa 58.704 56.815 +3,3% 

5. Verwaltung 61.629 57.082 +8% 

6. Ausgleichszahlungen 27 
  

Verpflichtungen Insgesamt 959.988 994.176 -3,4% 

als Prozent des BNE 1.00% 1.12% 
 

    

Sonderinstrumente       

Nothilfereserve 1960 1.697 +15,5% 

Europäischer Globalisierungsfonds 1050 3.573 -70,6% 

Solidaritätsfonds 3500 7.146 -51% 

Flexibilitätsinstrument 3300 1.429 +130,9% 

EDF  26.984 26.826 +0,6% 

Sonderinstrumente insgesamt 36.794 40.670 -9,5% 

als Prozent des BNE 0.04% 0.05% 
 

    

MFR und Sonderinstrumente insgesamt 996.782 1.035.031 -3,7% 

als Prozent des BNE 1.04% 1.17% 
 

Tabelle 6: Der MFR 2014-2020 im Vergleich mit dem MFR 2007-2013, in Preisen von 2011, Quelle: 
Rat der Europäischen Union (2013b) 
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Neben diesen finanziellen Aspekten einigten sich die Staats- und Regierungschefs und -che-

finnen auch auf die Ausweitung der makroökonomischen Konditionalität. Beide Stränge der 

makroökonomischen Konditionalität sollen eingeführt werden und sowohl Zahlungen als auch 

Verpflichtungen berücksichtigen30. Die Schlussfolgerungen des Europäische Rats legten eine 

stark automatisierte Verfahrensaktivierung nahe31. Sie unterstützten neben dem automati-

schen Verfahren zur Mittelsuspendierung auch die Verbindung zwischen ESI-Fonds und CSRs.  

Mit dem Entschluss, dieses Prinzip in die Gemeinsamen Bestimmungen aufzunehmen, griff 

der Europäische Rat in das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zur regulativen Dimension 

der Kohäsionspolitik ein. Eigentlich beschränkte die EU den Einfluss des Europäischen Rates 

über die Gesetzgebungsprozesse und hält in Art 15 AEUV fest, dass er 

ter auf. Da der Europäische Rat diesen Aspekt aber an seine Einigung zum MFR koppelte, 

legte er die Position des Rates de facto von oben herab fest. In der hierarchischen Struktur des 

Rates ordneten sich die sektoralen Akteure den politischen Richtlinien der Staats- und Regie-

rungschefs und -chefinnen unter und akzeptieren die Einschränkungen in ihrem Verhandlungs-

spielraum. Auch wenn der Europäische Rat keine direkten hierarchischen Steuerungskompe-

tenzen besitzt, nutzte er den Schatten der Hierarchie und machte die makroökonomische 

Konditionalität so zum Bestandteil eines komplexen Pakets, aus dem es sich nach monatelan-

gen zwischenstaatlichen Verhandlungen kaum noch einzeln herausnehmen ließ.  

Die Umsetzung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats  

Nachdem die politische Einigung im Rahmen der MFR-Verhandlungen gefallen war, überführte 

der Rat die Position der Staats- und Regierungschefs und -chefinnen zur makroökonomischen 

Konditionalität in sein Verhandlungsmandat für das Regelwerk der Kohäsionspolitik. Die inter-

nen Ratsverhandlungen dazu liefen bereits seit Oktober 2011. Mit mehreren inhaltlich vonei-

nander abgegrenzten thematischen Blöcken baute der Rat sein Verhandlungsmandat schritt-

weise auf. Unter der polnischen und der dänischen Ratspräsidentschaft konnte der Rat bis zum 

Juni 2012 bereits in mehreren zentralen thematischen Blöcken zu einer partiellen allgemeinen 

                                                           
30 In Ergänzung zu dem Kommissionsvorschlag entwarf der Europäische Rat eine Methodologie der 
doppelten Kappung für die Suspendierung von Zahlungsverpflichtungen. Bei einem ersten EDP (MIP) 
sollte die Höhe der Mittelsuspendierungen begrenzt sein und graduell auf 100 % (50%) der ESI-Fonds 
bzw. 1 % (0.5 %) des nominalen BIP erhöht werden (Europäischer Rat 2013). 
31 Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, soll die Kommission zur Aktivierung des Verfahrens verpflichtet 
werden. Da der Rat außerdem über den Modus der umgekehrten qualifizierten Mehrheit über den Vor-
schlag entscheidet, unterliegt die makroökonomische Konditionalität einem starken Automatismus. 
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Ausrichtung finden32 (Rat der Europäischen Union 2012c; 2012e). Die partielle allgemeine Aus-

richtung stellte vorläufige Teilkompromisse dar, die unter der Prämisse standen, dass nichts 

endgültig beschlossen ist, bevor alles beschlossen ist. Als der Europäische Rat die politische 

Einigung zum MFR im Februar 2013 erreichte, befand sich der Rat zu diesen angenommenen 

thematischen Blöcken bereits seit mehreren Monaten in den Trilog-verhandlungen mit dem EP 

(vgl. Kapitel 7.2). Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates machten für den Rat nun 

den Weg frei, um auch in der kontroversen Frage der makroökonomischen Konditionalität eine 

partielle allgemeine Ausrichtung festzulegen und auf dieser Basis die Verhandlungen mit dem 

EP zu eröffnen. 

Bei der Überführung in das Verhandlungsmandat des Rates stießen die wirtschaftspolitischen 

Imperative des Europäischen Rates jedoch auf den sektoralen Widerstand innerhalb des Ra-

tes. Auch wenn die nationalen Vertreter und Vertreterinnen auf dieser Ebene das Prinzip der 

makroökonomischen Konditionalität nicht mehr grundsätzlich hinterfragten, brachten einige 

Delegationen Bedenken vor. Verschiedene Verfahrensgarantien wurden in den internen Rats-

verhandlungen zur Debatte gestellt. Vor allem die Freunde der Kohäsionspolitik versuchten 

den Mechanismus aufzuweichen. 

Im April 2013 legte die Ratspräsidentschaft schließlich einen vorläufigen Kompromiss für die 

makroökonomische Konditionalität vor (Rat der Europäischen Union 2013b). Dieser folgte in 

den wesentlichen Punkten weiterhin dem Kommissionsvorschlag und den Schlussfolgerungen 

des Europäischen Rates. Der Rat ergänzte die makroökonomische Konditionalität aber um zu-

sätzliche moderate Schutzklauseln. In dem zweiten Strang der verpflichtenden Mittelsuspen-

dierungen folgte der Rat dem Vorschlag der doppelten Kappung aus den Schlussfolgerungen 

des Rates. Er unterstrich darüber hinaus, dass die Suspendierung von Verpflichtungen Vorrang 

über der Suspendierung von Zahlungen erhalten solle. Das Vereinigte Königreich konnte au-

ßerdem sicherstellen, dass es von der makroökonomischen Konditionalität ausgenommen 

wurde. 

Der Kompromisstext ging den kritischen Delegationen jedoch nicht weit genug, sodass sich der 

Rat noch nicht auf eine finale Position einigen festlegen konnte (Rat der Europäischen Union 

2013c). In einem weiteren Kompromisstext führte der Rat weitere Verfahrensgarantien ein und 

schloss Programme unter dem Ziel der europäischen territorialen Zusammenarbeit von der 

                                                           
32 Bei den bis dahin angenommen thematischen Blöcken handelt es sich um: Programmierung, Ex-ante-
Konditionalitäten, Verwaltung und Kontrolle, Monitoring und Evaluierung, Förderfähigkeit, Großprojekte, 
thematische Konzentration, Finanzinstrumente, Nettoeinnahmen erwirtschaftende Vorhaben und öffent-
lich-private Partnerschaften, sowie der thematische Block zum Leistungsrahmen.   
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makroökonomischen Konditionalität aus (Rat der Europäischen Union 2013d). Unbeabsichtigte 

negative Folgen sollten durch die Berücksichtigung von wirtschaftlichen und sozialen Um-

stände abgemildert werden (Rat der Europäischen Union 2013f). Mit dieser Kompromisslösung 

stimmten die ständigen Vertreter und Vertreterinnen im September 2013 der partiellen allge-

meinen Ausrichtung zur makroökonomischen Konditionalität zu (Rat der Europäischen Union 

2013e). Der Kompromiss führte moderate Verfahrenssicherheiten ein. Die zentralen Eckpfeiler 

blieben aber bestehen. Dazu zählten die beiden Stränge, die Berücksichtigung aller ESI-Fonds, 

ein starker Automatismus sowie Mittelsuspendierungen von Zahlungen. Die Mitgliedsstaaten 

positionierten sich nun einstimmig hinter dieser Position und lehnten weitere Eingriffe durch 

das EP ab, weil sonst der interne Interessensausgleich bezüglich dieses Verhandlungsgegen-

standes aus dem Gleichgewicht zu geraten drohte. Gegenüber dem EP standen auch ehema-

miss des Rates (Rat der Europäischen Union 2013g, 8:42-8:44). 

Insgesamt geht die Verhandlungsposition des Rates zur makroökonomischen Konditionalität 

maßgeblich auf die Haushaltsverhandlungen des Europäischen Rates zurück. Indem der Eu-

ropäische Rat diesen Gegenstand zum Bestandteil der Paketlösung für den MFR machte, griff 

er in das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zur regulativen Dimension der Kohäsionspolitik 

ein, über das er eigentlich keine gesetzgeberischen Kompetenzen verfügt. Die praktische Kon-

sequenz dieses Arena-Shiftings ist, dass das Verhandlungsmandat der Minister und Ministe-

rinnen an den Policy-Imperativ der Staats- und Regierungschefs- und chefinnen gebunden 

sind. Bei der anschließenden Überführung in die sektoralen Verhandlungen können zwar noch 

moderate Schutzklauseln, Verfahrensgarantien und Ausnahmeregelungen ergänzt werden. 

Doch der Kompromiss stattete die makroökonomische Konditionalität immer noch mit einem 

deutlichen Biss aus.  

Zusammenfassung 

Dieses Kapitel legt eine externe Indienstnahme der ESI-Fonds durch finanz- und wirtschafts-

politische sowie nördliche Mitgliedsstaaten dar. Ich habe die Strategien und Praktiken darge-

legt, mit denen machtvolle Akteure auf die Ressourcen fremder Politikbereiche zugreifen kön-

nen. Für dieses Ziel habe ich die Ausweitung der makroökonomischen Konditionalität durch 

die Strukturfondsreform von 2013 betrachtet und nach den Bedingungsfaktoren dieser Reform 

gesucht.  

Bei der makroökonomischen Konditionalität handelt es sich um eine scharfe Erweiterung des 

wirtschaftspolitischen Werkzeugkastens der EU. Zusätzlich zu den finanziellen Bußgeldern 
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kann die EU durch dieses Instrument auch eine Suspendierung der ESI-Fonds erlassen, wenn 

ein Mitgliedsstaat gegen die Auflagen aus dem SWP verstößt. Daher konnte ich dieses Ele-

ment der Strukturfondsreform von 2013 in das Krisenmanagement nach der Eurokrise einord-

nen. Zur Stabilisierung der Eurozone setzten nördliche Mitgliedsstaaten hier eine innere Ab-

wertung in den südlichen Mitgliedsstaaten durch. In den Verhandlungen um die 

makroökonomische Konditionalität spiegelt sich daher die Konfliktlinie zwischen nördlichen und 

südlichen Mitgliedsstaaten der EU besonders wieder. Letztere sind sowohl aufgrund ihrer Ab-

hängigkeit von den ESI-Fonds als auch ihrer erhöhten Anfälligkeit, die Regeln des SWP zu 

übertreten, besonders vulnerabel gegenüber Mittelsuspendierungen.  

Ich habe gezeigt, dass sich Nettozahlerstaaten über die MFR-Verhandlungen eine besondere 

Gelegenheitsstruktur eröffnet. Hier können sie ihre günstige Verhandlungsposition nutzen, um 

ihre Zustimmung zu finanziellen Mehrbelastungen an weitere Verhandlungsgegenstände zu 

knüpfen. Eben diese Strategie verfolgt die deutsche Bundesregierung bei der Ausweitung der 

makroökonomischen Konditionalität. Nachdem die Van Rompuy Task Force diesen Verhand-

lungsgegenstand auf die Tagesordnung für die Haushaltsverhandlungen gesetzt hatte, machte 

die deutsche Bundesregierung dieses Element zu einem ihrer Kernanliegen. Bei südlichen Mit-

gliedsstaaten überwog das kurzfristige Interesse an einer schnellen Einigung zum MFR gegen-

über den langfristigen Risiken der makroökonomischen Konditionalität. Daher konnte der Rat 

auf der Ebene der Haushaltsverhandlungen eine zwischenstaatliche Paketlösung schnüren 

und die Opposition der peripheren Mitgliedsstaaten überwinden. Die vorliegende Fallstudie un-

terstreicht folglich die anhaltende Erklärungskraft intergouvernementaler Erklärungsansätze 

sowie die Gestaltungsmacht von Paketlösungen.  

Die Paketlösung zwischen nördlichen Nettozahlern und südlichen Nettoempfängern stößt in 

dem dualen Verhandlungssystem der Kohäsionspolitik jedoch auf sektorale Widerstände. So 

verfolgten auch in nördlichen Nettozahlerstaaten Akteure aus der Cohesion Policy Community 

eine Empfängerperspektive und äußerten deutliche Kritik an den negativen Folgen der makro-

ökonomischen Konditionalität für die Verwaltung der ESI-Fonds. Da die regulativen Aspekte 

über das ordentliche Gesetzgebungsverfahren verabschiedet werden, leiten die sektoralen Ak-

teure die Verhandlungen und können die Einführung der makroökonomischen Konditionalität 

auf diesem Weg blockieren. Aus rechtlicher Sicht verfügte der Europäische Rat über keine 

gesetzgeberischen Kompetenzen, sodass seine Schlussfolgerungen zum MFR für die sektora-

len Akteure nicht bindend sind. Allerdings aktivieren die Staats- und Regierungschefs und -

chefinnen erfolgreich ihre prozeduralen Befugnisse, um die makroökonomische Konditionalität 
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aus den sektoralen Verhandlungen herauszulösen und zum Bestandteil des MFR zu machen. 

Als Teil der Paketlösung zum EU-Haushalt erhöhen sich die Kosten einer Blockade dieser re-

gulativen Reform um ein Vielfaches, da der Gesamtkompromiss zum MFR ins Wanken geraten 

würde. Durch dieses Arena-Shifting setzt der Europäische Rat seine Paketlösung im Schatten 

der Hierarchie durch. Sektorale Akteure im Rat ordnen sich dem Policy-Imperativ unter und 

schwächen die makroökonomische Konditionalität nur punktuell ab. Die Fallstudie macht folg-

lich deutlich, dass der Europäische Rat im Rahmen der MFR-Verhandlungen seine Steue-

rungsmöglichkeiten über das Gesetzgebungsverfahren ausdehnen kann und die sektoral frag-

mentierten Entscheidungsprozesse im Rat dabei übertritt.  

Insgesamt ist die Debatte um die makroökonomische Konditionalität von einem funktionalen 

Konflikt zwischen wirtschaftspolitischen Akteuren einerseits und regionalpolitischen Akteuren 

andererseits geprägt. Damit grenzt sich dieses Reformelement deutlich von dem Verhand-

lungsgegenstand der ex-ante-Konditionalitäten ab, die in Kapitel 3 dargestellt wurden. Die Idee 

für die Einführung von ex-ante-Konditionalitäten entsprang noch politikfeld-internen Erwägun-

gen aus dem Barca-Bericht von 2009. Im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise schlug die 

politische Debatte um Konditionalitäten aber eine neue Richtung ein. Das Abkommen zur Aus-

weitung und Stärkung der makroökonomischen Konditionalität erlegte einen fremden Politikin-

halt auf die sektoralen Akteure und Akteurinnen. Kosten und Nutzen dieses Instruments sind 

ungleich auf die verschiedenen Arenen verteilt. Während die wirtschaftspolitische Steuerung 

der EU gestärkt wird, treffen die Kosten der möglichen Suspendierungen vor allem die Mittel-

verwaltenden.  

In diesem Kapitel wurde deutlich, dass die Möglichkeiten, ESI-Fonds über Konditionalitäten in 

den Dienst politikfeldfremder Programme zustellen, ungleich verteilt sind. Nur Nettozahler kön-

nen in den MFR-Verhandlungen externe Ansprüche durchsetzen. So wäre es wohl kaum denk-

bar, eine Konditionalität gegen die Interessen von Deutschland und Frankreich an den EU-

Haushalt zu koppeln. Zudem erweisen sich Konditionalitäten aus dem Bereich der Fiskalpolitik 

als besonders geeignet, um auf die Agenda des MFR zu gelangen. Die Konfliktlinie zwischen 

nördlichen und südlichen politischen Ökonomien verläuft asymmetrisch zu der Konfliktlinie zwi-

schen Nettozahlern und Nettoempfängern. Darüber hinaus weisen Finanzakteure eine große 

Nähe zu den Staats- und Regierungschefs und -chefinnen auf und können ihre Forderungen 

besonders gut in den MFR-Verhandlungen platzieren. Zugleich ist die hohe politische Salienz 

der makroökonomischen Konditionalität zur Zeit der Haushaltsverhandlungen 2014-2020 auch 

von kontingenten Umweltereignissen geprägt. So hat die fortwährende Wirkung der Eurokrise 
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diesem Verhandlungsgegenstand eine hohe Sichtbarkeit gewährleistet. Die Anforderungen 

von Nettozahlern künftiger Förderperiode hängen damit auch immer von den dominanten Prob-

lemen der jeweiligen Zeit ab.  

Im nachfolgenden Kapitel lege ich den Fokus auf die Konfliktlinien und Strategien des EP. Im 

Gegensatz zu Rat und Kommission setzte sich im EP ein breiter Konsens für die Streichung 

der makroökonomischen Konditionalität durch. Obwohl das EP diese Maximalposition nicht 

durchsetzen konnte, aktivierte es erfolgreiche Strategien für ein Watering-Down.  
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7. Konfliktlinien und Strategien im Europäischen Parlament  

Dieses Kapitel fragt nach den Konfliktlinien und Strategien des EPs in den Verhandlungen über 

die makroökonomische Konditionalität. In dem voranstehenden Kapitel wurde die These dar-

gelegt, dass die Einführung der makroökonomischen Konditionalität auf einer externen Indi-

enstnahme der ESI-Fonds für die wirtschaftspolitische Steuerung der EU basiert. Doch die hie-

rarchischen Steuerungsmöglichkeiten politikfeldfremder Akteure sind begrenzt. Auf die 

Grenzen ihrer Verhandlungsmacht stießen die wirtschaftspolitischen Interessensvertreter aus 

Rat und Kommission im Co-Gesetzgebungsverfahren mit dem EP. Über die MdEPs finden po-

litikfeldspezifische Interessen der Cohesion Policy Community eine politische Repräsentation. 

In der Folge positionierte sich das EP als beständiger Veto-Spieler gegenüber der makroöko-

nomischen Konditionalität. In diesem Kapitel nehme ich die strategische Interaktion zwischen 

den Co-Gesetzgebern in den Blick. Auf der Basis eines Power-Based Bargaining Ansatzes 

(vgl. Kapitel 4) zeige ich dabei, dass das EP die sektorale Domäne gegenüber einer `feindli-

chen Übernahme´ verteidigt.  

Dieses Kapitel verfolgt zwei Ziele. Zum einen soll in Abschnitt 7.1 bis 7.3 die strategische In-

teraktion zwischen Rat und EP in den Verhandlungen um die makroökonomische Konditiona-

lität dargelegt werden. Im Abschnitt 7.1 wird zunächst auf Basis der dreidimensionalen Kon-

fliktstruktur im EP der Frage nachgegangen, warum unter den MdEPs eine konsensuale 

Ablehnung der makroökonomischen Konditionalität möglich war. Abschnitt 7.2. richtet den Fo-

kus auf die machtbasierten Verhandlungen zwischen Rat und EP. Ich zeige, dass die Macht-

potenziale der beiden Akteure durch den zeitlichen Rahmen der Verhandlungen beschränkt 

sind. Anschließend wird in Kapitel 7.3 die Einigung zwischen Rat und EP erläutert. Neben ei-

nem formalen Watering-Down basiert sie auch auf einem informellen Einverständnis. Demnach 

handelt es sich bei der makroökonomischen Konditionalität um ein symbolisches Druckmittel, 

das nicht zur praktischen Anwendung bestimmt ist. Als zweites Ziel überprüft dieses Kapitel 

die tatsächliche Bindungswirkung dieses informellen Einverständnisses in Abschnitt 7.4. Dieser 

Abschnitt unternimmt einen Perspektivwechsel und blickt auf die konkreten Anwendungsfälle 

der makroökonomischen Konditionalität zwischen 2010 und 2016. Auf der Basis dieser Fallbei-

spiele erweist sich die Anwendung der Konditionalität tatsächlich als symbolisches Druckmittel.  

7.1 Die dreidimensionale Konfliktstruktur im Europäischen Parlament 

We were sort of like a lonely sailor in the ocean. We were the only institution fighting for years 
against the macroeconomic conditionality. Not a single member state has ever supported the 

(Danuta Hübner in Europäisches Parlament (2013a, 10:37-10:45)) 
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Im Gegensatz zu Kommission und Rat positioniert sich das EP eindeutig gegen die Ausweitung 

der makroökonomischen Konditionalität. In dem folgenden Abschnitt führe ich den breiten Kon-

sens im EP zu dieser Frage auf eine dreidimensionale Konfliktstruktur von Parteienzugehörig-

keit, Nationalität und Ausschusszugehörigkeit zurück. 

Verfechter einer starken Kohäsionspolitik 

Der Regi-Ausschuss positionierte sich als Befürworter einer starken Kohäsionspolitik. Laut dem 

zuständigen Berichterstatter, Lambert van Nistelroy, selbst ein Niederländer und Mitglied der 

Europäischen Volkspartei (EVP), repräsentierten die Mitglieder des Regi-Ausschusses einen 

Kreis der Freunde der Kohäsionspolitik (Europäisches Parlament 2011d, 17:04-17:10). In einer 

Resolution vom Oktober 2010 brachte das EP seine Unterstützung für eine starke Kohäsions-

politik zum Ausdruck und wandte sich gegen jede Initiative, den EU-Haushalt durch eine Sek-

toralisierung oder Renationalisierung radikal umzustrukturieren (Europäisches Parlament 

2010b, 9:36-9:40; 2010e). Diese Resolution schloss sich an einen längeren Findungsprozess 

zu den politischen Positionen der Fraktionen an, der von einer ausschussübergreifenden Ar-

beitsgruppe zur Zukunft der Kohäsionspolitik begleitet wurde (Europäisches Parlament 2010a). 

Die Ergebnisse dieser Gruppe trug der Regi-Ausschuss in einem ersten unveröffentlichten Po-

sitionspapier zusammen (Hübner 2016, 142). Im Oktober 2010 nahm das EP eine erste Reso-

lution zur Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2013 an. Schon früh machte es damit klar, dass 

es die Kohäsionspolitik vor externen Angriffen schützen werde (Europäisches Parlament 

2010e).  

Während er die Kohäsionspolitik nach außen verteidigte, setzt sich der Regi-Ausschuss in den 

politischen Auseinandersetzungen innerhalb der Cohesion Policy Community für eine stärkere 

supranationale Kontrolle über die Verwaltung der ESI-Fonds ein. Zwischen Oktober 2011 und 

Juni 2012 erarbeitete der Regi-Ausschuss fünf Berichte zu grundlegenden Problembezügen 

der Kohäsionspolitik. Davon beschäftigte sich insbesondere der Bericht von Markus Pieper 

über den 5. Kohäsionsbericht mit der grundlegenden Strategie der Kohäsionspolitik nach 2013 

(Europäisches Parlament 2011e). Die ESI-Fonds dürften, so der Bericht, nicht als bloßes Werk-

zeug anderer Politikbereiche betrachtet werden. Ihr vorrangiges Ziel der sozialen, ökonomi-

schen und territorialen Kohäsion solle ihr primärer Fokus bleiben (Europäisches Parlament 

2011e, 10). Ebenso machte der Bericht klar, dass der europäische Mehrwert der Kohäsions-

politik künftig zu steigern sei. Der Regi-Ausschuss unterstützte den Vorschlag der Kommission, 

die ESI-Fonds an ex-ante-Konditionalitäten zu binden und auf diese Weise die Umsetzung von 

EU-Recht sowie gemeinsame politische Prioritäten zu stärken (Europäisches Parlament 
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2011b). Die Berichte des Regi-Ausschusses wurden im Juni 2012 vom Plenum angenommen. 

Seine Position als Verteidiger der Interessen einer supranationalen Cohesion Policy Commu-

nity festigte das EP damit für den weiteren Verlauf der legislativen Vorbereitungen. 

Die makroökonomische Konditionalität traf im EP dagegen auf eine breite Ablehnung. Parallel 

zu den Treffen der Van Rompuy Task Force (vgl. Kapitel 6.2) drangen im Mai und Juni des 

Jahres 2010 erstmals die Überlegungen zu diesem Mechanismus in den Regi-Ausschuss vor 

(Europäisches Parlament 2010a). Direkt wurde der Vorschlag kontrovers diskutiert. In einer 

Entschließung für den MFR 2014-

Mittel des Kohäsionsfonds irgendeiner Art von Sanktionen im Rahmen einer makroökonomi-

schen Konditionalität in Verbindung mit dem Wachstums- und Stabilitätspakt zu unterwerfen, 

da dies gegen die Zielvorgaben gerichtet wäre, die mit der Kohäsionspolitik verfolgt werden 

(Europäisches Parlament 2011a, 75.). Die Skepsis beschränkte sich aber in erster Linie 

auf die finanziellen Sanktionsmöglichkeiten für die Haushaltsregeln aus dem SWP. Eine inhalt-

liche Verbindung zwischen Kohäsionspolitik und wirtschaftspolitischer Koordinierung wurde 

nicht grundlegend abgelehnt33.  

In Bezug auf den Suspendierungsstrang der makroökonomischen Konditionalität setzte das 

EP in seiner Verhandlungsposition auf eine vollständige Streichung von Artikel 21 (entspricht 

Artikel 23 im finalen Gesetzestext) und stellt somit eine Maximalforderung auf (Ausschuss für 

Regionale Entwicklung 2011). Doch wie lässt sich diese konsensuale Ablehnung gegenüber 

der Mittelsuspendierungen durch die makroökonomische Konditionalität in den Reihen der 

MdEPs erklären? Sowohl in der Kommission als auch im Rat hatte der Vorschlag noch scharfe 

interne Differenzen hervorgerufen. Die eindeutige Stellung des EPs überrascht, zumal die Be-

richterstatterin und der Berichterstatter für die Gemeinsamen Bestimmungen aus Deutschland 

bzw. aus den Niederlanden stammten.  

 

                                                           
33 Der erste Strang der makroökonomischen Konditionalität sieht eine stärkere Berücksichtigung der po-
litischen Prioritäten aus dem Europäischen Semester bei der Programmierung der ESI-Fonds vor. Der 
zweite Strang bezieht sich auf die Einhaltung der Defizit- und Schuldenregeln aus dem SWP (vgl. Kapitel 
6). Das EP weist eine grundsätzliche Bereitschaft auf, die Kohäsionspolitik über den ersten Strang stär-
ker auf die wirtschaftspolitischen Empfehlungen abzustimmen (Interview XXIX). Eine solche Verbindung 
solle aber nicht dazu führen, dass die Kohäsionspolitik an Prioritäten geknüpft werde, die außerhalb des 
Wirkungsbereiches der EU-Strukturprogramme liegen (Ausschuss für Regionale Entwicklung 2011, 93). 
Statt den von der Kommission geforderten CSRs sollten daher die Nationalen Reformprogramme als 
Referenzpunkt für die Partnerschaftsvereinbarungen herangezogen werden (Europäisches Parlament 
2014, 28-29). 
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Konfliktlinien im Europäischen Parlament 

Die Position des EPs wird von einer dreidimensionalen Konfliktstruktur geprägt. An die Ober-

fläche trat diese vor allem während der internen und ausschussübergreifenden Erarbeitung des 

Verhandlungsmandats für den Regi-Ausschuss zwischen Oktober 2011 und der Abstimmung 

im Plenum am 11. Juli 2012 (Hübner 2016, 148). Das EP stimmte jedoch nicht isoliert über die 

makroökonomische Konditionalität ab. Als Bestandteil der Gemeinsamen Bestimmung ist die 

Streichung von Artikel 23 nur ein Aspekt aus einem komplexen Paket34. Die Abstimmung des 

Plenums erlaubt folglich keine direkten Rückschlüsse auf den Einzelaspekt der makroökono-

mischen Konditionalität. Die in dieser Arbeit identifizierten Konfliktlinien basieren stattdessen 

auf einer Analyse der Deliberationen in den Sitzungen des Regi-Ausschusses und im Plenum 

sowie von relevanten Dokumenten, Positionspapieren und Experten- und Expertinneninter-

views.  

Wie in Abbildung 9 dargestellt, wird die Position der MdEPs gegenüber der makroökonomi-

schen Konditionalität von der Parteiengruppe, der Nationalität sowie der Ausschusszugehörig-

keit beeinflusst. Die Literatur über das EP hat sich bereits intensiv mit der Frage auseinander-

gesetzt, inwiefern das Verhalten der MdEPs von den nationalen Interessen oder von 

transnationalen Parteigruppen geprägt wird. Verschiedene Studien zeigen eine hohe Kohäsion 

innerhalb der europäischen Parteiengruppen und deuten somit auf den Vorrang der supranati-

onalen Parteiengruppe vor nationalen Interessen (Bowler und McElroy 2015; Hix, Noury und 

Roland 2005; Yordanova und Mühlböck 2015). Die frühe Literatur über das Wahlverhalten der 

MdEPs im EP schreibt dem traditionellen Rechts-Links-Konflikt eine hervorgehobene Bedeu-

tung bei der Positionsbildung des EPs zu (Hix, Noury und Roland 2006; Marks, Wilson und Ray 

2002). Daneben weisen jüngere Studien auf die wachsende kulturelle Konfliktlinie zwischen 

pro- und antitransnationalen Wertvorstellungen hin (Hix, Noury und Roland 2018; Marks et al. 

2017; Noury und Roland 2020). Andere Autoren und Autorinnen machen darauf aufmerksam, 

dass der Einfluss der supranationalen Parteiinteressen von der Salienz des Verhandlungsge-

genstandes abhängt. Wenn nationale Interessen von hoher politischer Salienz bedroht sind, 

                                                           
34 Insgesamt erreichten den Regi-Ausschuss 3096 Änderungsanträge für das gesamte Regelwerk. Eine 
weite Spannbreite an Themen wie unter anderem die Rechte von Menschen mit Behinderungen, thema-
tische Konzentration oder Kontroll- und Vereinfachungsmechanismus waren darin enthalten 
(Europäisches Parlament 2012e, 15:35-15:46). Das Verhandlungsmandat für den Regi-Ausschuss um-
fasste schließlich 304 Änderungsanträgen (Hübner 2016). Kompromissanträge behandelten die Bericht-
erstatter und Berichterstatterinnen dabei als Pakete, um die Übersichtlichkeit zu wahren (Europäisches 
Parlament 2012e). 
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weichen MdEPs eher von der supranationalen Parteilinie ab und folgen stattdessen der Linie 

der Mitgliedsstaaten (Costello und Thomson 2016; Faas 2003). 

In den Verhandlungen um die makroökonomische Konditionalität standen ebenfalls nationale 

Interessen mit einer hohen politischen Sichtbarkeit auf dem Spiel, sodass die Konfliktlinie zwi-

schen rechten und linken Parteigruppen durch nationale Interessen abgemildert wurde. So ge-

lang es den supranationalen Fraktionen des rechten und linken Spektrums in unterschiedli-

chem Maße Kohäsion innerhalb der eigenen Fraktionen herzustellen. 

Abbildung 9: Die dreidimensionale Konfliktstruktur im EP, eigene Darstellung

Früh formierte sich in den linken Fraktionen Widerstand gegenüber dem vorgeschlagenen Me-

chanismus. Parteien des linken Spektrums, also die Sozialdemokratische Partei Europas

(SPE), die Europäische Grüne Partei (EGP) und die Europäische Linke (EL), bildeten einen 

einheitlichen Standpunkt gegen die makroökonomische Konditionalität. Insbesondere die Ver-

treter und Vertreterinnen der SPE im Regi-Ausschuss lenkten wiederholt einen kritischen Blick 

auf diesen Verhandlungsgegenstand und nutzten Aussprachen und Anhörungen mit Kommis-

sion und Rat, um die Streichung des entsprechenden Artikels zu verlangen (Europäisches 

Parlament 2011b). Die EL sowie die EGP teilten diesen Standpunkt und mobilisierten ihre Mit-

glieder ebenfalls einheitlich gegen die makroökonomische Konditionalität. Im linken Parteien-

spektrum wurde diese Position sowohl von MdEPs aus nördlichen Gläubigerstaaten als auch 

von südlichen und östlichen Nettoempfängern geteilt wird. Obwohl die makroökonomische 

Konditionalität für die Bundesregierung eine Kernforderung in den MFR-Verhandlungen 
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darstellte, zeigten die deutschen MdEPs der linken Parteien eine klare Ablehnung gegen die-

ses Instrument.  

Faas (2003) erklärt, dass eine Bindung an nationale Prioritäten und Parteien vor allem bei 

MdEPs aus Regierungsparteien sowie bei nationalen Systemen mit zentralisierter Kandidaten- 

und Kandidatinnenaufstellung auftritt. Insbesondere der letzte Punkt ist für die Position der 

deutschen MdEPs entscheidend. In Deutschland werden die Kandidaten und Kandidatinnen in 

regionalen Wahlkreisen gewählt. Die deutschen MdEPs der politischen Linken übernahmen 

daher die kritische Perspektive regionaler Mittelempfänger und boten ihr im politischen Ent-

scheidungsprozess eine Plattform. So bezieht sich die Ablehnung der makroökonomischen 

Konditionalität nicht primär auf die Frage der strengeren Überwachung der Haushalts- und De-

fizitregeln. Europaabgeordnete der SPD bekräftigten beispielsweise die generelle Forderung 

nach einer strengeren Haushaltsüberwachung (Europäisches Parlament 2012g) und folgten 

damit der übergeordneten Parteilinie (Bremer und McDaniel 2019, 450). Die MdEPs wandten 

sich stattdessen vor allem gegen die Indienstnahme der ESI-Fonds für fremde Politikinhalte 

und mögliche negative Folgen bei der Durchführung der Kohäsionsprogramme. Die Bindung 

an die Position der Bundesregierung wurde zudem durch die Tatsache geschwächt, dass sich 

die SPD zwischen den Jahren 2009 und 2013 in der Opposition befand. Zusammenfassend 

kann die Zugehörigkeit zum linken Parteienspektrum als eine hinreichende Bedingung zur Ab-

lehnung der makroökonomischen Konditionalität verstanden werden.  

Die Parteien des rechten Spektrums bildeten hingegen keine interne Kohäsion aus. So stellte 

die Mitgliedschaft in einer rechten Fraktion zwar ein notwendiges Kriterium, aber keine hinrei-

chende Bedingung zur Zustimmung der makroökonomischen Konditionalität dar. Konservative 

und liberale Parteien verfolgten eine Linie der Fiskalkonsolidierung, sodass MdEPs aus diesen 

Gruppen stärker an finanzpolitische Erwägungen gebunden waren. Der konservativen EVP so-

wie der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE) gelang es im Gegensatz zu 

den Parteien des linken Spektrums aber nicht, eine innere Kohäsion zu generieren. Innerhalb 

der Fraktionen divergierten die Positionen der MdEPs entlang nationaler Interessen. Konser-

vative und liberale MdEPs aus Empfängerstaaten ordneten ihre fiskalkonservativen Orientie-

rungen den finanziellen nationalen Interessen unter. Sie äußerten in den Sitzungen des Regi-

Ausschusses eine ablehnende Haltung gegenüber der makroökonomischen Konditionalität. 

Das lettische Vorstandsmitglied der ALDE-Fraktion, Ivars Goodmanis, trug etwa die komplette 

Streichung des Artikels 21 mit. Er wies den Regi-Ausschuss aber auch darauf hin, dass seine 

Gruppe in dieser Frage geteilt sei (Europäisches Parlament 2012g, 9:48-9:59). Auch Mitglieder 

der EVP aus Empfängerstaaten nutzten die Ausschusssitzungen, um gegen die 
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makroökonomische Konditionalität zu mobilisieren (Interview XXVIII). Da die fiskalkonservative 

Parteilinie mit zentralen nationalen Interessen der Mittelempfänger kollidierte, konnten die Par-

teien des rechten Spektrums keine interne Kohäsion sicherstellen. Die Herkunft aus einem 

Empfängerland kann folglich ebenfalls als hinreichende Bedingung für die Ablehnung der mak-

roökonomischen Konditionalität verstanden werden.  

Selbst unter den konservativen und liberalen MdEPs aus nördlichen Gläubigerstaaten fanden 

sich weitere kritische Stimmen gegenüber dem neuen Instrument. Diese entsprangen der poli-

tikfeldspezifischen Perspektive der Kohäsionspolitiker und -politikerinnen im Regi-Ausschuss. 

Wie oben beschrieben, fand der Entscheidungsprozess im EP in erster Linie in diesem Aus-

schuss statt. Den Mitgliedern des sektoralen Ausschusses und insbesondere den Berichter-

stattern und Berichterstatterinnen kommt eine wichtige Rolle bei der Meinungsbildung der po-

litischen Gruppe zu. Sie vermitteln Informationen und werben bei ihren Fraktionsmitgliedern für 

ihre Positionen (Ringe 2010; Roger und Winzen 2015; Thierse 2019). Da die Mitglieder des 

Regi-Ausschusses sich auf die Kohäsionspolitik spezialisiert haben, weisen sie politikfeldspe-

zifische Interessen an der Bewahrung der eigenen Domäne auf. Auch einige konservative 

MdEPs aus nördlichen Gläubigerstaaten haben eine starke Bindung an die sektoralen Wert-

vorstellungen. Sie betrachteten die makroökonomische Konditionalität kritisch, da sie den tra-

ditionellen Zielen der Kohäsionspolitik zu wider läuft und verfolgten eine Abschwächung der 

Anwendungsmodalitäten (Europäisches Parlament 2011d, 17:04-17:10). Auch wenn die Kritik 

weniger deutlich ausfiel, verwehrten einflussreiche Agenten ihre Zustimmung zu diesem Re-

formvorschlag. Die ideelle Ausrichtung der MdEPs zeigte folglich eine wichtige Wirkung bei der 

individuellen Präferenzformierung im EP. So ist die Bindung an sektorale Ideen eine hinrei-

chende Bedingung für die Ablehnung der makroökonomischen Konditionalität (Interview XXIX).  

Unter den MdEPs aus den nördlichen Gläubigerstaaten und dem konservativen und liberalen 

Parteienspektrum befanden sich aber auch Unterstützer und Unterstützerinnen der Verbindung 

der Kohäsionspolitik zum SWP. Diese richteten ihr Verhalten weniger an den politikfeldspezifi-

schen Wertvorstellungen aus als an den übergeordneten fiskalkonservativen Zielen ihrer nati-

onalen Regierungen. Insbesondere deutsche und französische Konservative wandten sich im 

Regi-Ausschuss gegen die überwiegend negative Stimmung gegenüber der makroökonomi-

schen Konditionalität und verteidigten die Notwendigkeit neuer Sanktionsinstrumente 

(Europäisches Parlament 2012g). Ihre Haltung entspringt folglich den nationalen wirtschafts-

politischen Interessen. Im Vergleich zu den deutlichen Forderungen nach einer vollständigen 

Streichung von Artikel 21 seitens der politischen Linken rückten sie diesen Aspekt aber weniger 

stark in den Mittelpunkt. Nur wenige Befürworter und Befürworterinnen der 
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makroökonomischen Konditionalität meldeten sich regelmäßig zu Wort. Einzelne Europaabge-

ordnete der CDU warben bei den Mitgliedern des Regi-Ausschusses zwar für die Zustimmung 

zu makroökonomischen Konditionalität, wollt ht als grundsätzliches Instru-

 (Europäisches Parlament 2010d, 10:52-10:54). Die man-

gelnde Kohäsion innerhalb der eigenen politischen Fraktion sowie die überwiegend negative 

Wahrnehmung des Reformvorschlags auf der Ebene der regionalen und lokalen Mittelempfan-

genden bremsten den politischen Aktivismus der konservativen und liberalen Befürworter im 

EP aus.  

Auf der Basis einer breiten Mehrheit sahen die Berichterstatterin und der Berichterstatter 

schließlich eine vollständige Streichung des Artikels 21 für das Verhandlungsmandat vor. Die-

 (Europäisches Parlament 

2012g). Die Maximalposition gewann bei der Abstimmung im Plenum die Mehrheit des EPs. 

Insgesamt lässt sich der breite Konsens unter den MdEPs zur Streichung des Artikels 21 auf 

eine dreidimensionale Konfliktstruktur zurückführen (siehe Abbildung 9). Parteienzugehörig-

keit, Nationalität und Ideen beeinflussten die Einstellungen der zuständigen MdEPs. Die linken 

Parteien lehnten die makroökonomische Konditionalität einheitlich ab. Rechte Parteien waren 

hingegen gespalten. MdEPs, die aus Empfängerländern stammen, widersprachen ebenfalls 

dem neuen Instrument. Konservative und liberale MdEPs aus Nettozahlerstaaten neigten eher 

zu einer positiven Haltung. Eine ideelle Ausrichtung an politikfeldspezifischen Wertvorstellun-

gen schränkte die Unterstützung in dieser Gruppe jedoch ein. Folglich fanden sich im EP nur 

wenige Befürworter und Befürworterinnen für die makroökonomische Konditionalität. Mit einer 

Mehrheit im Rücken konnten die Berichterstatterin und der Berichterstatter eine Maximalforde-

rung zur Streichung des Artikels 21 durchsetzen und im Verhandlungsmandat fixieren. In den 

Verhandlungen mit dem Rat wurde aber schnell deutlich, dass sich diese radikale Position nicht 

durchsetzen ließ. Im nachfolgenden Abschnitt wird die strategische Interaktion zwischen Rat 

und EP dargestellt.  

7.2 Das Spiel gegen die Zeit  

Das EP agierte in den Verhandlungen für die Förderperiode 2014-2020 unter der Federführung 

des Regi-Ausschusses zum ersten Mal als gleichberechtigter Co-Gesetzgeber (Pucher et al. 

2019, 17-18). Zuvor räumte der Vertrag von Maastricht dem EP lediglich ein Veto-Recht für die 

Gemeinsamen Bestimmungen ein35. Mit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon im Jahr 

                                                           
35 Nur bei den fonds-spezifischen Verordnungen für den KF, den ERDF und den ESF hatte das EP seit 
dem Vertrag von Amsterdam über Co-gesetzgeberische Kompetenzen verfügt. Unter dem ordentlichen 
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2009 wurden die Gemeinsamen Bestimmungen erstmals unter dem ordentlichen Gesetzge-

bungsverfahren verabschiedet. Diese Rolle verlangte dem EP intensivierte Bemühungen ab, 

die neuen Kompetenzen gegenüber dem Rat zu verteidigen. In den folgenden zwei Abschnitten 

werden die Strategien des EPs dargelegt.  

Zwischen Juli 2012 und November 2013 verhandelten Rat und EP mit der Vermittlung der 

Kommission in insgesamt über 70 Trilogen die Gemeinsamen Bestimmungen der ESI-Fonds 

(Europäisches Parlament 2014, 153; Hübner 2016, 149). Die Komplexität des Gesetzespa-

ketes wird deutlich, wenn man diese Anzahl mit dem allgemeinen Durchschnitt von 2,9 Trilogen 

pro Verfahren vergleicht (Brandsma 2015, 310). Die Frage der makroökonomischen Konditio-

nalität stellte den zentralen Streitpunkt zwischen den gesetzgebenden Organen dar, der das 

gesamte Gesetzespaket sowie den MFR bis zur letzten achteinhalbstündigen Sitzung in Straß-

burg zu kippen drohte. Das Verhandlungsteam des EPs beharrte auf die vollständige Strei-

chung des Artikels 21, während die Präsidentschaften des Rats keine Bereitschaft zeigten, die 

Paketlösung für den MFR erneut zu öffnen und von der makroökonomischen Konditionalität 

abzuweichen. Eine Einigung zwischen diesen beiden Maximalposition erscheint zunächst un-

wahrscheinlich, da das EP die Rolle eines Veto-Spielers einnimmt und die Reform blockieren 

kann. In diesem Abschnitt werde ich zeigen, dass das strategische Handeln der beteiligten 

Akteure maßgeblich durch das institutionelle Setting des Gesetzgebungsverfahrens beein-

trächtigt wird (Scharpf 1997, 39). Das drohende finanzielle und regulative Vakuum bei einer 

verzögerten Einigung erhöhte den Druck zu einem zeitnahen Abschluss. Das EP verhandelte 

somit nicht nur gegen den Rat, sondern auch gegen die Zeit. 

Rückfalloptionen 

Der zeitliche Rahmen stellt ein besonderes Merkmal für die Gesetzgebungsverfahren der fi-

nanziellen und sektoralen Dossiers der einzelnen Förderperioden der EU dar. Die bis dato gel-

tenden Regelungen für die Kohäsionspolitik verloren mit dem Ablaufen der Förderperiode 

2007-2013 ihre Gültigkeit. Die Verhandlungen sind also in einen klaren zeitlichen Horizont ein-

gebettet, denn das vielleicht sichtbarste politische Projekt der EU  der gemeinsame Haushalt 

 kann ohne eine neue Einigung für die bevorstehende Förderperiode nicht ohne erhebliche 

Beeinträchtigungen abgewickelt werden. Die Rückfalloption bei einem Scheitern des MFR und 

                                                           
Gesetzgebungsverfahren gewann es diese Befugnisse nun auch für das übergeordnete Regelwerk für 
die ESI-Fonds. 



Konfliktlinien und Strategien im Europäischen Parlament 

 

175 
 

der sektoralen Verhandlungen entsprach deshalb nicht dem Status quo. Sie war gleichbedeu-

tend mit einer Blockade des MFRs bzw. der sektoralen Programme.  

Der zeitliche Horizont der MFR-Verhandlungen begründet sich in den rechtlichen Rahmenbe-

dingungen des EU-Haushalts. Seit dem Vertrag von Lissabon wird bei einer verspäteten Eini-

gung zum EU-Haushalt ein Sonderhaushalt aktiviert, nach dem die Ausgaben für das vorherige 

Jahr auf das laufende Jahr übertragen werden (Benedetto 2017, 10). Einer Blockade der EU-

Mittel soll so entgegengewirkt werden. Für die Kohäsionspolitik können negative Effekte aber 

auch durch jährliche Sonderhaushalte nicht verhindert werden. Sowohl die Erstellung der Part-

nerschaftsvereinbarungen und der operationellen Programme als auch die Planungssicherheit 

über die mehrjährige Förderperiode macht einen verbindlichen rechtlichen Rahmen erforder-

lich. Ein provisorisches jährliches Budget bietet hier keine ausreichende Grundlage für die Ab-

wicklung der ESI-Fonds. Da die Mittelempfangenden bereits vor dem Ende der laufenden Pe-

riode mit der strategischen Planung für die kommende Laufzeit beginnen, sind sie an einer 

Einigung interessiert, die dem Beginn der neuen Förderperiode um einige Monate vorausgeht 

(Europäisches Parlament 2012c, 10:47-11:00). Etwaige Verspätungen können die effektive 

Mittelverwendung und die Planungssicherheit nachhaltig beeinträchtigen. Die Blockade der 

sektoralen Verhandlungen ist für die Co-Gesetzgeber folglich mit sehr hohen Kosten verbun-

den (Boda 15.12.2014). Der zeitliche Rahmen der Verhandlungen strukturierte das strategi-

sche Handeln von EP und Rat maßgeblich, denn eine zeitnahe Einigung über das Regelwerk 

erfüllte für die Co-Gesetzgeber den Selbstzweck, das Fortbestehen der ESI-Fonds sicherzu-

stellen. Die Akteure zielten daher zu Beginn der Triloge auf eine politische Einigung bis zum 

Sommer 2013 ab, sodass der Gesetzestext bis zum Herbst auf den Weg gebracht werden 

konnte (Europäisches Parlament 2013c, 11:05-11:15).  

Zu Beginn der Verhandlungen sind die Machtressourcen des EPs gegenüber dem Rat einge-

schränkt. Der Europäische Rat begrenzte mit seiner Paketlösung zur makroökonomischen 

Konditionalität den Verhandlungsspielraum der Minister und Ministerinnen sowie des EPs maß-

geblich (vgl. Kapitel 4). So hatten die Staats- und Regierungschefs und -chefinnen den Ver-

handlungsgegenstand der makroökonomischen Konditionalität in die Verhandlungsbox36 für 

den MFR verschoben und so aus den sektoralen Verhandlungen herausgelöst. Die Verhand-

lungsposition des Rates legten sie so von oben herab fest und schränkten dabei den Hand-

lungsspielraum für eine Kompromisssuche mit dem EP deutlich ein. Der Regi-Ausschuss 

                                                           
36 Wie in Kapitel 6 dargelegt handelt es sich bei der Verhandlungsbox um ein strategisches Dokument, 
das verschiedene Optionen für die Gegenstände der MFR-Verhandlungen unterbreitet.  
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kritisierte die Strategie des Rates scharf. Er warf ihm vor, das Mitentscheidungsrecht des EPs 

systematisch zu unterlaufen (Europäisches Parlament 2012c), denn nur in den sektoralen Ver-

handlungen verfügt es über die Kompetenzen eines gleichberechtigten Co-Gesetzgebers. Die 

Einigung zum MFR  und damit auch zur makroökonomischen Konditionalität - kann das EP 

dagegen lediglich annehmen oder blockieren. Die Rückfalloption bei einer Blockade der mak-

roökonomischen Konditionalität entspricht daher nicht dem Status Quo, sondern einer Blo-

ckade des EU-Haushaltes. Diese Rückfalloption trieb die Kosten eines Vetos seitens des EPs 

in die Höhe.  

Aus der zeitlichen Begrenzung ergaben sich für die Akteure aber nicht nur Handlungsrestrikti-

onen, sondern auch Machtressourcen. Grundsätzlich teilten EP und Rat ein gemeinsames In-

teresse an der schnellen Einigung für den MFR und die Gemeinsamen Bestimmungen. Aber 

die Präferenzintensität für eine Einigung war zwischen EP und Rat in den Haushaltsverhand-

lungen einerseits und den regulativen Verhandlungen andererseits unterschiedlich ausgeprägt. 

Die MdEPs sind aufgrund der direkten Verbindung zu den Mittelempfangenden aus ihrer Hei-

matregion dem politischen Druck für eine zeitnahe Verabschiedung der sektoralen Verordnun-

gen besonders stark ausgesetzt. Aufgrund ihrer eingeschränkten gesetzgeberischen Kompe-

tenzen in den Haushaltsverhandlungen stehen sie in der finanziellen Arena dagegen weniger 

in der Verantwortung. Im Rat dominieren die materiellen Interessen der Mitgliedsstaaten be-

züglich der Verteilung des EU-Haushaltes über die sektoralen Erwägungen (Europäisches 

Parlament 2013g, 16:05-16:09). Diese leicht unterschiedlich akzentuierte Präferenzordnung 

zwischen Rat und EP bietet den beiden Akteuren die Möglichkeit zu strategischen Blockaden. 

In den parallel laufenden Verhandlungen können die Akteure in der Arena mit einer unterge-

ordneten Präferenzintensität ihre Zustimmung verweigern, um ihre Interessen in der anderen 

Arena durchzusetzen. Diese Strategie kann auch als linked-arena Veto bezeichnet werden 

(Héritier 2007, 77). Obwohl die Verfahren rechtlich autonom sind, umspannt die strategische 

Interaktion somit beide Arenen.  

Vor diesem Hintergrund beriefen sich einige MdEPs auf den jährlichen Notfallhaushalt und zo-

gen die Strategie in Betracht, den reduzierten MFR zu blockieren und die neuen Verordnungen 

für die ESI-Fonds auf der Basis des replizierten Haushaltes zu implementieren. Die Vorsitzende 

des Regi-Ausschusses machte aber deutlich, dass eine Einigung für die Gemeinsamen Best-

immungen kaum ohne eine Einigung zum MFR möglich sei (Europäisches Parlament 2012c, 

10:47-11:00). Auch wenn die finanziellen Aspekte nicht in der regulativen Arena behandelt wer-

den, liegt ohne ihre abschließende Klärung auch auf der sektoralen Ebene kein vollständiger 
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Gesetzestext vor. In dem Regelwerk der ESI-Fonds sind schließlich Inhalte wie etwa Ausga-

benobergrenzen oder Verteilungsschlüssel enthalten, die im Rahmen des MFRs ausgehandelt 

werden. Während der Verhandlungen werden diese Aspekte aus dem Gesetzestext ausge-

klammert und später entsprechend der Einigung auf der übergeordneten Ebene eingefügt. Für 

den Abschluss der regulativen Verhandlungen war folglich auch der Abschluss der Haushalts-

verhandlungen notwendig. Die Strategie einer MFR-Blockade war vor diesen rechtlichen Er-

wägungen für das EP vorerst hinfällig, wäre sie doch gleichbedeutend mit einer Blockade der 

Kohäsionspolitik (Europäisches Parlament 2012c, 10:47-11:00).  

Die zeitliche Dimension  

Der Zeitdruck, der auf den Verhandlungen über die makroökonomische Konditionalität lasten 

würde, hing auch maßgeblich vom Fortschritt bei den voranstehenden thematischen Blöcken 

ab. Vor allem für das Verhandlungsteam des EPs galt es einen hohen Zeitdruck bei den Ver-

handlungen um die makroökonomische Konditionalität zu vermeiden. Eine Streichung oder zu-

mindest eine Abmilderung des Kommissionsvorschlages zu Artikel 21 setzte schließlich eine 

intensive Verhandlungsarbeit mit dem Rat voraus. Dessen Position war hingegen durch den 

Gesetzesentwurf der Kommission weitestgehend abgebildet. Ein hoher Zeitdruck würde sich 

eher zu seinen Gunsten auswirken, je näher der Beginn der Förderperiode 2014-2020 käme, 

desto kostspieliger würde es für das EP die Entwürfe der Kommission und des Rates bezüglich 

der makroökonomischen Konditionalitäten anzuzweifeln und so eine Einigung hinauszuzögern. 

Nach der Schattenberichterstatterin der Grünen wussten die MdEPs genau, dass sie in ein 

Riesendilemma kommen, wenn wir nicht im Grunde genommen im September ein Beschluss 

 (Europäisches Parlament 2013e, 11:43-11:53). 

Insgesamt waren die Verhandlungen zwischen Rat und EP in 19 thematische Blöcke unterteilt 

(Europäisches Parlament 2014). Tabelle 7 bildet diese ab und liefert somit einen Überblick über 

den gesamten Inhalt der Verhandlungen. Die Trilogverhandlungen begannen im Juli 2012. Das 

EP wurde durch die Berichterstattenden und Schattenberichterstattenden aus dem Regi-Aus-

schuss sowie durch Vertreter und Vertreterinnen des EMPL-Ausschusses repräsentiert. Der 

Rat verhandelte zunächst unter der zypriotischen, dann unter der irischen und schließlich unter 

der litauischen Präsidentschaft. Für die Kommission übernahm DG REGIO die Rolle des chef 

de files. Aber auch DG EMPL, DG BUDG, DG MARE, DG AGRI und DG ECFIN beteiligten sich 

an den für sie relevanten Sitzungen (Europäisches Parlament 2014). Die kontroversen Ver-

handlungsgegenstände sollten erst nach einer Einigung zu den weniger umstrittenen themati-

schen Blöcken behandelt werden. Der zentrale Streitpunkt der makroökonomischen 
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Konditionalität wurde daher auf das Ende der Verhandlungen gelegt. Das Risiko einer frühen 

Blockade der Verhandlungen sollte so minimiert werden. 

Thematischer Block Relevante Artikel (EU 1303/2013) 

1 Strategischer Ansatz und Programmierung 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 26, 27, 29, 30, 96, 104, 105, 

106, 107, 108, 109 

2 Thematische Konzentrierung 9, 18, 92, 98 

3 Gemeinsamer Strategischer Rahmen 10, 11, 12, Anhang I 

4 Territoriale Entwicklung 32, 33, 34, 35, 99, 36 

5 Ex-ante-Konditionalität 2(33), 19, Anhang X 

6 Leistungsrahmen 21, 22, Anhang I 

7 Monitoring und Evaluation 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 110, 111, 112, 113, 

114 

8 Technische Hilfe 58, 59, 118, 119 

9 Management und Kontrolle 
2(9), 2(16), 2(18), 72, 74, 75, 122, 123, 125, 126, 127, 

128 

10 Finanzinstrumente 2(13), 2(23), 2(30), 31, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 

11 Förderberechtigung 2(10), 2(14), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 148 

12 Indikatoren, Informationen und Kommunikation 115, 116, 117, Anhang XI 

13 Großprojekte 100, 101, 102 

14 
Einnahmegenerierende Operationen, Public-Private Part-

nerships 
2(29), 61, 65, Anhang V 

15 Finanzverwaltung 

2(5), 2(8), 2(18), 2(22), 2(29), 2(30), 2(36), 2(38), 2(39), 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 129, 

130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 

143, 144, 145, 146, 147 

16 Finanzielle Angelegenheiten 
20, 24, 60, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 120, 121, 134, 136, An-

hang II, Anhang VII, Anhang VIII 

17 Makroökonomische Konditionalität 23 

18 Übergangs- und Schlussbestimmungen 149, 150, 151, 152, 153, 154 

19 Ausstehende Bestimmungen 
Ausstehende Angelegenheiten aus anderen themati-

schen Blöcken 

Tabelle 7: Übersicht über die thematischen Blöcke der Strukturfondsreform von 2013, Quelle: 
(Europäisches Parlament 2014, Anhang 5) 

Die ersten 6 Triloge mit der zypriotischen Ratspräsidentschaft charakterisierten die MdEPs al-

 (Europäisches Parlament 2012d, 11:16-11:26). So zeigte die 

Präsidentschaft zunächst nur wenig Kompromissbereitschaft. In seiner neuen Rolle als Co-

Gesetzgeber musste sich das EP erst gegenüber dem Rat etablieren, dessen Position im in-

ternen Entscheidungsprozess zwischen den Mitgliedsstaaten fest zusammengeschnürt wor-

den war. Darüber hinaus stand eine Einigung zum MFR in der zweiten Jahreshälfte 2012 noch 

aus, sodass noch eine große Ungewissheit über die finanzielle Ausstattung der Kohäsionspo-

litik herrschte. Die MdEPs fühlten sich daher vom Rat zeitlich unter Druck gesetzt: 
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trategie beim Rat klar: Man spielt auf Zeit, um 
die Verhandlungen irgendwo dann ins Leere laufen zu lassen, um dann mit dem Zeitaspekt zu 
kommen und zu sagen: Freunde, nun müssen wir schnell beschließen. Entweder ihr macht mit 
oder aber ihr seid schuld dar
kommt. (Europäisches Parlament 2012d, 11:38-11:42). 

Die zypriotische Präsidentschaft betonte gegenüber dem Regi-Ausschuss hingegen stets ihr 

verbindliches Engagement für eine zeitnahe Einigung zu den Gemeinsamen Bestimmungen 

(Europäisches Parlament 2012b, 15:40-15:57). 

Die trübe Atmosphäre zwischen den Verhandlungspartnern und -partnerinnen (Europäisches 

Parlament 2012b, 15:35-15:38), klärte sich nach den ersten 6 Trilogen allmählich auf. Die zyp-

riotische Präsidentschaft neigte sich ab November 2012 langsam dem Ende zu, sodass auch 

auf der Seite des Rates der Druck, erste Ergebnisse vorzuweisen, zunahm. So gelang es den 

Verhandlungspartnern und -partnerinnen bis zum Ende des Jahres die ersten thematischen 

Blöcke zur strategischen Programmierung, dem Gemeinsamen Strategischen Rahmen sowie 

der thematischen Konzentration abzuschließen (Europäisches Parlament 2013d, 17:15-

17:30)37.  

Kurz nach Anlaufen der irischen Präsidentschaft in der ersten Jahreshälfte 2013 kamen die 

Staats- und Regierungschefs und -chefinnen zu einer politischen Einigung für den MFR (vgl. 

Kapitel 4). Ein wichtiger Grundstein für den zeitnahen Abschluss der Verhandlungen war nun 

gelegt. Zugleich gewann die makroökonomische Konditionalität angesichts der Schlussfolge-

rungen des Europäischen Rates nach dem Gipfel vom 7.-8. Februar 2013 eine neue Dringlich-

keit für das EP. In diesen Schlussfolgerungen legte der Europäische Rat das Prinzip der mak-

roökonomischen Konditionalität als Bestandteil des neuen MFRs fest und steckte den 

Verhandlungsspielraum des Rats damit deutlich ab (vgl. Kapitel 6). Der Rat stellte sich ge-

schlossen hinter die Paketlösung zum MFR. Auch vorherige Kritiker und Kritikerinnen der mak-

roökonomischen Konditionalität zeigten keine Bereitschaft, den behutsam austarierten inter-

gouvernementalen Kompromiss in der Auseinandersetzung mit dem EP erneut zu öffnen (Rat 

der Europäischen Union 2013a, 8:42-8:44). Der Regi-Ausschuss vertrat hingegen die Auffas-

sung, dass die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates lediglich eine politische Leitlinie 

für den Rat darstellen und somit keinen bindenden Charakter für das EP aufweise. In seiner 

Resolution zum MFR vom 13. März 2013 bekräftigte das EP, dass regulative Aspekte der ESI-

                                                           
37 Entgegen den anfänglichen Befürchtungen, erreichte das EP-Verhandlungsteam in einigen zentralen 
Punkten wichtige Erfolge. Besonders die Annahme des Gemeinsamen Strategischen Rahmens als An-
hang der Gemeinsamen Bestimmungen stellte eine wichtige Errungenschaft für das EP dar (Interview 
XXIX). 
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Fonds allein dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren unterliegen. Seine Rolle als Co-Ge-

setzgeber solle das EP ohne externe Beschränkungen durch den Europäischen Rat ausführen 

können (Europäisches Parlament 2014).  

Die klare Position des EPs geriet durch einen mangelnden Fortschritt bei den sektoralen Ver-

handlungen allerdings unter Druck. So machte sich in den darauffolgenden Trilogen eine Er-

nüchterung unter dem Verhandlungsteam des EPs breit. Bis Ende April hatten bereits mehr als 

30 Triloge stattgefunden. Aber 12 thematische Blöcke waren noch offen und in wichtigen Punk-

ten zeichnete sich weiterhin keine Einigung zwischen den Co-Gesetzgebern ab (Europäisches 

Parlament 2013e). Aufgrund des steigenden Zeitdrucks wollte das EP Bewegung in die Ver-

handlungen bringen und initiierte Triloge auf der politischen Ebene. Einen signifikanten Fort-

schritt erzielten die Institutionen erst in diesen hochrangigen Treffen. Hier konnten die politi-

schen Führungen des Rates und der Kommission flexiblere Lösungen präsentieren. Bis Ende 

Mai konnten die Co-Gesetzgeber so Einigungen für rund 90 % der Artikel finden (Europäisches 

Parlament 2013g). Jetzt gelangten die kontroversen Themen auf die Tagesordnung der Ver-

handelnden. Die Abstimmungen über die konsolidierten Gesetzestexte im Regi-Ausschuss wa-

ren aber bereits für Juni und Juli angesetzt. Die zentralen Streitpunkte waren noch offen und 

wurden in der vollläufigen Abstimmung im Regi-Ausschuss ausgespart (Europäisches 

Parlament 2014, 17). Das EP blieb somit hinter seinen zeitlichen Zielen zurück und geriet bei 

den abschließenden Verhandlungen unter einen stärkeren Zugzwang, die Verhandlungen zü-

gig zu beenden.  

Das Arena-Linkage-Veto 

Um dem politischen Gewicht des Rates unter dem wachsenden Zeitdruck nicht zu erliegen, 

entschied sich der Parlamentspräsident Martin Schulz gemeinsam mit dem Haushaltsauschuss 

zu einer strategischen Zurückhaltung seiner Zustimmung zum MFR (Europäisches Parlament 

2013f). Obwohl das EP die hohen Kosten einer Blockade des MFR zunächst gefürchtet hatte, 

verfolgte es so nun die Strategie eines Arena-Linkage-Veto. In einer Resolution vom 2. Juli 

2013 definierte das EP mehrere Bedingungen für die Annahme des gemeinsamen Haushaltes. 

Unter anderem machte das EP klar, dass es dem MFR erst nach einer Einigung für die sekt-

oralen Verhandlungen seine Zustimmung erteilen werde. Auf diese Weise konnten die MdEPs 

ihre neu gewonnene Rolle als Co-Gesetzgeber gegenüber den starren Positionen des Rates 

sowie dem sich nähernden Anlaufen der Förderperiode 2014-2020 behaupten.  
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Indem das EP sein Einverständnis zum MFR von der politischen Einigung zu den sektoralen 

Verordnungen abhängig machte, erhöhte es die Kosten für die Blockadehaltung des Rates. Ein 

Scheitern der Haushaltsverhandlungen würde für die nationalen Vertreter und Vertreterinnen 

im Rat einen erheblichen negativen Widerhall aus den Mitgliedsstaaten erzeugen. Allerdings 

war die Strategie des EPs auch mit dem Risiko einer kostspieligen Blockade des MFRs ver-

bunden. Von den Verhandlungen des Regi-Ausschusses zu der Frage der makroökonomi-

schen Konditionalität ging nach Ansicht der politischen Führung des EPs das größte Risiko 

the [MFR (Europäisches Parlament 2013f, 11:13-11-:15). Nun nahm also auch der Druck aus 

anderen Politikfeldern zu, deren Umsetzung ebenfalls vom MFR abhing. Auch innerhalb des 

Regi-Ausschusses wurden Forderungen der kleinen Gruppe der konservativen und nordeuro-

päischen Befürworter der makroökonomischen Konditionalität nach einem Einlenken allmäh-

lich lauter (Pieper 2013). Von einer raschen Einigung zur makroökonomischen Konditionalität 

hingen nun nicht mehr nur die sektoralen Bestimmungen für die Kohäsionspolitik ab, sondern 

der gesamte EU-Haushalt.  

Ein Jahr an Trilogverhandlungen lag bereits hinter ihnen, als die Co-Gesetzgeber den letzten 

und kontroversesten thematischen Block zur makroökonomischen Konditionalität im Septem-

ber 2013 öffneten. Die Maximalposition des EPs der vollständigen Streichung der makroöko-

nomischen Konditionalität konnte das EP aufgrund des anhaltenden einstimmigen Widerstan-

des des Rates und der kostspieligen Rückfalloption nicht mehr vertreten. Ein Veto würde den 

gesamten EU-Haushalt gefährden und schwerwiegende Verzögerungen in der Programmie-

rung für die kommende Förderperiode verursachen. Auch der Rat musste sich unter dem an-

wachsenden Zeitdruck auf das EP hinzubewegen. Die Strategie des Verhandlungsteams des 

EPs zielte nun darauf ab, den Mechanismus abzuschwächen, während der Rat die zentralen 

Eckpfeiler bewahren wollte. In dem nachfolgenden Abschnitt wird die abschließende Einigung 

zur makroökonomischen Konditionalität zwischen Rat und EP dargestellt.  

7.3 Ein informelles Einverständnis 

Als Rat, EP und Kommission nach der Sommerpause 2013 für die letzten Trilogverhandlungen 

zusammenkamen, hing sowohl das Ergebnis der bisherigen Verhandlungen als auch die Pa-

ketlösung zum MFR von einer baldigen Einigung zur makroökonomischen Konditionalität ab. 

Doch die Lösung des Konflikts stellte die EU-Institutionen vor eine große Herausforderung. Der 

Rat wollte die makroökonomische Konditionalität mit einem deutlich stärkeren Biss ausstatten. 

Das EP wollte die Anwendungsmodalitäten der makroökonomischen Konditionalitäten 
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hingegen abschwächen. In dem nachfolgenden Abschnitt wird die strategische Interaktion bei 

der Kompromisssuche der beiden EU-Institutionen dargelegt. Dabei wird aufgezeigt, dass die 

politische Einigung auf einem informellen Einverständnis beruht. Auf einer formalen Ebene 

wurde das Instrument punktuell abgeschwächt. Die wichtigsten Elemente aus dem Kommissi-

onsvorschlag und dem Verhandlungsmandat des Rates blieben allerdings bestehen. In der 

deliberativen Auseinandersetzung zwischen Kommission, Rat und EP setzte sich unter dem 

EP-Verhandlungsteam aber zudem die Erkenntnis durch, dass es sich bei dem Mechanismus 

um ein symbolisches Instrument handelt, das nicht zur praktischen Anwendung vorgesehen 

ist. Neben den formalen Errungenschaften der beiden Seiten basiert der finale Kompromiss 

auch auf diesem geteilten informellen Einverständnis.  

Die abweichenden Standpunkte von Rat und EP zur makroökonomischen Konditionalität mach-

ten sich in den Trilog-Sitzungen im September 2013 deutlich bemerkbar. Aufgrund der hohen 

Salienz des Verhandlungsgegenstandes fanden die Verhandlungen nun auf der politischen 

Ebene statt (Rat der Europäischen Union 2013f). Auch wenn das EP nicht mehr länger auf die 

vollständige Streichung der makroökonomischen Konditionalität beharrte, sah sein Verhand-

lungsteam deutliche Änderungen dieses Instruments im Vergleich zum Mandat des Rates vor. 

Wenn die makroökonomische Konditionalität beibehalten werden sollte, müssten zumindest 

weitere Schutzklauseln und Verfahrensgarantien sichergestellt werden (Rat der Europäischen 

Union 2013f). Der Rat zeigte hingegen nur eine geringe Bereitschaft, von dem eigenen Mandat 

abzuweichen und die mühsam erzielte Paketlösung dafür erneut zu öffnen. Auch Mitglieds-

staaten, die zuvor zu den Kritikern der makroökonomischen Konditionalität zählten, verbünde-

ten sich nicht mit dem EP. Sie stellten sich stattdessen hinter die Forderungen der deutschen 

Bundesregierung (Rat der Europäischen Union 2013a, 8:42-8:45).  

Watering-Down der formalen Regeln  

Während der Triloge näherten Rat und EP sich über verschiedene Stellschrauben der formalen 

Regeln über die makroökonomische Konditionalität einander an. Unter formalen Regeln wer-

den Regeln verstanden, die von offiziellen Stellen in juristischen Schriften festgehalten sind 

und das Handeln einschränken (Kleine 2018, 876).  

Zu den formalen Stellschrauben zählt erstens der Name des neuen Instrumentes. Das EP 

setzte sich erfolgreich dafür ein, die makroökonomische Konditionalität nicht als solche zu be-

einer Verbindung zwischen der Wirksamkeit der ESI-Fonds und der ordnungsgemäßen wirt-

. Der Titel sollte eine positive Koordination zwischen den 
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beiden Politikbereichen suggerieren und den Fokus von den negativen Anreizen fort lenken. 

Zweitens standen auf der inhaltlichen Ebene verschiedene Verfahrensgarantien für beide 

Stränge der makroökonomischen Konditionalitäten zur Debatte (Rat der Europäischen Union 

2013g). Mittelsuspendierungen sollten durch die Aufnahme von weiteren Schutzklauseln so 

schwer wie möglich gestaltet werden. Zu den Schutzklauseln zählte unter anderem die Einbin-

dung des EPs in das Anwendungsverfahren. Hiervon versprachen sich die Berichterstattenden 

Kontrollmöglichkeiten über das neue Instrument. Auch die Suspendierung von Zahlungen 

wollte das EP verhindern, sodass Mittelsuspendierungen lediglich auf Verpflichtungen be-

schränkt werden. Drittens, sollte der Artikel die Möglichkeit einer Zurücknahme der Mittelsus-

pendierung vorsehen, wenn ein Wandel der sozialen und wirtschaftlichen Situation in der EU 

auftrete (Europäisches Parlament 2014). 

Im Oktober 2013 stellte die makroökonomische Konditionalität schließlich den letzten großen 

offenen Punkt auf der Agenda der Verhandlungspartner und -partnerinnen da. Nach einer 

Mammutsitzung von 9 Stunden formeller und informeller Diskussionen erreichten sie am 

24.10.2013 um 1:00 Uhr schließlich einen Kompromissvorschlag (Europäisches Parlament 

2014, 18). Die litauische Präsidentschaft richtete ihre Zustimmung zu den Kompromissvor-

schlägen stark nach der deutschen Bundesregierung, mit der sie im telefonischen Kontakt 

stand (Interview X). Die Sekretariate erarbeiteten anschließend bis zur Dämmerung des nächs-

ten Tages die Gesetzestexte für die makroökonomische Konditionalität (Europäisches 

Parlament 2014, 18).  

Zunächst sah diese politische Einigung nach einer erfolgreichen Kompromisslösung aus. Der 

Rat konnte die zentralen Elemente der makroökonomischen Konditionalität beibehalten. So-

wohl beide Stränge als auch die Suspendierungen von Verpflichtungen und Zahlungen wurden 

durchgesetzt. Das EP konnte das Verfahren aber um einige deutlich schärfere Schutzklauseln 

ergänzen. Es kann sich über einen strukturierten Dialog mit der Kommission an dem Anwen-

dungsverfahren beteiligen. Die für die Höhe der Mittelsuspendierungen berücksichtigten sozio-

ökonomischen Faktoren wurden außerdem durch Indikatoren wie der Arbeitslosigkeitsrate oder 

der Abnahme des BIPs konkretisiert. Es gelang dem EP darüber hinaus, die Entscheidungs-

blockaden für eine Kürzung von Zahlungen zu erhöhen und die Obergrenzen für Suspendie-

rungen auf 50 % zu reduzieren. Auch mit seinem Vorschlag der Kommission, ein Revisions-

recht bei veränderten sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der EU einzuräumen, 

setzte sich das EP durch (Rat der Europäischen Union 2013h). Für beide Seiten war der Kom-

promiss mit großen Konzessionen verbunden. Das EP konnte die Ausweitung der makroöko-

nomischen Konditionalität nicht verhindern und der Rat musste Schutzklauseln in Kauf 
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nehmen, die eine Anwendung stark erschweren würden. Zumindest versprach die politische 

Einigung aber einen baldigen Abschluss der Verhandlungen und damit die Freigabe des MFRs.  

Obwohl die Ergebnisse der Trilog-Sitzung zunächst den Durchbruch bei der Frage der makro-

ökonomischen Konditionalität versprachen, wurden in den folgenden Tagen weitere Uneinig-

keiten über den finalen Wortlaut ersichtlich. Das EP hatte für Artikel 23 (vormals Artikel 21), 

Paragraf 9 die Formulierung hinzugefügt, dass Suspendierungen von Zahlungen nur in Fällen 

on- (Europäisches Parlament 2014, 18; Rat der Europäischen 

Union 2013i) anzuwenden seien. Im Rat vertraten die Befürworter und Befürworterinnen der 

der finalen Einigung vorgesehen sei. Die Präsidentschaft zeigte Kompromissbereitschaft, doch 

die Delegationen aus dem Lager der Friends of Better Spending wandten sich gegen weitere 

Zugeständnisse an das EP. Mit der Aufnahme dieser Formulierung würde der Rat dem EP zu 

viele Konzessionen zugestehen und das ohnehin schwer anzuwendende Instrument letztlich 

wirkungslos machen (Europäisches Parlament 2014, 18-19). Der Rat trug den Kompromiss 

aufgrund dieser neu hinzugefügten Formulierung daher nicht vollständig mit. Die politische Ei-

nigung drohte zu kippen.  

Auch im EP regte sich Widerstand gegen die Kompromisslösung aus der Trilog-Verhandlung. 

Trotz der fehlenden Annahme durch den Rat stellte das Verhandlungsteam die makroökono-

mische Konditionalität bereits Anfang November zur Abstimmung im Regi-Ausschuss. Die Zu-

geständnisse der Berichterstatterin und des Berichterstatters an den Rat lösten unter vielen 

MdEPs Kritik aus. Sprecher und Sprecherinnen der Grünen und der Linken behaupteten, es 

sei dem Verhandlungsteam nicht gelungen, die negativen Folgen der makroökonomischen 

Konditionalität für die Durchführung der Förderprogramme abzuwenden, weil eine Suspendie-

rung der Zahlungen weiterhin möglich sei (Europäisches Parlament 2013b, 10:20-10:34). Die 

formale Einigung verursachte also in den internen Reihen beider Verhandlungspartner Unzu-

friedenheit. 

Informelles Einverständnis 

In den Verhandlungsteams wurde die Zustimmung zu den formalen Verhandlungsergebnissen 

aber zusätzlich durch ein informelles Einverständnis gestützt. Kleine (2018, 876) identifiziert 

mit einer Adaption der Kategorisierung von Helmke und Levitsky (2004) drei Typen von infor-

mellen Regeln. Erstens können informelle Regeln in Bereichen auftreten, in denen keine for-

malen Regeln existieren. Zweitens können uneindeutige Regeln durch informelle Einigungen 

ergänzt oder konkretisiert werden. Schließlich stellt der dritte Typ von informellen Regeln eine 
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systematische Abweichung der formalen Regelungen dar. Zu diesem dritten Typ von informel-

len Regeln zählt auch das informelle Einverständnis über die makroökonomische Konditionali-

tät. So setzte sich unter den Verhandelnden das informelle Einvernehmen durch, dass es sich 

bei der makroökonomischen Konditionalität vorrangig um ein symbolisches Instrument handelt, 

das nicht zur tatsächlichen Anwendung vorgesehen ist (Interview XXII) Sie wird daher auch als 

nukleare Option oder Ultima Ratio umschrieben, die vor allem als Druckmittel dienen soll 

(Europäisches Parlament 2011d, 17:10). Dem formalen Automatismus von Artikel 23 stehen 

also die informellen Widerstände einer praktischen Durchsetzung gegenüber.  

Die Literatur zu informellen Steuerungsverfahren macht deutlich, dass diese der Notwendigkeit 

entspringen, Interessen zu berücksichtigen, die für die Kooperation potenziell disruptiv sind 

(Kleine 2013, 249; Stone 2011). So ergibt sich die Handlungserwartung, dass es nicht zu einer 

Anwendung der makroökonomischen Konditionalität kommt, aus ihrer pluralen institutionellen 

Einbettung. Die Kosten und Nutzen dieses Instrumentes treten in zwei unterschiedlichen Poli-

tikfeldern auf. Während die Stabilitäts- und Wachstumskriterien auf die Haushaltspolitik der 

Mitgliedsstaaten zielen, fallen die Kosten einer Mittelsuspendierung vor allem in der Kohäsi-

onspolitik an. Für die haushaltspolitischen Akteure erfüllt die Mittelsuspendierung jedoch kei-

nen Selbstzweck, sondern sie soll in erster Linie die mangelnden Durchsetzungsinstrumente 

der EU im Bereich der Wirtschaftspolitik ausgleichen. Dass sie die Implementation der ESI-

Fonds behindert, stellt nicht das primäre Ziel, sondern eine unbeabsichtigte negative Externa-

lität dar. Um diese negativen Konsequenzen für externe Politiksysteme zu verringern und die 

sektorale Opposition abzumildern, wird den Bedenken der Cohesion Policy Community durch 

ungeschriebene Verhaltenserwartungen Rechnung getragen. Die Kooperation der sektoralen 

Akteure kann so gesichert werden. 

Wiederholt machte die Kommission deutlich, dass es sich bei diesem Instrument um eine Ul-

tima Ratio handele, die lediglich zur Anwendung kommen würde, wenn andere Instrumente 

vollständig ausgeschöpft sind. Kommissar Hahn teilte öffentlich seine Einschätzung, dass er 

die praktische Durchsetzung des Instrumentes für äußerst unwahrscheinlich halte. Die MdEPs 

und die Ratsmitglieder standen so unter dem Eindruck, dass die Kommission kein wirkliches 

Interesse an praktischen Mittelsuspendierungen habe und es in erster Linie der Abschreckung 

dienen solle (Europäisches Parlament 2012g, 9:32-9:48). Auch die nationalen Vertreter und 

Vertreterinnen aus dem Lager der Friends of Better Spending sahen vor allem den symboli-

schen Wert der makroökonomischen Konditionalität und waren sich über die Hürden einer 

praktischen Anwendung bewusst (Interview XXV). In dem Lager der Freunde der Kohäsions-

politik rechnete man ebenfalls damit, dass die Aktivierung des Verfahrens die Opposition der 
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kritischen Mitgliedsstaaten mobilisieren würde. Gegenüber der tatsächlichen Verwendung der 

makroökonomischen Konditionalität sei ein stärkerer Widerstand zu erwarten als gegenüber 

ihrer rechtlichen Einführung. Auch wenn sie nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, so 

wurde die Wahrscheinlichkeit der Aktivierung als äußerst gering eingestuft. Folglich setzte sich 

auch im Rat die Erwartung durch, dass es vorerst nicht so weit kommen würde (Interview XX, 

Interview VIII, Interview XVII). Diese Erwartung ergab sich nicht nur aus den formalen Schutz-

klauseln, sondern resultierte auch aus dem oben beschriebenen informellen Handlungserwar-

tungen: 

Not only the clock was ticking, not only there was pressure applied this or that way by the 
Council, - I wouldn't say a tacit agreement, gentle-
men's agreement - but maybe an implied understanding, that the macroeconomic conditionali-
ties wouldn't really be deployed unless and until policies of one of the member states would be 
so criminally, criminally incompetent or irresponsible that there really would be  no other 
way, no other respons nterview XXII).  

Dieses informelle Einverständnis war eine notwendige Voraussetzung für die Zustimmung des 

Verhandlungsteams aus dem EP. Hinter den verschlossenen Türen der Trilog-Sitzungen 

konnte sich diese in den informellen Gesprächen durchsetzen. In den öffentlichen Ausschutz-

sitzungen des EPs konnte der Kompromiss hingegen nur schwer vermittelt werden. MdEPs der 

EL und der EGP wollten mit ihrem Abstimmungsverhalten ihre Ablehnung gegenüber der Re-

form öffentlich zum Ausdruck bringen. Das Verhandlungsteam begegnete dieser internen Kritik 

mit der Zusicherung, dass Artikel 23 in absehbarer Zeit nicht zu einer Suspendierung der Zah-

lungen führen werde. Um den Kompromiss zur makroökonomischen Konditionalität zusätzlich 

vor den Gegnern und Gegnerinnen im Regi-Ausschuss abzusichern, stellte die Vorsitzende 

Artikel 23 außerdem als Paket mit den Gemeinsamen Bestimmungen zur Abstimmung. Die 

Anfrage der Grünen und der Linken, eine getrennte Anfrage für Artikel 23 durchzuführen, wies 

die Vorsitzende ab (Europäisches Parlament 2013b). Somit konnte die makroökonomische 

Konditionalität nur durch eine vollständige Blockade des Gesetzespaketes bei der Ausschuss-

verhandlung abgelehnt werden. Der Ausschuss stimmte dem Kompromiss im Oktober 2013 

daher mit einer großen Mehrheit zu (Europäisches Parlament 2014).  

-

stand indessen weiter. Obwohl das informelle Einverständnis zur Nicht-Anwendung von einer 

Mehrheit der Mitgliedsstaaten getragen wurde, versuchten die stärksten Befürworter der mak-

roökonomischen Konditionalität weiterhin die finanziellen Anreize so glaubwürdig wie möglich 

zu gestalten. Nach zwei COREPER-Treffen einigten sich die Mitgliedsstaaten schließlich da-
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konnte das Gesetzespaket vom Rat am 17.12.2012 angenommen werden (Rat der 

Europäischen Union 2013j). Bei einer anschließenden Plenarlesung wurde die politische Eini-

gung zum Gesetzespaket auch im EP von einer ausreichenden Mehrheit am 20.11.2013 ak-

zeptiert. Die finale Annahme des gesamten Gesetzespaketes durch das EP fand schließlich im 

Dezember 2013 statt.  

Insgesamt stimmte der formale Kompromiss beide Seiten gleichermaßen unzufrieden. Die 

Strukturfondsreform von 2013 sah eine auf alle ESI-Fonds ausgeweitete makroökonomische 

Konditionalität mit einem relativ starken Automatismus vor. Die Kommission war nun verpflich-

tet, dem Rat einen Vorschlag zur Mittelsuspendierung vorzulegen, sobald ein Mitgliedsstaat 

dem EDP oder dem MIP nicht mit wirksamen Maßnahmen entgegentreten würde. Auch Zah-

lungen konnten suspendiert werden. Relativiert wurde die Durchschlagskraft des neuen Instru-

mentes aber durch die Schutzklauseln und Verfahrensgarantien, die das EP gegenüber dem 

Rat durchsetzen konnte. Das Anwendungsverfahren wurde somit formal abgeschwächt. Die 

Kompromisslösung wurde neben diesen formalen Regeln zusätzlich durch ein informelles Ein-

verständnis gestützt. Auch wenn die Kommission rechtlich zur automatischen Mittelsuspendie-

rung verpflichtet blieb, teilten die Teilnehmenden eine andere Handlungserwartung. Die mak-

roökonomische Konditionalität wurde als symbolisches Instrument eingeschätzt, das nicht zu 

einer praktischen Anwendung vorgesehen war. Unbeabsichtigte negative Externalitäten für die 

Durchführung der Förderprogramme sollten durch diese ungeschriebenen Handlungserwar-

tungen verringert werden.  

Die These, dass die makroökonomische Konditionalität auf einem informellen Einverständnis 

beruht, wird im nachfolgenden Abschnitt tiefer gehend beleuchtet. Anhand der Anwendungs-

beispiele von Portugal und Spanien im Jahr 2016 wird gezeigt, dass die Kommission trotz ihrer 

rechtlichen Verpflichtung keinen Vorschlag zur Mittelsuspendierung an den Rat unterbreitet. 

Stattdessen nutzten Kommission und EP ihren Handlungsspielraum, um die Anwendung zu 

vermeiden.  

7.4 Anwendung 

Seit der radikalen Reform der makroökonomischen Konditionalität im Jahr 2013 kam der neue 

Mechanismus noch nicht zur Anwendung. Und dies, obgleich Portugal und Spanien im Jahr 

2016 die formalen Voraussetzungen für eine Mittelsuspendierung erfüllten. In dem nachfolgen-

den Abschnitt wird dargelegt, dass die praktischen Konsequenzen der makroökonomischen 

Konditionalität weicher sind als seine harte formale Ausgestaltung. Letztlich führt die fehlende 

politische Unterstützung, die im Entscheidungsprozess über die oben dargelegten 
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Mechanismen umgangen wurde, zu einer mangelnden Legitimität für die Anwendung der mak-

roökonomischen Konditionalität.  

Die makroökonomische Konditionalität vor 2013 

Schon in den Jahren 2010 und 2012 fanden öffentliche Debatten über die Anwendung der 

makroökonomischen Konditionalität gegen Griechenland und Ungarn statt. So konnte bereits 

vor der Strukturfondsreform für die Förderperiode 2014-2020 der Vorläufer der heutigen mak-

roökonomische Konditionalität zu einer Suspendierung der Fördergelder aus dem Kohäsions-

fonds führen. Der Kohäsionsfonds macht jedoch nur einen geringen Anteil der ESI-Fonds aus 

und ist nur für Mitgliedsstaaten mit einem BNE von weniger als 90 % des EU-Durchschnitts 

zugänglich.  

Parallel zum Auftakt der Van Rompuy Task Force wurden zu einem Höhepunkt der Austerität-

Doktrin (Blyth 2013) im Frühjahr und Sommer 2010 auch die Spar- und Reformauflagen der 

Hilfspakete für Griechenland debattiert (Kunstein und Wessels 2011, 313-14). In der deutschen 

Bundesregierung herrschte zunächst wenig Bereitschaft, Notkredite zur Verfügung zu stellen 

(Crespy und Schmidt 2014, 1092; Statista 2010). Diese Einstellungen übertrugen sich teilweise 

auf die ESI-Fonds und entzündeten Forderungen, erstmals Gebrauch von der Möglichkeit zu 

machen, die Fördergelder für Griechenland zu suspendieren. So mahnte das deutsch-konser-

vative Mitglied des EPs, Markus Pieper, DG REGIO im Juni 2010 zu einer Aktivierung der 

makroökonomischen Konditionalitäten: 

nen wir da sicher sein, dass die europäischen Strukturgelder auch wirklich so eingesetzt wer-
den, wie sie unseren inhaltlichen Vorgaben entsprechen? Gibt es besondere Kontrollinstru-
mente, die so etwas sicherstellen? Und vielleicht können Sie mit Blick auf die aktuelle 
Diskussion auch noch die Frage beantworten, warum hat die Kommission noch nicht einen 

ch der ein Land, welches 
dramatisch gegen die Stabilitätskriterien verstößt automatisch dann auch, wenn die Kommis-
sion etwas vorschlägt, so etwas vorschlägt von diesen Kohäsionsgeldern ausgesetzt wird. Wa-
rum ist das nicht geschehen? Warum wird darüber noch 
(Europäisches Parlament 2010a, 16:32-16:36)  

Aus einer rechtlichen Perspektive hätte die EU die Befugnis gehabt, Mittelbindungen aus dem 

Kohäsionsfonds ganz oder teilweise auszusetzen (EG 1084/2006). Nach Artikel 4 (1) der Ko-

häsionsfondsverordnung kann der Rat diese Entscheidung auf Vorschlag der Kommission tref-

fen, wenn ein Mitgliedsstaat keine wirksamen Maßnahmen gegen ein übermäßiges Haushalts-

defizit getroffen hat. Im Angesicht der drastischen Lage Griechenlands hatte der Rat bereits im 

Januar 2010 mangelndes effektives Vorgehen der griechischen Regierung festgestellt (Rat der 
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Europäischen Union 2010) und somit den Grundstein für eine Anwendung der makroökonomi-

schen Konditionalitäten gelegt. Der Mechanismus für den Kohäsionsfonds gestand der 

Kommission aber einen Ermessensspielraum hinsichtlich seiner Anwendung zu und stellte für 

den Rat einen optionalen Mechanismus dar (EG 1084/2006). Unter der Führung des 

Wirtschaftskommissars Olli Rehn, signalisierte die Kommission zwar strikten Einsatz für 

Haushaltskonsolidierung und Strukturreformen (Schmidt 2016b), DG REGIO äußerte sich 

jedoch ablehnend gegenüber den Aufforderungen, eine Mittelsuspendierung vorzuschlagen. 

Nach internen Beratungen kam der Generaldirektor zu der Auffassung, ass in Griechenland 

im Grunde das einzige, was heute noch dort ist an Mitteln, um überhaupt die wirtschaftliche 

(Europäisches Parlament 2010a, 16:38-16:50). Auf der sektoralen Ebene betonten die Mitglie-

der der DG REGIO die Bedeutung von Investitionen für die Ankurbelung des Wirtschaftswachs-

tums und wichen damit von dem dominanten Narrativ einer harten Austeritätspolitik ab 

(Schmidt 2016b). Die Tatsache, dass Griechenland auf der Ebene des Europäischen Rates zu 

den strengen Reform- und Sparauflagen der Hilfsprogramme verpflichtet wurde, minderte au-

ßerdem den externen Druck auf die Kohäsionspolitik. In der unmittelbaren Abhängigkeit Grie-

chenlands von Notkrediten bot sich für die Gläubigerstaaten über diesen Finanztransfer ein 

direkter Hebel auf die Wirtschaftspolitik des Krisenstaates. Aufgrund der ablehnenden Haltung 

der DG REGIO sowie den strengen Konditionalitäten der Krisenfonds sah die Kommission 

schließlich von einer Aktivierung der makroökonomischen Konditionalität ab. 

Zwei Jahre später wurde die makroökonomische Konditionalität erstmals tatsächlich gegen Un-

garn angewendet. Zu diesem Zeitpunkt war die Reform der Gemeinsamen Bestimmungen nicht 

abgeschlossen und eine politische Einigung zur Ausweitung dieses Instrumentes noch nicht 

absehbar. Ungarn stand im Januar 2012 bereits seit 8 Jahren, also während seiner gesamten 

Mitgliedschaft, unter dem EDP. Die sonst übliche Verfahrensdauer hatte es damit bereits deut-

lich überschritten (Auf dem Brinke 2016, 2) als der Rat schließlich zu dem Entschluss kam, 

dass es keine wirksamen Maßnahmen zur Bekämpfung des Defizites unternommen habe (Rat 

der Europäischen Union)38. Zum Zeitpunkt der Ratsentscheidung war das neue europäische 

finanzpolitische Regelwerk gerade eingeführt und die EU-Haushaltspolitik von hoher politischer 

                                                           
38 Ungarn hatte im Jahr 2011 zwar ein Haushaltsüberschuss von 3,5 % erzielt. Doch dies war nur dank 
eines einmaligen großangelegten Transfers privater Pensionsfonds in den staatlichen Haushalt gelun-
gen, der von Kommission und Rat nicht als wirksame Maßnahme akzeptiert wurde (Europäische 
Kommission 2012a). 



Konfliktlinien und Strategien im Europäischen Parlament 

 

190 
 

Salienz (Jorge Nunez Ferrer et al. 2018). Ungarn konnte unter dem EDP aber nicht mit finan-

ziellen Sanktionen belegt werden, weil es kein Mitglied der Eurozone ist.  

Über die makroökonomische Konditionalität eröffnete sich aber dennoch ein Weg, den politi-

schen Druck auf Ungarn zu erhöhen, da das Land zu einem der Empfängerstaaten des Kohä-

sionsfonds zählt. DG ECFIN sah in diesem Instrument die Möglichkeit, einen starken finanziel-

len Anreiz für die Einhaltung des SWP zu setzen (Europäische Kommission 2012a). Dieser 

Vorschlag aus der DG ECFIN zur Stärkung der europäischen Haushaltsregeln traf in der DG 

REGIO jedoch auf Skepsis, denn die Suspendierung würde die Durchführung der Förderpro-

gramme behindern. In der internen Auseinandersetzung machte DG ECFIN deutlich, dass es 

ihr darum ging, ein politisches Zeichen zu setzen (Interview XXIII). Eine tatsächliche Suspen-

dierung sollte durch Schutzklauseln vermieden werden. Die Kommission einigte sich schließ-

lich darauf, dem Rat einen Vorschlag zu einem Durchführungsbeschluss vorzulegen, um die 

Verpflichtungen aus dem Kohäsionsfonds für Ungarn zu suspendieren (Rat der Europäischen 

Union 2012a). Damit aktivierte sie die makroökonomische Konditionalität zum ersten Mal.  

Der Vorschlag sah jedoch eine Suspendierung der Verpflichtungen für das Jahr 2013 vor. Da 

noch mehrere Monate bis zum Beginn des Jahres 2013 blieben, wurde der ungarischen Re-

gierung hiermit die Möglichkeit zum Einlenken gegeben, bevor Verpflichtungen für künftige För-

derprogramme tatsächlich betroffen wären. Selbst wenn es zu einer Aufhebung der Verpflich-

tungen kommt, wäre nur die Planung von neuen Projekten unterbrochen, solange das 

Verfahren nicht beigelegt ist. Laufende Projekte könnten ungehindert fortgeführt werden. Nach 

Kommissar Hahn könnte der Kohäsionsfond bei einer Kooperation Ungarns weiterhin vollstän-

(Europäische Kommission 2012a). Der Rat nahm den Kommissionsvorschlag im März 2012 an 

(Rat der Europäischen Union 2012a). Ab dem Jahr 2013 sollten 495 Millionen Euro an Ver-

pflichtungen suspendiert werden. Das EP diskutierte intern zwar kontrovers über das Verfah-

ren. Es hatte darin aber keine formale Rolle und konnte daher keinen Einfluss nehmen.  

Unter der glaubwürdigen Androhung der Mittelsuspendierung lenkte Ungarn ein und vollzog 

die erforderlichen Korrekturen. Auch die ungarische Regierung wollte eine Beeinträchtigung 

der Förderprogramme vermeiden (Jorge Nunez Ferrer et al. 2018). Nachdem die Kommission 

die wirksamen Maßnahmen Ungarns gegen das übermäßige Haushaltsdefizit anerkannte, 

schlug sie dem Rat bereits im Mai 2012 die Aufhebung der Suspendierung vor, noch lange 

bevor sie in Kraft getreten war (Europäische Kommission 2012b). Mit ihrer unverzüglichen 
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Reaktion vermied Ungarn letztlich die Mittelsuspendierung und negative Folgen für die Umset-

zung der ESI-Fonds. Zugleich erwies sich die makroökonomische Konditionalität als wirksames 

Druckmittel gegen die Mitgliedsstaaten. Sie stellte eine glaubwürdige Ultima Ratio dar und 

setzte somit einen signifikanten finanziellen Anreiz zum Einlenken der ungarischen Behörden 

(Jorge Nunez Ferrer et al. 2018). Obwohl die Strukturfondsreform von 2013 zu einer radikalen 

Ausweitung der makroökonomischen Konditionalität geführt hat, wurde das Instrument in ver-

gleichbaren Fällen in der darauffolgenden Förderperiode 2014-2020 allerdings nicht mehr ak-

tiviert.  

Nicht-Aktivierung gegen Spanien und Portugal 

Im Jahr 2016 erfüllten Spanien und Portugal als erste Mitgliedsstaaten die formalen Voraus-

setzungen für eine Anwendung der reformierten makroökonomischen Konditionalität. Beide 

Staaten standen seit 2009 unter dem EDP. Im Juli 2016 beschloss der Rat, dass Spanien und 

Portugal keine wirksamen Maßnahmen unternommen hätten und löste so das offizielle Sank-

tionsverfahren unter dem SWP sowie das automatische Verfahren für die makroökonomische 

Konditionalität aus (Rat der Europäischen Union 2016a; 2016b). Die Kommission war nun ver-

pflichtet, dem Rat eine Mittelsuspendierung vorzuschlagen. Anders als bei dem Sanktionsver-

fahren des SWP können bei der makroökonomischen Konditionalität außergewöhnliche wirt-

schaftliche Umstände oder begründete Anfragen der Mitgliedsstaaten nicht zur Aufhebung der 

Sanktionen bzw. der Mittelsuspendierung führen. So legte die EU den beiden Mitgliedsstaaten 

keine Bußgelder unter dem korrektiven Arm des SWP auf. Nach begründeten Anfragen von 

Portugal und Spanien schlug die Kommission dem Rat vor, die Bußgelder auf 0 Prozent des 

BIP festzulegen und damit de facto auszusetzen. Der Rat stimmte zu, die Bußgelder aufzuhe-

ben (Rat der Europäischen Union 2016c).  

Begünstigt wurde diese Entscheidung durch das politische Klima in der EU. In der Juncker-

Kommission war der Gebrauch von Sanktionen für den SWP umstrittener als zurzeit der Struk-

turfondsreform von 2013 (Bierbrauer 2020; Sacher 2019). Die Kritik an der europäischen Aus-

teritätspolitik nahm stetig zu (Crespy und Schmidt 2017; Mérand 2021a, 121; 2021b). Crespy 

und Schmidt (2017) zeigen eine Diskursverschiebung der Kommission unter Juncker auf. Statt 

dem Ziel der Haushaltskonsolidierung rückte nun die Förderung öffentlicher Investitionen in 

den Fokus der Problemwahrnehmung. In der öffentlichen Kommunikation (2015) mit dem Titel 

die Kommission neue Richtlinien für einen flexibleren Gebrauch der wirtschaftspolitischen Ko-

ordinierungsverfahren. Besondere wirtschaftliche Umstände, gezielte öffentliche Investitionen 



Konfliktlinien und Strategien im Europäischen Parlament 

 

192 
 

oder Strukturreformen würden demnach eine temporäre Überschreitung der Defizitregeln 

rechtfertigen (Mérand 2021b). Innerhalb der Kommission hatte sich folglich ein weniger stren-

ger Umgang gegenüber harten Sanktionsinstrumenten durchgesetzt (Sacher 2019; Truger 

2015). In ihrer Empfehlung für den Rat für die Behandlung von Spanien und Portugal erkannte 

die Kommission die Bemühungen der beiden Länder für Strukturreformen und Haushaltskon-

solidierungen an. Auch die besondere politische Unsicherheit aufgrund des zunehmenden Er-

folges populistischer und anti-europäischer Bewegungen wurde gegen die Erhebung der Buß-

gelder in Betracht gezogen: 

 envi-
ronment, the Council is fully aware of increased uncertainties in the current context, in particular 
in view of the outcome of the referendum in the United Kingdom on the membership of the 
European Union (Europäische Kommission 2019a)   

Berichte, nach denen auch Wolfgang Schäuble im Rat für die Aufhebung der Bußgelder für 

Portugal und Spanien geworben hat, wurden von der deutschen Bundesregierung nicht bestrit-

ten (Gros 2016). Der Rat setzte Portugal und Spanien eine neue Frist für Korrekturmaßnahmen 

gegen das übermäßige Haushaltsdefizit. Bis zum 15. Oktober sollten die beiden Mitgliedsstaa-

ten wirksame Maßnahmen durchführen und einen Bericht an Rat und Kommission senden.  

Bis zum Verstreichen dieser Frist stand die Frage der makroökonomischen Konditionalität je-

doch weiter aus (Küstner 2016). Anders als bei den Bußgeldern unter dem SWP war die Kom-

mission bei der makroökonomischen Konditionalität formal verpflichtet, dem Rat eine Mittelsu-

spendierung vorzuschlagen. Die begründeten Anfragen von Portugal und Spanien 

rechtfertigten in dem automatisch angelegten Verfahren keine Aufhebung der Konditionalität. 

Die formale Verpflichtung zur Aktivierung der Konditionalität stieß in der Kommission auf wi-

dersprüchliche Reaktionen. Einerseits galt es die Glaubwürdigkeit des Verfahrens zu bewahren 

und den rechtlichen Anforderungen nachzukommen. Der Vize-Präsident der Kommission, Jyrki 

Katainen, betonte gegenüber dem EP, dass die Kommission keine andere Option habe als die 

Mittelsuspendierung vorzuschlagen (Europäisches Parlament 2016a). Demgegenüber nahm 

die Kommissarin für DG REGIO, Corina Cretu, eine kohäsionspolitische Perspektive ein und 

betrachtete die Anwendung der makroökonomischen Konditionalität damit kritischer (Sacher 

2019, 186).  

Als die Kommission dem Rat die Vorschläge für die Aufhebung der Bußgelder vorlegte, ent-

schied sie sich schließlich gegen eine sofortige Aktivierung der kontroversen makroökonomi-

schen Konditionalität. Stattdessen berief sie sich darauf, dass Artikel 23 der Kommission keine 

Frist für die Einreichung des Vorschlages vorsetze (Europäische Kommission 2016b). 
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Zunächst informierte sie das EP über die von der Suspendierung betroffenen Programme und 

Fördergelder (Europäisches Parlament 2016c) und lud es außerdem dazu ein, den strukturier-

ten Dialog abzuhalten, der in der reformierten makroökonomischen Konditionalität neuerdings 

die Verfahrensbeteiligung des EPs sicherstellen sollte (Europäische Kommission 2016b). Mit 

dieser aktiven Kooperationssuche signalisierte die Kommission ihre Bereitschaft, das EP stark 

in das Verfahren einzubeziehen (Handelsblatt 2016). Martin Schulz, der damalige Parlaments-

präsident, forderte die Kommission daraufhin zu einem strukturierten Dialog nach der Sommer-

pause auf (Schulz 2016). Die Annahme der Vorschläge sollte erst danach stattfinden. Diese 

politische Auseinandersetzung zwischen den EU-Organen verzögerte die Aktivierung des Sus-

pendierungsverfahrens durch den Kommissionsvorschlag und räumte den beteiligten Akteuren 

somit ein größeres Zeitfenster für eine Einigung im Verfahren bei einem übermäßigen Defizit 

ein. 

Die Kommission sollte den strukturierten Dialog mit dem EP bei der Annahme der Vorschläge 

zwar in Betracht ziehen, doch über die rechtliche Natur dieses Dialoges bestand wenig Klarheit. 

Der Zeitrahmen, die Komposition sowie der Rechtscharakter von etwaigen Stellungnahmen 

waren offen -28). Gerade durch diese Ungewissheit gelang es dem EP im struk-

turierten Dialog aber die formalisierten Verfahrensabläufe der Kommission zu stören (Interview 

XXIX). Das erste öffentliche Treffen fand am 3. Oktober 2016 statt. Ähnlich wie bei der Struk-

turfondsreform von 2013 herrschte unter den MdEPs ein breiter Konsens über die negativen 

Folgen einer Aktivierung der makroökonomischen Konditionalität (Europäisches Parlament 

2016d). Die Kommission hob hier erneut ihre rechtliche Verpflichtung hervor, einen Vorschlag 

zur Mittelsuspendierung vorzulegen. Sowohl Kommissarin Cretu als auch Vize-Präsident Katai-

(Europäisches Parlament 2016d). Da sich die Suspendierung auf Verpflich-

tungen beschränkten, würde lediglich der Start von neuen Programmen zeitweise verzögert, 

bis die Korrekturmaßnahme wieder aufgehoben wird (Europäisches Parlament 2016d). Zu-

gleich räumte sie ein, dass eine Mittelsuspendierung von null Euro rechtlich zwar möglich sei, 

der Intention des Artikels aber zuwiderlaufe. Die MdEPs warnten demgegenüber deutlich vor 

den Gefahren der makroökonomischen Konditionalität. So würde die Suspendierung der ESI-

Fonds die wirtschaftliche Situation von Portugal und Spanien weiter verschlechtern. Das EP 

verfolgte das Ziel, die Anwendung zu stoppen mit voller Härte.  

Zu diesem Zweck machte es weiter von dem Format des strukturierten Dialoges Gebrauch, um 

den Prozess zu verzögern. Nach dem ersten Treffen beschloss die Konferenz der Präsidenten 

des EP, dass es weitere Informationen benötige, bevor es den strukturierten Dialog beenden 
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könne. Das EP zog die politische Auseinandersetzung in die Länge und unterbrach auf diese 

Weise das Anwendungsverfahren für die makroökonomische Konditionalität (Europäisches 

Parlament 2016b). So leitete es zwei weitere Initiativen ein, die der Aktivierung der makroöko-

nomischen Konditionalität vorausgehen sollten (Interview XXIX). Die relevanten Minister und 

Ministerinnen aus den beiden Mitgliedsstaaten wurden zu einem Meinungsaustausch eingela-

den. Im Anschluss sollte ein weiteres Treffen mit den Vertretern und Vertreterinnen der Kom-

mission abgehalten werden (Europäisches Parlament 2016b). In der Aussprache mit den Mi-

nistern und Ministerinnen bot das EP den betroffenen Mitgliedsstaaten eine Plattform (Interview 

XXI, Interview XXX). Diese wandten sich ebenfalls gegen die Suspendierung der Strukturfonds-

mittel und bekräftigten ihre Bereitschaft, die Ziele aus dem SWP einzuhalten (Sacher 2019).  

Durch die Verzögerungsstrategie des EPs konnten Portugal und Spanien noch vor Abschluss 

des strukturierten Dialoges ein Einlenken im Haushaltsstreit signalisieren. Mitte Oktober über-

mittelten sie der Kommission Berichte über die getroffenen Maßnahmen zur Unterstützung ih-

rer haushaltspolitischen Strategien (Reino de Espana 2016; República Portuguesa 2016). Die 

Berichte lieferten die Grundlage zur Aufhebung des Sanktionsverfahrens. Als am 8. November 

die zweite Anhörung des strukturierten Dialoges zwischen Kommission und EP stattfand, rück-

ten die MdEPs die schwierige Situation der beiden südlichen Mitgliedsstaaten in den Mittel-

punkt. Der Wiederaufbauprozess nach der Wirtschafts- und Finanzkrise sowie die erheblichen 

Bemühungen von Portugal und Spanien um Strukturreformen würde durch die Suspendierung 

der EU-Fördergelder untergraben (Pucher et al. 2019). Daher forderten die MdEPs von der 

Kommission, eine Mittelsuspendierung in Höhe von null Euro vorzuschlagen. Doch bereits in 

der darauf folgenden Woche kam die Kommission auf der Basis der eingereichten Berichte zu 

der Schlussfolgerungen, dass Portugal und Spanien wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung 

ihrer übermäßigen Haushaltsdefizite unternommen hätten (Europäische Kommission 2016a). 

Die makroökonomische Konditionalität verlor somit ihre Anwendungsgrundlage und die Kom-

mission stellte das Verfahren ein. Der nahende Jahreswechsel bekräftigte diese Entscheidung, 

denn für eine Suspendierung ab 2017 bliebe mit dem offenen strukturierten Dialog kaum noch 

genügend Zeit .  

Insgesamt zeigen die Fallbeispiele, dass die Akteure innerhalb der rechtlichen Grenzen der 

formalen Verfahrensabläufe Schlupflöcher ausnutzen, um den automatischen Suspendie-

rungsstrang in der Praxis aufzuweichen. Die Anwendung der makroökonomischen Konditiona-

lität steht in einem Spannungsverhältnis zwischen verschiedenen sektoralen Interessen. Auf 

der einen Seite dient die makroökonomische Konditionalität den finanzpolitischen Akteuren als 

Druckmittel für die Wahrung der europäischen Haushaltsregeln. Auf der anderen Seite 
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verursacht die Mittelsuspendierung negative Konsequenzen in dem Politikfeld der Kohäsions-

politik, da die Programme der ESI-Fonds unterbrochen werden. Die Anwendung der makro-

ökonomischen Konditionalität ist von einem Ausgleich dieser widerstrebenden Interessen ge-

leitet. Es gilt die Glaubwürdigkeit des Instrumentes zu wahren, während praktische 

Konsequenzen für die Durchführung der ESI-Fonds vermieden werden sollen. Das Anwen-

dungsbeispiel von Ungarn macht deutlich, dass die Kommission diesen Interessensausgleich 

bei der Anwendung berücksichtigt. So wurde eine Suspendierung der Zahlungen vermieden 

und ein ausreichender Zeitraum für ein Einlenken geboten. Dennoch erfüllte die makroökono-

mische Konditionalität die Funktion einer glaubwürdigen Ultima Ratio und setzte der ungari-

schen Regierung einen starken finanziellen Anreiz zur Einhaltung der Regeln. Entgegen der 

Erwartungen führte die Reform der Strukturfondsverordnung von 2013 aber zu einer Abmilde-

rung des Anwendungsverfahrens. Die Verfahrensbeteiligung des EPs über den strukturierten 

Dialog bot den Gegnern und Gegnerinnen der makroökonomischen Konditionalität eine Platt-

form. Formale Verfahrensabläufe wurden so durch die politische Auseinandersetzung durch-

brochen und die Anwendung behindert. Der neue Mechanismus diente somit primär als sym-

bolisches Druckmittel, der sich in der Praxis nur schwer durchsetzen lässt.  

Zusammenfassung  

Dieses Kapitel hat die Konfliktlinien und Strategien des EPs in der Verhandlung um die Aus-

weitung der makroökonomischen Konditionalität dargelegt. Das EP setzte sich entgegen den 

Positionen von Kommission und Rat für eine vollständige Streichung der makroökonomischen 

Konditionalität ein. Diese Maximalposition wurde aufgrund einer dreidimensionalen Konflikt-

struktur im EP von einem breiten Konsens gestützt. So erwiesen sich die Parteizugehörigkeit, 

die Nationalität und die Ausschusszugehörigkeit als relevante Determinanten für die Positionen 

der MdEPs. Diese Fallstudie schließt sich folglich Forschenden an, die auf die Bedeutung von 

Ausschüssen in der legislativen Arbeit des EPs aufmerksam machen (Bowler und Farrell 1995; 

Mickler 2022; Thierse 2019; Yordanova 2009). Die Mitglieder des Regi-Auschusses entzogen 

sich der vollständigen Kontrolle durch nationale Zugehörigkeit oder Parteifraktionen und bilde-

ten politikfeldspezifische Interessen aus. Auf der Basis dieser Konfliktstruktur fanden die sekt-

oralen Interessen der Cohesion Policy Community über die MdEPs schließlich eine direkte 

Repräsentation im Gesetzgebungsverfahren.  

Ich habe außerdem verschiedene Strategien dargelegt, mit denen das EP seine Position in den 

Verhandlungen gegenüber dem Rat behauptet. In Kapitel 6 konnte ich zeigen, dass der Euro-

päische Rat seine prozeduralen Kompetenzen ausnutzte, um die ESI-Fonds an finanzpolitische 
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Auflagen zu koppeln. Aus dieser Perspektive geht die makroökonomische Konditionalität maß-

geblich auf eine zwischenstaatliche Paketlösung zurück und stellt eine ´feindliche Übernahme` 

durch politikfeldfremde Akteure dar. Dieses Kapitel hat dagegen deutlich gemacht, dass die 

externe Indienstnahme in einen dialektischen Prozess eingebunden ist. Die externen Steue-

rungsversuche rufen den Widerstand der sektoralen Akteure im EP hervor. Einerseits be-

schneidet die Paketlösung des Europäischen Rats die Machtressourcen des EPs signifikant, 

denn die Rückfalloption bei einem Veto entspricht nun einer vollständigen Blockade des MFR. 

Andererseits wandte das EP erfolgreich die Strategie eines Arena-Linkage-Vetos an, um seiner 

Position gegenüber dem Rat Gewicht zu verleihen. Auch das EP konnte die eigenen Kompe-

tenzen in den Verhandlungen folglich erfolgreich ausbauen. Die Interaktion zwischen Rat und 

EP stellt also kein Nullsummenspiel dar. Beide Akteure aktivieren ihre spezifischen Machtres-

sourcen für eine erfolgreiche Behauptung ihrer Verhandlungsposition.  

Der finale Kompromiss zur makroökonomischen Konditionalität beruht auf einem formalen Wa-

tering-Down sowie einem informellen Einverständnis. In den zentralen Merkmalen setzte sich 

der Rat mit der Ausweitung der makroökonomischen Konditionalität auf alle ESI-Fonds durch. 

Doch auf der formalen Ebene erschwerten verschiedene politische Hürden die praktische An-

wendung dieses Instruments. Darüber hinaus basiert die finale Einigung auf einem informellen 

Einverständnis, dass es sich hier lediglich um ein symbolisches Druckmittel handele, das nicht 

zur tatsächlichen Anwendung vorgesehen ist. Fallbeispiele über die gescheiterte Anwendung 

gegenüber Portugal und Spanien im Jahr 2016 stützen die Vermutung, dass die makroökono-

mische Konditionalität in der Praxis nicht zur Anwendung kommt.  

Die praktischen Fallbeispiele zeigen ferner die Auswirkungen der Policy-Reform auf die insti-

tutionelle Ordnung der EU. Eigentlich verfügt die Kommission im Rahmen der haushaltspoliti-

schen Überwachungsverfahren nicht über die Kompetenz, gegenüber Mitgliedern außerhalb 

der Eurozone Bußgelder zu erheben. Über die makroökonomische Konditionalität kann sie 

aber bereits im Jahr 2012 eine Mittelsuspendierung gegen Ungarn veranlassen, als dieses 

keine wirksamen Maßnahmen im Rahmen des EDP ergreift. Hier eröffnen sich der Kommission 

also Befugnisse, finanzielle Anreize in Bereichen zu setzen, in denen sie keine Sanktionie-

rungskompetenzen hat. Auch in der politischen Auseinandersetzung zwischen der Kommission 

und Portugal und Spanien wird deutlich, dass die makroökonomische Konditionalität eine Sank-

tionsfunktion übernimmt. Konditionalitäten übertragen der supranationalen Ebene folglich de 

facto Sanktionsbefugnisse ohne die hohen Entscheidungshürden einer formalen 
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Kompetenzübertragung über ein Vertragsänderungsverfahren einzugehen. Dabei läuft sie Ge-

fahr, demokratische Kontrollinstanzen und transparente Entscheidungsverfahren zu unterlau-

fen. 

In dem nachfolgenden Kapitel unternehme ich einen Perspektivenwechsel und richte den Blick 

von der Strukturfondsreform von 2013 auf die Programmierung der Fördergelder. Ich beleuchte 

die Rückkopplungseffekte der neuen Verbindung zwischen ESI-Fonds und der wirtschaftspoli-

tischen Steuerung der EU. Statt einer einseitigen Anpassung der Kohäsionspolitik an wirt-

schafts- und fiskalpolitische Ziele, erfolgte außerdem eine 
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8. Regionalisierung des Europäischen Semesters 

Dieses Kapitel betrachtet den Einfluss der Strukturfondsreform von 2013 auf das Kräfteverhält-

nis des Europäischen Semesters. Das Europäische Semester gewährt fiskalpolitischen Zielen 

zur Haushaltskonsolidierung und zur Umsetzung von angebotsorientierten Strukturreformen 

einen Vorrang über der sozialpolitischen Agenda der EU. Die stetige Weiterentwicklung des 

Semesters hat die Frage nach dem Verhältnis zwischen sozialer und wirtschaftlicher Integra-

tion aber neu aufgeworfen (Zeitlin und Vanhercke 2020, 3). Einige Autoren und Autorinnen 

stellen die These einer Sozialisierung des Europäischen Semesters auf. Demnach bieten sich 

sozialpolitischen Akteuren vermehrt neue Gestaltungsmöglichkeiten und Einflusskanäle. Aller-

dings blieb die Rolle der Kohäsionspolitik innerhalb der wirtschaftspolitischen Architektur der 

EU in dieser Debatte bislang weitestgehend unbeachtet. Dabei verfügt die Cohesion Policy 

Community mit ihrer Diskretion über die Verwaltung der ESI-Fonds eine machtvolle Ressource, 

um die eigene politische Agenda in dem Europäischen Semester zu platzieren. So zeige ich in 

diesem Kapitel, dass die Strukturfondsreform von 2013 zu einer deliberativen Aushandlung 

und wechselseitigen Anpassung zwischen den beiden Funktionsbereichen geführt hat. Diese 

haben sich auch in einer Neuausrichtung des Europäischen Semesters manifestiert. Aktuelle 

Disruptionen durch die Corona-Pandemie beschleunigen diesen Prozess und bringen innova-

tive Elemente aus der Verbindung zwischen ESI-Fonds und Europäischem Semester in das 

Zentrum der wirtschaftspolitischen Architektur der EU.  

Das nachfolgende Kapitel legt die These dar, dass die Verbindung zwischen EU-

Strukturprogrammen und CSRs zu einem verstetigten Policy-Transfer zwischen den beiden 

Politikfeldern geführt hat. Zunächst wird im ersten Abschnitt der Einfluss der Strukturfondsre-

form von 2013 auf das Kräfteverhältnis zwischen wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen 

Akteuren im Europäischen Semester unter Rückgriff auf die relevante Literatur dargelegt. Da-

ran anschließend erläutere ich im zweiten Abschnitt, dass die Akteure der Cohesion Policy 

Community sich die neue Interdependenz zum Europäischen Semester im Vorfeld der Förder-

periode 2021-2027 zunutze gemacht haben. Sie greifen Politikmodelle aus dem Europäischen 

Semester für die Durchsetzung der eigenen Interessen auf und übertragen dabei die eigenen 

Politikinhalte auf den jährlichen Zyklus der wirtschaftspolitischen Koordinierung. Es lassen sich 

deutet der letzte Abschnitt auch auf einen umgekehrten Policy-Transfer hin. In der Förderperi-

ode 2021-2027 werden die neuen Praktiken zur Lösung externer Politikprobleme herangezo-

gen. In dem verstetigten Policy-Transfer verliert die Kohäsionspolitik zusehends ihren 
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Charakter als autonomes Subsystem. Die neue Kohäsionspolitik ist stärker in das umliegende 

politische System der EU integriert. Ihre monopolhafte Kontrolle über die Implementationsstruk-

turen gerät zunehmend ins Wanken.  

8.1 Das Kräfteverhältnis des Europäischen Semesters  

Das Europäische Semester befindet sich in einem Spannungsverhältnis zwischen wirtschafts-

politischen und sozialpolitischen Programmen. Die Einrichtung des Verfahrens beruht vor allem 

auf der neoliberalen Agenda wirtschaftspolitischer Akteure. Stetig mehrten sich aber Bestre-

bungen von beschäftigungs- und sozialpolitischen Akteuren, die soziale Dimension stärker in 

den Semesterprozess einzubringen. In dem nachfolgenden Abschnitt wird zunächst ein Über-

blick über die Entwicklung des Kräfteverhältnisses im Europäischen Semester dargestellt. An-

schließend wird die Position der Kohäsionspolitik innerhalb des Europäischen Semesters wäh-

rend der Förderperiode 2014-2020 verortet.  

Die soziale Schieflage im Europäischen Semester 

Das Europäische Semester stellt der EU verschiedene Steuerungs- und Koordinationsinstru-

mente bereit. Darunter stellen CSRs ein zentrales Steuerungsinstrument des Europäischen 

Semesters dar (Bekker 2021b; Copeland und Daly 2018; Verdun und Zeitlin 2018). Die Emp-

fehlungen beinhalten unter anderem politische Zielstellungen aus den Bereichen der Sozial-, 

Beschäftigungs-, Wirtschafts- und Finanzpolitik und bringen somit unterschiedliche EU-

Koordinationsmechanismen unter ein gemeinsames Dach39 (Bekker 2021b, 115).  

Die inhaltliche Ausrichtung der CSRs ist durch ein Spannungsverhältnis zwischen sozialpoliti-

schen und monetaristischen Politikprogrammen gekennzeichnet. Nach der Einführung des Eu-

ropäischen Semester attestierten einige Autoren und Autorinnen dem jährlichen Zyklus eine 

soziale Schieflage (Pochet und Degryse 2012). Die CSRs kanalisieren demnach vor allem die 

Interessen wirtschaftspolitischer Akteure, während sozialpolitische Ziele kaum Niederschlag in 

                                                           
39 Der Kommissionsvorschlag für die CSRs beruht erstens auf ihren Länderberichten. Zweitens bezieht 
die Kommission die wirtschaftspolitischen Prioritäten aus der jährlichen Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in ihre Entwürfe der CSRs ein. Drittens werden nationale Stabilitäts- und Konvergenzpro-
gramme sowie Nationale Reformprogramme berücksichtigt. Viertens, steht die Kommission schließlich 
mit den nationalen Regierungen und Stakeholdern im stetigen Dialog über den Inhalt der Empfehlungen 
(Europäisches Parlament 2020a). Der ECOFIN Rat nimmt die CSRs nach der Billigung durch den Euro-

(Europäisches Parlament 2020a). Maricut und Puetter (2018, 199-200) zeigen aber, dass die 
Debatten über CSRs im Europäischen Rat abgenommen haben und seine Billigung mittlerweile vor allem 
einen rituellen Charakter inne haben. 
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den CSRs finden. Copeland und Daly (2015) legen etwa die These dar, dass die wirtschafts-

politischen Reformen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise die monetaristischen Politikpro-

gramme von Akteuren aus der DG ECFIN und ECOFIN ermächtigt haben. Sie fördern über die 

CSRs eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, die beispielsweise Privatisierungen, Arbeits-

marktderegulierungen und Kostensenkungen im Gesundheits- und Rentensystem beinhalten 

(Copeland und Daly 2018; De la Porte und Heins 2016; Scharpf 2011). Soziale Härten werden 

durch diese Strukturreformen verschärft (Crespy und Menz 2015; Maricut und Puetter 2018). 

Die europäische soziale Dimension ordnet sich derweil dem monetaristischen Paradigma un-

ter. So stützen sich soziale Initiativen wie etwa Europa 2020 oder die Beschäftigungspro-

gramme für Jugendliche unter der Jugendgarantie ebenfalls auf angebotsorientierten Politiklö-

sungen. Im Mittelpunkt steht hier das Ziel, die Arbeitsmarktbeteiligung zu erhöhen und die 

Inklusion benachteiligter Gruppen zu unterstützen, während soziale Schutzsysteme kaum be-

rücksichtigt werden (De la Porte und Heins 2016; Haas et al. 2020, 338).  

Der Vorrang monetaristischer Politikziele wird durch unterschiedliche rechtliche Grundlagen 

untermauert, die den jeweiligen CSRs zugrunde liegen (Armstrong 2013). Abbildung 10 prä-

sentiert eine Übersicht über die rechtlichen Grundlagen von CSRs. Grundsätzlich basieren alle 

CSRs auf den integrierten Richtlinien zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik (AEUV, Art. 

121) sowie den Richtlinien für die Beschäftigungspolitik (AEUV, Art. 148). Auf dieser Grundlage 

hängt die Durchsetzung von weichen Governance-Mechanismen wie Peer-Pressure oder 

Benchmarking ab. In einigen Fällen stützen sich die CSRs zusätzlich auf den präventiven Arm 

des SWP oder das MIP. CSRs aus dem Bereich der öffentlichen Finanzen entstammen bei-

spielsweise typischerweise sowohl den integrierten Richtlinien als auch dem SWP oder dem 

MIP (Europäisches Parlament 2020a, 4). Durch den Bezug zu diesen wirtschaftspolitischen 

Koordinationsverfahren unterliegen diese CSRs härteren Governance-Mechanismen, denn 

SWP und MIP sehen strengeren Monitorings vor und können in der letzten Instanz zu finanzi-

ellen Bußgeldern führen (Bekker 2021b). Häufig sind CSRs aus dem Bereich der Haushalts- 

und Fiskalpolitik daher durch stärkere Sanktionsmechanismen abgesichert als soziale CSRs 

(Haas et al. 2020). Bekker (2015) zeigt aber, dass nicht nur wirtschafts- und haushaltspolitische 
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CSRs, sondern auch sozialpolitische CSRs in den SWP (EG 1466/97) oder das MIP (EU 

1176/2011) eingebettet sind. 

Abbildung 10: Rechtliche Verankerung der CSRs, eigene Darstellung

Einige Forschende heben aber einen Wandel der CSRs hervor und vertreten die These, dass 

zwischen den Jahren 2011 und 2016 eine Sozialisierung des Europäischen Semesters statt-

gefunden hat (Vanhercke, Zeitlin und Zwinkels 2015; Zeitlin und Vanhercke 2018). Die wach-

sende öffentliche Kritik an der sozialen Schieflage des Semesters begünstigte demnach eine 

Reorientierung der CSRs. Nach Zeitlin und Vanhercke (2018) konnten sich Akteure aus der 

Sozialpolitik zwischen den Jahren 2012 und 2014 so einen größeren Einfluss über die Ent-

scheidungsprozesse des Europäischen Semesters sichern. Vor allem aber konnten DG EMPL 

und der EPSCO Rat ihre sozialpolitische Agenda durch reflexives Lernen und strategisches 

Handeln in den internen Auseinandersetzungen mit wirtschaftspolitischen Kräften besser 

durchsetzen. Die soziale Orientierung der CSRs, so Zeitlin und Vanhercke (2018, 157), stieg 

zwischen 2011 und 2014 stetig an. Unter der Juncker-Kommission wurde das Semesterver-

fahren nochmals stärker für die Deliberation und Interaktion mit sozialen Partnern geöffnet 

(Zeilinger 2021). Um den Dialog mit den Stakeholdern zu forcieren, nahm die Juncker Kom-

mission ein Streamlining der CSRs vor (Munta 2020). Sie reduzierte die Anzahl und Reichweite 

der CSRs deutlich, sodass nur noch die wichtigsten Prioritäten und Herausforderungen aufge-

listet wurden (Zeitlin und Vanhercke 2018, 162). Auch wenn durch diese Änderungen die An-

zahl der sozialen CSRs im Jahr 2015 scharf abfiel, finden Zeitlin und Vanhercke (2018, 163)

dennoch einen relativen Bedeutungsgewinn sozialer Prioritäten. Insbesondere seit dem Jahr 

Grundlegende Rechtsbasis der CSR durch integrierte 
Richtlinien zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik und 

den Richtlinien zu Beschäftigungspolitik 

Gegebenfalls ergänzt durch Bezug zu MIP oder SWP

Dreifache rechtliche Verankerung durch Bezug zu MIP und 
SWP 
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2016 zeichnete sich ein verstärkter Fokus auf Sozial- und Beschäftigungsziele sowie soziale 

Investition ab. 

Andere Autoren und Autorinnen ziehen die These der Sozialisierung des Europäischen Se-

mesters jedoch in Zweifel. Crespy und Vanheuverzwijn (2019) zeigen zwar ebenfalls einen 

stetigen Anstieg der CSRs mit sozialer Orientierung auf. Zugleich machen sie aber darauf auf-

merksam, dass die Quantität der CSRs kein geeigneter Indikator für einen ideellen Wandel im 

Europäischen Semester sei. Die Anzahl möglicher CSRs im Bereich der Fiskalkonsolidierun-

gen sei von vornherein begrenzt im Vergleich zur Anzahl möglicher CSRs im Bereich der So-

zialinvestitionen. Wirtschaftspolitische CSRs seien außerdem tiefer in den SWP sowie den MIP 

verankert und somit an härtere Governance-Mechanismen geknüpft. Im Kern bleiben von Brüs-

sel geforderte Strukturreformen an neoliberalen Politikprogrammen verhaftet. Die Ambiguität 

des Begriffes der Strukturreformen erlaube zugleich eine inkrementelle ideologische Anpas-

sung an soziale Ziele wie der Investitionsförderung. Jedoch untermauere diese punktuelle In-

korporation von konkurrierenden Politikprogrammen die grundlegende Machtasymmetrie zu-

gunsten wirtschaftspolitischer Akteure: 

The increasing ambiguity pertaining to the broad objectives and the specific policies promoted 
through the European Semester has served to diffuse emerging conflict and neutralise those 
who ranging from the radical left and the unions to a section of the Social Democrats have 
contested the efficiency and legitimacy of the European Semester and its agenda (Crespy 
und Vanheuverzwijn 2019, 108) 

Auf der Basis einer Inhaltsanalyse der CSRs relativieren Copeland und Daly (2018) ebenfalls 

die These der Sozialisierung des Europäischen Semesters. Sozialpolitische Maßnahmen und 

Empfehlungen der EU sollten vor allem das Funktionieren des Binnenmarktes und eine hohe 

Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen, statt Marktversagen zu korrigieren. Maricut und Puetter 

(2018) analysieren das Kräfteverhältnis zwischen wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen 

Akteuren und kommen dabei zu dem Schluss, dass das Ungleichgewicht zugunsten der wirt-

schaftspolitischen Akteure bestehen bleibt. Der ECOFIN Rat und die Eurogruppe nehmen wei-

terhin die dominante Rolle im Entscheidungsprozess über die CSRs ein und zeichnen sich im 

Vergleich zum EPSCO Rat durch eine größere Nähe zum Europäischen Rat aus. Auch die 

Befunde von Dawson (2018), Höpner und Schäfer (2012) sowie von Graziano und Hartlapp 

(2019) deuten auf die andauernde Asymmetrie zwischen den beiden Akteursgruppen hin. Ob-

wohl soziale Akteure folglich an Einflussmöglichkeiten gewonnen haben, untermauert das Eu-

ropäische Semester noch immer die Dominanz des monetaristischen Paradigmas. 
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Die Kohäsionspolitik im Europäischen Semester 

Allerdings bleibt die neue Rolle der Kohäsionspolitik in der Literatur zum Europäischen Semes-

ter weitestgehend unbeachtet. So wurde die Sozialisierung des Europäischen Semesters bis-

her vor allem dem Bedeutungsgewinn von EPSCO Rat, DG EMPL sowie dem Ausschuss für 

Sozialschutz zugeschrieben (Zeitlin und Vanhercke 2018). Dabei schafft die Strukturfondsre-

form von 2013 die Grundlage für eine intensivierte Interaktion zwischen den wirtschaftspoliti-

schen Gatekeepern der CSRs und den Akteuren aus der Kohäsionspolitik. Die Cohesion Policy 

Community grenzt sich durch eigene Interessen, Wertorientierungen und Institutionen von den 

sozialpolitischen Akteuren ab. Wie oben dargestellt, richten DG REGIO, der Regi-Ausschuss 

sowie der Ausschuss der Regionen ihr Handeln an der erfolgreichen Durchführung der EU-

Programme unter der Beachtung des Partnerschaftsprinzips aus40. Im Vergleich zu den natio-

nal orientierten CSRs nehmen sie daher eine regional-orientierte Perspektive ein. Der zeitliche 

Rahmen der siebenjährigen Förderperiode kollidiert außerdem mit dem jährlichen Zyklus des 

Europäischen Semesters. Vor allem aber lassen sich über die ESI-Fonds überwiegend inves-

titionsbezogene Politikprogramme realisieren. Strukturreformen, die regulative Änderungen auf 

der nationalen Ebene erfordern, können nicht durch die ESI-Programme durchgesetzt werden. 

Lohnsetzungen oder Rentenreformen weisen beispielsweise keine direkte Verbindung zu den 

EU-Förderprogrammen auf. Entsprechende CSRs könnten nur durch komplementäre Begleit-

maßnahmen durch die ESI-Fonds unterstützt werden (Europäische Kommission 2018d, 29). 

Es stellt sich daher die Frage, wie sich die Verknüpfung zur Kohäsionspolitik auf das Kräfte-

verhältnis des Europäischen Semesters auswirkt. 

Zunächst stellt die Strukturfondsreform einen Eingriff der wirtschaftspolitischen Akteure in die 

Handlungsdomäne der Kohäsionspolitik dar und unterstreicht die Dominanz des monetaristi-

schen Paradigmas gegenüber regionalpolitischen Politikprogrammen. Mit der Reforminitiative 

adressieren die wirtschaftspolitischen Akteure das Implementationsdefizit der CSRs. Verschie-

dene Autoren und Autorinnen weisen auf niedrige Umsetzungsraten der politischen Zielsetzun-

gen aus dem Europäischen Semester hin (Banerji et al. 2015; Darvas und Leandro 2015). Nach 

                                                           
40 Sozialpolitische Akteure wie DG EMPL, EPSCO oder der EMPL-Ausschuss sind über den ESF sowohl 
an den Entscheidungsprozessen zu den ESI-Fonds als auch zu denen des Europäischen Semesters 
beteiligt (Interview XVII). Allerdings besteht auch innerhalb von DG EMPL eine organisatorische und 
ideelle Trennung zwischen Akteuren mit Verantwortung für die Koordination des Europäischen Semes-
ters einerseits und regionalpolitisch-orientierten Akteuren andererseits (Interview XVII). Erstere sind an 
einer Neuausrichtung der Kohäsionspolitik und des ESF an den Prioritäten aus den CSRs interessiert. 
Akteure, die in der DG EMPL mit der Verwaltung des ESF betraut sind, folgen hingegen der Linie der 
DG REGIO. Sie legen eine stärkere Betonung auf die Beteiligung regionaler Akteure sowie auf einen 
mittelfristigen Zeithorizont der Investitionen. Diese interne Interessensdifferenzierung in der DG EMPL 
macht deutlich, dass die Cohesion Policy Community eine eigene politische Agenda verfolgt. 
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der Analyse von Alcidi und Gros (2017) lag die Anzahl der vollständig umgesetzten CSRs in 

den Jahren 2011 und 2012 bei 18 % und sank bis ins Jahr 2016 auf 2 % ab. Insbesondere bei 

CSRs, die nicht im SWP oder im MIP verankert sind, hängt die Implementation stark von der 

nationalen Eigenverantwortung ab (Kreilinger 2016). Die Kohäsionspolitik wird daher auch als 

wichtige Möglichkeit gesehen, die Umsetzung des Europäischen Semesters zu stärken, denn 

ihre hohe finanzielle Ausstattung sowie ihr Multilevel Governance System bietet eine effektive 

Implementationsstruktur (Ciffolilli et al. 2018). Die Gemeinsamen Bestimmungen der ESI-

Fonds für die Förderperiode 2014-2020 können die Umsetzung der CSRs folglich unterstützen: 

s offer some important possibilities to strengthen reforms implemen-
tation: the funds work on similar areas which are targeted by the Semester; ESI Funds have a 
governance which can compensate institutional limitations of the Semester; the budget is sig-
nificant in many EU and MSs and hence the funds can promote reform implementation (Ciffolilli 
et al. 2018, 132) 

Die Mitgliedsstaaten müssen CSRs nun bei der Programmierung der Fördergelder berücksich-

tigen. Neben dem MIP und dem SWP gewinnen die CSRs mit den Partnerschaftsvereinbarun-

gen somit eine weitere rechtliche Grundlage. Die Programmierung der ESI-Fonds unterliegt 

einem bilateralen Austausch zwischen Mitgliedsstaat und Kommission, dessen genaue Ver-

fahrensregeln in den verschiedenen Förderperioden voneinander abweichen können. In der 

Förderperiode 2014-2020 initiierte die Kommission den Dialog mit den Mitgliedsstaaten durch 

die Veröffentlichung von Positionspapieren. Darin legte die Kommission ihre Präferenzen für 

die jeweiligen nationalen Förderschwerpunkte mit einer detaillierten Aufführung möglicher In-

vestitionen dar. Auf dieser Grundlage reichten die Mitgliedsstaaten einen Entwurf für eine Part-

nerschaftsvereinbarung bei der Kommission ein41. In bilateralen Verhandlungen einigten sich 

Mitgliedsstaaten und Kommission auf den endgültigen Inhalt der Partnerschaftsvereinbarun-

gen und der Operationellen Programme. Nach der Einigung gewährte die Kommission die Mit-

tel für die von den nationalen Verwaltungsbehörden ausgewählten, evaluierten und überwach-

ten Projekten (Ciffolilli et al. 2018). Im Vergleich zu den Verfahren des Europäischen Semesters 

sind diese bilateralen Verhandlungen weniger stark reglementiert und für die Öffentlichkeit un-

zugänglich.  

                                                           
41 In der Partnerschaftsvereinbarung wurde die nationale Strategie für die Verwendung der ESI-Fonds 
sowie eine Liste der geplanten operationellen Programme aufgeführt. Die Mitgliedsstaaten zeigten au-
ßerdem auf, wie sie die ESI-Fonds zur Umsetzung der relevanten CSRs einsetzen werden. Im Anschluss 
an die Partnerschaftsvereinbarung präsentierten die Mitgliedsstaaten die vorläufigen operationellen Pro-
gramme. Darin wurden die strategischen Ziele aus den Partnerschaftsvereinbarungen in konkrete Inves-
titionsprioritäten und vorhaben überführt (Ciffolilli et al. 2018, 58). 
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Die Verbindung zur Kohäsionspolitik betrifft aber nicht alle CSRs gleichermaßen. Bei der Pro-

grammierung der Fördergelder müssen Mitgliedstaaten solche CSRs berücksichtigen, die 

onsbereich der ESI-Fon

zu den ESI-Fonds aufweisen, werden folglich nicht bei der Programmierung berücksichtigt. 

Mitgliedsstaaten konnten daher relevante CSRs identifizieren. In den Partnerschaftsvereinba-

rungen für die Förderperiode 2014-2020 erläuterten die Mitgliedsstaaten dann, inwiefern sie 

die Umsetzung dieser relevanten CSRs mit den EU-Strukturgeldern unterstützen würden. Die 

Kommission konnte ihre Position in den bilateralen Verhandlungen über die Partnerschaftsver-

einbarungen einbringen. Da die nationalen Behörden mit Zuständigkeit für die Kohäsionspolitik 

eine Gatekeeper-Funktion bei der Planung und Durchführung der ESI-Programme einnehmen, 

konnten sie die neuen Anforderungen aus dem Europäischen Semesters managen und inkom-

patible Politikinhalte aus der Programmierung ausschließen.  

Insgesamt zählen für die meisten Mitgliedsstaaten vor allem investitionsbezogene Prioritäten 

zu den relevanten CSRs für die Förderperiode 2014-2020. Daher können in der Praxis nur 

CSRs unterstützt werden, die mehrjährige Investitionsvorhaben in den Bereichen der Unter-

nehmens- und Innovationsförderung, der Netzwerkindustrien und der Umwelt, der aktiven Ar-

beitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung sowie in den Bereichen der Inklusion und Dis-

kriminierungs- und Armutsbekämpfung, der Gesundheit und der sozialen Infrastruktur, 

Ausbildung und Weiterbildung und dem Aufbau institutioneller Kapazitäten unterstützen 

(Ciffolilli et al. 2018, 12). Aktive Arbeitsmarktpolitiken sowie Netzwerkindustrien und Umwelt 

machen nach der Analyse von Ciffolilli et al. (2018, 13-14) dabei den größten Anteil der rele-

vanten CSRs aus. Nicht berücksichtigt werden hingegen häufig CSRs zu den Bereichen der 

öffentlichen Finanzen, der Steuern, Bankenreformen, Liberalisierungen öffentlicher Dienstleis-

tungen oder Reformen von Unternehmen in Staatsbesitz (Ciffolilli et al. 2018, 57; Europäische 

Kommission 2014b, 246). Aufgrund dieser Einschränkung erfahren die monetaristisch gepräg-

ten CSRs kaum eine direkte Unterstützung durch die Verbindung zur Kohäsionspolitik. 

Deutschland vertrat in seiner Partnerschaftsvereinbarung beispielsweise die Position, dass die 

ESI-Fonds die meisten CSRs nicht direkt unterstützen könnten, da darin vor allem ordnungs-

politische Politikziele formuliert werden. Stattdessen seien CSRs vor allem als Rahmenbedin-

gung für die Durchführung der Kohäsionsprogramme zu betrachten. Direkt gefördert werden 

Förderung von Bildung und Forschung zu nutzen, die Aktivierung und Integration von 
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Langzeitarbeitslosen beizubehalten und Maßnahmen zu ergreifen das Bildungsniveau benach-

(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2014, 72).  

Die strategischen Ziele der Mitgliedsstaaten sind außerdem nicht auf den Inhalt der CSRs be-

schränkt. Unter anderem fördert Kroatien beispielsweise viele thematische Ziele, die keinen 

Bezug zu den CSRs aufweisen (Republic of Croatia 2014). Die Akteure aus der Kohäsionspo-

litik können somit weiterhin eigene Politikprogramme realisieren. Dazu kommt, dass einige Mit-

gliedsstaaten selbst relevante CSRs nicht in den Partnerschaftsvereinbarungen adressieren, 

um alternativen nationalen Politiklösungen Vorrang zu gewähren oder strukturellen Problemen 

mit nationalen Mitteln zu begegnen. Frankreich und Belgien gehen beispielsweise nicht auf den 

von der Kommission identifizierten Reformbereich im Verkehrsbereich ein (Ciffolilli et al. 2018, 

57; Republique Francaise 2019). Andere Mitgliedsstaaten stellen zwar eine Verbindung zu 

CSRs her, konkretisieren den Beitrag der ESI-Fonds aber nur oberflächlich (Ciffolilli et al. 

2018). Insgesamt stärkt die Strukturfondsreform aufgrund des direkten praktischen Bezugs pri-

mär investitionsbezogene CSRs. Zu einem bloßen Durchsetzungsinstrument monetärer Struk-

turreformen wird die Kohäsionspolitik durch die Reform von 2013 folglich nicht. Die begrenzten 

funktionalen Überschneidungen zwischen Kohäsionspolitik und Europäischen Semester ver-

hindern eine umfassende Indienstnahme der ESI-Fonds für die monetaristischen Politikpro-

gramme der wirtschaftspolitischen Akteure.  

Zu einer Sozialisierung des Europäischen Semester trägt die neue Rolle der Kohäsionspolitik 

trotzdem nur in begrenztem Maße bei. Auf der einen Seite wird die Umsetzung von investiti-

onsbezogenen CSRs gefördert. Die Cohesion Policy Community behält die eigenen Politikpro-

gramme folglich bei. Sie adaptiert aber die CSRs aus dem Europäischen Semesters als politi-

sche Leitlinien. Das bedeutet, dass die Investitionsvorhaben aus den ESI-Fonds in die 

wirtschaftspolitischen Narrative der EU eingebettet werden. Die Förderschwerpunkte aus der 

aktiven Arbeitsmarktpolitik dienen der Unterstützung des Marktes und fügen sich somit in das 

monetäre Leitbild ein. Auch wenn Rentenreformen beispielsweise nicht direkt durch die ESI-

Fonds umgesetzt werden können, können sie dennoch durch kohäsionspolitische Maßnahmen 

zur Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeiter und Arbeiterinnen indirekt gefördert werden, wie 

unter anderem in der tschechischen Partnerschaftsvereinbarung (Ministry of Regional 

Development 2016, 127) (Interview XVII). Die Verbindung zwischen Europäischem Semester 

und Kohäsionspolitik betten die ESI-Fonds folglich in das monetäre Paradigma der wirtschafts-

politischen Koordinierung der EU ein. 
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Zusammenfassend nehmen die Akteure der Kohäsionspolitik in der Programmierung der För-

dergelder 2014-2020 eine Adaption an die politischen Leitlinien des Europäischen Semesters 

vor. Sie stellen weiterhin die Gatekeeper bei der Planung der Kohäsionsprogramme dar und 

schließen inkompatible Politikinhalte aus den Investitionsvorhaben aus.  

8.2 Regionalisierung des Europäischen Semester 2016-2020 

Durch die Adaption der Partnerschaftsvereinbarungen an das Europäische Semester entsteht 

eine vertiefte Abhängigkeit zwischen den beiden Politikbereichen. Die neuen Interdependen-

zen rufen im Laufe der Förderperiode 2014-2020 eine verstärkte Koordination zwischen regio-

nalpolitischen und wirtschaftspolitischen Akteuren hervor. Der nachfolgende Abschnitt be-

leuchtet die Rückkopplungseffekte der Strukturfondsreform 2013 auf das Kräfteverhältnis des 

Europäischen Semesters. Er konzentriert sich dabei vor allem auf die Semesterzyklen in der 

Förderperiode 2014-2020. Durch die wechselseitige Anpassung kommt es hier zu einem ver-

stetigtem Policy-Transfer zwischen dem Europäischen Semester und der Kohäsionspolitik. 

Den Akteuren aus der Kohäsionspolitik gelingt es dabei, die eigenen Politikinhalte in den CSRs 

ern.  

Die politische Debatte um die Zukunft des EU-Haushaltes 2021-2027 

Nach dem Anlaufen der Förderperiode 2014-2020 machten sich die oben beschriebenen In-

kompatibilitäten bemerkbar, sodass die politischen Akteure auf den weiterführenden Koordi-

nierungsbedarf zwischen diesen beiden Funktionsbereichen aufmerksam wurden. So hielten 

die Forderungen nach einer stärkeren Koordinierung zwischen Kohäsionspolitik und Europäi-

schen Semester im Nachklang der Strukturfondsreform von 2013 weiter an. Die Vize-Präsiden-

tin 

die Grundlagen für eine bessere Ausgabenpolitik und einen erhöhten europäischen Mehrwert 

des EU-Haushaltes zwischen den EU-Institutionen auszuloten. Im Zuge dieser Initiative veran-

staltete die Kommission eine Konferenz, bei der sich hochrangige Politiker und Politikerinnen 

sowie Beamte und Beamtinnen über die politische Agenda im Bereich des EU-Haushaltes aus-

tauschten (Europäische Kommission 2017a). Der deutsche Finanzminister, Wolfgang 

Schäuble, unterstrich dabei, dass die Verbindung zwischen CSRs und dem EU-Haushalt deut-

lich zu stärken sei (Europäische Kommission 2017a, 22). Der polnische Finanzminister Ma-

teusz Szczurek erkannte den derzeitigen Beitrag der Kohäsionspolitik zur Stabilisierung der 

Wirtschaftslage zwar an, er unterstrich aber ebenfalls die Bedeutung der CSRs für die Imple-

mentation des EU-Haushaltes (Europäische Kommission 2017a, 37-38). Auch die 
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Kommissarin der DG EMPL, Marianne Thyssen, deutete in ihrer Rede auf die Notwendigkeit, 

die ESI-Fonds weiter mit den CSRs zu verknüpfen (Europäische Kommission 2017a, 25). 

Neue politische Prioritäten erhöhten außerdem den Druck auf die europäischen Akteure, die 

ESI-Fonds für aktuelle politische Herausforderungen zu mobilisieren. Ab dem Sommer des 

Jahres 2015 überlagerte die sogenannte Flüchtlingskrise zunehmend die politische Debatte 

um die Zukunft des EU-Haushaltes. Die Krise der europäischen Migrationspolitik verlagerte die 

Prioritäten für den EU-Haushalt auf die politischen Probleme im Bereich der Migrations- und 

Integrationspolitik.  and foremost, to use the budget to 

(Europäische Kommission 2017a, 8). Auch Schäuble identifizierte die 

Migrationskrise als eine der größten Herausforderungen, der die Union jemals entgegenblicken 

musste, und forderte die Mittel aus dem EU-Haushalt für diese aktuellen Aufgaben zu mobili-

sieren (Europäische Kommission 2017a, 37). Aufgrund der neuen Krisensituation erreichten 

die haushaltspolitischen Forderungen der Bundesregierung (2017) zur makroökonomischen 

Konditionalität nicht mehr die hohe politische Salienz der Jahre 2011 bis 2013.  

gen für den neuen EU-Haushalt ab (Europäische Kommission 2017a). Die Akteure der Kohä-

sionspolitik standen folglich nicht mehr länger nur vor der Herausforderung, wirtschaftspoliti-

sche Politikinhalte in die eigenen Programme zu integrieren. Sie mussten vielmehr die 

mehrjährige Programmplanung der ESI-Fonds aufrechterhalten und zugleich eine ständige An-

schlussfähigkeit an neue Umweltanforderungen durch unvorhersehbare politische Krisensitu-

ationen unter Beweis stellen (Wiesenthal 1990). Der wachsende Handlungsbedarf der EU er-

härtete den politischen Druck auf Kommission, die mangelnde inhaltliche Kohärenz zwischen 

Europäischem Semester und Kohäsionspolitik auszugleichen. 

Koordination zwischen Europäischem Semester und der Kohäsionspolitik 

Die anlaufende Debatte um die Zukunft der Kohäsionspolitik gab der Kommission den Takt für 

eine engere Koordinierung zwischen den beiden Handlungsfeldern vor. Ähnlich wie im Vorfeld 

der Verhandlungen zur Förderperiode 2014-2020 häuften sich nach 2016 in der Kommission 

kritische Stimmen, die den Mehrwert der ESI-Fonds für das politische System der EU in Zweifel 

zogen (vgl. Kap 2, Interview XII). Befeuert wurde der externe Druck auf die Kohäsionspolitik 

durch den bevorstehenden EU-Austritt des Vereinigten Königreiches. Die Aussicht, einen der 

größten Beitragszahler der EU zu verlieren, lenkte den Blick auf Einsparpotenziale in den zwei 

größten Haushaltsposten der GAP und der Kohäsionspolitik (Bachtler, Mendez und Wishlade 
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2019). In einem gemeinsamen Reflexionspapier von Haushaltskommissar Günther Oettinger 

und der Kommissarin für Regionalpolitik, Corina Cretu, deutet die Kommission auf den positi-

ven Beitrag der Kohäsionspolitik zur wirtschaftlichen Erholung der EU nach der Krise hin. Sie 

macht aber klar, dass dieses Politikfeld künftig noch besser auf unerwartete Entwicklungen, 

soziale Veränderungen und Krisen vorbereiten und reagieren muss (Europäische Kommission 

2017c, 17). In diesem Reflexionspapier sowie in dem siebten Kohäsionsbericht wurde die For-

derung nach einer stärkeren Verzahnung mit dem Europäischen Semester deutlich 

(Europäische Kommission 2017b, xxvi; 2017c, 17).  

Die Kommission handelte diese internen Interessenunterschiede deliberativ aus. Im Mai 2018 

veröffentlichte sie die Vorschläge für den MFR sowie die Gemeinsamen Bestimmungen für die 

Förderperiode 2021-2027 und entwickelte darin die radikalen Reformelemente der Förderperi-

ode 2014-2020 weiter. So sollten die CSRs nun neben der Programmplanung auch bei einer 

neu eingeführten Halbzeitüberprüfung zu berücksichtigen sein42. Auf diese Weise wollte die 

Kommission die ESI-Fonds auch während der Förderperiode künftig für aktuelle politische Her-

ausforderungen und Krisensituationen zugänglicher machen und die Systemintegration der Ko-

häsionspolitik vorantreiben (Interview XXXI, Interview XX, Interview X). Dabei folgt dieser Re-

formvorschlag weniger einer eindeutigen wirtschaftspolitischen Stoßrichtung wie bei der 

Strukturfondsreform aus dem Jahr 2013. Er wies stattdessen eine inhaltliche Offenheit auf, um 

für unvorhersehbare Krisensituationen in verschiedenen Politikbereichen einen Anknüpfungs-

punkt zu bieten (Interview X). 

Die Veröffentlichung der Kommissionsvorschläge für die Förderperiode 2021-2027 initiierte 

eine engere inhaltliche Kooperation mit der Kerngruppe des Europäischen Semesters und DG 

REGIO. Inhaltliche Inkompatibilitäten, die eine effektive Verknüpfung der beiden Politikberei-

che in der Förderperiode 2014-2020 erschwert hatten, sollten dieses Mal verringert werden. 

Zur Koordination des Europäischen Semesters bildete die Kommission eine Kerngruppe, die 

üblicherweise vom Generalsekretariat, DG ECFIN, DG EMPL und DG Internal Market besteht 

(Maricut und Puetter 2018). Im Zuge der engeren Verbindung zwischen CSRs und EU-

Haushalt wurde DG REGIO im Jahr 2019 ebenfalls zum Vollmitglied der Kerngruppe ernannt 

(DG Regional and Urban Policy 2019, 17-18). DG REGIO konnte im Zuge der strategischen 

Anpassung an das Europäische Semester den eigenen Einfluss auf den Semesterprozess 

                                                           
42 Bei der Programmplanung werden zunächst nur die ersten fünf Jahre der Förderperiode 2021-2027 
aufgestellt. Die Halbzeitüberprüfung findet dann im Jahr 2025 statt. Hierbei sollen die Mittel für die letzten 
zwei Jahre zugewiesen und Programme an neuen politischen Herausforderungen und den aktuellen 
CSRs ausgerichtet werden. Der zeitliche Rahmen der Kohäsionspolitik wird damit an das Europäische 
Semester angepasst. 
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ausweiten und eine eigene Nische innerhalb des wirtschaftspolitischen Koordinationsverfah-

rens etablieren. In den Länder-Berichten verfestigte DG REGIO ihre Beteiligung durch eine 

eigene inhaltliche Schwerpunktsetzung. Gemeinsam mit DG EMPL entwarf sie im Jahr 2019 

für jeden Mitgliedsstaat43 

Mittel im Rahmen der Kohäsionspolitik 2021-2027 (DG Regional and Urban Policy 2019, 17-

18; Europäische Kommission 2019d). In den Länderberichten 2020 brachte sie außerdem ei-

nen Anhang D für den JTF heraus, der eine Hauptfinanzierungsquelle der EU für den Übergang 

zu einer klimaneutralen Wirtschaft darstellt.  

In diesem Anhang D stellt die Kommission Investitionsprioritäten dar, die sie aus einer Analyse 

der nationalen Investitionsstaus, der Investitionsbedürfnisse sowie der regionalen Unter-

schiede ableitet (Europäische Kommission 2019e, 80-84). Die Investitionsprioritäten im An-

hang D der Länderberichte 2019 sind den folgenden fünf thematischen Zielen der Kohäsions-

politik für die Förderperiode 2021-2027 zuzuordnen:  

1. A more competitive and smarter Europe 

2. A greener, low-carbon transitioning towards a net zero carbon economy 

3. A more connected Europe by enhancing mobility 

4. A more social and inclusive Europe 

5. A Europe closer to citizens by fostering the sustainable and integrated development of all 

types of territories (Europäische Kommission) 

Inhaltlich orientierten sich die Investitionsleitlinien von DG REGIO und DG EMPL an dem Poli-

tikprogramm der Kohäsionspolitik. Die beiden DGs konnten somit ihre eigene politische 

Agenda in die Länder-Berichte integrieren und einen neuen inhaltlichen Schwerpunkt auf einer 

europäischen Investitionspolitik setzen, die ein Gegengewicht zu dem monetaristischen Para-

digma bildet. Der inhaltliche Einfluss DG REGIOs auf die wirtschaftspolitische Koordinierung 

zeigte sich auch in der stärkeren Berücksichtigung regionaler Unterschiede in den Länderbe-

richten. Zuvor berücksichtigten die Länderberichte bei der Betrachtung der Wirtschaftslage die 

regionale Dimension lediglich vereinzelt, wie beispielsweise im Länderbericht 2018 über Spa-

nien (Europäische Kommission 2018a). Seit der Beteiligung DG REGIOs im Jahr 2019 wurde 

eine systematische Analyse der regionalen Unterschiede innerhalb der Mitgliedsstaaten einge-

führt. Nun wies die Kommission in den Länderberichten, mit wenigen Ausnahmen (Europäische 

                                                           
43 Mit der Ausnahme von Großbritannien.  
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Kommission 2019c; 2019f), auf die spezifischen Problemlagen bei der Bekämpfung regionaler 

Disparitäten hin. Damit brachte sie eine marktkorrigierende und redistributive Policy-Agenda in 

den Semesterzyklus ein.  

Neben ihrer Position innerhalb der Kommission stärkte DG REGIO mit ihrer neuen Rolle im 

Semesterprozess auch ihre Position gegenüber den Mitgliedsstaaten. In der Programmierung 

der ESI-Fonds übernahm der Anhang D nun die Funktion der Positionspapiere, die DG REGIO 

in der Förderperiode 2014-2020 zur Vorbereitung der Partnerschaftsvereinbarung noch einzeln 

an die Mitgliedsstaaten übermittelt hatte (Interview I). Für die Mitgliedsstaaten diente er als 

zentrale Orientierungshilfe bei der Erstellung der Entwürfe für die Partnerschaftsvereinbarun-

gen (Interview XXXI). Dass ihre Positionen zu den Investitionsprioritäten der ESI-Fonds nun in 

das Europäische Semester eingebettet sind, verleiht der Verhandlungsposition DG REGIOs im 

bilateralen Dialog zu den Partnerschaftsvereinbarungen ein neues politisches Gewicht. Auch 

wenn die Länderberichte lediglich Arbeitspapiere der Kommission darstellen, repräsentieren 

sie als Bestandteil des Europäischen Semesters eine wichtige Säule in dem multilateralen 

Überwachungsmechanismus. Unter Berufung auf die Länderberichte kann DG REGIO ihre Po-

sition gegenüber den Mitgliedsstaaten somit untermauern (Interview XVII). 

Die Einbindung DG REGIOs in das Kernteam des Europäischen Semesters schlägt sich auch 

in dem Inhalt der CSRs nieder. Die Kommission bekräftigte in ihrer Kommunikation zu den 

bstimmung zwischen Investitionen und Reformen 

(Europäische Kommission 

2019g, 2). Aus dem Anhang D der Länderberichte leitete sie daher investitionsbezogene CSRs 

ab, die eine bessere Nutzung der europäischen Struktur- und Kohäsionsfonds sicherstellen 

sollen:  

estitionen 
gelegt, was der vertieften Analyse der Kommission in den Länderberichten entspricht, in denen 
Investitionsbedarf und Engpässe in den einzelnen Mitgliedsstaaten beleuchtet wur-
den. (Europäische Kommission 2019g, 2) 

Zu diesem Zweck führte die Kommission in den CSRs 2019 einen dezidierten Unterpunkt mit 

CSRs für investitionsbezogene Wirtschaftspolitik ein. An jeden Mitgliedsstaat richtete sie darin 

eine konsolidierte Liste der Investitionsprioritäten aus dem Anhang D. Nach dem Einbezug DG 

REGIOs in das Europäische Semester stieg die Anzahl der investitionsbezogenen CSRs im 

Vergleich zu den Vorjahren daher rapide an. Noch im Jahr 2018 erhielten nur 4 Mitgliedsstaa-

ten, nämlich Deutschland, Italien, Spanien und Zypern, CSRs mit Investitionsprioritäten. Dage-

gen erhielten im Jahr 2019 alle Mitgliedsstaaten CSRs mit einer detaillierten Aufzählung der 
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spezifischen Prioritäten der investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik. Gemeinsam mit dem An-

hang D sollten diese CSRs die Grundlage für die Verhandlung der Partnerschaftsvereinbarung 

bilden. In dieser neuen Kategorie an CSRs spiegelt sich auch DG REGIOs Fokus auf die regi-

onale Dimension wieder. Zuvor fanden regionale Unterschiede innerhalb der Mitgliedsstaaten 

keine Berücksichtigung in den CSRs. Im Jahr 2018 zeigten die CSRs fast ausschließlich Hand-

lungsbedarfe auf der nationalen Ebene auf. Lediglich in Rumänien wurde auf die besondere 

Notwendigkeit zum Ausbau von Bildungsangeboten in ländlichen Gebieten hingewiesen (Rat 

der Europäischen Union 2018). In den neuen investitionsbezogenen CSRs des Jahres 2019 

standardisierte die Kommission die Aufforderung, regionale Unterschiede in der Investitions-

politik in Betracht zu ziehen. Die Aufnahme DG REGIOs in das Kernteam des Europäischen 

Semesters führt folglich zu einer stärkeren Repräsentanz des regionalpolitischen Politikpro-

grammes in den CSRs. DG REGIO 

mesters voran: 

y being a very, a very macro- financial- kind of approach, 

sectors, other areas rather than pure the outcome of your dept, your deficit and some macroe-
conomic variables. Elisa Ferreira, Kommissarin für DG REGIO (Hessen in Berlin und Europa 
2020) 

Organisatorische Änderungen in der Kommission untermauerten die Bindung der Kohäsions-

politik an die Reformagenda der EU. Kommissionspräsidentin von der Leyen etablierte nach 

ihrem Amtsantritt eine eigene Generaldirektion zur Unterstützung von Strukturreformen (DG 

Reform) und unterstellte diese ebenfalls der neu ernannten Kommissarin für DG REGIO, Elisa 

Ferreira (DG Regional and Urban Policy 2019; Structural Reform Support Service 2019). DG 

Reform bot den Mitgliedsstaaten technische Unterstützung für die Vorbereitung und Durchfüh-

rung von Strukturreformen aus den wirtschaftspolitischen Koordinierungsverfahren an 

(Structural Reform Support Service 2019)44.  

                                                           
44 Dieser Dienst zur Unterstützung von Strukturreformen (SRSS) wurde bereits unter der Juncker-Kom-
mission im Jahr 2015 eingerichtet, um die Expertise der kurzfristig einberufenen Arbeitsgruppen für die 
Förderung der Reformprogramme in Griechenland und Zypern in einer Kommissionsdienststelle zu in-
stitutionalisieren. Die finanziellen Mittel bezog die Dienststelle fast vollständig aus den ESI-Funds 
(Structural Reform Support Service 2016). Bis zum Jahr 2019 gehörte der SRSS aber noch zum Gene-
ralsekretariat. Mit ihrer Entscheidung, die Dienststelle in DG Reform zu überführen und diese mit DG 
REGIO einer gemeinsamen Kommissarin zu unterstellen, wollte die von der Leyen-Kommission eine 
größere Kohärenz zwischen den beiden Handlungsbereichen herstellen (DG Regional and Urban Policy 
2019, 12). 

 



Regionalisierung des Europäischen Semesters 

 

213 
 

Die Regionalisierung des Europäischen Semesters ist jedoch nicht mit einem Paradigmen-

wechsel der europäischen Wirtschaftspolitik gleichzusetzen. Nach Hall (1993, 279) würde ein 

andel in dem übergeordneten politischen Diskurs 

voraussetzen. Die investitionsbezogenen CSRs des Jahres 2019 lösten die fiskalpolitischen 

CSRs jedoch nicht ab. Sie stellen vielmehr eine Ergänzung dar, die speziell auf die Verwen-

dung des EU-Haushaltes ausgerichtet ist. Die Aufnahme der investitionsbezogenen CSRs ist 

zeitlich auf den nahenden Beginn der Förderperiode 2021-2027 und den damit startenden Pro-

zess der Programmplanung abgestimmt. Er stellt somit keine beständige inhaltliche Neuaus-

richtung des Europäischen Semesters dar. So platzierte DG REGIO CSRs im Europäischen 

Semester, die speziell auf die Programmierung der ESI-Fonds zugeschnitten sind und die ei-

genen Politikprogramme widerspiegeln. Statt ein Umlenken in der nationalen Haushaltspolitik 

anzuregen, setzte sie Anreize für die Verwendung der EU-Mittel. Daher dienen diese CSRs 

einem anderen Zweck als regulatorische oder fiskalpolitische CSRs, die grundsätzliche Re-

formbedarfe und nationale Haushaltsziele aufzeigen. Dass Mitgliedsstaaten bei der Program-

mierung der ESI-Fonds entsprechende CSRs berücksichtigen müssen, führt vor diesem Hin-

tergrund aber auch nicht zu einer Unterordnung der Kohäsionspolitik an monetaristische 

Politikziele. Stattdessen verlagert sich lediglich das Forum für die Aushandlung der Partner-

schaftsvereinbarungen auf das Europäische Semester. Unter dem gemeinsamen Dach des 

jährlichen Verfahrens bewahren sich wirtschaftspolitische Akteure und kohäsionspolitische Ak-

teure eine funktionale Unabhängigkeit voneinander. 

Die inhaltliche Verknüpfung zwischen CSRs und Programmierung der ESI-Fonds zwischen den 

Jahren 2014 und 2019 folgt einer horizontalen Koordinierung zwischen den wirtschaftspoliti-

schen Akteuren des Europäischen Semesters und den kohäsionspolitischen Akteuren. Wäh-

rend die Strukturfondsreform von 2013 noch als Ergebnis einer hierarchischen Durchsetzung 

wirtschaftspolitischer Interessen gegenüber den Interessen der Cohesion Policy Community 

gedeutet werden kann (vgl Kap 4), weist die Politikgestaltung eine starke Beharrungstendenz 

auf. DG REGIO nimmt nach wie vor eine wesentliche Rolle für die Verwaltung des EU-

Haushalts ein und kann sich somit als Gatekeeper bei der Umsetzung der Kohäsionspolitik 

behaupten. Die engere Koordination mit DG REGIO in der Kerngruppe des Europäischen Se-

mester folgt nicht mehr aus einem hierarchischen Eingriff externer Akteure. Vielmehr ergibt sie 

sich aus den veränderten Bedingungsfaktoren durch die Strukturfondsreform von 2013. Nach-

dem die Programmierung für die Förderperiode 2014-2020 zunächst die substanziellen Inkom-

patibilitäten zwischen der wirtschaftspolitischen EU-Agenda und dem Politikprogramm der Ko-

häsionspolitik aufgezeigt hat, kooperierten die DGs bei der Vorbereitung der Förderperiode 
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2021-2027 in deliberativen Formaten. Mit der Regionalisierung des Europäischen Semesters 

erzielen sie eine Kombination der verschiedenen Policies. Die regionalpolitischen Politikinhalte 

wurden dabei in das Europäische Semester übertragen, sodass die Handlungsdomäne der 

Kohäsionspolitik erhalten blieb. Zugleich wurden die ESI-Fonds aber weiter in den übergeord-

neten Policy-Diskurs des Europäischen Semesters integriert und externe Zugriffsmöglichkeiten 

über die Halbzeitüberprüfung erhöht.  

Der externe Schock der Corona-Pandemie erschütterte im März 2020 die Vorbereitungen für 

die Förderperiode 2021-2027. Wie bereits in den politischen Krisen des vorangehenden Jahr-

zehnts, erfolgte eine Neuausrichtung der finanziellen Ressourcen der ESI-Fonds an den aktu-

ellen politischen Herausforderungen. Im nachfolgenden Abschnitt wird dargelegt, dass die ko-

häsionspolitischen Akteure an das neue integrierte Selbstverständnis anknüpfen und ihre 

politische Agenda auf dieser Basis zentral innerhalb des europäischen Krisenmanagements 

platzieren können. 

8.3 Eine neue Kohäsionspolitik  

Drei Jahre nach Veröffentlichung des Kommissionsvorschlages für die Gemeinsamen Bestim-

mungen der ESI-Fonds verabschiedeten die Co-Gesetzgeber im Juni 2021 schließlich das Re-

gelwerk für die Förderperiode 2021-2027. Der revolutionären Strukturfondsreform von 2013 

folgte eine Evolution. Die EU griff die Reformelemente aus der Förderperiode 2014-2020 auf 

und entwickelte sie inkrementell weiter. Der Kontinuität in den ESI-Fonds stehen jedoch die 

wirtschaftspolitischen Umbrüche der Corona-Krise gegenüber. Die drastischen wirtschaftlichen 

Folgen der Gesundheitskrise bewegten die europäischen Staats- und Regierungschefs und -

chefinnen zur Mobilisierung des umfassenden Wachstumsprogrammes Next Generation EU 

(NGEU). Dieses Paket brach in vielerlei Hinsicht mit den Traditionen der europäischen Finanz-

architektur. Insbesondere die Tatsache, dass die EU erstmals in großen Umfang gemeinsame 

Anleihen aufnimmt, stellt nach dem damaligen deutschen Finanzminister, Olaf Scholz, einen 

- (Bundesministerium der Finanzen 2021b). Auch das Euro-

päische Semester wird im Zuge der Etablierung des NGEU stark umstrukturiert (Bekker 2021a; 

Guttenberg, Hemker und Tordoir 2021, 92-93; Höpner 2020b). Im nachfolgenden Abschnitt 

werden die zentralen Elemente des Corona-Aufbauplans dargestellt. Dabei wird aufgezeigt, 

dass der neue Finanzrahmen und NGEU an den Policy-Transfer zwischen Kohäsionspolitik 

und Europäischem Semester anknüpfen. Über den neuen Haushaltsposten NGEU werden po-

litische Praktiken aus der Kohäsionspolitik von der zentralen Ebene adaptiert und die Systemin-

tegration dieses Politikfeldes weiter vorangetrieben.  
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Der MFR 2021-2027 verstärkte die Verbindungselemente zwischen Europäischen Semester 

und ESI-Fonds. Dazu gehört die oben beschriebene Halbzeitüberprüfung, die eine Neuaus-

richtung der ESI-Fonds innerhalb der Förderperiode ermöglicht. Darüber hinaus wurde der 

neue ESF+ stärker an das Europäische Semester ausgerichtet45. Die fonds-spezifischen Ver-

ordnungen 2021-2027 verpflichtet die Mitgliedsstaaten, einen angemessenen Teil aus den 

ESF+-Mitteln unter geteilter Mittelverwaltung für CSRs bereitzustellen (EU 2021/1057). Die 

makroökonomische Konditionalität wurde in vereinfachter Form in das Regelwerk für die Jahre 

2021-2027 aufgenommen. Die EU hielt beide Stränge der makroökonomischen Konditionalität 

bei und unter dem automatischen Suspendierungsstrang können weiterhin Verpflichtungen 

und Zahlungen suspendiert werden. Allerdings sind die Anwendungsmodalitäten aufgeweicht. 

Bei einem schweren Wirtschaftsabschwung in der Eurozone oder der Union ist die Kommission 

nicht mehr verpflichtet, einen Vorschlag zur Anwendung der makroökonomischen Konditiona-

lität vorzulegen. Die Obergrenzen der Mittelsuspendierung wurden außerdem herabgesetzt. Im 

Vergleich zu einer maximalen Suspendierung in der Höhe von 0,5 % des nominalen BIP in der 

Förderperiode 2014-2020, können zwischen 2021 und 2027 nur noch maximal 0,25 % des 

nominalen BIP bzw. 25 % der Verpflichtungen suspendiert werden, wenn ein Mitgliedsstaat 

erstmalig nicht die Bedingungen des EDP einhält. Trotz dieser Verwässerung haben die zent-

ralen Elemente der makroökonomischen Konditionalität auch in der Förderperiode 2021-2027 

Bestand46. Die zentralen Reformelemente der Strukturfondsreform 2013 wurden folglich in der 

Förderperiode 2021-2027 in modifizierter Form fortgeführt und verstärkt.  

Insgesamt verstärkte die Strukturfondsreform aus dem Jahr 2021 die supranationalen Eingriffs-

möglichkeiten in die ESI-Fonds. Da die Kommission nun nicht mehr nur am Anfang der Pro-

grammierung die Berücksichtigung der CSRs einfordern kann, koppelt sie die gesamte sieben-

jährige Förderperiode enger an das Europäische Semester. Zugleich zeichnet sich eine leichte 

Aufweichung des automatischen Suspendierungsstrangs der makroökonomischen Konditiona-

lität ab.  

 

                                                           
45 Der ESF+ umfasst neben dem ESF sowohl weitere Finanzinstrumente mit geteilter Mittelverwaltung 
(Jugendbeschäftigungsinitiative und den bisherigen europäischen Hilfsfonds) als auch Finanzinstru-

 
46 Weitere Reformen beziehen sich auf die ex-ante-
zungen -2027 werden diese nicht nur zu Beginn der 
Förderperiode überprüft. Auch im Laufe der Periode kann die mangelhafte Umsetzung der grundlegen-
den Voraussetzungen zu einer Mittelsuspendierung führen. 
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Politische Disruptionen und neue Problembezüge für die ESI-Fonds 

Doch schon vor Ausbruch der Corona-Krise Anfang des Jahres 2020 geriet die Kohäsionspo-

litik in den Fokus für weitere politische Prioritäten. Nach dem Wechsel in der Kommission im 

Jahr 2019 machte die neue Kommissionspräsidentin, von der Leyen, den Europäischen Grü-

nen Deal zu ihrem Vorzeigeprojekt. Darin legte sie einen Fahrplan für Strategien und Maßnah-

men vor, mit denen Europa bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt 

werden soll (Europäische Kommission 2019b). Der JTF bildet das Kernstück des Projekts. Er 

stellt den Mitgliedsstaaten Finanzmittel für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft zur Ver-

fügung und wird über die geteilte Mittelverwaltung im Rahmen der Kohäsionspolitik verwaltet 

(Europäische Kommission 2021f). In seiner Umsetzung knüpft der Europäische Grüne Deal 

damit an die neue Schnittstelle zwischen Europäischem Semester und Kohäsionspolitik an. So 

baut DG REGIOs weitere inhaltliche Beteiligung an den Länderberichten und den CSRs auf 

der Planung und Programmierung des JTFs auf. In den Länderberichten 2020 setzte DG 

REGIO die Investitionsleitlinien im Anhang D in Hinblick auf die Prioritäten für den JTF fort (DG 

Regional and Urban Policy 2019). Das politische Vorzeigeprojekt der neuen Kommission adap-

tierte folglich die politischen Praktiken der Kohäsionspolitik und gewährte DG REGIO dabei 

eine zentrale Rolle bei seiner Durchführung.  

Kurz nach der Veröffentlichung der Länderberichte 2020 zeigte sich im März 2020 allerdings 

das drastische Ausmaß der Corona-Pandemie. Nach dem Wechsel und der strategischen Neu-

ausrichtung der Kommission Ende 2019 stellt die Gesundheitskrise eine zweite große Disrup-

tion in den laufenden Verhandlungen für die Förderperiode 2021-2027 dar. Im Lichte der 

Corona-Pandemie wandelte sich das politische Bezugsproblem der Kohäsionspolitik schlagar-

tig. Unter den Co-Gesetzgebern bestand ein klares Problembewusstsein über die hohe Dring-

lichkeit, verfügbare finanzielle Ressourcen für die unmittelbaren Folgen der Krise zur Verfü-

gung zu stellen. Bereits im April verabschiedeten Rat und EP Änderungen der Gemeinsamen 

Bestimmungen 2014-2020. Die Reformpakete CRII und CRII Plus erhöhten die Flexibilität für 

die Umschichtung der ESI-Fonds auf neue Prioritäten, stellten zusätzliche Liquidität bereit und 

verringerten den Verwaltungsaufwand. Die schnelle Adaption der ESI-Fonds an die neuen Her-

ausforderungen bot der EU in der Krisensituation somit eine wichtige Handlungsressource (von 

der Leyen 2020).  

Das Narrativ für die Haushalts- und sektoralen Verhandlungen für die Förderperiode 2021-

2027 wandelt sich in Folge der Corona-Pandemie drastisch. Auf der politischen Agenda der 

EU stand die Krisenbekämpfung nun an oberster Stelle. Noch im März aktivierte die 



Regionalisierung des Europäischen Semesters 

 

217 
 

Kommission die allgemeine Ausweichklausel für den SWP. Dies erlaubte den Mitgliedsstaaten, 

unter den besonderen Umständen von den Haushaltsvorgaben abzuweichen. In den CSRs 

2020 lag der Fokus der Kommission auf zwei Themenbereichen. Zum einen nahmen die CSRs 

men zur Bewältigung und Abfederung der gesund-

heitlichen und sozioökonomischen Auswirkungen von Covid- (Europäische Kommission 

2020a, 6) in den Blick. Zum anderen behandelte Wiederaufnahme der Wirt-

schaftstätigkeit und Ankurbelung des Wachstums, Förderung des ökologischen und digitalen 

 (Europäische Kommission 2020a, 6). DG REGIO trug aktiv zu der Gestaltung dieser 

speziellen CSRs bei und verfestigt damit ihre Rolle in der Kerngruppe des Europäischen Se-

mesters (DG Regional and Urban Policy 2019, 22). So spiegelten sich die Investitionsprioritäten 

für den JTF in den CSRs wieder. Nach der Kommissarin für DG REGIO, Elisa Ferreira, bot das 

Semester nun eine Plattform für Politikziele der Kohäsionspolitik: 

, the proposal from the Commission makes the Semester as the kind of the right structure 

ds from the 
past. So, the greening, the digital, the cohesion have got to be elements of the same story, so 

Elisa Ferreira, Kommissarin für 
DG REGIO (Hessen in Berlin und Europa 2020) 

 

Abbildung 11: Next Generation EU, 2020 Preise in Milliarden, Quelle: Europäische Kommission 
(2021e) 

Doch einen besonders starken Aufwind gewannen kohäsionspolitische Praktiken in den wirt-

schaftspolitischen Koordinierungsverfahren der EU durch die Verabschiedung des Corona-Wi-
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für die Förderperiode von 2021-2027 ein Konjunkturprogramm in der Höhe von 2.018 Billionen 

Euro (in 2020 Preisen) verabschiedet. NGEU stellt ein zeitlich begrenztes Aufbauinstrument 

dar, das die EU zur Kreditaufnahme von 806.9 Milliarden Euro (in 2021 Preisen) ermächtigt 

(Europäische Kommission 2021e, 6). Der größte Teil der Finanzmittel fließt über die neu ein-

gerichtete Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) sowohl in der Form von Zuschüssen (bis zu 338 

Milliarden Euro in 2020 Preisen) als auch in der Form von Krediten (bis zu 385.8 Milliarden 

Euro in 2020 Preisen) an die Mitgliedsstaaten. Weitere Finanzmittel aus dem NGEU in der 

Höhe von 83,1 Milliarden Euro stocken bestehende Programme auf (Europäische Kommission 

2021e). Hier profitierte insbesondere die Kohäsionspolitik. Die Initiative REACT-

-Fonds zusätzliche 

Mittel in Höhe von 50,6 Milliarden Euro aus dem NGEU zur Verfügung. Das Maßnahmenpaket 

der EU bestärkt die Kohäsionspolitik somit sowohl direkt durch eine finanzielle Aufstockung als 

auch indirekt durch eine Übernahme von Politikelementen in den übergeordneten NGEU. 

NGEU stützt sich auf die nationalen Implementationsstrukturen der Kohäsionspolitik. Die EU 

knüpft die Vergabe der EU-Finanzmittel aus der RRF auch an die Strukturreformen aus dem 

Europäischen Semester. Dazu legen die Mitgliedsstaaten der Kommission sogenannte 

Aufbau- und Resilienzpläne vor, in denen sie ihre Reform- und Innovationsvorhaben bis zum 

Jahr 2026 darlegen. In den Plänen müssen die Mitgliedsstaaten die CSRs der Jahre 2019 und 

2020 berücksichtigen. Die Kommission überprüft die Aufbau- und Resilienzpläne und legt sie 

schließlich dem Rat zur formalen Annahme vor (Europäische Kommission 2021k). Dieses 

Vorgehen entspricht weitestgehend dem Verfahren zur Annahme der 

Partnerschaftsvereinbarungen. In den Mitgliedsstaaten sind außerdem zumeist dieselben 

Strukturen mit der Planung und Durchführung der Aufbau- und Resilienzpläne vertraut, die 

auch für die Umsetzung der ESI-Fonds-Projekte verantwortlich sind. Aufgrund der begrenzten 

Kapazitäten konzentrierten sich die nationalen Autoritäten insbesondere in Österreich, 

Dänemark, den Niederlanden und Belgien zunächst auf die Planung der Aufbau- und 

Resilienzpläne, sodass die Umsetzung der Partnerschaftsvereinbarungen für die 

Förderperiode 2021-2027 deutlich verzögert wurde (Dozhdeva und Fonseca 2021, 31). In der 

Praxis bestehen folglich Unklarheiten über die Überschneidungen und Komplementaritäten 

zwischen den ESI-Projekten und den Investitionsvorhaben aus dem NGEU (Lopriore 2022). 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Finanzinstrumenten liegt aber in der 

Berücksichtigung regionaler Akteure. NGEU adressiert vorrangig nationale 

Investitionsprioritäten und bezieht regionale und gesellschaftliche Stakeholder weniger stark in 

die Implementierung ein.  
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In der Kommission liegt die Verantwortung für NGEU vor allem im Generalsekretariat sowie bei 

der DG ECFIN. Die Staats- und Regierungschefs und -chefinnen der nördlichen Nettozahler 

zeigten sich anfänglich besorgt über den mäßigen Erfolg der Kommission bei der Durchsetzung 

der Strukturreformen über die Partnerschaftsvereinbarungen der ESI-Fonds (vgl. Kap. 6.1). 

Insbesondere der niederländische Premierminister, Mark Rutte, befürchtete, dass die 

Kommission bei der Verknüpfung der Finanzmittel aus dem NGEU mit Strukturreformen zu 

weich gegenüber den Mitgliedsstaaten vorgehe (Financial Times 2021). Diesen Befürchtungen 

begegnete die Kommission mit der Einrichtung der Task Force Aufbau und Resilienz im 

Sommer 2020. Diese Task Force ist im Generalsekretariat angesiedelt und der 

Kommissionspräsidentin unterstellt. Sie ist gemeinsam mit DG ECFIN für die Koordinierung 

und Umsetzung der Aufbau- und Resilienzpläne zuständig (DG for Economic and Financial 

Affairs 2020). DG REGIO wurde ebenfalls in die Koordination der Pläne miteinbezogen (DG for 

Economic and Financial Affairs 2020), doch vor allem wirtschaftspolitische Akteure gewannen 

Kontrollbefugnisse über die neue Fazilität.  

Dementsprechend verfolgte die Kommission bei der Annahme der Pläne eine härtere Linie 

gegenüber den Mitgliedsstaaten (Financial Times 2021). Dies zeigt sich beispielhaft in 

Forderungen gegenüber der deutschen Bundesregierung. So beharrte die Kommission bei der 

Überprüfung des deutschen Plans zunächst auf Strukturreformen zur Entschärfung der 

Progression im Steuersystem, zur Abschaffung des Ehegattensplittings sowie zur 

Verbesserung der Tragfähigkeit des Rentensystems (Frankfurter Allgemeine Zeitung 2021; 

Höpner 2021a)47. Den Aufbau- und Resilienzplan von Polen blockierte die Kommission über 

ein Jahr, um umstrittene Justizreformen rückgängig zu machen. Unter speziellen Auflagen im 

Bereich der Rechtsstaatlichkeit billigte die Kommissionspräsidentin, von der Leyen, schließlich 

den Plan von Polen, stieß für diesen Kurswechsel aber auf scharfe Kritik seitens der 

Kommission (Fleming 2022). 

Die EU passte das Europäische Semester im Jahr 2021 an die Abläufe der RRF an. Das Jahr 

2021 stellt somit einen außerordentlichen Semesterzyklus dar. Die Mitgliedsstaaten sollten ihre 

Nationalen Reformpläne gemeinsam mit den Aufbau- und Resilienzplänen einreichen. Anstelle 

der Länderberichte nahm die Kommission dann eine Bewertung dieser Pläne vor. Die 

                                                           
47 In dem finalen Plan setzte Deutschland davon letztlich aber lediglich milde Reformen um. Die 
Bundesregierung adressierte die Forderungen der Kommission mit Invesitionsprogrammen für 
Kinderbetreuung und Auszubildende, der Sozialgarantie 21 sowie einer digitalen Rentenübersicht 
(Bundesministerium der Finanzen 2021a).  
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Kommission legte in diesem Jahr keine strukturellen CSRs vor, auch wenn sie weiterhin die 

nationalen makroökonomischen Ungleichgewichte analysierte. Die bilateralen Verhandlungen 

über die Aufbau- und Resilienzpläne ersetzten die strukturierte Vorlage von CSRs somit 

vollständig. Der Semesterzyklus wurde auf diese Weise entsprechend den Prioritäten der 

NGEU umgeordnet. Die wirtschaftspolitische Koordinierung der EU basiert nun stärker denn je 

auf der Steuerung der EU-Investitionsprogramme, wobei das außerordentliche 

Semesterverfahren kohäsionspolitische Praktiken aus der Förderperiode 2014-2020 

übernimmt und auf den nationalen Verwaltungsstrukturen zur ESI-Verwaltung aufbaut. Nguyen 

und Redeker (2022) erwarten eine langfristige Umorientierung des Europäischen Semesters 

an die neuen Strukturen. Die zentrale Ebene der Kommission adaptierte folglich die sektoralen 

Praktiken der DG REGIO für die Stärkung der eigenen politischen Agenda. Im Vergleich zu 

dem Austeritätsparadigma nach der Wirtschafts- und Finanzkrise bilden EU-

Investitionsprogramme nun den zentralen Motor in der europäischen Krisenpolitik nach der 

Corona-Pandemie.  

Die Evolution des Europäischen Semesters seit Beginn der Förderperiode 2014-2020 macht 

deutlich, dass die Strukturfondsreform von 2013 keine Einbahnstraße darstellt. 

Wirtschaftspolitische Akteure haben einen verbesserten Zugang über die Kontrolle der ESI-

Fonds gewonnnen. Jedoch entfaltet der Brückenschlag zwischen den beiden 

Funktionsbereichen auch Rückkopplungseffekte auf den Inhalt und die Struktur des 

Europäischen Semesters. In der Vorbereitung auf die neue Förderperiode zeichnet sich ab 

dem Jahr 2019 eine intensivierte Koordination zwischen den wirtschaftspolitischen und den 

regionalpolitischen Akteuren innerhalb der Kommission ab, die zu einer Neuausrichtung der 

Länderberichte und der CSRs führen. Durch den externen Schock der Corona-Krise markiert 

das Ende der Förderperiode 2014-2020 aber auch den Beginn einer neuen Phase in der 

Geschichte des EU-Haushaltes. In der neuen EU-Finanzarchitektur verstetigt sich der Policy-

Transfer zwischen ESI-Fonds und den wirtschaftspolitischer Koordinationsverfahren. Die 

sektoralen Praktiken werden dabei von den zentralen politischen Einheiten aufgegriffen und 

mit neuen finanziellen Ressourcen ausgestattet.  

Zusammenfassung 

In der Förderperiode 2014-2020 ziehen sich die Fäden weiter zusammen, die das Europäische 

Semester und die Kohäsionspolitik seit der Strukturfondsreform von 2013 aneinanderbinden. 

Die neue wechselseitige Abhängigkeit zwischen der Programmierung der Fördergelder und der 

inhaltlichen Gestaltung des Europäischen Semesters beförderte einen verstetigten Policy-

Transfer zwischen den beiden Funktionsbereichen der EU. Das vorliegende Kapitel nimmt 
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diese Rückkopplungseffekte der Strukturfondsreform von 2013 in den Fokus und beleuchtet 

dabei die Semesterzyklen zwischen den Jahren 2014 und 2021. Im Vergleich zu den 

vorangehenden Kapiteln unternimmt es dabei einen Perspektivwechsel. Während die Kapitel 

5 bis 7 die Reformen der Kohäsionspolitik aufzeigen, werden in diesem Kapitel die 

Innovationen im Europäischen Semester betrachtet, die sich aus den Feedbackeffekten der 

Strukturfondsreform von 2013 ergeben. Dabei wird deutlich gemacht, dass die Anbindung des 

Europäischen Semesters an die Kohäsionspolitik eine wechselseitige Anpassung darstellt. 

Nicht nur die Kohäsionspolitik integriert die Politikinhalte des Europäischen Semesters. Auch 

das Europäische Semester übernimmt Inhalte der Kohäsionspolitik. 

Das Europäische Semester ist von einer sozialen Schieflage gekennzeichnet. Fiskalpolitische 

Haushaltsziele und angebotsorientierte Strukturreformen finden einen stärkeren Niederschlag 

in den CSRs und werden durch stärkere Governance-Mechanismen gestützt. Einige 

Forschende verzeichnen zwar eine zunehmende Sozialisierung des Europäischen Semester, 

doch insgesamt zeigt sich ein persistenter Vorrang wirtschaftspolitischer Politikprogramme. Die 

Anbindung an die Kohäsionspolitik eröffnet der Cohesion Policy Community einen Zugang zu 

den wirtschaftspolitischen Steuerungsverfahren der EU und beeinflusst daher das 

Spannungsverhältnis zwischen der wirtschaftspolitischen und der sozialpolitischen Agenda. 

Schon bei der Programmierung der ESI-Fonds 2014-2020 fand eine inhaltliche Koordination 

der beiden Politikprogramme statt. In Kapitel 6 wurde die Einführung der makroökonomischen 

Konditionalität als einseitige hierarchische Indienstnahme der Kohäsionspolitik durch 

wirtschaftspolitische Akteure verstanden. Doch in diesem Kapitel wurde deutlich, dass die 

tatsächliche Bindungswirkung der neuen Verbindung zunächst begrenzt war. 

Kohäsionspolitische Akteure in den Mitgliedsstaaten und der Kommission traten weiterhin als 

Gatekeeper auf, die lediglich kompatible Politikprogramme übernahmen. In der Förderperiode 

2014-2020 entsprachen die ESI-Fonds also nicht einem bloßen Lieferanten von 

fiskalpolitischen Zielen und wettbewerbsfördernden Strukturreformen. Vielmehr trat in den 

täglichen Operationen der Kohäsionspolitik eine erstaunliche Beharrungstendenz zutage.  

Während der Vorbereitungen für die Förderperiode 2021-2027 fand eine vertiefte 

wechselseitige Anpassung zwischen den beiden Funktionsbereichen statt. Auf diese Weise 

begegneten wirtschaftspolitische und kohäsionspolitische Akteure den neuen 

Interdependenzen sowie den anhaltenden politischen Bestrebungen nach einer vertieften 

Integration von EU-Mitteln und Europäischem Semester. In der Kerngruppe des Europäischen 

Semesters handelten die verschiedenen Kommissionseinheiten ihre Politikprogramme 
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deliberativ aus. DG REGIO gewährte zwar einerseits stärkere externe Zugriffsmöglichkeiten 

sowie eine zeitliche Neuausrichtung über die Halbzeitüberprüfung, konnte aber zugleich eigene 

Politikinhalte im Europäischen Semester platzieren. DG REGIO bewirkte eine Regionalisierung 

der Länderberichte und CSRs und verankerte die Berücksichtigung regionaler Unterschiede 

sowie den Fokus auf investitionsbezogene Wirtschaftspolitik in den Zyklen der Jahre 2019 und 

2020. Die Strukturfondsreform von 2013 entfaltet folglich einen Rückkopplungseffekt auf das 

Politikprogramm des Europäischen Semesters.  

Die Corona-Pandemie markierte eine Zäsur in der Architektur der europäischen 

Wirtschaftskoordination. Stärker als jemals zuvor knüpfte die EU mit NGEU die Bereitstellung 

von EU-Mitteln an die Umsetzung von CSRs. In diesem Kapitel wurde aber dargelegt, dass 

diese wirtschaftspolitischen Reformen der EU in der Corona-Krise auf eine bereits bestehende 

Entwicklung aufbauen. Die zentralen politischen Einheiten der Kommission adaptierten die 

sektoralen Politikprogramme der Kohäsionspolitik für die neue Finanzarchitektur. 

Investitionsprogramme rückten in das Zentrum der europäischen Wirtschaftskoordinierung und 

nahmen für ihre Umsetzung die Implementationsstrukturen der ESI-Fonds in Anspruch. Indem 

die Förderprogramme unter NGEU dem Generalsekretariat unterstellt wurden, verlor DG 

REGIO innerhalb der Kommission aber ihre monopolhafte Kontrolle über die finanziellen 

Implementationsstrukturen.  

Die Kohäsionspolitik hat ihren Charakter als autonomes Subsystem eingebüßt. Auch wenn das 

institutionelle Arrangement der Kohäsionspolitik hohe Beharrungstendenzen aufweist, 

adaptieren die kohäsionspolitischen Akteure in dem verstetigten Policy-Transfer mit dem 

Europäischen Semester übergeordnete Bezugsprobleme. Über situative Bezüge zu 

kontingenten Umweltanforderungen kann DG REGIO weiterhin die eigene Handlungsdomäne 

aufrecht erhalten. Zugleich exportiert sie die eigenen Politikprogramme in das Europäische 

Semester. Eine solche Policy-Integration kann jedoch in einer vollständigen Verschmelzung 

mit übergeordneten Einheiten und Programmen münden (P. Becker und Müller 2015, 242-47; 

Trein, Meyer und Maggetti 2019, 335). Die Kohäsionspolitik droht dabei langfristig in der neuen 

Finanzarchitektur aufzugehen oder durch die neuen Programme ersetzt zu werden.  
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9 Schlussfolgerungen 

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Beobachtung, dass die EU die Vergabe der EU-

Fördergelder vermehrt an Konditionalitäten koppelt. In dem folgenden Kapitel fasse ich die 

wichtigsten Schlussfolgerungen und Ergebnisse aus der Analyse zusammen. Zunächst erfolgt 

in Abschnitt 9.1 eine Zusammenfassung der zentralen Befunde. Anschließend stelle ich in den 

Abschnitten 9.2 bis 9.5 darüber hinausgehende Reflexionen und Ausblicke dar.  

9.1 Zusammenfassung der Arbeit 

Der systematische Gebrauch von Konditionalitäten überrascht, weil die EU über dieses Instru-

mentarium weitreichende Befugnisse zur Einmischung in nationale Kompetenzbereiche her-

stellen kann. Eigentlich begünstigen die EU-Entscheidungsverfahren Reformblockaden oder 

Lösungen des kleinsten gemeinsamen Nenners. Die Handlungsfähigkeit der EU bleibt also be-

schränkt, während sich die Umweltanforderungen an ein koordiniertes Vorgehen der EU im 

Lichte gemeinsamer Krisen stetig mehren.  

Um dieses fundamentale Dilemma zu adressieren, setzte die EU vermehrt Konditionalitäten 

ein. Nach der Eurokrise weitete sie beispielsweise die makroökonomische Konditionalität auf 

alle ESI-Fonds aus. Damit ist es möglich, die ESI-Fonds für einen Mitgliedsstaat zu suspendie-

ren, der gegen die Auflagen der wirtschaftspolitischen Koordinierungsverfahren verstößt. Seit 

dem Beginn der Förderperiode 2021-2027 ist der EU-Haushalt außerdem an eine Rechtsstaat-

lichkeitskonditionalität gebunden. Auch in Bezug auf die gemeinsame Asylpolitik ist die Einfüh-

rung einer Konditionalität nach der Migrationskrise im Jahr 2015 immer wieder ins Gespräch 

gekommen (Stuttgarter Zeitung 2020; Zeit Online 2019). Die genannten Konditionalitäten zie-

len auf sensible staatliche Kernbereiche, denn grundlegende wirtschaftliche Angelegenheiten 

der Steuer-, Sozial-, oder Arbeitspolitik sowie der Außenpolitik unterliegen eigentlich dem nati-

onalen Kompetenzbereich (Jacoby und Hopkin 2020, 1171). Solche Hebelkonditionalitäten 

sind meist leichter anwendbar und setzen stärkere finanzielle Anreize als verfügbare Sankti-

onsinstrumente (P. Becker 2022). Es stellt sich also die Frage, warum dieser systematische 

Gebrauch von Konditionalitäten trotz der hohen Entscheidungsblockaden in dem Mehreben-

system der EU möglich ist.  

Ich habe mich dieser Forschungsfrage auf der Basis einer qualitativen Fallstudie der Struk-

turfondsreform von 2013 genähert. Hier führte die EU erstmals einen systematischen Gebrauch 

von Konditionalitäten unter dem Dach des Regelwerkes der Kohäsionspolitik ein. Die vielfältige 
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Einsetzbarkeit von Konditionalitäten zeigt sich an den verschiedenen Elementen dieser Re-

form. Dabei handelt es sich um: 

1) Die Einführung von ex-ante-Konditionalitäten 

2) Die Ausweitung der makroökonomischen Konditionalität 

3) Die Kopplung zwischen Programmierung der ESI-Fonds und CSRs 

Im Rahmen der Arbeit habe ich diese unterschiedlichen Elemente beleuchtet und die jeweils 

relevanten Entscheidungsprozesse als eigenständige Sequenzen behandelt.  

Der analytische Fokus dieser Arbeit lag auf den intersektoralen Politikverflechtungen der Ko-

häsionspolitik. Üblicherweise geht die EU-Policy Analyse von einem sektoral fragmentierten 

Entscheidungsprozess aus. Dabei werden zumeist Akteure, Institutionen, Ideen und politische 

Problembezüge innerhalb der Grenzen eines Politikfeldes als erklärende Variable herangezo-

gen. Diese Fallstudie erlaubt aber einen besonderen Blick auf die Bedingungsfaktoren von in-

tersektoraler Koordination. So repräsentieren Konditionalitäten integrierte Policy-Lösungen, da 

sie eine Kopplung zwischen Kohäsionspolitik und externen Politikprogrammen institutionalisie-

ren. Mit dieser Perspektive konnte ich zum einen die fundamentale Transformation der Kohä-

sionspolitik seit der Förderperiode 2014-2020 beleuchten. Zum anderen habe ich auch auf den 

steigenden Problemdruck in den angrenzenden Politikfeldern aufmerksam gemacht.  

Ich habe die Forschungsheuristik des Akteurzentrierten Institutionalismus eingesetzt, um die 

Grenzkonflikte zwischen der Kohäsionspolitik und angrenzenden Politikfeldern darzulegen. Da-

bei habe ich Elemente des Rational-Choice-Ansatzes des Power-based Bargainings mit sozi-

ologischen Theorien des sozialen Lernens kombiniert. Die induktive Fallstudie der Struk-

turfondsreform von 2013 verfolgt nicht das Ziel, konkurrierende Hypothesen zu überprüfen. 

Stattdessen stehen die spezifischen kausalen Mechanismen, die eine verstärkte Policy-In-

tegration der Kohäsionspolitik ermöglichen, im Fokus dieser Analyse. Ich bin dabei der Einsicht 

gefolgt, dass sich das komplexe EU-Entscheidungssystem nicht adäquat durch ein einziges 

theoretisches Modell abbilden lässt (Benz 2021, 31-32). Verschiedene Mechanismen der Steu-

erung existieren nebeneinander. Daher gilt es auch in dieser Arbeit, dass komplexe Wechsel-

spiel verschiedener Governance-Modi zu identifizieren. Für dieses Ziel wurden zum einen die 

temporalen Sequenzen der kausalen Mechanismen berücksichtigt. Zum anderen wurde auch 

einer strukturellen Perspektive Rechnung getragen, indem die Mechanismen in den verschie-

denen Arenen verortet wurden. 

Auf der Basis eines historischen Abrisses über die Entwicklung der ESI-Fonds habe ich in Ka-

piteln 2 und 3 gezeigt, dass die Strukturfondsreform von 2013 in eine duale 
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Verhandlungsstruktur eingebettet ist. Auf der übergeordneten Ebene stehen die Haushaltsver-

handlungen, bei denen die finanzielle Ausstattung und die regionale Verteilung der ESI-Fonds 

beschlossen werden. Diese Arena ist von zwischenstaatlichen Verhandlungen um nationale 

Nettopositionen gekennzeichnet und findet unter enger Beteiligung der Staats- und Regie-

rungschefs und -chefinnen statt. Die regulativen Aspekte über die Verwaltungsmodalitäten der 

ESI-Fonds sind auf die sektorale Ebene ausgelagert. Mit der Geburtsstunde der Kohäsionspo-

litik im Jahr 1988 etablierte sich auf europäischer Ebene eine eigenständige Cohesion Policy 

Community mit Verantwortung für die Durchführung der Förderprogramme. In der europäi-

schen Integrationsliteratur repräsentiert die Kohäsionspolitik daher immer noch den Prototypen 

eines Systems der Multilevel Governance (Heinelt und Petzold 2018, 132). Dieses grenzt sich 

mit eigenständigen Akteurskonstellationen, institutionellen Strukturen, Ideen und politischen 

Problembezügen von den Haushaltsverhandlungen ab. Unter den Fachpolitiker und -politike-

rinnen verläuft die dominante Konfliktlinie nicht zwischen den Mitgliedsstaaten, sondern zwi-

schen nationalen und supranationalen Akteuren, die jeweils ihre Kompetenzen maximieren 

wollen.  

Die erste untersuchte Sequenz über die Einführung der ex-ante-Konditionalitäten wurde in Ka-

pitel 5 behandelt und auf eine positive Koordination zwischen Kohäsionspolitik und angrenzen 

Politikbereichen zurückgeführt. Die Kohäsionspolitik verfügt über eine Monopolstellung in der 

EU, denn ihre historisch gewachsenen Implementationsstrukturen bieten besonders starke 

zentralisierte Durchführungskompetenzen. Die Gestaltungsmacht über diese Domäne war bis 

zur Mitte der 2000er-Jahre fest auf der sektoralen Ebene verankert. So wies die Cohesion 

Policy Community eine hohe Autonomie bei der Durchführung der Förderprogramme auf. 

Durch den vermehrten Gebrauch von ex-ante-Konditionalitäten gewannen externe Akteure 

aber an Boden über die ESI-Fonds. Als Ursache für diese Entwicklung wurden drei externe 

Umweltschocks herangezogen: der verschärfte Verteilungskonflikt im Zuge der Osterweite-

rung, die mangelnde empirische Evidenz zur Wirksamkeit sowie die Finanzkrise. Die externen 

gesellschaftlichen Verhältnisse führten dazu, dass die hohen finanziellen Ressourcen der Ko-

häsionspolitik ins Missverhältnis zu gesteigerten politischen Erwartungen und konkurrierenden 

Ausgabenprioritäten gerieten.  

Dieser Reformstau löste in der Kohäsionspolitik endogene Modernisierungsbestrebungen aus, 

denn in den Haushaltsverhandlungen mussten Kohäsionspolitiker und -politikerinnen die finan-

ziellen Ressourcen und regulativen Prinzipien verteidigen. Experten und Expertinnen aus Kom-

mission, Rat und EP entwickelten einen ortsbasierten Ansatz für die Kohäsionspolitik und grif-

fen dabei das neue regionalpolitische Paradigma eines ortsbasierten Ansatzes auf, welcher 
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unter den OECD-Staaten bereits vermehrte Anwendung fand. Der Gebrauch von Konditionali-

täten stellte ein zentrales Element der internen Reformagenda dar, weil es eine stärkere Er-

gebnisorientierung der ESI-Fonds versprach. Maßgeblich vorangetrieben wurde die Entwick-

lung der ex-ante-Konditionalitäten von der Kommission. In einem Modus der positiven 

Koordination bezog DG REGIO angrenzende sektorale Generaldirektion in die Entwicklung ei-

nes Anforderungskataloges ein. Für externe Generaldirektionen bot sich über die Definition von 

ex-ante-Konditionalitäten die Möglichkeit, die eigenen Politikprogramme über den Kanal der 

ESI-Fonds umzusetzen. Somit fand hier eine intersektorale Koordination mit gemeinsamer Nut-

zenmaximierung statt. 

Die zweite untersuchte Sequenz der makroökonomischen Konditionalität basierte, wie in Kapi-

tel 6 dargelegt, auf der externen Indienstnahme der ESI-Fonds für eine Paketlösung zum MFR. 

Während die technischen ex-ante-Konditionalitäten vor allem von der Kommission vorangetrie-

ben wurden, stellte der Rat den zentralen Akteur bei der hoch politisierten Debatte um die 

makroökonomische Konditionalität dar. Die Idee zur Ausweitung der makroökonomischen Kon-

ditionalität wurde außerhalb der kohäsionspolitischen Sphäre im Rahmen der Verhandlungen 

um die Reform der wirtschaftspolitischen Steuerungsverfahren nach der Eurokrise entwickelt. 

Nördliche Gläubigerstaaten setzten sich für eine stärkere Haushaltsüberwachung ein, schei-

terten aber mit ihren Versuchen, verschärfte Sanktionsinstrumente einzuführen an den Wider-

ständen im Rat. Die deutsche Bundesregierung machte sich die asymmetrische Interessens-

konstellation zwischen den Haushaltsverhandlungen und den Verhandlungen um eine 

verschärfte Haushaltskontrolle zunutze und koppelte ihre Zustimmung zum MFR an die Aus-

weitung der makroökonomischen Konditionalität. Eigentlich verfügt der Europäische Rat nicht 

über gesetzgeberische Kompetenzen. Doch über seine Schlussfolgerungen zum MFR legte er 

die Verhandlungsposition des Rates im Schatten der Hierarchie fest. Da die makroökonomi-

sche Konditionalität nun an die Paketlösung zum MFR gebunden war, entsprach die Rück-

falloption für Veto-Spieler aus dem Rat nicht dem Status quo, sondern einer vollständigen Blo-

ckade des EU-Haushaltes. Wirtschafts- und finanzpolitische Akteure nördlicher 

Mitgliedsstaaten erlegten dieses Instrument also von außen auf die Kohäsionspolitik auf und 

unternahmen da  

Die intergouvernementalen Erklärungsansätze einer Paketlösung erwiesen sich in dem institu-

tionellen Kontext der dualen Verhandlungsstruktur jedoch nicht als hinreichende Bedingung. 

Sektorale Akteure innerhalb von Kommission, Rat und EP waren an der Bewahrung der Auto-

nomie über die eigene Domäne interessiert und richteten sich daher im Rahmen der Delibera-

tionen zu dem Regelwerk der Kohäsionspolitik gegen die fremde Indienstnahme der ESI-Fonds 
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zugunsten von fiskalpolitischen Ziele. Daher setzte die Paketlösung auch eine strategische 

Koordination zwischen den verschiedenen sektoralen Akteuren voraus. Im Gegensatz zu Kom-

mission und Rat fand im EP keine intersektorale Interessensmediation zwischen Haushalts- 

und Kohäsionspolitischen Akteuren statt. Die Konfliktstruktur im EP verlief entlang von drei 

Dimensionen: der Parteienzugehörigkeit, der Nationalität sowie der ideellen Ausrichtung der 

MdEPs. Während Parteien des linken Spektrums eine einheitliche Ablehnung der makroöko-

nomischen Konditionalität mobilisierten, blieben Parteien des rechten Spektrums entlang von 

nationalen und ideellen Konfliktlinien zersplittert. Infolgedessen etablierte das EP sich in den 

Verhandlungen als Repräsentant der Cohesion Policy Community und größter Veto-Spieler zur 

makroökonomischen Konditionalität. Die Maximalposition des EPs nach einer vollständigen 

Streichung von Art. 23 scheiterte an der ungünstigen Rückfalloption bei einem Veto des EU-

Haushaltes. Doch in Kapitel 7 konnte ich darlegen, dass das EP erfolgreich verschiedene Stra-

tegien für eine Verwässerung der makroökonomischen Konditionalität aktivierte. So hielt das 

EP seine Zustimmung zum MFR durch ein Arena-Linkage-Veto strategisch zurück, um den Rat 

unter Druck zu setzen. Ferner deuteten die empirischen Befunde dieser Arbeit auf die Macht-

verhältnisse verschiedener Akteure innerhalb des EPs (Raunio 2014, 253). So zeigte sich in 

dieser Fallstudie, dass die Berichterstatter und Berichterstatterinnen sowie die Ausschussvor-

sitzenden eine zentrale Position einnahmen. Indem sie die Kompromisslösung zur makroöko-

nomischen Konditionalität nicht einzeln zur Abstimmung stellten, konnten sie eine Opposition 

aus Reihen des Ausschusses unterbinden und informelle Einigungen vorantreiben. Nach die-

ser informellen Einigung handelt es sich bei der makroökonomischen Konditionalität um ein 

symbolisches Instrument, das nur als Ultima Ratio zur praktischen Anwendung kommen sollte.  

Schließlich habe ich die Kopplung zwischen Programmierung der ESI-Fonds und CSRs in Ka-

pitel 8 behandelt. In diesem Kapitel habe ich meinen Blick weg von den Gesetzgebungspro-

zessen gewendet und den Fokus stattdessen auf die Rückkopplungseffekte der Strukturfonds-

reform auf die Semesterzyklen während der Förderperiode 2014-2020 gelegt. Die 

voranstehenden Kapitel haben deutlich gezeigt, dass die Verhandlungen für die Förderperiode 

2014-2020 von der Dominanz wirtschafts- und finanzpolitischer Akteure gegenüber kohäsions-

politischen Akteuren geprägt waren. Im Nachklang der Reform stieß das neue wechselseitige 

Abhängigkeitsverhältnis aber deliberative Austausch- und Lernprozesse an. Die ESI-Fonds 

entwickelten sich nicht zu einem bloßen Durchsetzungsinstrument der wirtschafts- und fiskal-

politischen CSRs. In der Förderperiode 2013-2020 stellten kohäsionspolitische Akteure weiter-

hin die Gatekeeper für die Programmierung der ESI-Fonds dar und adressierten lediglich rele-

vante CSRs. In der darauffolgenden Förderperiode platzierte DG REGIO eigene 
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rend die finanz- und wirtschaftspolitischen Akteure 

ihre Machtpotenziale in den Verhandlungen für die Indienstnahme der ESI-Fonds einsetzen 

konnten, zeigte sich in der praktischen Durchführung der Förderprogramme eine starke sekt-

orale Beharrungstendenz.  

Die hier resümierten Befunde erlauben einige Reflexionen und Schlussfolgerungen. In den 

nachfolgenden zwei Abschnitten werde ich zunächst Überlegungen über die Sonderrolle der 

Kohäsionspolitik sowie die Übertragbarkeit der Befunde auf andere Politikbereiche anstellen. 

In den darauffolgenden Abschnitten 9.4 und 9.5 problematisiere ich schließlich die asymmetri-

schen Machtpotenziale von Konditionalitäten sowie Implikationen für die Kompetenzordnung 

der EU.  

9.2 Die neue Kohäsionspolitik 

Als eines der beiden großen traditionellen Politikfelder blickt die Kohäsionspolitik auf eine lange 

Geschichte zurück. Wichtige Etappen in der Geschichte der europäischen Integration wären 

ohne Kompensationszahlungen über die ESI-Fonds nicht möglich gewesen. Die Implementa-

tionsstrukturen der Kohäsionspolitik sind in der politikwissenschaftlichen Literatur außerdem 

heute noch als Vorreiter für ein System des Multilevel Governance bekannt (P. Becker und 

Müller 2015; Heinelt und Petzold 2018, 132). Sowohl im Intergouvernementalismus als auch in 

der Multilevel Governance-Literatur stellt die Kohäsionspolitik also einen wichtigen Untersu-

chungsgegenstand der Theoriegeschichte dar. Doch spielen die ESI-Fonds auch heute noch 

eine Rolle für das europäische Regieren oder ist dieses Politikfeld ein Relikt vergangener Zei-

ten, das zum Aussterben verurteilt ist (Andor 2018, 9)? Dieser Abschnitt situiert die zentralen 

Befunde dieser Arbeit über die Transformation der Kohäsionspolitik in der EU-

Politikfeldanalyse. Im Anschluss leite ich daraus Lehren für die Analyse politischer Konflikte im 

europäischen Mehrebenensystem ab.  

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die Kohäsionspolitik eine neue wichtige Funktion au-

ßerhalb der Verwaltung der Fördermittel übernimmt. Über den zunehmenden Gebrauch von 

Konditionalität wird sie zum Hebel für die Durchsetzung zentraler Politikprogramme und er-

gänzt das anderweitig begrenzte Sanktionsinstrumentarium der EU. So zeigen die Ergebnisse 

der vorliegenden Arbeit eine Transformation der Kohäsionspolitik auf. Lange blieb die Verwal-

tung der Fördergelder in der Verantwortung der geschlossenen Cohesion Policy Community. 

Außerhalb des sektoralen Politiknetzwerkes war das Interesse an den ESI-Fonds zumeist auf 

die finanzielle Kosten- und Nutzen-Verteilung beschränkt. Doch mit dem vermehrten Gebrauch 
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von Konditionalitäten werden die ESI-Fonds nun stärker in den Dienst für allgemeine politische 

Ziele der EU genommen. Funktional differenzierte Entscheidungsprozesse öffnen sich dabei 

für vielfältige Formen der sektorenübergreifenden Koordination.  

Intersektorale Koordination in den EU-Organen 

In der Literatur zur europäischen Integration finden die Mechanismen der sektorenübergreifen-

den Policy-Integration bislang nur wenig Beachtung. Ein Grund dafür stellt die implizite An-

nahme dar, dass europäische Entscheidungsprozesse einer starken sektoralen Fragmentie-

rung unterliegen (Bönker 2008). EU-Politikfeldanalysen konzentrierten sich dementsprechend 

zumeist auf die Problembezüge, Akteure, Institutionen und Ideen innerhalb der sektoralen 

Grenzen (Falkner 2011; Wallace et al. 2020). Die vorliegenden empirischen Analysen haben 

neue Erkenntnisse über die intersektoralen Koordinationsverfahren innerhalb von Kommission, 

Rat und EP beleuchtet.  

In Bezug auf die Kommission wurde in der bisherigen Literatur zwar bereits eine steigende 

Tendenz zum koordinierten Handeln zwischen verschiedenen DGs nachgewiesen (Hartlapp 

2011, 187-88; Senninger, Finke und Blom Hansen 2021). Doch noch immer dominiert typi-

scherweise das Verfahren der dienststellenübergreifenden Konsultation (Candel, Princen und 

Biesbroek 2021), das einem Modus der negativen Koordination entspricht. Diese Arbeit reiht 

sich in die Befunde von Forschenden ein, die auf die Koordinationsbemühungen innerhalb der 

Kommission aufmerksam machen (Hartlapp, Metz und Rauh 2013; Kassim et al. 2013; Wille 

2013) und zeigt auf, dass die Generaldirektionen über eine erstaunlich hohe Kapazität zur po-

sitiven Koordination verfügen. Besonders ersichtlich wird dies an der Einführung der ex-ante-

Konditionalitäten, denn hier bezieht DG REGIO angrenzende sektorale Generaldirektionen 

über Taskforces direkt in die Gestaltung der ex-ante-Konditionalitäten ein. Externe Generaldi-

rektionen können eigene Politikprogramme durch die Kopplung an die Fördergelder stärken. 

Bei der Gestaltung des Gesetzesentwurfes maximierten DG REGIO und angrenzende sekt-

orale DGs daher den gemeinsamen Nutzen. Diese Fallstudie illustriert, dass positive Koordi-

nation in der Kommission gelingen kann, obwohl die Anzahl der möglichen Veto-Spieler 

dadurch deutlich erhöht wird.  

Stärker noch als die Kommission, ist der Rat von einer sektoralen Fragmentierung gekenn-

zeichnet (Sedelmeier 2002, 633). Das Beispiel der makroökonomischen Konditionalität macht 

deutlich, dass sektoraler Widerstand der Cohesion Policy Community durch politische Ent-

scheidungen in den übergeordneten Haushaltsverhandlungen hierarchisch übergangen wer-

den konnte. Entgegen der weitläufigen Darstellung des Rates als sektoral fragmentierte 
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Organisation belegt diese Fallstudie folglich intersektorale Abstimmungshandlungen in den ko-

häsionspolitischen Verhandlungen.  

Schließlich machen die Ergebnisse dieser Arbeit auf die Bedeutung von sektoralen Konfliktli-

nien im EP aufmerksam. Für das Abstimmungsverhalten der MdEPs erwiesen sich in bisheri-

gen Untersuchungen vor allem die Nationalität, die Fraktionszugehörigkeit sowie die Einstel-

lungen gegenüber der europäischen Integration als zentrale Determinanten (Ripoll Servent und 

Panning 2019). Darüber hinaus beeinflussen aber auch themenspezifische Ausschüsse den 

Entscheidungsprozess maßgeblich (Bowler und Farrell 1995; McElroy 2006, 6; Raunio 2014, 

338; Whitaker 2019; 2005; Yordanova 2009). Auf der Basis einer qualitativen Auswertung der 

relevanten Ausschusssitzungen konnte ich zeigen, dass Parteien des rechten Spektrums keine 

einheitliche Position zur makroökonomischen Konditionalität generieren konnten. Sie blieben 

entlang der nationalen Konfliktlinie zwischen den Friends of Cohesion und den Friends of Better 

Spending gespalten. Selbst unter konservativen und liberalen Mitgliedern des Regi-Ausschus-

ses aus der Ländergruppe der Friends of Better Spending befinden sich Kritiker und Kritikerin-

nen der makroökonomischen Konditionalität. Hier zeigt sich, dass die Kapazität der Parteien 

und nationalen Delegationen das Verhalten der MdEPs in den Ausschüssen zu determinieren, 

beschränkt ist. Bei einer hohen Spezialisierung überwiegen stattdessen sektorspezifische In-

teressen. Folgende Analysen der Konfliktlinien im EP sollten daher durch die Analyse sektora-

ler Interessensgruppen ergänzt werden.  

Insgesamt machten die Befunde über die inter-organisationalen Abstimmungsverfahren eine 

Zunahme der sektorenübergreifenden Koordination zwischen der Kohäsionspolitik und angren-

zenden Politikfeldern deutlich. So sind die politischen Konflikte um die Einführung von Konditi-

onalitäten maßgeblich durch Grenzkonflikte zwischen verschiedenen Domänen geprägt. Ex-

terne Akteure versuchen über Konditionalitäten eigene Politikziele an die ESI-Fonds zu 

koppeln. Ließ sich die Cohesion Policy Community noch lange als autonomes Subsystem be-

schreiben, gewinnen externe Akteure über Instrumente wie der makroökonomischen Konditio-

nalität nun immer weiter an Handlungsmacht über dieses Politikfeld. Es zeichnet sich hier folg-

lich eine Policy-Integration ab. Dieser Prozess stellt unsere Annahme von einem sektoral 

fragmentierten Politikprozess infrage. Doch spiegeln diese Ergebnisse einen allgemeinen 

Trend des europäischen Policy-Making wieder oder handelt es sich um eine besondere Ent-

wicklung in der Kohäsionspolitik?  
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Die Monopolstellung der Kohäsionspolitik in der EU 

Dieses Projekt schließt sich einer wachsenden Anzahl an Studien an, die auf die zunehmende 

Bedeutung von integrierten Politiklösungen im gesamten politischen System der EU aufmerk-

sam machen (Tosun und Lang 2017; Trein, Meyer und Maggetti 2019). In der Kommission wird 

die intersektorale Zusammenarbeit beispielsweise systematisch im Rahmen gemeinsam er-

stellter Folgenabschätzungen oder durch den wachsenden Einfluss des Generalsekretariats 

vorangetrieben (Hartlapp, Metz und Rauh 2013; Radaelli und Meuwese 2010, 146-47). Zudem 

lenkt der wachsende Problemdruck für sektorenübergreifende Probleme wie der Klimakrise 

oder der digitalen Transformation die Aufmerksamkeit vieler Forschender auf Kollaborationen 

zwischen Akteuren aus verschiedenen Domänen (Jordan und Lenschow 2010; Tosun und 

Lang 2017). Diese Befunde deuten darauf hin, dass die Anzahl integrierter Politiklösungen in 

der EU ansteigt und Konditionalitäten sich in diesen Trend einreihen.  

Doch trotz des allgemeinen Trends zugunsten integrierter Policy-Lösungen deuten die Ergeb-

nisse dieser Arbeit in erster Linie auf eine Sonderstellung der Kohäsionspolitik in dem politi-

schen System der EU. Im Allgemeinen ist die Generalisierbarkeit von induktiven Einzelfallstu-

dien beschränkt. Hier wurden mögliche Rückschlüsse auf andere Politikfelder zusätzlich durch 

ein einzigartiges Ensemble institutioneller Strukturen und komplexer Akteurskonstellationen 

eingedämmt. Bevor ich im nächsten Abschnitt Reflexionen über die Übertragbarkeit der Ergeb-

nisse auf andere Politikfelder anstelle, sollen hier daher zunächst Schlussfolgerungen über die 

Sonderstellung der Kohäsionspolitik dargestellt werden. Denn gerade die Tatsache, dass in 

der Kohäsionspolitik ein außergewöhnlich hohes Maß an integrierten Policy-Lösungen möglich 

ist, führt uns die veränderten gesellschaftlichen Anforderungen an diesen traditionellen Politik-

bereich deutlich vor Augen. Und ein tieferes Verständnis über die sich wandelnden politischen 

Erwartungen an die ESI-Fonds wirft schließlich nicht nur Licht auf interne Transformationspro-

zesse, sondern beleuchtet auch den Problemdruck der angrenzenden Politikfelder.  

In der empirischen Analyse konnte ich offenlegen, dass die Kohäsionspolitik eine besondere 

Stellung in dem politischen System der EU einnimmt. Zum einen baut sich dieses Politikfeld 

auf einer historisch gewachsenen Implementationsstruktur auf, die supranationale, nationale 

und regionale sowie private und gesellschaftliche Akteure in die Verwaltung der Fördergelder 

einbezieht. Diese Struktur ermöglicht die effiziente Abführung von einem substanziellen Anteil 

der EU-Haushaltsmittel und minimiert Absorptionsprobleme. Hierbei handelt es sich um ein 

zentrales Distinktionsmerkmal der Kohäsionspolitik, denn anderen zentral organisierten Poli-

tikbereichen mangelt es an effektiven Durchsetzungsinstrumenten oder Haushaltsmitteln (vgl. 
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Kapitel 5.1). Zum anderen zeichnet sich die Kohäsionspolitik durch einen äußert diffusen Prob-

lembezug aus. Eine Vielzahl unterschiedlicher politischer Prioritäten werden unter dem Dach 

der ESI-Fonds zusammengefasst und umgesetzt. Mit ihrem vorrangigen Fokus auf der erfolg-

reichen Abführung der Fördergelder wies DG REGIO bis zur Mitte der 2000er-Jahre keine 

zentralisierte politische Strategie für die Verwendung der Förderprogramme aus. Auch im Rat 

besitzt die Kohäsionspolitik keine formale Plattform für einen hochrangigen, strategischen Aus-

tausch zwischen nationalen Fachministern und -ministerinnen48. Aufgrund dieser besonderen 

Eigenschaften verhält sich die Kohäsionspolitik komplementär zu anderen, zentral organisier-

ten Politikfeldern. In anderen Politikbereichen verfügt die EU über eine gemeinsame suprana-

tionale Strategie, ihr mangelt es aber an den Mitteln zur Umsetzung. In der Kohäsionspolitik 

kann die Kommission auf ein komplexes Implementationsnetzwerk zugreifen, sie verbindet 

diese Ressource aber nicht mit klar umrissenen Politikprogrammen (Andor 2018). Diese funk-

tionelle Komplementarität kann sektorenübergreifende Koordination erleichtern.  

Neben diesen besonderen Distinktionsmerkmalen ist die Kohäsionspolitik zudem in eine duale 

Verhandlungsstruktur eingebettet: die Haushaltsverhandlungen zu der finanziellen Dimension 

einerseits und die sektoralen Verhandlungen zu der regulativen Dimension andererseits. Die 

regulativen Verhandlungen sind zwar formal autonom, doch in der empirischen Analyse wurde 

eine enge wechselseitige Abhängigkeit zwischen den beiden Arenen aufgezeigt. So hängt die 

Handlungsfähigkeit der Kohäsionspolitik maßgeblich von den finanziellen Mitteln ab, die ihr im 

Rahmen der Haushaltsverhandlungen zugesprochen werden. Die Ressourcen-Abhängigkeit 

ermöglicht den externen Akteuren aus den übergeordneten Haushaltsverhandlungen steu-

ernde Eingriffe in die regulative Dimension der Kohäsionspolitik. Auch die Tatsache, dass der 

regulative sowie der finanzielle Rahmen der ESI-Fonds auf die Dauer einer Förderperiode be-

grenzt ist, erhöht die wechselseitige Abhängigkeit zwischen den beiden Arenen. Ohne eine 

vollständige Einigung zum MFR sowie zum Gesetzespaket der ESI-Fonds kann der Fortbe-

stand der Kohäsionspolitik nicht gesichert werden. Hier zeigt sich also eine außergewöhnliche 

institutionelle Verhandlungsstruktur, die von typischen Entscheidungsprozessen abweicht. Die 

Befunde lassen folglich die Vermutung zu, dass sich das hohe Maß an intersektoraler Koordi-

nation auf die Besonderheiten und Kontingenzen in diesem Politikfeld zurückführen lassen.  

Obgleich die dargestellten endogenen Bedingungsfaktoren die sektorale Koordination begüns-

tigen, ist der Antrieb für diese Entwicklung in dem Problemdruck der politischen Umwelt der 

                                                           
48 Seit dem Beginn der Förderperiode 2014-2020 haben Ratspräsidentschaften vermehrt auf die Mög-
lichkeit zurückgegriffen, formelle Treffen der Minister und Ministerinnen mit Zuständigkeit für die Kohä-
sionspolitik unter dem Dach des RfAA zu organisieren.  
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Kohäsionspolitik zu finden. Gesteigerte Bemühungen, die ESI-Fonds über Konditionalitäten an 

politikfeldfremde Ziele zu koppeln, lassen sich auf die begrenzten harten Governance Instru-

mente der EU zurückführen. Initiativen zur Einrichtung weiterer Sanktionsinstrumente im Rah-

men der wirtschaftspolitischen Koordinierungsverfahren scheitern oftmals an den hohen Kon-

senserfordernissen einer Vertragsänderung. Konditionalitäten können dagegen über das 

ordentliche Gesetzgebungsverfahren für das Gesetzespaket der Kohäsionspolitik eingerichtet 

werden und umgehen somit die hohen Konsenserfordernisse einer Vertragsänderung. Auch 

die Anwendung von Konditionalitäten unterliegt häufig weniger harten Blockademöglichkeiten 

als die Anwendung von Sanktionen. Obwohl Konditionalitäten aus rechtlicher Perspektive keine 

Sanktionsinstrumente darstellen, weisen sie de facto eine funktionale Ähnlichkeit zu Sanktio-

nen auf. Dort, wo hohe Konsenserfordernisse die Einführung von schärferen Sanktionsinstru-

menten über den direkten Weg einer Vertragsänderung verhindern, können Konditionalitäten 

also einen alternativen Pfad eröffnen. Die Möglichkeit, eine solche funktionelle Entsprechung 

von harten Sanktionsinstrumenten zu schaffen, ist in kaum einem anderen Politikfeld denkbar. 

Die Implementationsstruktur sowie die finanziellen Ressourcen der Kohäsionspolitik machen 

sie für viele angrenzende Politikfelder zu einem potenziellen Kanal der eigenen politischen 

Strategien.  

Dass die Kopplung an die ESI-Fonds einen eigenständigen Governance Mechanismus dar-

stellt, wurde in der Governance-Literatur bislang jedoch weitestgehend übersehen. Dabei re-

präsentiert die makroökonomische Konditionalität in der Förderperiode 2014-2020 einen zent-

ralen Hebel. Die Obergrenzen für Suspendierungen übersteigen die Obergrenzen für 

finanzielle Bußgelder deutlich. Außerdem führt sie auch für Mitgliedsstaaten außerhalb der 

WWU finanzielle Anreize zur Einhaltung des Stabilitäts- und Wachstumspakets ein und erwei-

tert damit die geografische Reichweite der finanziellen Anreize signifikant. Die Aufsätze von 

Bocquillon, Brooks und Maltby (2020, 19) und Knodt und Schoenefeld (2020, 790) stellen Aus-

und ESI-Fonds bereits als Governance Mechanismus. Nachfolgende Untersuchungen sollten 

mögliche Governance Instrumente ebenfalls nicht nur innerhalb der relevanten Politikfelder be-

trachten, sondern auch die Konditionalitäten in der Kohäsionspolitik berücksichtigen. 

Ein Politikfeld in der Defensive  

Eingangs dieses Abschnitts wurde die Frage nach der Zukunft der Kohäsionspolitik gestellt. 

Die bisher gewonnen Erkenntnisse erlauben eine Spekulation über die künftige Rolle der ESI-

Fonds in dem politischen System der EU.  
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Konditionalitäten wurden hier als integrierte Policy-Lösungen verstanden. Das bedeutet, dass 

sie verschiedene sektorale Akteure maßgeblich in die Politikgestaltung und den Politikprozess 

miteinbeziehen. Die Grenzen der Kohäsionspolitik sind durchlässiger geworden und inkorpo-

rieren politikfeldfremde Agenden. Mehr denn je stellen die flexiblen Verwendungsmöglichkeiten 

der ESI-Fonds sowie die historisch gewachsenen Implementationsstrukturen für die EU eine 

wichtige Handlungsressource dar. Nach Trein, Meyer und Maggetti (2019, 335) geht eine um-

fängliche Policy-Integration allerdings mit einer vollständigen Fusion von Organisationseinhei-

ten oder dem Abbau von Personal auf der organisationalen Ebene einher. Eine zunehmende 

Systemintegration der ESI-Fonds könnte dann auch dazu führen, dass die Mittel der ESI-Fonds 

vermehrt mit übergeordneten Politikprogrammen verschmelzen und die eigenständigen insti-

tutionellen Strukturen sukzessiv abgebaut werden (P. Becker und Müller 2015, 242-47). Einige 

Entwicklungen der Förderperiode 2021-2027 bestärken diese Lesart.  

So stellt der Wideraufbaufonds Next Generation EU die Monopolstellung der Kohäsionspolitik 

infrage. Wie in Kapitel 8.3 dargestellt, ergänzte die EU im Zuge der Corona-Pandemie den EU-

Haushalt um ein 2.018 Billionen Euro (in 2020 Preisen) schweres Konjunkturprogramm 

(Europäische Kommission 2021e, 6). Einerseits stellt die Kohäsionspolitik einen wichtigen Eck-

pfeiler in dem neuen Programm dar, denn im Rahmen des Wideraufbaufonds wurden die Mittel 

der Kohäsionspolitik über REACT-EU um 50,6 Milliarden Euro aufgestockt (Europäische 

Kommission 2021e). Ein noch weitaus größerer Anteil von 732,8 Milliarden Euro des Wider-

aufbaufonds wird andererseits aber über die RRF an die Mitgliedsstaaten übermittelt. Die Zu-

ständigkeit für diese Fazilität unterstellte die Kommission dem Generalsekretariat (vgl. Kapitel 

8). Zudem folgen die EU-Aufbaupläne im Gegensatz zu den regionalpolitischen Partnerschafts-

vereinbarungen einem stärker zentralisierten Ansatz. Regionalpolitiker und -politikerinnen im 

AdR warnten daher wiederholt vor einer möglichen Rivalität zwischen der Kohäsionspolitik und 

NGEU: 

holung müssen dieser Realität Rechnung tragen. Allerdings muss unbedingt vermieden wer-
den, dass den Strukturfonds durch die Aufbau- und Resilienzfazilität das Wasser abgegraben 
wird, weil über letztere wichtige Investitionen stark zentralisiert, mit einfacheren Regeln und 

(Europäischer Ausschuss 
der Regionen 2021, Apostolos Tzitzikostas, AdR-Präsident)  

In Kapitel 8 wurde dargelegt, dass in der RRF Policy-Instrumente aus der Kohäsionspolitik 

übernommen wurden. Insbesondere die Praktiken zur Kopplung der Fördergelder an das Eu-

ropäische Semester wurden aufgegriffen und unter die Kontrolle des Generalsekretariats ge-

stellt. So müssen die Mitgliedsstaaten einen nationalen Aufbauplan vorlegen und darin 
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Verbindungen zu den CSRs herstellen. Unter NGEU werden folglich Implementationsstruktu-

ren zur Abführung von Fördergeldern jenseits der sektoralen Ebene aufgebaut. Die Studie von 

Corti et al. (2021) zeigt auf, dass Deutschland, Österreich und Spanien in der Tat einen großen 

Anteil der Mittel aus der RRF Projekten zuteilen, die bereits bestanden oder geplant waren. Sie 

legen damit die Vermutung einer Rivalität zwischen Kohäsionspolitik und RRF nahe. Dieser 

Befund lässt sich allerdings nicht verallgemeinern. Portugal und Belgien weisen die Mittel bei-

spielsweise hauptsächlich neuen Projekten zu. Die Frage, inwiefern die neuen Strukturen der 

RRF zu einer weiteren Zentralisierung der Mittelverwaltung beitragen, bleibt folglich zunächst 

offen und bedarf nachfolgender Untersuchungen. Insgesamt ficht der Wideraufbaufonds aber 

die Monopolstellung der Kohäsionspolitik an und liefert alternative und zentralisierte Implemen-

tationsstrukturen zur Abführung von Fördermitteln.  

Alles in allem haben sich die Akteure der sektoralen Cohesion Policy Community während der 

Förderperiode 2014-2020 als Gate-Keeper über die Implementationsstrukturen der Kohäsions-

politik behauptet. Gegenüber zunehmenden externen Steuerungsbemühungen konnten sie die 

grundlegenden regulativen Prinzipien sowie die finanziellen Ressourcen der ESI-Fonds vertei-

digen. Aber die Grenzen des einst so autonomen Policy-Netzwerkes sind durchlässiger gewor-

den. Im Lichte des steigenden Problemdrucks werden die ESI-Fonds als Lieferanten für zent-

rale politische Strategien in den Dienst genommen. Immer mehr müssen die Kohäsionspolitiker 

und -Politikerinnen eine Verbindung zu externen Politikprogrammen herstellen. Während die 

Kohäsionspolitik also weiterhin über eine stabile Akteurskonstellation, institutionelle Ordnung 

und normative Ordnung verfügt, verliert der eigenständige politische Problembezug dieses Po-

litikfeldes an Standfestigkeit. Paradoxerweise ermöglichte gerade die fehlende strategische 

Ausrichtung der ESI-Fonds eine hohe Anpassungsfähigkeit der Kohäsionspolitik an die kontin-

genten Anforderungen des krisenanfälligen politischen Systems der EU. Deutlicher denn je 

zeigte sich die hohe Anpassungsfähigkeit der ESI-Fonds während der Corona-Pandemie. In 

keinem anderen Politikfeld konnte die EU schnellere Reformen zur Bewältigung der wirtschaft-

lichen und sozialen Folgen der Pandemie auf den Weg bringen. Mit Blick auf die Zukunft der 

Kohäsionspolitik stellt sich die Frage, ob dieses Politikfeld die hohen finanziellen Ressourcen 

weiterhin für sich verteidigen kann. Mit der RRF hat die EU alternative Implementationsstruk-

turen unter zentralisierte Kontrolle eingeführt. Die RRF baut zwar auf Erfahrungen und Struk-

turen der Kohäsionspolitik auf. Allerdings ergibt sich für das sektorale Policy-Netzwerk das zu-

nehmende Risiko einer umfänglichen Policy-Integration und zunehmenden Verschmelzung mit 

übergeordneten Programmen. Die Kohäsionspolitik befindet sich also auch in künftigen MFR-

Verhandlungen in der Defensive. 
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In diesem Abschnitt wurde deutlich, dass die Kohäsionspolitik eine Sonderstellung in der EU 

einnimmt. Die verdichtete sektorale Politikverflechtung lässt sich in erster Linie auf die beson-

deren Merkmale und Strukturen der Kohäsionspolitik zurückführen. Die Befunde dieser Arbeit 

weisen deshalb zwar eine eingeschränkte Generalisierbarkeit auf. Eine Auseinandersetzung 

mit der Sonderstellung der Kohäsionspolitik erlaubt aber Rückschlüsse über den Problemdruck 

der angrenzenden Politikfelder. Im nachfolgenden Abschnitt werden die Möglichkeiten der Ge-

neralisierbarkeit auf andere Politikfelder genauer dargestellt.  

9.3 Generalisierbarkeit der Ergebnisse  

Die Betrachtung von Einzelfallstudien geht mit einer begrenzten Generalisierbarkeit der Ergeb-

nisse einher. Doch trotz der einzigartigen Natur des Untersuchungsgegenstandes lassen sich 

aus den Befunden dieser Arbeit Überlegungen auf andere Politikfelder übertragen. Diesem Ziel 

widmet sich der nachfolgende Abschnitt.  

Das Politikfeld, das sich dem Vergleich mit der Kohäsionspolitik wohl als erstes aufdrängt, ist 

die GAP49. Beide Politikfelder verantworten einen vergleichbaren Anteil des EU-Haushaltes in 

der Höhe von etwa einem Drittel der Gesamtmittel und weisen zudem eine ähnliche Verhand-

lungsstruktur auf. Auch die GAP hängt sowohl von den finanziellen Entscheidungen der MFR-

Verhandlungen als auch den regulativen Entscheidungen auf der sektoralen Ebene ab. Die 

übergeordneten Verhandlungen um die knappen Haushaltsressourcen üben, genau wie in der 

Kohäsionspolitik, einen hohen externen Druck auf die Reformdebatten der GAP aus. So meh-

ren sich in diesem Bereich ebenfalls externe Anforderungen aus angrenzenden Politikberei-

chen. Dies gilt insbesondere für umweltbezogene Herausforderungen. Außerdem baut auch 

die GAP auf einem historisch gewachsenen Netzwerk an regionalen, privaten und öffentlichen 

Stakeholdern aus dem Bereich der Landwirtschaft auf. Ähnlich wie bei der Kohäsionspolitik 

besteht also auch in der europäischen Landwirtschaft eine starke öffentliche Interessensge-

meinschaft der Mittelempfänger. Aufgrund der Gemeinsamkeiten lässt sich auch in der GAP 

ein verstärkter Trend zu integrierten Policy-Lösungen vermuten.  

Nach einer Übergangsperiode zwischen den Jahren 2021 und 2022 wurde für die Förderperi-

ode 2023-2027 eine neue GAP beschlossen, die in der Tat ein moderates Maß an integrierten 

Policy-Lösungen vorsieht. Angetrieben wurde diese Entwicklung maßgeblich durch die 

                                                           
49 Die Mittel der GAP werden über zwei Säulen verteilt. Die erste Säule umfasst Direktzahlungen an 
Landwirte und die zweite Säule bildet sich aus den Mitteln des ELER (Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft 2015). Dieser Landwirtschaftsfonds fördert Programme zur Entwicklung des ländli-
chen Raums. 
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Politikziele des Europäischen Grünen Deals. Die starke Mobilisierung der Klimabewegung bot 

Forderungen nach einer Reform der GAP einen fruchtbaren Nährboden, denn für die Errei-

chung der Nachhaltigkeitsziele stellt die europäische Landwirtschaft eine zentrale Stell-

schraube dar (Pe'er et al. 2020). Zu den wichtigsten Neuerungen der Förderperiode 2023-2027 

zählen die Einführung eines nationalen Strategieplans sowie verschärfte Konditionalitäten. 

Letztere umfassen eine soziale Konditionalität, die Empfänger der Direktzahlungen an Sozial- 

und Arbeitsrechtstandards bindet (Europäische Kommission 2021j). Außerdem sind 25 % der 

Direktzahlungen an Umweltstandards gebunden. Doch trotz dieses innovativen Elementes wird 

der Großteil der Direktzahlungen weiterhin ohne Auflagen nach der Flächengröße der Betriebe 

verteilt. Umweltverbände bewerten die Reform daher als Greenwashing (Tagesschau 

21.10.2020). Im Gegensatz zu den langsamen Fortschritten der GAP finden sich in der Kohä-

sionspolitik bereits seit der Strukturfondsreform von 2013 umfassende ex-ante-Konditionalitä-

ten aus dem Bereich der Umweltpolitik. Der punktuellen Innovationen zum Trotz zeigt sich in 

der GAP also eine größere Beharrungstendenz. Obwohl GAP und Kohäsionspolitik strukturelle 

Ähnlichkeiten aufweisen und beide steigenden externen Anforderungen ausgesetzt sind, setzt 

sich der Gebrauch von Konditionalitäten in Letzterer sehr viel schneller und stärker durch als 

im landwirtschaftlichen Bereich.  

Die unterschiedlichen Entwicklungsdynamiken in den beiden Politikbereichen lenken den Blick 

einmal mehr auf die Organisationsstruktur der Co-Gesetzgeber. Zögerliche Reformschritte in 

der GAP lassen sich unter anderem auf die Vereinnahmung des Reformprozesses durch sekt-

orale Akteure zurückführen. So haben die Landwirtschaftsminister und -Ministerinnen über die 

Ratsfor

lungen inne. Sowohl in der Kohäsionspolitik als auch in der GAP zeigten nationale Fachpolitiker 

und -Politikerinnen der sektoralen Ebene Skepsis gegenüber verstärkten supranationalen Kon-

trollinstrumenten. Doch anders als bei den Verhandlungen um die Gemeinsamen Bestimmun-

gen der ESI-Fonds werden die sektorspezifischen Interessen der Landwirtschaftsminister und 

-Ministerinnen nicht in internen Abstimmungsprozessen des Rates mediiert. Hier zeigt sich 

stattdessen die üblicherweise vorherrschende sektoral fragmentierte Organisationsstruktur des 

Rates in eigenständigen Ratsformationen. Eine Kopplung an externe Politikprogramme oder 

eine sektorenübergreifende Koordination wird so erschwert.  

Auch im EP dominieren sektorspezifische Interessen die Verhandlungen und behindern inte-

grierte Policy-Lösungen. Nach einer Studie von Greenpeace weisen mehr als die Hälfte der 

Mitglieder des federführenden Agri-Ausschusses direkte Verbindungen zur Landwirtschaft auf. 
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Als Landwirte, Angehörige von Branchenzugehörigen oder Aufsichtsratsmitglieder von land-

wirtschaftlichen Unternehmen profitiert ein großer Teil der Mitglieder des Agri-Ausschusses 

selbst finanziell von dem bestehenden System (Greenpeace 24.05.2018). Im Zuge des Re-

formprozesses für die neuen umweltpolitischen Anforderungen initiierte das EP gemeinsame 

Beratungen zwischen dem Agri-Ausschuss und dem Umweltausschuss (ENVI-Ausschuss), um 

die sektorenübergreifende Koordination zu stärken. Doch der ENVI-Ausschuss brach die ge-

meinsamen Gespräche ab, weil umweltbezogene Fragen der GAP-Reform nicht vom Agri-Aus-

schuss berücksichtigt worden seien. Die Divergenzen zwischen den sektorspezifischen Aus-

schüssen überquert dabei auch Fraktionszugehörigkeiten (M. Becker et al. 20.10.2020). Im 

Vergleich zu dem kohäsionspolitischen Entscheidungsprozess zeichnen sich in der Landwirt-

schaft also noch stärkere sektorale Konfliktlinien ab. Der Vergleich zwischen GAP und Kohä-

sionspolitik macht die Bedeutung von der Organisationsstruktur der Co-Gesetzgeber für den 

politischen Entscheidungsprozess besonders deutlich, die die Entwicklung von integrierten Po-

licy-Lösungen befördern oder behindern kann.  

Auslöser für die Reformprozesse in den beiden traditionellen Politikbereichen ist ein steigender 

externer Problemdruck von angrenzenden Politikfeldern. Komplexe politische Herausforderun-

gen bringen konkurrierende politische Prioritäten auf die Agenda und machen eine intersek-

torale Koordination immer erforderlicher. Die Vermutung, dass ein sektoral fragmentierter Ent-

scheidungsprozess die Handlungsfähigkeit der EU erhöht, bewahrheitet sich in diesem Kontext 

also nur bedingt. Insbesondere die großen Haushaltsposten der Kohäsionspolitik und der GAP 

müssen für aktuelle politische Herausforderungen nutzbar gemacht werden, denn in der Kopp-

lung der traditionellen Fördermittel an aktuelle politische Programme liegt ein großes Hand-

lungspotenzial für die EU. Das Beispiel der Agrarpolitik macht deutlich, dass Chancen für eine 

zielgerichtete Ausgabenpolitik durch einen Mangel sektorenübergreifender Koordination an-

dernfalls verbaut werden. Dies trifft vor allem auf politische Herausforderung wie die Klimakrise 

oder der digitalen Transformation zu, die eine direkte funktionale Verbindung zu den Förder-

schwerpunkten der GAP und der Kohäsionspolitik aufweisen.  

Auch wenn sich die speziellen Machtverhältnisse und Konfliktlinien der Strukturfondsreform 

von 2013 nicht generalisieren lassen, so kann der externe Handlungsdruck auch auf andere 

Politikfelder übertragen werden. Der zunehmende Gebrauch von Konditionalitäten wurde in 

dieser Arbeit auf exogene Entwicklungen zurückgeführt. Maßgeblich vorangetrieben wird er 

durch die Bestrebungen, die Durchsetzbarkeit von zentralen politischen Strategien oder sekt-

oralen Politikprogrammen zu fördern und für diesen Zweck die ESI-Fonds in Dienst zu nehmen. 
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Da diese Ursache für den Policy-Wandel der Kohäsionspolitik in ihrer Umwelt verankert ist, 

betreffen die steigenden Steuerungsversuche auch andere Bereiche. Die GAP ist hier aufgrund 

ihrer strukturellen Ähnlichkeit zur Kohäsionspolitik ein wichtiges Beispiel. Doch die Koordina-

tionsinitiativen beschränken sich nicht auf die beiden großen Haushaltsposten. Ein wachsender 

Literaturzweig zeigt die wachsenden politischen Bemühungen um integrierte Policy-Lösungen 

innerhalb der EU auf (Lenschow 2002; Tosun und Lang 2017; Trein, Meyer und Maggetti 2019).  

Wenn sie zum gemeinsam geteilten Unionsinteresse an der zielgerichteten Mittelverwendung 

eingesetzt werden, bieten Konditionalitäten zwar ein hohes Handlungspotenzial. Doch auf-

grund der hohen Gestaltungsmacht von Konditionalitäten muss ihr konkreter Inhalt in demo-

kratischen Prozessen ausgehandelt werden. Außerdem sollte der Einsatz von Konditionalitäten 

die Kompetenzordnung der EU wahren, um transparente Entscheidungsprozesse zu gewähr-

leisten. Die vorliegende Fallstudie zeigt, dass der aktuelle Gebrauch von Hebelkonditionalitäten 

diesen Ansprüchen nicht gerecht wird, da dieser vor allem die Partikularinteressen einzelner 

Akteure dient. Stattdessen stützt sie die These verschiedener Autoren und Autorinnen, dass 

die europäische Sozialpolitik fiskalpolitischen Zielen untergeordnet wird und durch Haushalts-

disziplin und Austeritätsmaßnahmen abgebaut wird (Crespy und Menz 2015; Graziano und 

Hartlapp 2019; Syrovatka 2021). So konnte ich aufzeigen, dass die Verhandlungsstruktur der 

Kohäsionspolitik die fiskal- und wirtschaftspolitischen Interessen nördlicher Nettozahlerstaaten 

systematisch bei der Definition von Konditionalität begünstigt. Wenn Machtpotenziale asym-

metrisch verteilt sind, birgt die Policy-Integration der ESI-Fonds daher das Risiko einer einsei-

tigen Indienstnahme für Partikularinteressen. In dem nachfolgenden Abschnitt werden die 

Machtpotenziale unterschiedlicher Akteure kontrastiert.  

9.4 Ungleiche Machtpotenziale 

Da Konditionalitäten der EU wirkmächtige Befugnisse zur Einmischung in nationale Kompe-

tenzbereiche übertragen können, stellt sich die Frage, inwiefern sie dazu geeignet sind, Kol-

lektivinteressen der europäischen Bürger und Bürgerinnen zu transportieren und zu repräsen-

tieren. Dieser Frage widmen sich die nachfolgenden zwei Abschnitte. Bevor ich in Abschnitt 

9.5 Implikationen für die Kompetenzordnung darlege, stelle ich nachfolgend zunächst struktu-

relle Ungleichgewichte zwischen Akteuren in den kohäsionspolitischen Verhandlungen dar. So 

konnte ich in dieser Arbeit offenlegen, dass die Verhandlungsstruktur der Kohäsionspolitik die 

Interessen von nördlichen Nettozahlern und finanzpolitischen Akteuren begünstigt. Diese Ak-

teure befinden sich in einer besonders günstigen Position, um Hebelkonditionalitäten zu defi-

nieren und über Paketlösungen in den Haushaltsverhandlungen durchzusetzen. Aufgrund 



Schlussfolgerungen 

 

240 
 

dieser ungleichen Zugriffsmöglichkeiten untermauert der aktuelle Gebrauch von Konditionali-

täten strukturelle Machtungleichgewichte zwischen Gläubiger- und Schuldnerstaaten in der Eu-

rozone.  

Mitgliedsstaaten können über das Instrument der Konditionalität ihre Zustimmung zum MFR an 

inhaltliche Bedingungen knüpfen  allerdings nur einige von ihnen. Die jeweilige Verhandlungs-

macht ist eng an die nationale Netto-Position gekoppelt. Konditionalitäten können zwar über 

das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, zum Beispiel im Rahmen der Strukturfondsverord-

nung, eingerichtet werden. Doch in der Praxis sind sie häufig eng an die EU-

Haushaltsverhandlungen gekoppelt. Dies zeigt sich nicht nur am Beispiel der makroökonomi-

schen Konditionalität, sondern ebenfalls bei der Rechtsstaatlichkeitskonditionalität. In den Ver-

handlungen zum EU-Haushalt 2021-2027 stellte sie einen zentralen Streitpunkt des Rates mit 

Ungarn und Polen dar, der zeitweilig zu einer vollständigen Blockade des MFR führte. In beiden 

Fällen machten sich wichtige Nettozahlerstaaten ihre Verhandlungsposition zunutze, um eine 

Paketlösung zum MFR zu schnüren. Sie konnten auf diese Weise nicht nur das Einstimmig-

keitserfordernis einer Vertragsänderung umgehen, die bei der vertraglichen Einrichtung von 

neuen Sanktionsinstrumenten erforderlich wäre. Darüber hinaus kann eine solche Paketlösung 

selbst dann eine Einigung herstellen, wenn der Rat im Rahmen des ordentlichen Gesetzge-

bungsverfahrens andernfalls keine qualifizierte Mehrheit erreichen würde. So hätte es die mak-

roökonomische Konditionalität als isolierter Verhandlungsgegenstand wohl nicht durch den Rat 

geschafft. Nach Elgström und Jönsson (2000, 694) lassen sich solche Paketlösungen auf zwei 

Weisen interpretieren:  

inent form of creative problem-solving, or as results of `blackmailing´, that is, of deliberative 
efforts from some actors to gain advantages in a situation where they for some reason  for 
example, veto power   

Egal welcher dieser beiden Interpretation man folgen möchte, tritt das bestehende Machtun-

gleichgewicht zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern doch deutlich zutage. Die hohe 

Verhandlungsmacht der Nettozahler ergibt sich aus der ungünstigen Rückfalloption bei einer 

Blockade der MFR-Verhandlungen. Auch wenn nach dem Auslaufen einer Förderperiode jähr-

liche Notfallhaushalte aktiviert werden, ist jede Verzögerung einer politischen Einigung mit er-

heblichen Beeinträchtigungen der strategischen Planung und Programmierung verbunden. Bei 

den Verhandlungen um die Rechtsstaatlichkeitskonditionalität machten Ungarn und Polen im 

Rahmen der MFR-Verhandlungen dennoch von ihrer Veto-Möglichkeit Gebrauch. Doch unter 

dem hohen politischen Zeitdruck konnten sie den Rechtsstaatsmechanismus schließlich nur 
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abschwächen und nicht vollständig abwenden. Während die Blockademöglichkeiten der Net-

toempfänger also deutlich eingeschränkt sind, bietet sich ihnen außerdem kaum die Möglich-

keit, selber Konditionalitäten auf die Agenda der MFR-Verhandlungen zu setzen. Da Paketlö-

sungen eine asymmetrische Interessenskonstellation zwischen zwei 

Verhandlungsgegenständen voraussetzen, sind sie nicht gegen die Interessen der Nettozahler 

durchsetzbar. 

Der Bedeutungszuwachs von Konditionalitäten unterstreicht die Führungsrolle der nördlichen 

Nettozahlerstaaten, allen voran Deutschland und Frankreich. So eröffnet sich diesen Mitglieds-

staaten in den MFR-Verhandlungen ein wichtiger Hebel zur Politikgestaltung. Sowohl makro-

ökonomische Konditionalität als auch Rechtsstaatskonditionalität betreffen grundlegende 

staatliche Funktionen, die der nationalstaatlichen Kontrolle vorbehalten sind. Sie überschreiten 

die vertraglich verfügbaren EU-Sanktionsinstrumente dabei deutlich und stellen somit beson-

ders durchsetzungsstarke Policy-Lösungen im politischen System der EU dar. Trotz neuer Kon-

fliktlinien, komplexer Entscheidungsstrukturen und vielfältiger Krisenherde bieten traditionelle 

Theoriemodelle des liberalen Intergouvernementalismus also noch immer eine hohe Erklä-

rungskraft für das europäische Regieren. Bei der Suche nach Lösungen für die wachsenden 

politischen Herausforderungen beruht die Gestaltungsmacht zu wichtigen Teilen auf der füh-

renden Rolle von den großen Nettozahlern Deutschland und Frankreich. Die Weiterentwicklung 

und der vermehrte Gebrauch von Konditionalitäten manifestiert ihre strukturelle Macht und un-

termauert ihre dominante Position in der EU. 

Natürlich unterliegt die Gestaltungsmacht der Nettozahler in den MFR-Verhandlungen aber 

auch klaren Einschränkungen. Nur wenige Verhandlungsgegenstände können es auf die 

Agenda der MFR-Verhandlungen schaffen. Timing und Salienz spielen dabei eine große Rolle. 

Der zeitliche Rahmen der MFR-Verhandlungen ist an den Ablauf der Förderperioden gekop-

pelt. Verhandlungspartner und -partnerinnen können Verhandlungen über dieses Forum also 

nicht nach Bedarf aktivieren. Welche Themen im Kontext des MFR verhandelt werden, hängt 

auch maßgeblich von kontingenten Ereignissen und externen Schocks ab, die politische De-

batten zum Zeitpunkt der EU-Haushaltsverhandlung strukturieren. Dies zeigt sich beispielhaft 

an der Abschwächung der makroökonomischen Konditionalität in der Förderperiode 2021-

2027. Auch in diesen Verhandlungen setzte sich die deutsche Bundesregierung für eine Stär-

kung von Artikel 23 aus. Doch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sowie den zuneh-

menden Forderungen nach einer Lockerung der Haushaltsüberwachung sanken die Priorität 

dieses Verhandlungsgegenstandes sowie die Mobilisierungsmöglichkeiten der deutschen 
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Bundesregierung. Kernelemente der makroökonomischen Konditionalität blieben in der För-

derperiode 2021-2027 zwar bestehen, doch insgesamt erfuhren die Anwendungsmodalitäten 

im Vergleich zur vorherigen Förderperiode eine Verwässerung. Neben den besonders kontro-

versen Konditionalitäten erreichte eine hohe Anzahl der technischeren ex-ante-Konditionalitä-

ten bzw. grundlegenden Voraussetzungen kaum die politische Arena der MFR-Verhandlungen. 

In Kapitel 5 konnte ich zeigen, dass die Verhandlungen auf der technischen Ebene umso stär-

ker von den supranationalen Triebkräften der Kommission geprägt werden. Die MFR-

Verhandlungen bieten dem Europäischen Rat also ein außergewöhnliches Gelegenheitsfens-

ter, um über Paketlösungen punktuelle, andernfalls kaum erreichbare Einigungen zu erzielen.  

Perspektivisch könnte die Verhandlungsmacht der nördlichen Gläubigerstaaten aber durch 

neue Einnahmequellen für den EU-Haushalt untergraben werden. NGEU eröffnet der EU erst-

mals die Möglichkeit zur Aufnahme gemeinsamer Anleihen. Zur Tilgung sollen weitere Einnah-

mequellen eingeführt werden. Die Kommission legte im Dezember 2021 mehrere Gesetzes-

vorschlage zu diesem Zweck vor. Demnach könnte die EU bald über den Emissionshandel, ein 

CO2-Grenzausgleichsystem und eine Reform des internationalen Rahmens für Unterneh-

mensbesteuerung neue Einnahmen generieren (Europäische Kommission 2021c). Wenn nati-

onale Beiträge in Folge dieser Entwicklungen künftig gegenüber neuen Einnahmequellen an 

Bedeutung für den EU-Haushalt verlieren, würde dies die Gestaltungsmacht der Nettozahler 

womöglich einschränken. Der Interessensausgleich zwischen Nettozahlern und Nettoempfän-

gern könnte dann an Bedeutung verlieren.  

Der Vorrang wirtschaftspolitischer Ziele 

(Hooghe 1998, 457).  

Seit der umfassenden Strukturfondsreform im Jahr 1988 repräsentierte die Kohäsionspolitik 

stets eines der großen Projekte zur Stärkung der sozialen Dimension der europäischen Integra-

tion. Nicht nur die Umverteilung der EU-Fördergelder auf die am wenigsten entwickelten Regi-

onen trug dazu bei. Nach Hooghe (1998, 459) institutionalisierte auch die geteilte Verantwor-

tung in der Mittelverwaltung unter dem Partnerschaftsprinzip wesentliche Prinzipien eines 

`regulierten Kapitalismus´ auf europäischer Ebene. Die ESI-Fonds forderten so das dominie-

rende neoliberale Paradigma heraus und sahen sich in einem politischen Kampf um konkurrie-

rende Modelle des europäischen Kapitalismus einem wachsenden Einsparungsdruck gegen-

über.  
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Mehr als zwei Jahrzehnte nach Hooghes Diagnose ist die Kohäsionspolitik noch immer einer 

der größten Haushaltsposten. Zugleich ist sie aber auch stärker denn je an die wirtschaftspoli-

tischen Koordinierungsverfahren der EU gekoppelt und mit der makroökonomischen Konditio-

nalität direkt dem SWP untergeordnet. Höpner (2019, 6) sieht daher die Gefahr, dass die Ko-

-

Fonds an das Europäische Semester die regionalpolitischen Ziele der Kohäsionspolitik? Im 

nachfolgenden Abschnitt werden Schlussfolgerungen über das Verhältnis zwischen wirt-

schaftspolitischen und regionalpolitischen Akteuren in der EU zusammengefasst.  

Die Verknüpfung zwischen Europäischem Semester und Kohäsionspolitik durch die Struk-

turfondsreform von 2013 reiht sich in die Reformen der wirtschaftspolitischen Steuerungsver-

fahren nach der Eurokrise ein. Entwickelt und vorangetrieben wurde die Idee zur Ausweitung 

der makroökonomischen Konditionalität von finanzpolitischen Akteuren aus ECOFIN und DG 

ECFIN im Rahmen der Van Rompuy Task Force zur Reform der wirtschaftspolitischen Koordi-

nierung in der Eurozone. Das Krisenmanagement der Task Force richtete sich in erster Linie 

auf die Stärkung einer restriktiven Haushaltsüberwachung sowie auf die Förderung von ange-

botsorientierten Strukturreformen und Liberalisierungen. Gerade in peripheren Mitgliedstaaten 

der Eurozone verursachte dieses makroökonomische Regime hohe Anpassungskosten. Nach 

Ansicht vieler Forschender befeuerte der Austeritätskurs die marktliberale Schieflage des eu-

ropäischen Integrationsprozesses (Costamagna 2013; Dawson 2018; Seikel 2016a, 5). So be-

förderten die Policy-Antworten der EU auf die Krise, die Deregulierung nationaler Arbeits-

märkte, die Schwächung von Gewerkschaften sowie einen Abbau nationaler Sozialsysteme (S. 

Leonardi und Pedersini 2018; Rathgeb und Tassinari 2020; Syrovatka 2021; Truger 2016, 57; 

Van Gyes und Schulten 2015).  

Finanzpolitischen Akteuren bietet sich aus zwei Gründen eine besonders günstige Gelegen-

heitsstruktur, um die wirtschaftspolitischen Steuerungsmechanismen über die MFR-

Verhandlungen an die ESI-Fonds zu binden. Erstens können sie die asymmetrische Interes-

senskonstellation zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern einerseits und nördlichen 

Gläubigerstaaten und südlichen Schuldnerstaaten andererseits ausnutzen. Darüber hinaus 

weisen finanzpolitische Akteure aus dem ECOFIN Rat und DG ECFIN zweitens eine große 

Nähe zu den Staats- und Regierungschefs und -chefinnen aus dem Europäischen Rat auf 

(Maricut und Puetter 2018). In der Van Rompuy Task Force waren die Finanzminister und -

ministerinnen beispielsweise direkt auf der höchsten politischen Ebene an der Debatte zu den 
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Reformvorschlägen der Finanzarchitektur der WWU beteiligt. Sozialpolitische Akteure verfüg-

ten demgegenüber über weniger politisches Kapitel. Das Beispiel der Rechtsstaatlichkeitskon-

ditionalität illustriert zwar, dass bei hoher politischer Salienz auch Konditionalitäten aus ande-

ren Problemfeldern auf die Tagesordnung des Europäischen Rates gelangen können. 

Insgesamt sind finanzpolitische Akteure beispielsweise gegenüber sozialpolitischen Akteuren 

aber besonders günstig positioniert, um Policy-Optionen in den MFR-Verhandlungen zu plat-

zieren.  

Zusammenfassend begünstigt die Verhandlungsstruktur der Kohäsionspolitik systematisch die 

Partialinteressen von nördlichen Nettozahlern und finanzpolitischen Akteuren. Diese verfügen 

gegenüber anderen Akteursgruppen über verbesserte Chancen, Hebelkonditionalitäten zu de-

finieren und in den Haushaltsverhandlungen durchzusetzen. Die ungleiche Gestaltungsmacht 

über Konditionalitäten stellt ein wesentliches Hindernis für einen demokratischen Aushand-

lungsprozess über die Inhalte von Konditionalitäten dar und schränkt das in Abschnitt 9.2 be-

schriebene positive Handlungspotenzial dieses Instrumentariums in der politischen Praxis 

maßgeblich ein. So habe ich in Kapitel 6 ausführlich dargelegt, dass die makroökonomische 

Konditionalität die strukturellen Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedern der Eurozone un-

termauert. Ein breiter Forschungszweig der EU-Forschung zeigt, dass die europäischen Maß-

nahmen zur Krisenbewältigung einer Strategie der inneren Abwertung folgen und dabei die 

Anpassungskosten für die strukturelle Konvergenz der Eurozone in erster Linie auf die südli-

chen Mitgliedsstaaten verlagern (Armingeon und Baccaro 2012; Höpner 2020a; Redeker und 

Walter 2020). Einige Forschende haben bisher allerdings die These vertreten, dass die wirt-

schaftspolitischen Koordinierungsverfahren der EU weniger von hierarchischer Steuerung als 

vielmehr von einem deliberativen Intergouvernementalismus gekennzeichnet sind (Fabbrini 

und Puetter 2016, 484). Demgegenüber konnte ich die hierarchischen Governance Instrumente 

offenliegen, die die EU durch die Kopplung des SWP an die ESI-Fonds generieren kann 

(Jacoby und Hopkin 2020, 1171). So ist die makroökonomische Konditionalität in der Förder-

periode 2014-2020 deutlich härter ausgestaltet als Sanktionsinstrumente unter dem EDP oder 

dem MIP. Hier leisten Konditionalitäten den Partikularinteressen nördlicher Mitgliedsstaaten 

und finanzpolitischer Akteure Vorschub und untermauern dabei strukturelle Ungleichgewichte 

innerhalb der WWU. Für die Eurozone geht der systematische Gebrauch von Konditionalitäten 

daher mit einer Verfestigung der bestehenden Machtpositionen nördlicher Gläubigerstaaten 

gegenüber südlichen Schuldnerstaaten einher.  
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Darüber hinaus konnte ich in dieser Arbeit aber auch die Grenzen der Zugriffsmöglichkeiten 

der finanzpolitischen Akteure auf die ESI-Fonds aufzeigen. Kohäsionspolitiker und -politikerin-

nen verfolgen ihre eigenen politikfeldspezifischen Interessen zur Bewahrung der eigenen Do-

mäne. Sie mobilisierten sektorale Machtressourcen, um die externe Indienstnahme der ESI-

Fonds abzumildern. So handelt es sich bei der makroökonomischen Konditionalität primär um 

ein symbolisches Instrument, das nicht zur tatsächlichen Anwendung vorgesehen ist. In den 

bisherigen Anwendungsfällen diente sie als politisches Druckmittel, um die Schuldengrenzen 

des SWP gegenüber abweichenden Mitgliedsstaaten durchzusetzen. Zu einer tatsächlichen 

Suspendierung von Zahlungen ist es bis zur Förderperiode 2021-2027 noch nicht gekommen. 

Der Einsatz der makroökonomischen Konditionalität bewegt sich in einem paradoxen Span-

nungsverhältnis. Auf der einen Seite gilt es die Glaubwürdigkeit des Instrumentes aufrecht zu 

erhalten und so eine finanzielle Anreizstruktur für die Einhaltung der restriktiven Fiskalpolitik zu 

gestalten. Die Befunde von Schimmelfennig und Sedelmeier (2020, 829) zeigen etwa, dass die 

Bindungswirkung von finanziellen Sanktionen maßgeblich von ihrer Glaubwürdigkeit abhän-

gen. Auf der anderen Seite müssen aber wirtschaftliche und soziale Kollateralschäden durch 

eine Suspendierung der ESI-Fonds vermieden werden. Die Aktivierung der makroökonomi-

schen Konditionalität zielt somit vor allem auf eine symbolische Wirkung in der Auseinander-

setzung mit den Finanzministerien. Negative Externalitäten für die Kohäsionspolitik werden 

derweil durch Abmilderung und Verwässerungen der Anwendungsmodalitäten reduziert.  

Zudem stößt das neue Abhängigkeitsverhältnis zwischen Europäischem Semester und der 

Programmierung der EU-Fördergelder im Laufe der Förderperiode 2014-2020 deliberative Aus-

handlungsprozesse und Lernprozesse zwischen den beiden Funktionsbereichen an. So entwi-

ckelte sich aus der einseitigen Indienstnahme der Kohäsionspolitik zunehmend ein wechsel-

seitiger Austausch (vgl Kapitel 8). DG REGIO behauptete sich weiterhin als Gatekeeper über 

die Verwaltung der ESI-Fonds und wurde im Jahr 2018 schließlich in das Kernteam des Euro-

päischen Semesters aufgenommen. Über den Anhang D in den Länderberichten und neue 

investitionsbezogene CSRs verankerte sie regionalpolitische Programme im Europäischen Se-

mester. Diese Befunde scheinen zunächst die These der Sozialisierung des Europäischen Se-

mesters zu stützen. Demnach gewinnen sozialpolitische Akteure seit der Mitte der 2010 Jahre 

zunehmend an Gestaltungsmacht über die wirtschaftspolitischen Koordinierungsverfahren. Ne-

ben marktschaffenden Maßnahmen öffnet sich der jährliche Zyklus zunehmend für marktkorri-

gierende Ansätze. DG REGIO nutzte das Semester vermehrt als Plattform, um die eigenen 

Prioritäten in der Programmierung gegenüber den Mitgliedsstaaten durchzusetzen.  
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Doch trotz der inhaltlichen Öffnung bewahrten sich finanzpolitische und regionalpolitische Po-

litikprogramme eine funktionelle Unabhängigkeit. Bei den investitionsbezogenen CSRs der 

Jahre 2019 und 2020 handelte es sich um eine eigene Kategorie an CSRs. Sie stellen die 

Erwartungen der Kommission bezüglich des Einsatzes der ESI-Fonds dar und richten sich da-

mit speziell an nationale Kohäsionspolitiker und -Politikerinnen. Sie ersetzen die Positionspa-

piere der Kommission, die für die Förderperiode 2014-2020 noch isoliert an die Mitgliedsstaa-

ten übermittelt wurden. Der marktliberale Kern des Europäischen Semesters wird hier also 

nicht abgebaut, sondern durch regionalpolitische Programme ergänzt und eingebettet.  

Vor diesem Hintergrund muss jedoch eine neue Gewichtung der verschiedenen Kategorien an 

CSRs unternommen werden. In der Governance-Literatur wurde marktkorrigierenden CSRs 

bisher eine höhere Durchsetzbarkeit zugesprochen als sozialpolitischen CSRs. Dies liegt vor 

allem daran, dass Erstere rechtlich in das EDP und das MIP eingebettet sind. Die neue Kate-

gorie an investmentbezogenen CSRs weist durch die Kopplung an die Förderprogramme aber 

eine noch höhere Bindungskraft auf, denn sie sind direkt an finanzielle Anreize geknüpft. Zeit-

intensive Sanktionsverfahren sind unter diesen Bedingungen nicht mehr erforderlich (Nguyen 

und Redeker 2022). Damit erhalten marktkorrigierende CSRs ein neues politisches Gewicht im 

Europäischen Semester.  

Die Einrichtung der RRF in der Förderperiode 2021-2027 trieb die Kopplung zwischen Europä-

ischem Semester und EU-Fördergeldern weiter voran. In den Jahren 2021 und 2022 steht die 

Implementation und Überwachung des RRF im Zentrum des Semesterzyklus. Hier legten die 

Mitgliedsstaaten in nationalen Aufbau- und Resilienzpläne dar, wie sie die Umsetzung der 

CSRs fördern wurden. Die Kommission überwacht und evaluiert die Fortschritte der Mitglieds-

staaten und kann Zahlungen eigenständig zurückhalten. Die Pläne gehen über die Partner-

schaftsvereinbarungen aus der Programmierung der ESI-Fonds hinaus, denn sie lösen sich 

weiter von dem rechtlichen Rahmen der Kohäsionspolitik und unterstellen sich vollständig den 

Zielen der Corona-Krisenbewältigung sowie der ökologischen und digitalen Transformation. 

Nach Nguyen und Redeker (2022) ist nicht mit einer Rückkehr zu dem alten Semesterprozess 

zu rechnen, denn Mängel in der Durchsetzbarkeit der CSRs können durch die Kopplung an die 

RRF weiter abgemildert werden. In der Debatte um die Zukunft der wirtschaftspolitischen Ko-

ordinierung der EU werden konditionale EU-Fördergelder künftig wohl eine zentrale Rolle spie-

len. Für die EU ergeben sich dadurch vor allem in Bereichen der Investitionspolitik neue Hand-

lungspotenziale, sodass der traditionelle Fokus auf fiskalpolitische Ziele neu ausgehandelt 

wird. 
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Es lässt sich festhalten, dass die Kohäsionspolitik auch heute noch Bestandteil politischer Aus-

einandersetzungen um verschiedene Modelle der europäischen Integration ist. Im Gegensatz 

zur Analyse von Hooghe konnten die ESI-Fonds in dieser Analyse nicht eindeutig der sozialen 

Dimension Europas zugeordnet werden. Über die Kopplung ans Europäische Semester trans-

portieren sie auch fiskalpolitische Ziele und stützen eine restriktive Haushaltsüberwachung. 

Statt den von Hooghe befürchteten Abbau der Kohäsionspolitik einzufordern, konnten sich 

Liberalisierungsbefürworter und -befürworterinnen so wichtige Handlungsressourcen dieses 

Politikfeldes aneignen. Im Zuge dieser Policy-Integration haben die Kohäsionspolitiker und -

politikerinnen an Autonomie eingebüßt. Daher kann dieses Politikfeld auch nicht mehr als Ge-

genprojekt zu dem dominanten marktliberalen Paradigma der EU verstanden werden. Die für 

die Kohäsionspolitik verantwortlichen Akteure verfügen zwar über ein eigenes regionalpoliti-

sches Programm. Über wechselseitige Anpassungs- und Lernprozesse können sie die eigenen 

Inhalte auch im Semester positionieren. Doch auf diese Weise ordnen sie sich dem übergeord-

neten Narrativ unter und betten marktliberale Strukturreformen in die eigenen Investitionspro-

gramme ein. Die Kohäsionspolitik wird also mehr und mehr von den übergeordneten politischen 

Strategien vereinnahmt. Das einstige Gegenprojekt lässt sich daher aus heutiger Perspektive 

eher als Spiegelbild der dominanten Marktparadigmen verstehen.  

9.5 Nationale Autonomie  

Konditionalitäten heben sich in einem wesentlichen Merkmal von EU-

Durchsetzungsinstrumenten ab: Sie können wesentliche Beschränkungen der EU-

Kompetenzen umgehen und so tief in nationale Aufgabenbereiche eindringen (Rosenthal 1986, 

1108). Ihr vermehrter Gebrauch wirft daher die Frage auf, wie sich dieses neue Instrumenta-

rium auf die Kompetenzverteilung zwischen der EU und ihren Mitgliedsstaaten auswirkt. In die-

ser Arbeit habe ich gezeigt, dass Konditionalitäten mitunter als funktionelles Äquivalent zu 

Sanktionsinstrumenten eingerichtet werden und die demokratische Kontrolle nationaler Parla-

mente über die Wahrung der europäischen Kompetenzordnung unterlaufen können. 

Das Prinzip der ausreichend direkten Verbindung 

In seiner bisherigen Rechtsprechung über die Gültigkeit von Konditionalität folgte der EuGH 

einem zentralen Prinzip, das sich auch mit der Perspektive des Obersten Gerichtshofs in den 

USA auf konditionale Fonds des Bundes an die Staaten deckt: Zwischen Konditionalität und 

der zu fördernden Maßnahme muss eine ausreichend direkte Verbindung bestehen 

2016). Klagen von Ungarn und Polen gegen die Rechtsstaatskonditionalität wies der EuGH 
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etwa mit Verweis auf das Prinzip der ausreichend direkten Verbindung ab. So ziele dieser Me-

sondern diene stattdessen dem Schutz des EU-Haushaltes. Daher müsse diese Verordnung 

chtssache C-

156/21). Die Rechtswissenschaftlerin  deutet jedoch auf die Diffusität des Prinzips 

required conduct too lose as to call into into question the legitimacy  if not the legality  of a 

spending conditionality? . 

Im Zuge des vermehrten Gebrauchs von Konditionalitäten weitete die EU sukzessive die Reich-

weite des Prinzips der ausreichend direkten Verbindung aus und vertiefte damit auch die Ein-

griffsmöglichkeiten in nationale Kompetenzbereiche. Als die makroökonomische Konditionalität 

im Jahr 1994 eingeführt wurde, war sie noch unmittelbar an die Zielsetzung des betroffenen 

Fonds gebunden und folgte damit einer engen Auslegung des Prinzips der ausreichend direk-

ten Verbindung. So galt sie zunächst nur für den Kohäsionsfonds. Dieser war extra eingerichtet 

worden, um die besonderen Risiken und Kosten der Wirtschaftsintegration für die benachtei-

ligten Mitgliedsstaaten auszugleichen. Aufgrund des besonderen Zweckes des Kohäsions-

fonds ließ sich die Bindung an die Konvergenzkriterien rechtfertigen.  

Mit der Ausweitung der makroökonomischen Konditionalität durch die Strukturfondsreform 

2013 einigten sich die EU-Organe bereits auf eine großzügigere Auslegung dieses Prinzips. 

Seitdem sind alle ESI-Fonds an die fiskalpolitischen Bedingungen gebunden. Der rechtliche 

Dienst des Rates begründete die ausreichend direkte Verbindung zwischen makroökonomi-

schen Auflagen und ESI-Fonds damit, dass die Wirksamkeit der ESI-Fonds von einer soliden 

Haushaltsführung abhängig sei. Damit bedient er sich einer großzügigen Interpretation über 

die Direktheit der Verbindung zwischen Konditionalität und der zu fördernden Maßnahme, denn 

die Strukturfonds dienen eigentlich regionalpolitischen Zwecken und nicht der Durchsetzung 

haushaltspolitischer Ziele (vgl. Kapitel 4)50.  

                                                           
50 Auch die Kongruenz zwischen Empfängern der Fördermittel und Adressaten der Bedingungen wurde 
mit dieser Reform aufgeweicht. Da der Kohäsionsfonds anders als die Strukturfonds nicht auf regionaler, 
sondern auf nationaler Ebene verteilt wird, waren bei der makroökonomischen Konditionalität aus dem 
Jahr 1994 Empfänger der Fördergelder und Adressaten der Konditionalitäten hier außerdem noch kon-
gruent. Im Gegensatz zum Kohäsionsfonds richten sich die Strukturfonds primär an regionale Mittelemp-
fänger, also an Akteure, die nicht für die Einhaltung nationaler Defizitregeln verantwortlich sind. Interes-
sensvertreter und -vertreterinnen sehen in der makroökonomischen Konditionalitäten daher auch eine 
unzulässige Bestrafung der Regionen (Jouen 2015). Über die geteilte Mittelverwaltung ist die nationale 
Ebene hier aber zumindest noch an der Durchführung der Förderprogramme mitbeteiligt.  
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In der Förderperiode 2021-2027 führte die EU mit der Rechtsstaatlichkeitskonditionalität erst-

mals eine Konditionalität ein, die für den gesamten EU-Haushalt gilt51. Das Prinzip der ausrei-

chend direkten Verbindung zwischen Konditionalität und den Fördermaßnahmen war hier Ge-

genstand intensiver politischer Auseinandersetzungen. Insbesondere das EP setzte sich für 

eine breite Auslegung dieses Prinzips ein. Der EuGH wies eine Klage Ungarns und Polens 

gegen den Rechtsstaatsmechanismus schließlich ab (Rechtssachen C -156/21 und C-157/21). 

Mit seinem Urteil bekräftigte er dennoch die Notwendigkeit einer ausreichend direkten Verbin-

Ziel der Verordnung da-

rin, den Unionshaushalt vor Beeinträchtigungen zu schützen, die sich hinreichend unmittelbar 

aus Verstößen gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit ergeben, und nicht etwa darin, 

derartige Verstöße als solche zu ahnden (Gerichtshof der Europäischen Union 2022).  

litäten eine immer breitere Menge der Haushaltsposten, während die Ansprüche an die Kon-

gruenz zwischen Adressaten und Empfängern durch Schutzklauseln abgemildert werden.  

Doch wenn Hebelkonditionalitäten systematisch als Ausweichlösung für Sanktionsinstrumente 

eingesetzt werden, sollte neben dem Prinzip der ausreichend direkten Verbindung auch ihre 

Kompatibilität mit der europäischen Kompetenzordnung infrage gestellt werden , 

denn dieses Instrumentarium stattet die EU mit weitreichenden Befugnissen zur Einmischung 

in nationale Zuständigkeiten aus. Der Rechtswissenschaftler Rosenthal (1986, 1133) illustriert 

die Grenzen des Prinzips der ausreichend direkten Verbindung anhand eines Beispiels. Dem-

nach könnte eine Konditionalität, nach der ein Empfängerstaat seine Hauptstadt an einen Ort 

verlegen sollte, der günstiger an internationalen Verkehrsknotenpunkten gelegen ist, zwar eine 

hohe Relevanz für Infrastrukturprogramme aufweisen. Dennoch sei sie verfassungswidrig, da 

                                                           
51 

nicht mehr an das Regelwerk der ESI-Fonds gebunden (EU 2020/2092). So ist hier außerdem eine Aus-
setzung von direkt verwalteten Zahlungen möglich. Doch die EU begegnet der möglichen Kritik über eine 
mangelnde Kongruenz zwischen Empfängern der Fördergelder und Adressaten der Konditionalitäten 
durch eine neue Schutzklausel. Mitgliedsstaaten sind im Falle von Mittelsuspendierungen zur Erstattung 
der betroffenen Zahlungen gegenüber den Endempfängern verpflichtet (EU 2020/2092, Art. 5). Diese 
Schutzklausel repräsentiert eine zentrale Evolution im Gebrauch von Konditionalitäten, denn sie ver-
spricht, negative Folgen für Mittelempfänger zu vermeiden. Die Opposition regionaler Akteure kann so 
abgemildert werden. Inwiefern es der Kommission in einem Anwendungsfall tatsächlich gelingt, die Mit-
gliedsstaaten für den entstandenen Schaden in Haftung zu nehmen, ist ungewiss. Zumindest verfügt die 
sie in diesem Fall über die Möglichkeit, den betreffenden Mitgliedsstaat mit weiteren Suspendierungen 
unter einen hohen politischen Zugzwang zu setzen -100). 
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sie zu tief in die staatliche Souveränität eindringe. Wenn Kondition

(Garben 2019) treiben sie eine wachsende Kluft zwischen EU-Verträgen 

und den tatsächlichen Kompetenzen voran. Auf Dauer drohen diese Praktiken die Transparenz 

über die Kompetenzverteilung und die Entscheidungsverfahren der EU zu untergraben. 

Der Mangel an parlamentarischer Kontrolle 

Aufgrund ihrer diffusen rechtlichen Grundlage sollte der vermehrte Gebrauch von Konditionali-

täten durch demokratische Entscheidungsprozesse kontrolliert werden. Doch die Kontrollbe-

fugnisse nationaler Parlamente werden durch die Umgehung von Vertragsänderungsverfahren 

massiv eingeschränkt. Da es sich bei Konditionalitäten aus rechtlicher Sicht eben nicht um 

Sanktionen handeln, bedarf es keiner nationalen Ratifizierung. Die parlamentarischen Kontroll-

möglichkeiten über Konditionalitäten sind daher gegenüber den Kontrollmöglichkeiten über 

Sanktionsinstrumente deutlich geschwächt. Dem Zugewinn an Handlungsmöglichkeiten fallen 

hier also nationale demokratische Kontrollen über die Kompetenzverteilung zwischen Mit-

gliedsstaat und EU zum Opfer.  

Insbesondere die Kommission gewinnt durch die systematische Ausweitung von Konditionali-

täten an Einflussmöglichkeiten über die Mitgliedsstaaten. Die Analyse von Mérand (2021a) il-

lustriert, dass die Kommission bei der Aktivierung von Sanktionen von politischen Interessen 

geleitet ist. Über Konditionalitäten erschließt sich der Kommission ein weiterer Hebel für die 

Interaktion mit den Mitgliedsstaaten. Gerade da die Verwaltung des EU-Haushaltes in den Zu-

ständigkeitsbereich der Kommission fällt, bietet sich ihr hier eine große Handlungsressource 

(Andersen 2012, 186). Die Frage, inwiefern die praktische Anwendung von Konditionalitäten 

von politischen Interessen der Kommission geleitet ist, verdient daher weitere Betrachtung. So 

sollte die große funktionelle Überschneidung zwischen Sanktionsinstrumenten und den Durch-

führungskompetenzen der Kommission im Bereich der Konditionalitäten den Mitgliedsstaaten 

Anlass geben, genau zu überprüfen, welchen Gebrauch die Kommission von ihrer politischen 

Diskretion bei der Anwendung von Konditionalitäten macht. 

Die zwischenstaatlichen Paketlösungen des Rates legen zudem die Vermutung nahe, dass 

das EP vom Entscheidungsprozess isoliert ist und so diese supranationale parlamentarische 

Kontrollinstanz ebenfalls umgangen wird (Sorace 2018, 175-76). Diese Fallstudie unterstützt 

damit Vermutungen des neuen Intergouvernementalismus. Obwohl der Europäische Rat nicht 

über gesetzgeberische Kompetenzen verfügt (Alemanno und Chamon 2020), legt er mit seiner 

Paketlösung zum MFR die Verhandlungsposition des Rates fest und beschränkt den 



Schlussfolgerungen 

 

251 
 

Verhandlungsspielraum des EPs, denn dieses kann einzelne Verhandlungsgegenstände kaum 

noch aus dem komplexen Paket der zwischenstaatlichen Einigung herauslösen. In den Haus-

haltsverhandlungen kann es nur den gesamten EU-Haushalt blockieren und muss mit dieser 

Strategie den völligen Ausfall der EU-Fördergelder riskieren. Diese Befunde decken sich mit 

den Thesen Wessels (2011), der ebenfalls auf die gesetzgeberischen Aktivitäten des Europä-

ischen Rates aufmerksam macht. Dieser Bedeutungsgewinn der zwischenstaatlichen Ver-

handlungen geht bei der Einführung der makroökonomischen Konditionalität zulasten der Kom-

petenzen des EPs.  

Diese Arbeit liefert desweiteren aber auch Rückschlüsse über die Weiterentwicklung parlamen-

tarischer Entscheidungsverfahren in der EU. Im Gegensatz zu den Entscheidungsprozessen 

der früheren Gesetzespakete der Kohäsionspolitik agierte das EP in den Verhandlungen zur 

Strukturfondsverordnung von 2013 erstmals als gleichberechtigter Co-Gesetzgeber. Die vor-

liegende Analyse deckt wichtige Strategien auf, mit denen sich das EP die neuen Machtres-

sourcen zunutze macht und seine Kompetenzen ausbaut. In seiner neuen Position als Co-

Gesetzgeber setzte das Verhandlungsteam des EPs dem Rat die eigenen Machtressourcen 

entgegen. In Übereinstimmungen mit den Analysen von Héritier et al. (2019) zeige ich, dass 

das EP verschiedene Strategien zur Stärkung parlamentarischer Verfahrensabläufe aktiviert. 

Dazu gehört zum einen die Strategie des Arena-Linkage-Veto. Durch eine strategische Zurück-

haltung der Zustimmung zum MFR konnte das EP den Rat in den sektoralen Verhandlungen 

unter Zugzwang stellen. Auch über informelle Einigungen setzte das EP eigene Interessen 

durch. Auf der Basis dieser Mechanismen gelang dem EP eine signifikante Verwässerung der 

makroökonomischen Konditionalität. In seinem ersten Auftritt als gleichberechtigter Co-Gesetz-

geber in einem Entscheidungsprozess zu dem kohäsionspolitischen Regelwerk wandte das EP 

erfolgreiche Strategien zur Verteidigung der eigenen Position gegenüber dem Rat an. Der 

Kompetenzausbau einzelner EU-Organe kann also nicht als Nullsummenspiel verstanden wer-

den, sondern muss in den Worten Héritier et al. (2019) als Prozess der Co-Evolution begriffen 

werden. Somit unterstützt diese Fallstudie Forschende, die einen begrenzten Machtausbau 

des EPs beobachten (Sorace 2018, 176). Dieser kann gleichwohl nicht die mangelnde Kon-

trolle nationaler Parlamente kompensieren.  

Insgesamt deckt diese Fallstudie den Aufstieg einer neuen politischen Praxis auf, die der EU 

weitrechende Befugnisse zur Einmischung in nationale Kompetenzbereiche überträgt und da-

bei die demokratischen Kontrollinstanzen einer Vertragsänderung umgehen kann. Der zuneh-

mende Gebrauch von Konditionalitäten eröffnet den politischen Akteuren der EU eine hohe 
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Gestaltungsmacht. Im Lichte der begrenzten Handlungsmöglichkeiten und den steigenden An-

forderungen an ein europäisches Krisenmanagement macht die EU immer häufiger von diesem 

Instrumentarium Gebrauch, um mangelnde Steuerungskapazitäten zu kompensieren. Grund-

sätzlich bietet sich hier eine vielversprechende Möglichkeit, einen zielgerichteteren Einsatz der 

EU-Fördergelder zu erreichen. Wenn der Anforderungskatalog den Zielen einer effektiveren 

und effizienteren Ausgabenpolitik dient, kann er Verselbstständigungstendenzen von den Po-

licy Communities der beiden großen traditionellen Haushaltsposten entgegenwirken. Kohäsi-

onspolitik und Gemeinsame Agrarpolitik können so für aktuelle Herausforderungen der Digita-

lisierung oder der Bekämpfung der Klimakrise nutzbar gemacht werden. Dies trifft allerdings 

auf Konditionalitäten zu, die dem Ziel der Fördergelder untergeordnet sind. Konditionalitäten 

entfalten dann ihr Handlungspotenzial, wenn sie ein gemeinsam geteiltes Unionsinteresse an 

der zielgerichteten Verwendung der Haushaltsmittel verfolgen. Allerdings zeigt diese Arbeit, 

dass der zunehmende Gebrauch von Konditionalität insbesondere wirtschafts- und finanzpoli-

tische Akteure sowie die großen Nettozahlerstaaten dazu befähigt, ein funktionelles Äquivalent 

zu Sanktionsinstrumenten einzuführen. Die europäische Rechtsprechung bemisst Konditiona-

litäten an dem Prinzip der ausreichend direkten Verbindung, ohne die Wahrung der Kompe-

tenzverteilung zwischen EU und Mitgliedsstaaten zu berücksichtigen. Bei einer großzügigen 

Auslegung dieses Prinzips kann es daher zu einer Kompetenzverschiebung durch die Hintertür 

kommen. Der Gebrauch von Konditionalitäten kann eine Abkürzung auf den beschwerlichen 

Entscheidungspfaden der EU bieten. Doch weil dieses Instrument die Partikularinteressen 

nördlicher Nettozahler systematisch befördert, sollten wichtige demokratische Kontrollinstan-

zen dabei nicht umgangen werden. Zudem sollte solch eine Instrumentalisierung des EU-

Haushaltes nicht zu Lasten des in den Verträgen von Rom festgelegten Bestrebens einer har-

monischen Entwicklung der Staaten und Regionen gehen. 
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Anhang: Interviewverzeichnis 
 

Nummer Institutionelle Zuordnung Datum 

I Ausschuss der Regionen 29.11.2019 

II Ausschuss der Regionen 20.01.2020 

III Europäisches Parlament 28.01.2020 

IV Vertretung eines Bundeslandes bei der Europäischen Union 30.01.2020 

V Vertretung eines Bundeslandes bei der Europäischen Union 04.02.2020 

VI Ständige Vertretung eines Nettozahlers bei der Europäischen Union 19.02.2020 

VII Europäische Kommission, DG REGIO 25.02.2020 

VIII Ständige Vertretung eines Nettoempfängers bei der Europäischen 
Union 

26.02.2020 

IX Europäische Kommission, DG REGIO 04.03.2020 

X Europäische Kommission, DG REGIO 10.03.2020 

XI Europäische Kommission, DG REGIO 11.03.2020 

XII Ständige Vertretung eines Nettoempfängers bei der Europäischen 
Union 

20.03.2020 

XIII Europäische Kommission 25.03.2020 

XIV Ständige Vertretung eines Nettoempfängers bei der Europäischen 
Union 

26.03.2020 

XV Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polen 30.04.2020 

XVI Europäische Kommission, DG REGIO 15.04.2020 

XVII Europäische Kommission, DG EMPL 06.05.2020 

XVIII Europäische Kommission, Generalsekretariat 08.05.2020 

XIX Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 14.05.2020 

XX Ständige Vertretung eines Nettoempfängers bei der Europäischen 
Union 

14.05.2020 

XXI Entwicklungsagentur, Portugal 19.05.2020 

XXII Europäisches Parlament 11.06.2020 

XXIII Europäische Kommission, DG ECFIN 12.06.2020 

XXIV Europäische Kommission 15.06.2020 

XXV Ständige Vertretung eines Nettozahlers bei der Europäischen Union 19.06.2020 

XXVI Europäisches Parlament 23.06.2020 

XXVII Europäisches Parlament 03.07.2020 

XXVIII Europäische Kommission, DG ECFIN 08.07.2020 

XXIX Europäisches Parlament 16.07.2020 

XXX Ministério dos Negócios Estrangeiros, Portugal 11.08.2020 

XXXI Bundesministerium für Arbeit und Soziales 01.12.2020 
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